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Der vorliegende erste Bericht des Nationalen 
Armutsmonitorings gibt Auskunft über die Ar-
mutssituation in der Schweiz, in erster Linie 
anhand von Statistiken, Kennzahlen und einer 
Spiegelung des Forschungsstands. Doch was 
bedeuten die Zahlen und Daten im Alltag der 
Menschen? 

Die folgenden Porträts wollen genau das 
beantworten. Sie bieten persönliche Einblicke 
in höchst unterschiedliche Lebenssituationen 
und versuchen zu zeigen, wie sich ein Leben 
am oder unter dem Existenzminimum anfühlt. 
Sie erzählen von Hürden, von Scham, aber 
auch von Strategien und Hoffnungen im tägli-
chen Kampf um die eigene Existenz.

Denn was in der Diskussion um Armut oft 
vergessen geht: Es gibt nicht «die» Armut, 
nicht «den» Armutsbetroffenen. Armut ist so 
divers wie die Menschen, die betroffen sind. 

Armut in all ihren Formen zu zeigen, ist 
unmöglich. Aber diese Porträts können den 
Zahlen und Statistiken des Nationalen Ar-
mutsmonitorings ein Gesicht geben – und sie 
dadurch ein Stück greifbarer machen.

Die insgesamt zwölf Porträts bilden je-
weils den Auftakt zu den drei Schwerpunkt-
heften.

D. B., 29, Tessin
«Ich musste erst die Armut überwinden, 
um 50 Kilogramm abzunehmen»

Ich bin der lebende Beweis dafür, dass 
man aus einer schlechten Situation wieder 
herauskommen kann. Ende 2023 habe ich 
eine Festanstellung als Informatiker bekom-
men und verdiene nun 4500 Franken im 
Monat. Vorher lebte ich von der Sozialhilfe. 
Nachdem ich alle Rechnungen bezahlt hatte, 
blieben mir 110 Franken pro Monat.

Eigentlich habe ich mein ganzes Leben 
lang sehr prekär gelebt. Meine Eltern waren 
italienische Einwanderer, die keinen guten Job 
gefunden haben. Sie trennten sich, als ich vier 
Jahre alt war. Das war sehr schlimm für mich, 
weil ich von da an eine Art Geisel ihres Kon-
flikts war. Ich erinnere mich, dass ich nicht ver-
stand, warum mein Zuhause so kalt war. Bei 
anderen kochte die Mutter, umarmte sie, war 
nett zu ihnen. Ich hingegen wurde von meiner 
Mutter abgelehnt. Neben der finanziellen er-
lebte ich so auch eine emotionale Armut. 

Die Situation zuhause hatte einen direk-
ten Zusammenhang mit meinem schlechten 
gesundheitlichen Zustand. Ich habe eine Ess-
störung entwickelt. Zu meiner schlimmsten 
Zeit wog ich 170 Kilogramm. Ich erkläre mein 
Essverhalten gerne mit einem Vergleich mit 
den Höhlenmenschen: Wenn ich konnte, ass 
ich so viel wie möglich. Weil ich wusste, dass 
das vielleicht meine letzte Chance war, in den 
nächsten Tagen etwas zu essen.

Während der Corona-Pandemie erreichte 
ich meinen absoluten Tiefpunkt. Ich hielt es 
nicht mehr aus, zuhause mit meiner Mutter 
eingesperrt zu sein. Ich ging zum Sozialamt 
und erzählte von meiner Situation. Zu meiner 
Überraschung erhielt ich sofort Hilfe. Zusam-
men mit meinem Berater haben wir schnell 
eine Wohnung gesucht und einen Kurs 
begonnen, in dem ich lernen konnte, mein 
Leben selbständig zu gestalten.

Danach lebte ich drei Jahre lang von der 
Sozialhilfe und machte währenddessen ein 
Informatik-Studium. Ich hatte zwar schon eine 
Lehre als Informatiker abgeschlossen, aber 
habe hier im Tessin keinen Job gefunden.

Seit ich nicht mehr aufs Geld schauen 
muss, habe ich mit Sport angefangen. Erst da 
habe ich etwas gefunden, was mir wirklich 
Spass macht: Mittelalterlicher Schwertkampf, 
auch Buhurt genannt. Diese Sportart hat mir 
die Motivation gegeben, 50 Kilo abzunehmen 
– kombiniert mit der richtigen Ernährung und 
regelmässigem Training. 

Seither hat sich mein Leben komplett ver-
ändert. Ich komme nicht mehr ausser Atem, 
wenn ich in den Bergen spazieren gehe. Ja,  
ich habe sogar richtig Lust, mich zu bewegen.

Bis dahin war es ein langer Weg. Ich 
musste erst die Armut überwinden, um abzu-
nehmen. Denn die Armut hat meine Seele 
verkümmert. Ich war sehr einsam, konnte mit 
niemandem reden. Ich habe alles in mich 
reingefressen. Wortwörtlich. Ich hatte keine 
Lust, meine Wohnung zu verlassen. Wofür? 
Ich dachte mir: Wenn mich Freunde einladen, 

zum Beispiel in eine Bar, gerate ich in eine 
peinliche Situation. Bezahle ich selbst, kann 
ich vierzehn Tage lang nichts essen.

Ich verstehe, dass viele junge Menschen 
sich nicht von der Sozialhilfe helfen lassen 
wollen, weil sie sich dafür schämen. Aber ich 
würde ihnen raten, nicht so lange zu warten, 
sondern das eigene Leben so schnell wie 
möglich in die Hand zu nehmen. Sonst kommt 
man früher oder später auf einen unguten 
Pfad. Das Schlimmste an der Armut sind näm-
lich die verpassten Chancen.

Claudia Schwarz, 51, Zürich
«Würde ich Sozialhilfe beziehen, hätte ich 
mehr Geld zur Verfügung»

Ich habe gerade meine dritte Knieopera
tion hinter mir. Sechs Wochen lang falle ich 
aus, weil zwei 30-Kilogramm-Hunde in die 
Beine gerannt sind und meine Kniescheibe 
zertrümmert haben. Alle Bänder sind gerissen. 
Bei der ersten Operation gab es Komplikatio-
nen, bei der zweiten auch. Jetzt also die dritte. 
Eigentlich wollte ich mein Arbeitspensum 
bald erhöhen, um etwas mehr Geld zu haben. 
Und jetzt das. Das passt zu meinem Glück.

Ich hätte gerne immer 100 Prozent gear-
beitet, aber das war nicht möglich. Mit 23 Jah-
ren bin ich Mutter geworden, da fingen die 
finanziellen Probleme an. Heute habe ich drei 
Kinder, jedes hat ein Geburtsgebrechen: 
Lungenkrankheit, Herzrhythmusstörungen, 
Wachstumsstörungen, Borderline, ADHS. Im-
mer, wenn ich das Gefühl hatte, über den Berg 
zu sein, kam wieder etwas dazu. Weil die Insti-
tutionen nicht mit meinen Kindern fertig ge-
worden sind, musste ich die Pflege überneh-
men. Und konnte darum nicht mehr arbeiten.

Meine Kindheit war nicht sehr behütet, 
mein Vater war spielsüchtig und Alkoholiker. 
Meine Mutter war – wie ich – alleinerziehend 
und hatte keine Ausbildung. Mich fördern 
oder mir bei schulischen Dingen helfen, 
konnte sie nicht. 

Bei den Bewerbungen für die Lehrstelle 
war ich auf mich alleine gestellt. Mir ist alles 
über den Kopf gewachsen. Ich war ziemlich 
schlecht in der Schule und habe deswegen 
keine Lehrstelle bekommen. Da ging ich halt 
temporär arbeiten. Ich wurde eine Welten-
bummlerin, bin für zwei Jahre nach Kreta 
ausgewandert, dann wieder zurückgekom-
men, und habe in der Gastronomie und in 
Hotels gearbeitet. So habe ich praktisch 
mein ganzes Leben lang nur temporär gear-
beitet. Und natürlich fast nichts in die Pensi-
onskasse einbezahlt.

Dann, mit 36 Jahren, habe ich doch noch 
eine Ausbildung zur Versicherungsfachfrau 
gemacht. Mein derzeitiger Arbeitgeber hat 
mir das ermöglicht. Seitdem arbeite ich  
70 Prozent und verdiene 4200 Franken. Ich 
lebe derzeit mit zwei meiner Kinder in einer 
3.5-Zimmer-Wohnung. Meine Tochter wurde 



vor kurzem aus der betreuten Wohneinrich-
tung geschmissen, sie hat schwere psychi-
sche Probleme, braucht praktisch rund um 
die Uhr Betreuung. Also ist jetzt mein Schlaf-
zimmer ein Wohn-, Arbeits- und Esszimmer in 
einem. Ich sehe es positiv, sozusagen als Pro-
bewohnen für meinen Traum: ein Tinyhouse. 

Wenn ich Sozialhilfe beziehen würde, 
hätte ich wahrscheinlich mehr Geld zur Verfü-
gung. Aber ich will das nicht. Es belastet mich 
psychisch enorm, die ganze Zeit um etwas zu 
bitten. Ich bin ein einziges Mal zum Sozialamt 
gegangen, weil ich gehofft hatte, dass sie mir 
helfen würden, einen Monat zu überbrücken. 
Der Berater hat mich ausgelacht. Da hat’s mir 
abgelöscht. 

Ob man eine gute oder schlechte Erfah-
rung beim Sozialamt macht, hat vor allem mit 
der Person zu tun, die einem zugeteilt wird. 
Meine Tochter hatte eine gute Erfahrung. Sie 
ist sehr aufgestellt von dem Gespräch mit 
ihrer Beraterin zurückgekommen. Sie ist  
18 Jahre alt und meldet sich gerade beim So-
zialamt und bei der Invalidenversicherung an. 

Ich sage immer: Wenn man auf mein 
Bankkonto schaut, bin ich arm. Da ist kein 
Franken. Und manchmal bin ich sogar im 
Minus. Auch meine dritte Säule ist leer. Aber 
ich sehe so viele Leute, die mehr haben als 
ich – und trotzdem unglücklich sind. 

Vian Tobal, 22, Basel-Land
«An unbeschwerte Zeiten in meiner Kindheit 
kann ich mich kaum erinnern»

Schon früh musste ich lernen, was es 
heisst, Verantwortung zu tragen. Ich war gera-
de mal zwölf Jahre alt, als mein Vater überfor-
dert zu mir kam. Er verstand das Konzept der 
Krankenkassen-Franchise nicht. Ich zwar 
auch nicht, aber ich sagte ihm, dass ich mich 
darum kümmern werde.

Meine Eltern flüchteten 2009 aus Syrien 
in die Schweiz und konnten kein Deutsch. Ich 
hingegen habe die Sprache sehr schnell ge-
lernt. Sie haben mich nie gezwungen, etwas 
für sie zu machen, sie waren einfach verzwei-
felt und wussten nicht weiter. Und ich habe 
mich sofort verantwortlich gefühlt. 

Vielleicht ist das kulturell bedingt. Als 
Kind von Migranten willst du deinen Eltern 
etwas zurückgeben, schliesslich haben sie ihr 
Leben für deins aufgegeben. Für jede gelöste 
Aufgabe wurde ich gelobt, was unsere Bezie-
hung in eine ungesunde Dynamik brachte.  
Mit der Zeit dachte ich, dass ich nur so Bestä-
tigung von meinen Eltern bekommen könnte.

An unbeschwerte Zeiten in meiner Kind-
heit kann ich mich kaum erinnern. Alles war 
stressig. Der einzige Moment, in dem sich 
meine Eltern wirklich um mich kümmern 
konnten, war, als ich im Spital lag und operiert 
werden musste. Da fühlten sie sich als Eltern 
und nicht als stressgesteuerte Menschen. 

Ansonsten hatten meine Eltern keine 

Kapazität für Fragen wie: «Wie läuft’s in der 
Schule?». Sie mussten sich um unsere Auf-
enthaltsbewilligung kümmern oder darum, 
dass sie einen Job haben. Dass ich grosse 
Schwierigkeiten in Mathe hatte, darüber 
konnte ich nicht mit ihnen reden.

Eigentlich wollte ich ins Gymnasium 
gehen. Ich bin auch reingekommen, aber wir 
konnten uns die Bücher und Exkursionen 
kaum leisten. Wir lebten damals noch von 
Sozialhilfe. Also nahm ich einen Job bei einer 
Fast-Food-Kette an. Am Tag ging ich zur 
Schule, danach ging ich Burger verkaufen. 
Eine Weile lang ging das gut, aber nach 
eineinhalb Jahren musste ich das Gymnasi-
um abbrechen. Ich war zu erschöpft und 
schlitterte in ein Burnout. Ich nahm mir eine 
Auszeit und fing eine Lehre bei der Bank an.  
Trotz meiner Mathe-Probleme! 

Mittlerweile geht es uns finanziell etwas 
besser. Mein Vater arbeitet bei der Entsorgung 
der Gemeinde, meine Mutter ist bei einem 
Mittagstisch angestellt. Wir haben eine schö-
ne Wohnung und ein Auto. Aber wir leben 
trotzdem von Lohn zu Lohn. Familienausflüge, 
Besuche beim Zahnarzt oder Ferien liegen 
nur drin, wenn ich monatelang dafür spare. 
Die Steuern erschüttern immer noch jedes 
Jahr unser Budget. 

Und ja, ich bin immer noch die Managerin 
der Finanzen. Mit meinem Lehrlingslohn 
bezahle ich die Prämien für die ganze Familie. 

Heute haben meine Eltern und ich ein gu-
tes Verhältnis, auch wenn es keine klassische 
Eltern-Kind-Beziehung ist. Die Rollen sind 
vertauscht, ich treffe alle Entscheidungen, 
plane den Ruhestand meiner Eltern und sor-
ge dafür, dass am Monatsende alles aufgeht. 
Zum Beispiel zahle ich monatlich in einen 
Fonds ein, damit sie eines Tages eine gewis-
se Sicherheit haben.

Es ist nicht immer leicht, aber ich habe 
meinen Frieden damit gefunden. Ich trage 
keine Wut mehr in mir, nur Verständnis. Für 
das, was sie durchgemacht haben. Heute 
können wir gemeinsam über die schweren 
Zeiten sprechen, manchmal sogar lachen. Ich 
spüre: Wir sind über den Berg und als Familie 
stärker verbunden als je zuvor. 

Karine Donzallaz, 45, Freiburg
«Obwohl die Sozialhilfe die Autonomie för-
dern soll, fühlt man sich bevormundet»

Mit 34 Jahren kam alles auf einmal: ein 
Burnout und kurz darauf die Diagnose Adeno-
myose, auch innere Endometriose genannt. 
Das war der Moment, in dem ich in die Armut 
fiel. Man sagt oft: Krank sein macht arm und 
arm sein macht krank. Beides ist wahr. 

Mein ganzes Leben dreht sich um meine 
Periode. Die Schmerzen sind manchmal un-
erträglich, vergleichbar mit einem Dolchstoss. 
Dazu kommen extrem starke Blutungen, 
chronische Müdigkeit und Konzentrations-

schwierigkeiten. Es ist mir unmöglich, unter 
diesen Bedingungen zu arbeiten.

Es gibt viele Vorurteile gegenüber der 
Armut. Oft denken die Leute, dass arme Men-
schen keine oder nur eine geringe Bildung 
haben. Um die üblichen Klischees zu durch-
brechen: Ich habe nicht nur Deutsch und Eng-
lisch gelernt, sondern auch mehrere Ausbil-
dungen absolviert – im Detailhandel, im 
kaufmännischen Bereich sowie eine Ausbil-
dung zur Schauspielerin. Leider hat mir die 
Krankheit alles genommen.

Während ich auf den Entscheid der Invali-
denversicherung (IV) wartete und ohne finan-
zielle Mittel war, hatte ich keine andere Wahl, 
als Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen. Ich 
hatte nicht erwartet, dass es ein Vergnügen 
oder auch nur angenehm sein würde, aber ich 
hätte mir nicht im Entferntesten vorstellen 
können, dass es so gewaltvoll sein würde. Ich 
erfuhr viel Ungerechtigkeit. Die 21 Monate, die 
ich bei der Sozialhilfe verbrachte, haben mich 
tief gezeichnet.

Von der Sozialhilfe abhängig zu sein, ist 
nicht nur gleichbedeutend mit dem Verlust 
der eigenen Würde, sondern auch der eige-
nen Freiheit und des freien Willens. Obwohl 
die Sozialhilfe die Autonomie fördern soll, 
fühlt man sich bevormundet.

So musste ich beispielsweise länger auf 
eine dringende Zahnbehandlung warten. 
Andererseits war ich verpflichtet, die Sozial
arbeiterin zu informieren, sobald eine Person 
bei mir übernachtete.

Heute beziehe ich eine IV-Rente und Er-
gänzungsleistungen. Meine finanzielle Situa-
tion ist weniger prekär als bei der Sozialhilfe, 
aber ich lebe immer noch am Existenzmini-
mum. Ich war erleichtert, die Sozialhilfe hinter 
mir lassen und den Kopf wieder über Wasser 
halten zu können, aber wie so oft folgt ein 
harter Schlag auf den nächsten: Die Nachzah-
lungen der IV gingen direkt an die Sozialhilfe, 
um meine Schulden zu begleichen – was an 
sich völlig korrekt ist.

Da diese Zahlungen jedoch mehrere 
Jahre abdeckten und auf einmal ausbezahlt 
wurden, musste ich plötzlich Steuern auf ein 
fiktiv hohes Einkommen zahlen. Geld, das ich 
natürlich nicht hatte. Als ich ein Steuererlass-
gesuch einreichte, antwortete mir das Steuer-
amt, ich hätte vorausschauend handeln und 
Rückstellungen bilden müssen. Wie kann 
man sparen, wenn man mit einem monatli-
chen Budget von 2100 Franken leben muss? 
Das ist mir bis heute ein Rätsel.

Diese Erfahrungen haben mich dazu 
bewogen, mich zu engagieren. Ich gehöre  
zu den 50 Personen mit Armutserfahrung,  
die den «Rat für Armutsfragen» mitentwickelt 
haben. Das ist eine Struktur, die es den Be-
troffenen ermöglicht, sich mit Institutionen, 
Politik und Fachleuten auszutauschen. Es 
geht nicht so sehr um Eigenverantwortung, 
wie es Politiker oft predigen, sondern viel-
mehr um kollektive Verantwortung, Engage-
ment und politischen Willen, da das Problem 
hauptsächlich systemisch ist.

Zudem habe ich punktuelle Mandate als 
externe Referentin an der Hochschule für 
Soziale Arbeit in Freiburg. An der Ausbildung 
der Studierenden mitzuwirken, gibt meiner 
Erfahrung bei der Sozialhilfe einen Sinn.

Ich bin fest davon überzeugt, dass die 
Schweiz mehr in die Armutsprävention inves-
tieren muss. Eine unbehandelte Karies führt 
zu einer Wurzelbehandlung, die viel teurer ist. 
Dasselbe gilt für die Armut, die keine Wahl  
ist. Menschen zu unterstützen, bevor sie den 
Punkt erreichen, an dem es kein Zurück mehr 
gibt, ist sowohl aus gesellschaftlicher als 
auch aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll.
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EINLEITUNG
Wer in der Armutsstatistik als arm gilt, hat unter Berücksichtigung sämtlicher Einkommen 
zu wenig Geld, um das soziale Existenzminimum zu erreichen. Auch Sozialleistungen sind 
in den Einkommen enthalten. Mit solchen Sozialleistungen beschäftigt sich das vorlie-
gende Schwerpunktheft. Im Zentrum steht die materielle Existenzsicherung.

Materielle Existenzsicherung umfasst alle Massnahmen, die Menschen mit fi-
nanziellen Ressourcen und Gütern versorgen, damit sie ihr Leben auf einem gesellschaft-
lich anerkannten Mindeststandard führen können. Neben den staatlichen Aktivitäten 
werden auch solche von privaten Organisationen berücksichtigt.

Der Schwerpunkt gliedert sich in drei Teile: 
1.	 Der erste Teil beschreibt die Instrumente und Akteure, die für die materielle 

Existenzsicherung relevant sind. Ausgehend von den einschlägigen Rechts-
grundlagen wird dargelegt, welche Ziele die Instrumente haben und welche 
Akteure für sie zuständig sind. 

2.	 Der zweite Teil untersucht empirisch, was verschiedene Typen von Sozialleis-
tungen zur Armutsbekämpfung beitragen. Zu diesem Zweck werden zum einen 
verschiedene Quoten von Vor- und Nachtransferarmut berechnet. Zum anderen 
werden ausgewählte Leistungen (Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen zur AHV/
IV) genauer in den Blick genommen.

3.	 Der dritte Teil diskutiert Herausforderungen und Reformbestrebungen im Be-
reich der materiellen Existenzsicherung. Er dokumentiert, was über die Wirkun-
gen einzelner Handlungsansätze bekannt ist, und würdigt diese zusammen-
fassend im Lichte des Capability-Ansatzes (siehe Grundlagenheft «Armut in der 
Schweiz im Überblick», Abschnitte A.2 und A.3.4).

Massnahmen zur materiellen Existenzsicherung beschränken sich nicht allein auf finan-
zielle Leistungen. Häufig sind sie mit Interventionen verknüpft, welche helfen sollen, die 
Lebenssituation der Betroffenen zu stabilisieren und ihnen neue Perspektiven zu eröffnen. 
Im vorliegenden Schwerpunktheft werden solche nicht finanziellen Interventionen be-
rücksichtigt, soweit sie einen allgemeinen Charakter haben (z. B. persönliche Beratung 
und Hilfe) oder der sozialen Integration dienen. Leistungen, die spezifisch auf die beruf-
liche Integration oder die Bildung zielen, werden in den beiden anderen Schwerpunkt-
heften behandelt («Erwerbsarbeit und Armut in der Schweiz», «Bildung und Armut in der 
Schweiz»). 

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitte A.2  
und A.3.4). 

vgl. Schwerpunktheft  
«Erwerbsarbeit und Armut in der 
Schweiz»

vgl. Schwerpunktheft 
«Bildung und Armut in der 
Schweiz» 
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•	 Das Kapitel legt einleitend dar, über welche Instrumente 
der Staat verfügt, um die materielle Existenz seiner Einwoh-
nerinnen und Einwohner zu gewährleisten (Abschnitt A.1). Im 
Fokus stehen anschliessend zwei grundsätzlich verschiedene 
Arten von Sozialleistungen: Sozialversicherungen einerseits 
(Abschnitt A.2), bedarfsabhängige Sozialleistungen anderer-
seits (Abschnitt A.3). Mehrere dieser Leistungen beschränken 
sich nicht auf finanzielle Transfers, sondern unterstützen Be-
troffene auch mit persönlicher Beratung oder fördern ihre be-
rufliche und soziale Integration (Abschnitt A.4). Schliesslich 
spielen neben dem Staat auch private Organisationen eine 
wichtige Rolle in der materiellen Existenzsicherung (Abschnitt 
A.5).
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A.1	 INSTRUMENTE DER MATERIELLEN EXISTENZSICHERUNG  
IM ÜBERBLICK

•	 Der Staat hat grundsätzlich drei Instrumente, die zur materiellen Existenz-
sicherung beitragen: finanzielle Sozialleistungen, soziale Sachtransfers (z. B. 
öffentliches Bildungswesen, sozialer Wohnungsbau) und die Ausgestaltung des 
Steuersystems für finanzschwache Personen. 

•	 Soziale Sachtransfers und das Steuersystem können sich von Gemeinde 
zu Gemeinde stark unterscheiden. Einen aussagekräftigen Überblick zu gewin-
nen, ist ausgesprochen schwierig. Aus pragmatischen Gründen konzentriert 
sich das Armutsmonitoring deshalb auf finanzielle Sozialleistungen. Diese las-
sen sich unterteilen in Sozialversicherungsleistungen und bedarfsabhängige 
Sozialleistungen.

Ganz grundsätzlich betrachtet, lassen sich drei Instrumente unterscheiden, die zur ma-
teriellen Existenzsicherung beitragen: Neben finanziellen Sozialleistungen sind dies so-
ziale Sachtransfers und die Ausgestaltung des Steuersystems (Abbildung 1). Unter Sach-
transfers werden Güter und Dienstleistungen verstanden, die zu vergünstigten Preisen 
oder kostenlos zur Verfügung gestellt werden (United Nations 2017, S. 56–60; Tonkin et 
al. 2014). Beispiele für soziale Sachtransfers des Staates sind etwa das öffentliche Bil-
dungswesen, der soziale Wohnungsbau oder einkommensabhängige Tarife für die fami-
lienergänzende Kinderbetreuung. Bei der Ausgestaltung des Steuersystems geht es im 
Wesentlichen um die Frage, ob und in welchem Ausmass finanzschwache Haushalte 
besteuert werden (Leventi et al. 2019; Pirttilä und Tuomala 2004; Caminada et al. 2021; 
Kim 2000).

Die Ziele, die mit diesen Instrumenten verfolgt werden, beschränken sich nicht 
auf die materielle Existenzsicherung. Bei der Ausgestaltung des Steuersystems ist dies 
offensichtlich. Aber auch die beiden anderen Instrumente dienen im Bereich der Sozial-
politik unterschiedlichen Zielen. Sie werden beispielsweise eingesetzt, um soziale Un-
gleichheit zu reduzieren oder den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gewährleisten. 
In diesen Fällen richten sie sich an breite Bevölkerungskreise, nicht allein an Armutsbe-
troffene. Ihre Ausgestaltung kann jedoch indirekt Auswirkungen auf die materielle Exis-
tenzsicherung haben. Besteht beispielsweise ein kostengünstiges Angebot an familien-
ergänzender Kinderbetreuung, so kann dies für armutsgefährdete Haushalte eine 
erhebliche Entlastung bedeuten – auch wenn der Adressatenkreis dieser Leistung deut-
lich grösser ist. 

Mit Blick auf die materielle Existenzsicherung stellt sich dabei eine grundsätz-
liche Frage: In welchem Ausmass wird sie über Sozialleistungen garantiert, die eine Viel-
zahl von Menschen beziehen? Und in welchem Ausmass über Leistungen, die sich sehr 
spezifisch an Menschen mit wenig Geld richten? Etwas anders formuliert: Ist die mate-
rielle Existenzsicherung in staatliche Massnahmen und Programme eingebettet, die zu-
sätzliche sozialpolitische Anliegen mit grosser Breitenwirkung verfolgen? Oder wird sie 
vorwiegend mit Massnahmen betrieben, die ganz spezifisch dem Ziel der Armutsbe-
kämpfung dienen?
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Antworten auf diese Frage verweisen auf unterschiedliche Vorstellungen und 
Modelle des Sozialstaates. Die ausgesprochen einflussreiche Typologie des dänischen 
Sozialwissenschaftlers Gøsta Esping-Andersen unterscheidet drei Typen: den liberalen 
Wohlfahrtsstaat (Fokus: bedürftigkeitsgeprüfte Fürsorgeleistungen und private Vorsorge), 
den konservativen Sozialstaat (Fokus: auf Statuserhalt ausgerichtete Sozialversicherun-
gen) und den sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat (Fokus: gleiche und universale So-
zialleistungen; Esping-Andersen 1990). Dabei handelt es sich um Idealtypen, die in Wirk-
lichkeit nicht in Reinform zu beobachten sind. Auf die materielle Existenzsicherung trifft 
dies in besonderem Masse zu, weil sie fast zwingend auf bedürftigkeitsgeprüfte (Für-
sorge-)Leistungen angewiesen ist. Das umfassende sozialstaatliche Setting beeinflusst 
jedoch, welche Bedeutung einzelne Leistungsarten und Handlungsprinzipien in der Ar-
mutspolitik einnehmen.

Viele Massnahmen der materiellen Existenzsicherung werden von Kantonen und Ge-
meinden bereitgestellt. Einen aussagekräftigen Überblick zu gewinnen, ist angesichts 
dieser Vielfalt ausgesprochen schwierig. Aus diesem Grund konzentriert sich die folgen-
de Darstellung von Massnahmen und Akteuren auf einen engeren Bereich: auf das System 
der sozialen Sicherheit. Soziale Sachtransfers und Wirkungen des Steuersystems sind 
auf diese Weise nicht flächendeckend erfasst. Sie werden an späterer Stelle so weit be-
rücksichtigt, als statistische Kennzahlen und Studien zu ihrer Bedeutung für die materiel-
le Existenzsicherung vorliegen (siehe Abschnitt B.1.4).

Das System der sozialen Sicherheit kann als Teilbereich des Sozialstaats ver-
standen werden. Während der Sozialstaat in einem umfassenden Sinn auf die Herstellung 
sozialer Gerechtigkeit zielt, schützt das System der sozialen Sicherheit die Bevölkerung 
spezifisch vor wirtschaftlichen Risiken, mit denen viele Menschen im Verlauf ihres Lebens 
konfrontiert sind. Leistungen der sozialen Sicherheit werden nach zwei grundsätzlich 
verschiedenen Prinzipien erbracht: nach dem Versicherungsprinzip und nach dem Be-
darfsprinzip (vgl. Wyss 1999, S. 8–10; Eardley et al. 1996, S. 26; Wagner 1985, S. 164–165; 
Atkinson 2018, S. 266–267). Die beiden folgenden Abschnitte gehen näher auf diese Leis-
tungsarten im System der sozialen Sicherheit ein. 

Abb. 1
Staatliche Instrumente zur materiellen Existenzsicherung

Finanzielle Sozialleistungen
z. B. Taggelder und Renten 
von Sozial versicherungen, 
wirtschaftliche Sozialhilfe

Soziale Sachtransfers
z. B. öff entliches Bildungswesen, 

abgestufte Kita-Tarife

Steuerbelastung
von einkommensschwachen 

Haushalten
Materielle

Existenzsicherung

II.A0010.25.V1.00.d

Bemerkung: Eigene Darstellung

Abbildung 1
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A.2	 SOZIALE SICHERHEIT: SOZIALVERSICHERUNGEN

•	 Die Sozialversicherungen sind auf Bundesebene geregelt. Sie gewähren 
solidarischen Schutz gegen die wirtschaftlichen Folgen ausgewählter Risiken 
wie Krankheit, Arbeitslosigkeit, Unfall oder Invalidität. 

•	 Ihre materiellen Leistungen richten die Sozialversicherungen nach drei 
Prinzipien aus: Kompensation von Erwerbsausfällen, Reduktion finanzieller Be-
lastungen (z. B. Familienzulagen) und Kostenvergütungen (z. B. von medizini-
schen Behandlungen). 

•	 Sozialversicherungen verfolgen in der Regel nicht ausdrücklich das Ziel, 
Armut zu bekämpfen. Faktisch tragen ihre Leistungen aber massgeblich dazu 
bei. 
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Zentrales Wesensmerkmal von Sozialversicherungen ist ihr obligatorischer Charakter. 
Personen, die zur Zielgruppe gehören, unterstehen zwingend der Versicherungspflicht. 
Sozialversicherungen werden von breiten Kreisen der Bevölkerung solidarisch getragen 
und kommen ihnen zugute. Menschen mit hohen Risiken können nicht vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen werden. Auch richtet sich die Höhe der Prämien in der Re-
gel nicht – oder nur begrenzt – nach dem individuellen Risiko, das eine Person trägt.1 

Sozialversicherungen schützen Menschen vor Wechselfällen des Lebens. Der 
Staat legt fest, welche Risiken ein solches Schutzbedürfnis begründen, und schafft damit 
wichtige Voraussetzungen für die freie Lebensgestaltung und die Lebensqualität seiner 
Bürgerinnen und Bürger. Internationale Übereinkommen zur sozialen Sicherheit nennen 
folgende zentrale Lebensrisiken: Krankheit, Arbeitslosigkeit, Unfall, Mutter-/Vaterschaft, 
Familienlasten, Invalidität, Alter und Tod (der Eltern oder des Partners / der Partnerin) 
(International Labour Organization 1952). In der Schweiz decken insgesamt neun Sozial-
versicherungen diese Risiken ab, wobei sich etliche Versicherungszweige mit mehreren 
Risiken beschäftigen (Tabelle 1).2 Rechtlich relativ schwach verankert ist der Versiche-
rungsschutz bei Erwerbseinbussen im Krankheitsfall.3

Tab. 1
Sozialversicherungen und abgedeckte Risiken

Risiko / Ereignis 

Sozialversicherung 

AHV BV ALV EO FamZ OKP UV IV MV Total

Krankheit: Pfl ege  3   1  2 5

Krankheit: Erwerbseinbusse 1

Unfall: Pfl ege  3 3

Unfall: Erwerbseinbusse 2

Invalidität 4

Arbeitslosigkeit 1

Mutter-/Vaterschaft 1

Familienlasten 1

Alter 2

Tod Eltern oder Partner/in 4

Dienstpfl icht u.a. Aktivitäten 1

Total Risiken / Ereignisse 2 3 1 4 1 1 5 2 6

II.T0010.25.V1.23.d

Sozialversicherungen: AHV: Alters- und Hinterlassenenversicherung; BV: Berufl iche Vorsorge; 
ALV: Arbeitslosenversicherung; EO: Erwerbsersatzordnung; FamZ: Familienzulagen; OKP: Obligatorische 
Krankenpfl egeversicherung; UV: Unfallversicherung; IV: Invalidenversicherung; MV: Militärversicherung
1 bei Berufskrankheit; 2 bei Kindern mit Geburtsgebrechen; 3 Betreuungsurlaub für Eltern von gesundheitlich 
schwer beeinträchtigten Kindern

Tabelle 1
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Adressatenkreis und Leistungen
Die Adressatenkreise der Sozialversicherungen sind unterschiedlich gross. Die obligato-
rische Krankenpflegeversicherung, die AHV und die IV gewähren grundsätzlich Schutz 
für alle Menschen, die sich für längere Dauer in der Schweiz aufhalten. Andere Sozialver-
sicherungen sind auf Berufstätige und teilweise auf Arbeitnehmende beschränkt. Selbst-
ständigerwerbende sind insbesondere von der Arbeitslosenversicherung ausgeschlos-
sen; einer beruflichen Vorsorgeeinrichtung und einer Unfallversicherung können sie 
freiwillig beitreten. Zudem gibt es teilweise Mindestanforderungen an die Erwerbstätig-
keit, die für den Versicherungsschutz erfüllt sein müssen. 

Ihre materiellen Leistungen richten die Sozialversicherungen nach drei Prinzi-
pien aus (Tabelle 2):

•	Kompensation von Erwerbsausfällen: Am häufigsten bestehen die Leistungen 
darin, Erwerbsausfälle auszugleichen. Dies geschieht entweder in Form von 
Taggeldern oder Renten. 

•	Reduktion finanzieller Belastungen: Seltener dienen die finanziellen Leistungen 
von Sozialversicherungen dem Zweck, die Belastung durch besondere Zusatz-
ausgaben zu lindern. Ein Beispiel hierfür bilden die Familienzulagen, welche 
die Kosten für den Lebensunterhalt und die Ausbildung von Kindern abfedern. 
Diese Gelder sind nicht zweckgebunden, sondern stehen den Betroffenen zur 
freien Verfügung.

•	Kostenvergütungen: Vor allem im Bereich der medizinischen Grundversorgung 
sowie der Pflege und Betreuung werden die Kosten übernommen und teilwei-
se auch Sachleistungen (z. B. Abgabe von Hilfsmitteln) erbracht.4

Aus den Adressatenkreisen und den versicherten Leistungen wird ersichtlich: Viele So-
zialversicherungen richten ihren Schutz auf berufstätige Menschen und deren Erwerbs-
einkommen aus. Arbeitsmarktposition und Leistungsniveau hängen eng zusammen. Dies 
birgt Risiken für bestimmte Personengruppen. Dazu ein Beispiel: Wenn bezahlte Arbeit 
und unbezahlte Arbeit (z. B. Haushalt, Kinderbetreuung) in einer Partnerschaft ungleich 
verteilt sind, schafft dies Abhängigkeiten und birgt Risiken für diejenige Person, die haupt-
sächlich die unbezahlte Arbeit ausübt: Geht die Beziehung auseinander, so entfällt der 
indirekte Schutz durch Erwerbstätigkeit des Partners oder der Partnerin. Bei einer Schei-
dung sind die Möglichkeiten nachehelicher Unterhaltszahlungen begrenzt. Dieses Risiko, 
das auch innerhalb der Paarbeziehung die Handlungs- und Verwirklichungschancen be-
einträchtigen kann, tragen mit überwiegender Mehrheit Frauen (Stutz und Knupfer 2012; 
siehe auch Grundlagenheft «Armut in der Schweiz im Überblick», Abschnitt B.2.4.2, und 
Schwerpunktheft «Erwerbsarbeit und Armut in der Schweiz», Abschnitt B.3.3).

Regelung und Vollzug
Alle Sozialversicherungen sind in Bundesgesetzen geregelt. Die Durchführung wird durch 
autonome Organisationen gewährleistet, die unter Aufsicht des Bundes stehen. In der 
Vielfalt der Durchführungsorganisationen spiegelt sich die Geschichte des jeweiligen 
Versicherungszweiges. So dominieren in der beruflichen Vorsorge und in der obligatori-
schen Krankenversicherung private Einrichtungen. Andere Bereiche sind stärker staatlich 
geprägt, namentlich die AHV, die Invalidenversicherung und die Erwerbsersatzordnung. 
Hier verwalten öffentliche und private Ausgleichskassen die finanziellen Mittel. In der In-
validenversicherung sind die Beurteilung von Anträgen und die Zusprache von Leistungen 
besonders aufwendig, mit diesen Aufgaben sind die kantonalen IV-Stellen betraut. Sie 
sind teilweise autonom organisiert, teilweise einer kantonalen Ausgleichskasse unterstellt 
oder einem kantonalen Sozialversicherungsinstitut angeschlossen. 

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitt B.2.4.2). 

vgl. Schwerpunktheft  
«Erwerbsarbeit und Armut in der 
Schweiz», (Abschnitt B.3.3). 
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Bezug zur Armutsbekämpfung
Zwischen den Sozialversicherungen und der materiellen Existenzsicherung gibt es em-
pirische Zusammenhänge: Die Ausgestaltung eines Versicherungszweiges (z. B. Höhe 
einer Leistung, Bezugsdauer) beeinflusst, in welchem Ausmass dessen Leistungen vor 
Armut schützen. Nur bei der AHV und der Invalidenversicherung ist jedoch die Armutsbe-
kämpfung explizit als Ziel vorgegeben: Ihre Renten haben gemäss Bundesverfassung 
«den Existenzbedarf angemessen zu decken» (Art. 112 Abs. 2 Bst. b BV). Weil dieses Ziel 
nicht erreicht werden konnte, sind 1966 die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV eingeführt 
worden (dazu ausführlicher Abschnitte A.3 und B.3). Für andere Versicherungszweige ist 
vorgegeben, dass die finanziellen Leistungen einen Erwerbsausfall angemessen kom-
pensieren (Arbeitslosenversicherung; Art. 1a AVIG) oder «die Fortsetzung der gewohnten 
Lebenshaltung» ermöglichen sollen (berufliche Vorsorge; Art. 1 Abs. 1 BVG). Diese Vor-
gaben führen oftmals über die materielle Existenzsicherung hinaus, können sie aber nicht 
in jedem Fall gewährleisten: Sind die versicherten Erwerbseinkommen zu gering, so 
schützen die ausbezahlten Leistungen nicht vor finanzieller Armut.

Tab. 2
Materielle Leistungen der Sozialversicherungen

Risiko / Ereignis 

Sozialversicherung 

AHV BV ALV EO FamZ OKP UV IV MV

Krankheit: Pfl ege T 3

 K K 1 K 2

 K

Krankheit: Erwerbseinbusse T

Unfall: Pfl ege T
3 K K

Unfall: Erwerbseinbusse T T

Invalidität R R  B  
4

 K T  R  B  
4

 K R  B  
4

 K

Arbeitslosigkeit T

Mutter-/Vaterschaft T

Familienlasten B

Alter R  B  
4

 K R

Tod Eltern oder Partner/in R R R R

Dienstpfl icht u.a. Aktivitäten T

II.T0020.25.V1.23.d

Bemerkungen: T: Kompensation einer Erwerbseinbusse mit Taggeld; R: Kompensation einer Erwerbseinbusse mit Rente; B: Reduktion einer 
 fi nanziellen  Belastung; K: Kostenvergütung
Sozialversicherungen: AHV: Alters- und Hinterlassenenversicherung; BV: Berufl iche Vorsorge; ALV: Arbeitslosenversicherung; EO: Erwerbsersatz-
ordnung; FamZ: Familienzulagen; OKP: Obligatorische Krankenpfl egeversicherung; UV: Unfallversicherung; IV: Invalidenversicherung; 
MV: Militärversicherung
1 bei Berufskrankheit; 2 bei Kindern mit Geburtsgebrechen; 3 Betreuungsurlaub für Eltern von gesundheitlich schwer beeinträchtigten Kindern; 
4 Hilfl osenentschädigung

Tabelle 2
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A.3	 SOZIALE SICHERHEIT: BEDARFSABHÄNGIGE SOZIALLEISTUNGEN

•	 Bedarfsabhängige Sozialleistungen werden nur an Personen in beschei-
denen wirtschaftlichen Verhältnissen entrichtet. Viele Bedarfsleistungen bieten 
Entlastungen in spezifischen Lebenssituationen oder von spezifischen Ausga-
benposten (z. B. Verbilligung von Krankenkassenprämien, Wohnbeihilfen, Ali-
mentenbevorschussung). Einige Bedarfsleistungen garantieren in einem um-
fassenden Sinn das soziale Existenzminimum (z. B. Ergänzungsleistungen zur 
AHV/IV, Ergänzungsleistungen für Familien).

•	 Die Sozialhilfe wird als das «letzte Netz» im System der sozialen Sicher-
heit bezeichnet. Damit ist gemeint, dass sie das soziale Existenzminimum un-
abhängig von den Gründen gewährleistet, aus denen eine wirtschaftliche Not-
lage eingetreten ist. Dieser Schutz besteht für nahezu alle Einwohnerinnen und 
Einwohner mit einem geregelten Aufenthaltsstatus. Die übrigen Personen sind 
auf die Nothilfe gemäss Artikel 12 der Bundesverfassung angewiesen.

•	 Die Unterstützung bedürftiger Menschen ist grundsätzlich eine Aufgabe 
der Kantone. In der Regel besitzen sie deshalb grosse Spielräume bei der Aus-
gestaltung der Leistungen. Auch gibt es etliche Bedarfsleistungen, die spezi-
fisch für einzelne Kantone sind. Betrachtet man das Ausgabenvolumen, so do-
minieren in allen Kantonen dieselben drei Bedarfsleistungen: die 
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, die Verbilligungen der Krankenkassenprä-
mien und die Sozialhilfe. 
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Anders als Sozialversicherungsleistungen werden bedarfsabhängige Sozialleistungen 
(kurz: Bedarfsleistungen) nur an Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen 
entrichtet (vgl. Regamey 2020; Wyss 1999; BFS 2005). Dies setzt eine entsprechende 
Prüfung der finanziellen Mittel voraus, die sich in der Regel nicht auf die einzelne Person, 
sondern den gesamten Haushalt bezieht. Im Unterschied zu den Sozialversicherungs-
leistungen werden bedarfsabhängige Sozialleistungen sogenannt subsidiär («nachran-
gig») entrichtet: Sie können einzig dann bezogen werden, wenn allfällige Ansprüche auf 
vorgelagerte Leistungen im System der sozialen Sicherheit bereits eingelöst worden 
sind.5 Finanziert werden die bedarfsabhängigen Sozialleistungen nicht durch Beiträge 
oder Prämien von Versicherten, sondern ausschliesslich von der öffentlichen Hand – das 
heisst über Steuereinnahmen. 

Auch bedarfsabhängige Sozialleistungen sind typischerweise auf bestimmte 
Lebensrisiken ausgerichtet. Oftmals decken sie ähnliche Bereiche ab wie die Sozialver-
sicherungen und stärken den Schutz für finanziell bedürftige Menschen (z. B. Familien-
lasten, Arbeitslosigkeit, Alter und Invalidität). Es gibt aber auch Bedarfsleistungen, die sich 
mit Lebenssituationen beschäftigen, für die kein – oder lediglich ein indirekter – Sozial-
versicherungsschutz besteht (z. B. Ausbildung, Wohnen, Erwerbsarmut, Scheidung). Eine 
Bedarfsleistung bricht aus diesem Muster aus: Die wirtschaftliche Sozialhilfe ist nicht an 
einen spezifischen Kontext von Bedürftigkeit gebunden. Sie sichert als «letztes Netz» das 
soziale Existenzminium – unabhängig davon, aus welchen Gründen die wirtschaftliche 
Notlage eingetreten ist. Die übrigen Bedarfsleistungen werden deshalb auch als der So-
zialhilfe vorgelagerte Leistungen bezeichnet (Abbildung 2). 

Teilentlastende und existenzsichernde Bedarfsleistungen
Viele Bedarfsleistungen sind teilentlastend: Sie reduzieren die Ausgabenlasten in spezi-
fischen Lebenssituationen oder sorgen dafür, dass lebenswichtige Güter für alle er-
schwinglich sind. Einige gehen weiter und gewährleisten in einem umfassenden Sinn das 
soziale Existenzminimum (vgl. Eardley et al. 1996, S. 27). Die Sozialhilfe erfüllt diese exis-
tenzsichernde Funktion für die meisten Menschen, die in der Schweiz leben. Ihre Be-
messung und Ausrichtung ist stark auf die individuellen Verhältnisse ausgerichtet und 
umfasst eine verhältnismässig enge Begleitung, welche die finanzielle und soziale Selbst-
ständigkeit der Klientinnen und Klienten fördern soll. Dies hängt damit zusammen, dass 
die Sozialhilfe im Grundsatz als eine zeitlich befristete Hilfe konzipiert ist. Es wird erwar-
tet, dass die Betroffenen ihre Bedürftigkeit mindern und sich möglichst bald wieder ab-
lösen. 

Das Setting der Sozialhilfe wird nicht für alle armutsbetroffenen Menschen als 
gleichermassen geeignet betrachtet. Deshalb gibt es weitere existenzsichernde Bedarfs-
leistungen für spezifische Bevölkerungsgruppen oder Lebenssituationen (Abbildung 2). 
In der ganzen Schweiz sind dies die Ergänzungsleistungen für Menschen, die Leistungen 
der AHV oder der IV beziehen, sowie die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 
(ab 60 Jahren). Einige Kantone kennen zudem Ergänzungsleistungen für Familien, die 
trotz Erwerbstätigkeit das soziale Existenzminimum nicht erreichen (FR ab 2026, SO, VD, 
TI, GE). Auch Stipendien sind teilweise existenzsichernd, weil die Ausbildung mitunter 
keine – oder nur eine sehr eingeschränkte – Erwerbstätigkeit zulässt. Die Regelungen 
sind hier je nach Kanton, Bildungsstufe und Lebenssituation der Betroffenen sehr viel-
fältig. 
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Bedarfsleistungen im Überblick: bundesrechtliche und kantonale Regelungen
Die Unterstützung von bedürftigen Menschen ist grundsätzlich Sache der Kantone (siehe 
«Armut in der Schweiz im Überblick», Abschnitt A.3.3). Trotzdem sind viele Bedarfsleis-
tungen in der ganzen Schweiz anzutreffen (siehe Tabelle 3). Dies gilt für Ergänzungsleis-
tungen zur AHV/IV, die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose, die Ausbildungs-
beiträge (Stipendien und Darlehen), die Alimentenbevorschussung, die Verbilligung von 
Prämien der Krankenpflegeversicherung, die Zuschüsse an Sozialversicherungsbeiträge 
sowie die Sozialhilfe. Auch die unentgeltliche Rechtspflege und die Opferhilfe werden als 
bedarfsabhängige Sozialleistungen eingestuft, welche die Integration in das Rechtssys-
tem und das System der öffentlichen Sicherheit gewährleisten (Wyss 1999, S. 16; BFS 
2005, S. 21–22).

Für diese Leistungen gibt es in der Regel eine bundesrechtliche Grundlage, 
und die Kantone sind deshalb verpflichtet, die Leistung auszurichten. Dabei haben sie 
grosse Handlungsspielräume. Detaillierte Bundesvorschriften bestehen einzig bei den 
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV und den Überbrückungsleistungen für ältere Arbeits-
lose. Bei den anderen Bedarfsleistungen besitzen die Kantone erhebliche Freiheiten, 
gerade auch in der Definition der Anspruchskriterien und der Bemessung der Leistung. 
Obwohl die Leistungen in allen Kantonen anzutreffen sind, können sie sich somit in der 
konkreten Ausgestaltung beträchtlich unterscheiden. Vereinzelt wird der Spielraum durch 
freiwillige Koordination unter den Kantonen begrenzt: Für die Ausbildungsbeiträge legt 
das Stipendienkonkordat Eckwerte fest, für die Sozialhilfe bestehen Richtlinien der SKOS 
(Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe) mit empfehlendem Charakter (vgl. dazu Ab-
schnitt C.4). 

Abb. 2  
Bedarfsabhängige Sozialleistungen im System der sozialen Sicherheit

II.A0020.25.V1.00.d
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vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitt A.3.3). 
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Der Bund beteiligt sich teilweise an der Finanzierung von Bedarfsleistungen: 
Er trägt in vollem Umfang die Finanzierung der Überbrückungsleistungen für ältere Ar-
beitslose und übernimmt einen Teil der Ergänzungsleistungen für die AHV/IV, der Prämien-
verbilligung sowie der Stipendien in der höheren Bildung (höhere Berufsbildung und 
Hochschule). Für Personen aus dem Asylbereich, die von der Sozialhilfe unterstützt wer-
den, entrichtet er Globalpauschalen. Alles in allem übernimmt der Bund rund einen Drit-
tel aller Ausgaben für bedarfsabhängige Sozialleistungen.

Neben Bedarfsleistungen, die in der ganzen Schweiz verbreitet sind, gibt es 
auch solche, welche einzelne Kantone oder Gemeinden aus eigener Initiative geschaffen 
haben. Für die Leistungen von Städten und Gemeinden fehlt ein Überblick. Die kantona-
len Leistungen dagegen werden bei der Ermittlung des Lastenausgleichs im Rahmen des 
nationalen Finanzausgleichs berücksichtigt. Das Bundesamt für Statistik (BFS) führt in 
diesem Rahmen ein Inventar von bedarfsabhängigen Leistungen, deren Fokus auf der 
Armutsbekämpfung liegt.6 Das Inventar zeigt, dass sich die kantonsspezifischen Leistun-
gen vor allem mit den folgenden Themen beschäftigen (Tabelle 3): Familienlasten (12 
Kantone), Langzeitarbeitslosigkeit (6 Kantone), Alter und Invalidität (4 Kantone) sowie 
Zugang zu erschwinglichem Wohnraum (2 Kantone). Die einzelnen Kantone decken mit 
ihren spezifischen Bedarfsleistungen bis zu drei solcher Themenfelder ab, mehrheitlich 
konzentrieren sie sich jedoch auf einen Bereich. Zehn Kantone verzichten ganz auf kan-
tonsspezifische Bedarfsleistungen. Es handelt sich dabei fast ausschliesslich um 
Deutschschweizer und verhältnismässig stark ländlich geprägte Kantone.

Tabelle 4 vermittelt Kennzahlen zum Leistungsvolumen und zu der Reichweite 
der einzelnen Leistungen: Die mit Abstand grösste Reichweite hat die Prämienverbilli-
gung, sie wird von mehr als einem Viertel der ständigen Wohnbevölkerung beansprucht. 
Dies entspricht ihrem gesetzlichen Auftrag, Menschen in bescheidenen finanziellen Ein-
kommen zu entlasten, darunter auch Familien mit mittleren Einkommen (Art. 65 Abs. 1 
und 1bis KVG). Bei den übrigen Leistungen liegt dieser Anteil jeweils unter 5 %, wobei der 
Kreis der Anspruchsberechtigten teilweise von Beginn weg eingegrenzt ist (z. B. Leis-
tungsbeziehende der AHV/IV, Arbeitslose, Personen mit Anspruch auf Alimente). Bei den 
durchschnittlichen Ausgaben pro Kopf und Jahr zeigen sich Unterschiede zwischen den 
teilentlastenden und den existenzsichernden Leistungen. Der hohe Durchschnittsbetrag 
der Arbeitslosenhilfe ist darauf zurückzuführen, dass sich darunter auch eine existenz-
sichernde Leistung befindet, der «Rente-pont» für ältere Arbeitslose des Kantons Waadt. 
Die Durchschnittausgaben der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV liegen höher als die-
jenigen der Sozialhilfe, weil die Ergänzungsleistungen relativ häufig Mehrkosten für Heim-
aufenthalte entrichten und die meisten Personen die Ergänzungsleistungen über das 
ganze Jahr beziehen. Die Höhe der Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose orien-
tiert sich an den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV. Weil Bezügerinnen und Bezüger von 
Überbrückungsleistungen kein Renteneinkommen aus der ersten Säule haben, fällt der 
jährliche Durchschnittsbetrag pro Person grösser aus als bei den Ergänzungsleistungen.
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Tab. 3
Bedarfsabhängige Sozialleistungen nach Kantonen, 2023 

Leistungsart ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU Total

Verbilligung von 
 Krankenkassenprämien 26

Zuschüsse an Sozial-
versicherungsbeiträge 26

Ausbildungsbeiträge 26

Opferhilfe 26

Rechtshilfe (unentgeltliche 
Rechtspfl ege) 26

Ergänzungsleistungen 
zur AHV/IV 26

Überbrückungsleistungen 
für ältere Arbeitslose 26

Alimenten bevorschussung 26

Alters- und 
 Invaliditätsbeihilfen 4

Arbeitslosenhilfe 6

Familienbeihilfen 12

Wohnbeihilfen 2

Sozialhilfe 26

II.T0030.25.V1.23.d

Bemerkungen: 
 Im Kanton Tessin wird die Alimentenbevorschussung nicht bedarfsabhängig ausgerichtet.
 Diese Kantone bieten mehrere Leistungen dieser Leistungskategorie an. 

Quelle: BFS – Inventar der armutsbekämpfenden bedarfsabhängigen Sozialleistungen
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Tab. 4
Ausgaben und Bezüger/innen von bedarfsabhängigen Sozialleistungen, 2023  

Leistungsart

Kantone 
mit 
 Leistung

Nettoausgaben Bezügerinnen und Bezüger Durchschnittli-
che Ausgaben 
pro Bezüger/in 
(in CHF, ganzes 
Jahr)in CHF Anteil am Total Anzahl

Anteil an 
 ständiger Wohn-
bevölkerung 1

Verbilligung von 
 Krankenkassenprämien 26 5 937 910 160 39,2  % 2 452 736 27,4 % 2 421

Zuschüsse an Sozial-
versicherungsbeiträge 26 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.

Ausbildungsbeiträge 26 361 341 119 2,4  % 45 428 0,5 % 7 954

Opferhilfe 26 6 052 832 0,0 % 705 0,0 % 8 586

Rechtshilfe (unentgeltliche 
Rechtspfl ege) 26 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.

Ergänzungsleistungen 
zur AHV/IV 26 5 712 418 467 37,7 % 402 458 2 4,5 % 14 194

Überbrückungsleistungen 
für ältere Arbeitslose 26 28 377 457 0,2 % 940 0,0 % 30 189

Alimentenbevorschussung 26 90 962 411 0,6 % 44 987 0,5 % 2 022

Alters- und 
 Invaliditätsbeihilfen 4 213 009 023 1,4 % 67 624 2,7 % 4 3 150

Arbeitslosenhilfe 6 46 636 133 0,3 % 3 313 0,2 % 4 14 075

Familienbeihilfen 12 191 758 742 1,3 % 99 888 3 2,2 % 4 1 920

Wohnbeihilfen 2 38 965 768 0,3 % 32 495 4,5 % 4 1 199

Sozialhilfe 26 2 523 721 083 16,7 % 251 239 2,8 % 10 045

Total 
(ohne Zuschüsse an Sozial-
versicherungsbeiträge und 
Rechtshilfe)

– 15 151 153 195 100,0 % – – –

II.T0040.25.V1.23.d

Bemerkungen: 
k. A.: keine Angabe
1  Der Anteil der Bezügerinnen und Bezüger an der ständigen Wohnbevölkerung entspricht nicht den offi  ziellen Bezugsquoten der jeweiligen 

 Leistungen. Die Bezugsquoten setzen die Leistungsbezügerinnen und -bezüger ins Verhältnis zur Zielgruppe bzw. den grundsätzlich 
 anspruchsberechtigten Personen.

2  Hochrechnung für das ganze Jahr (beruhend auf Angaben zum Stichdatum Ende 2023)
3  Die Kantone VD und TI verfügen in dieser Kategorie über mehrere Leistungen, die Bezügerzahl kann deshalb Doppelzählungen enthalten.
4  Nur Kantone mit entsprechender Leistung
5  Ohne Sozialhilfe im Asyl- und Flüchtlingsbereich
Quelle: BFS – Finanzen der armutsbekämpfenden bedarfsabhängigen Sozialleistungen; BFS – Statistik der kantonalen Stipendien und Darlehen; 
BFS – Opferhilfestatistik; BAG – Statistik der obligatorischen Krankenversicherung; BSV – ÜL-Individualdaten
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Bedeutung einzelner Bedarfsleistungen im kantonalen Vergleich
Der grosse Spielraum der Kantone führt dazu, dass es in der Schweiz eine grosse Vielfalt 
von Bedarfsleistungssystemen gibt. Unterhalb der bundesweit geregelten Sozialversi-
cherungen sind Unterstützungsleistungen und Auffangnetze eingezogen, die vermutlich 
in keinen zwei Kantonen vollständig identisch sind. Aus grösserer Distanz betrachtet, stellt 
man jedoch auch Gemeinsamkeiten fest: Gemessen am Ausgabenvolumen dominieren 
in allen Kantonen die drei «grossen» Bedarfsleistungen – die Ergänzungsleistungen zur 
AHV/IV, die Verbilligung der Krankenkassenprämien und die Sozialhilfe (Abbildung 3). 
Insgesamt entfallen 94 % aller Bedarfsleistungsausgaben auf sie. Bei den Ergänzungs-
leistungen und der Sozialhilfe handelt es sich um die beiden wichtigsten existenzsichern-
den Bedarfsleistungen, die als solche im Einzelfall vergleichsweise grosse Unterstüt-
zungsbeträge auszahlen. Die Beiträge der Prämienverbilligungen sind deutlich geringer, 
erreichen aber einen viel breiteren Personenkreis (siehe Tabelle 4). 

Aufteilung der Ausgaben für bedarfsabhängige Sozialleistungen nach Kantonen, 2023

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV Verbilligung von Krankenkassenprämien Sozialhilfe
übrige bedarfsabhängige Sozialleistungen

Bern

Neuenburg

Luzern

Basel-Landschaft

St. Gallen

Uri

Obwalden

Schwyz

Glarus

Aargau

Thurgau

Appenzell Ausserrhoden

Nidwalden

Appenzell Innerrhoden

Solothurn

Schaffhausen

Freiburg

Graubünden

Zug

Jura

Zürich

Basel-Stadt

Tessin

Wallis

Waadt

Genf

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

42 % 35 % 21 %

36 % 37 % 25 %

49 % 37 % 12 %

38 % 43 % 17 %

49 % 40 % 9 %

42 % 49 %

43 % 48 % 7 %

37 % 47 % 12 %

52 % 38 % 8 %

40 % 46 % 11 %

42 % 47 % 9 %

40 % 45 % 12 %

39 % 50 % 8 %

38 % 52 % 7 %

47 % 30 % 20 %

33 % 43 % 20 %

40 % 48 % 8 %

41 % 47 % 7 %

37 % 47 % 12 %

41 % 37 % 17 %

40 % 37 % 16 %

42 % 33 % 20 % 6 %

32 % 48 % 13 % 8 %

28 % 47 % 15 % 10 %

32 % 39 % 18 % 11 %

25 % 36 % 24 % 15 %

II.A0030.25.V1.23.d

Bemerkung: Sortiert nach Anteil der übrigen Bedarfsleistungen. Ohne Zuschüsse an Sozialversicherungsbeiträge,
ohne Rechtshilfe. Die Summe der Prozentwerte kann aufgrund von Rundungen von 100 % abweichen.
Quelle: BFS – Finanzen der armutsbekämpfenden bedarfsabhängigen Sozialleistungen; BFS – Statistik der
kantonalen Stipendien und Darlehen; BFS – Opferhilfestatistik; BAG – Statistik der obligatorischen
Krankenversicherung; BSV – ÜL-Individualdaten,© BSV 2025

Abbildung 3
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Der Anteil der übrigen Bedarfsleistungen am Gesamtvolumen bewegt sich in den einzel-
nen Kantonen zwischen 2 % und 15 % (Abbildung 3). Vergleicht man sie mit der Sozial-
hilfe, so zeigen sich bemerkenswerte Unterschiede: In einigen Kantonen sind die Aus-
gaben für die übrigen Bedarfsleistungen viel geringer als diejenigen der Sozialhilfe, in 
anderen Kantonen bewegen sich beide in vergleichbaren Grössenordnungen. In den 
Kantonen Tessin, Waadt und Wallis ist das Ausgabenvolumen der übrigen Bedarfsleis-
tungen relativ hoch, weil diese Kantone überdurchschnittlich stark in Familienbeihilfen 
und Ausbildungsbeiträge investieren, der Kanton Waadt zudem in die Arbeitslosenhilfe 
(«Rente-pont»: kantonale Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose). Im Kanton Genf 
spielen die Beihilfen zu den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV eine zentrale Rolle, nach-
geordnet auch die Ausbildungsbeihilfen und die Wohnbeihilfen. 

Die drei «grossen» Bedarfsleistungen dominieren in allen Kantonen, die Be-
deutung der einzelnen Leistungen variiert aber durchaus. Der Anteil der Sozialhilfe bei-
spielsweise bewegt sich je nach Kanton zwischen 6 % und 25 %, derjenige der Prämien-
verbilligung zwischen 30 % und 52 %. Die Gründe hierfür können vielfältig sein. Zum einen 
spielt eine Rolle, wie die Kantone ihren Handlungsspielraum bei der Ausgestaltung der 
Leistungen nutzen. Dabei bestehen gegenseitige Abhängigkeiten: Ob der Spielraum bei 
der Prämienverbilligung eher grosszügig oder restriktiv gehandhabt wird, wirkt sich plau-
siblerweise auf die Beanspruchung nachgelagerter Leistungen wie der Sozialhilfe aus. 
Zum anderen sind Faktoren von Bedeutung, welche die Politik weniger unmittelbar be-
einflussen kann. Dazu gehört etwa die Bevölkerungszusammensetzung (z. B. Alter) oder 
die wirtschaftliche Situation im Kanton. Insgesamt ist über diese Zusammenhänge aller-
dings nur wenig Genaues bekannt. Zu den kantonalen Bedarfsleistungssystemen be-
stehen zwar mehrere Grundlagenarbeiten, aber kaum vertiefende Analysen, die ihre Wir-
kungsweise vergleichend analysieren (zu den Ausnahmen siehe Abschnitt B.1.4). 

Bezug zur Armutsbekämpfung
Alle bedarfsabhängigen Sozialleistungen setzen per Definition eine finanzielle Bedürftig-
keit voraus. Ihre Bedeutung für die materielle Existenzsicherung kann jedoch unterschied-
lich ausgeprägt sein. Dies schlägt sich unter anderem in der Dokumentation des BFS zu 
den bedarfsabhängigen Sozialleistungen nieder: Seine Erhebungen konzentrieren sich 
auf die Leistungen, die als armutsbekämpfend eingestuft werden. Davon ausgenommen 
sind Bedarfsleistungen, die gemäss der Systematik des BFS der allgemeinen Grundver-
sorgung dienen, indem sie den Zugang zum Bildungs-, Rechts- und Gesundheitssystem 
sowie den Sozialversicherungsschutz sicherstellen (BFS 2017, S. 6).7

Aufgrund ihrer Zielsetzung oder gewisser Merkmale zu entscheiden, ob eine 
Bedarfsleistung als armutsbekämpfend zu qualifizieren ist, kann eine sehr komplexe 
Aufgabe darstellen. Teilweise werden mit einer einzigen Leistung mehrere Ziele verfolgt, 
nicht immer sind die Ziele explizit formuliert, und die praktische Bedeutung einzelner 
Regelungen oder Vollzugsbestimmungen ist mitunter schwierig zu beurteilen. Eine alter-
native Möglichkeit besteht darin, sich an der tatsächlichen Wirkung zu orientieren. Diese 
Perspektive tritt bei den existenzsichernden Bedarfsleistungen besonders deutlich her-
vor (z. B. Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Überbrückungsleistungen für äl-
tere Arbeitslose). Bei teilentlastenden Leistungen ist die Ausgangslage etwas weniger 
einfach. Etliche unter ihnen richten sich nicht allein an Menschen, die unmittelbar von 
Armut bedroht sind, sondern allgemeiner an Personen mit knappen finanziellen Mitteln 
(z. B. Prämienverbilligungen, Ausbildungsbeihilfen, Wohnbeihilfen, gewisse Typen von 
Familienbeihilfen). Wie stark eine teilentlastende Leistung Armut reduziert, hängt nament-
lich davon ab, wie die Anspruchsberechtigung definiert ist, wie hoch die Leistung ausfällt 
und über welche weiteren Einkommen ein Haushalt verfügt. Ob sie das soziale Existenz-
minimum zu sichern vermag, lässt sich deshalb nicht pauschal beurteilen, sondern nur 
im konkreten Einzelfall.

Angesichts der Komplexität der Regelungen und der kantonalen Vielfalt ist es 
schwierig, die faktische Wirkung einzelner Bedarfsleistungen auf die materielle Existenz-
sicherung zu bestimmen. Hierzu wären detaillierte kantonale oder gar kommunale Ana-
lysen nötig, die den tatsächlichen Leistungsbezug berücksichtigen und auch Wechsel-
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wirkungen mit anderen Sozialleistungen untersuchen. Abschnitt B.1 enthält eine 
Annäherung an ein solches Unterfangen: Auf Ebene der gesamten Schweiz wird aufge-
zeigt, was unterschiedliche Typen von Sozialversicherungs- und Bedarfsleistungen zur 
Reduktion von Armut beitragen.

Vollzug
Die bedarfsabhängigen Sozialleistungen werden ausschliesslich mit Staatsmitteln finan-
ziert, mit ihrem Vollzug sind deshalb in der Regel öffentliche Stellen beauftragt. Eine wich-
tige Rolle spielen die kantonalen Sozialämter und die kommunalen Sozialdienste. Neben 
der Sozialhilfe sind sie meistens auch für die Alimentenbevorschussung zuständig, bis-
weilen für weitere Leistungen wie etwa Familienbeihilfen. Für die Ausbildungsbeiträge 
haben die Bildungsdepartemente Stipendienstellen bezeichnet. Die institutionelle Brücke 
zwischen Sozialversicherungen und Bedarfsleistungen schlagen die kantonalen Aus-
gleichskassen. Sie sind in der Regel für die «sozialversicherungsnahen» Ergänzungs-
leistungen zur AHV/IV, die Zuschüsse an Sozialversicherungsbeiträge sowie die Über-
brückungsleistungen für ältere Arbeitslose zuständig; teilweise kommen weitere 
Leistungen dazu (z. B. Prämienverbilligungen, Familienbeihilfen). In den Vollzug der Prä-
mienverbilligung sind mitunter auch kantonale Gesundheitsämter involviert.
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A.4	 SOZIALE SICHERHEIT: NICHT MATERIELLE LEISTUNGEN

•	 Die materielle Existenzsicherung beschränkt sich nicht auf finanzielle 
Leistungen. Mehrere Sozialwerke stehen ihren Klientinnen und Klienten bera-
tend zur Seite und bemühen sich um ihre berufliche und soziale Integration. 

•	 Die Sozialhilfe hat diesbezüglich den umfassendsten Auftrag. Sie soll die 
Teilhabe am wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Leben er-
möglichen und damit die Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein 
garantieren. 

•	 Die Invalidenversicherung und die Arbeitslosenversicherung bieten 
ebenfalls viele nicht materielle Hilfestellungen an. Sie konzentrieren sich darauf, 
die Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern und damit die ökonomische 
Selbstständigkeit der Betroffenen zu stärken. 



36Instrumente und Akteure der materiellen Existenzsicherung

Die Sozialwerke, die zur materiellen Existenzsicherung beitragen, beschränken sich nicht 
allein auf finanzielle oder materielle Leistungen. Einige unter ihnen stehen den Betroffe-
nen auch beratend zur Seite und bemühen sich, sie nachhaltig zu stärken und ihre Le-
benslage zu stabilisieren. Damit verbunden sind spezifische Zielsetzungen. Den umfas-
sendsten Auftrag hat diesbezüglich die Sozialhilfe: Sie soll die Teilhabe am wirtschaftlichen, 
sozialen, kulturellen und politischen Leben ermöglichen und damit die Voraussetzungen 
für ein menschenwürdiges Dasein garantieren (SKOS-Richtlinien A.2 Abs. 2). Zu diesem 
Zweck leistet sie persönliche Hilfe und stellt Angebote zur beruflichen und sozialen Inte-
gration bereit. Die persönliche Hilfe ist verfassungsrechtlich garantiert (Art. 12 BV) und 
besteht auch in Notlagen, die keine finanzielle Ursache haben. Sie kann im konkreten 
Einzelfall unterschiedliche Formen annehmen: Neben Gesprächen zählen dazu beispiels-
weise auch die Unterstützung bei der Wohnungs- und Arbeitssuche oder Schreibhilfen. 
Die Sozialdienste können diese Leistungen selber erbringen oder den Betroffenen ent-
sprechende Angebote vermitteln (SKOS-Richtlinien B).

Auch die Invalidenversicherung und die Arbeitslosenversicherung bieten viele 
nicht materielle Hilfestellungen an. Im Vergleich zur Sozialhilfe konzentrieren sich diese 
Angebote auf den Zweck, die Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern und damit die 
ökonomische Selbstständigkeit der Betroffenen zu stärken:

•	Invalidenversicherung: Die Invalidenversicherung ist bestrebt, mit der Früher-
fassung, einer gezielten Fallführung, der Frühintervention und beruflichen Ein-
gliederungsmassnahmen die Ressourcen von gesundheitlich beeinträchtigten 
Personen zu stärken und ihre Teilhabe am Erwerbsleben zu gewährleisten. 
Parallel zu den Eingliederungsmassnahmen (persönliche Hilfestellungen) kön-
nen finanzielle Leistungen in Form von Taggeldern zugesprochen werden. Ge-
treu dem Prinzip «Eingliederung vor Rente» wird ein Rentenanspruch erst ge-
prüft, wenn alle Eingliederungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind.

•	Arbeitslosenversicherung: Der Bezug von Taggeldern der Arbeitslosenversi-
cherung ist an die Auflage gebunden, sich persönlich zur Arbeitsvermittlung 
anzumelden (Art. 17 Abs. 2 AVIG). Die Regionalen Arbeitsvermittlungen (RAV) 
begleiten und unterstützen die Betroffenen bei der Stellensuche. Arbeitsmarkt-
liche Massnahmen wie Kurse, Praktika, Ausbildungszuschüsse oder vorüber-
gehende Beschäftigungen auf dem zweiten Arbeitsmarkt werden eingesetzt, 
um die Vermittlungsfähigkeit der Versicherten zu verbessern und ihre berufli-
chen Qualifikationen zu stärken.

In diesen beiden Sozialversicherungen, tendenziell auch in der Sozialhilfe, haben persön-
liche Hilfeleistungen einen latenten Doppelcharakter: Sie zielen einerseits auf eine Ver-
besserung der Lebenssituation, anderseits dienen sie auch der Kontrolle beim Zugang 
zu finanziellen Leistungen. Insbesondere die Inanspruchnahme von Angeboten zur beruf-
lichen Integration beruht nicht allein auf Freiwilligkeit. Vielmehr können Massnahmen 
verbindlich verfügt werden, und ihre Nichtbefolgung hat für die Betroffenen finanzielle 
Konsequenzen (z. B. Kürzung oder Einstellung der Leistung, Nichterfüllen von Zugangs-
voraussetzungen). 

In den meisten anderen Sozialwerken, die in der gesamten Schweiz anzutreffen 
sind, spielen persönliche Hilfeleistungen eine geringere oder keine Rolle. Die eng mit der 
Alimentenbevorschussung verbundene Inkassohilfe (Eintreiben von ausstehenden Unter-
haltsbeiträgen) wird in der Regel von den Sozialdiensten wahrgenommen. Bei den kan-
tonsspezifischen Bedarfsleistungen kann die Situation stark variieren. Einige Formen der 
Arbeitslosenhilfe sind eng an Massnahmen zur beruflichen Wiedereingliederung gebun-
den. Auch Kantone, die Ergänzungsleistungen für Familien (als eine besondere Form der 
Familienbeihilfe) kennen, kombinieren diese teilweise mit Beratungs- und Coaching
angeboten. Die – in allen Kantonen verfügbare – Opferhilfe bildet schliesslich einen Spe-
zialfall: Sie unterstützt Opfer von Straftaten und ihre Angehörigen hauptsächlich mit Be-
ratung und Hilfe, finanzielle Leistungen sind im Vergleich dazu deutlich seltener.

Wichtig zu betonen ist: Wenn Sozialwerke einzig finanzielle Leistungen aus-
richten, bedeutet dies nicht, dass für die Betroffenen keine Beratungs- und Unterstüt-
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zungsangebote bestehen. So gibt es beispielsweise für Eltern, Jugendliche oder ältere 
Menschen ein breites Angebot an niederschwelligen Anlauf- und Beratungsstellen, die 
von Kantonen und Gemeinden bereitgestellt, finanziert und teilweise auch vom Bund 
unterstützt werden. Für die Entkoppelung von persönlicher Hilfe und finanzieller Unter-
stützung kann sprechen, dass auf diese Weise die Reichweite und die präventive Funk-
tion der persönlichen Hilfe gefördert werden. Neben generalistischen Hilfeleistungen 
bestehen zudem Angebote, die stärker auf spezifische Problemsituationen zugeschnitten 
sind (z. B. Suchtberatung, Frauenhäuser) oder im Sozialraum intervenieren (z. B. offene 
Jugendarbeit, Familientreffpunkte). Schliesslich haben einzelne Kantone und Gemeinden 
gezielt generalistische Anlaufstellen geschaffen, die allen Menschen offenstehen, indi-
viduelle Hilfe leisten und die Betroffenen bei Bedarf an spezialisierte Fachstellen oder 
Sozialwerke weiterleiten (z. B. «Fribourg pour tous»).
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A.5	 PRIVATE GEMEINNÜTZIGE ORGANISATIONEN

•	 In Ergänzung zum Staat sind auch private gemeinnützige Organisationen 
(NPO) in der materiellen Existenzsicherung aktiv. Ihre finanziellen und materiel-
len Zuwendungen haben in der Regel einen punktuelleren Charakter, seitens 
der Betroffenen besteht kein individueller Rechtsanspruch. Dafür können die 
Leistungen rasch und flexibel ausgerichtet werden. 

•	 Insgesamt betrachtet, machen finanzielle und materielle Unterstützun-
gen einen relativ kleinen Teil der Aktivitäten von NPO aus. Im Zentrum stehen 
die Beratung und die persönliche Hilfe.  
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Anders als der Staat haben gemeinnützige Organisationen nicht die Aufgabe, die mate-
rielle Existenz von bedürftigen Menschen verbindlich und gegebenenfalls über längere 
Dauer zu sichern. Sie erbringen ihre finanziellen und materiellen Leistungen in der Regel 
ergänzend zur staatlichen Unterstützung.8 Dazu gehören auch kirchliche Institutionen 
und Hilfswerke, die in der Unterstützung von Bedürftigen traditionell eine wichtige Rolle 
einnehmen.

Das Volumen der personenbezogenen Zahlungen, die gemeinnützige Organi-
sationen im Bereich der sozialen Sicherheit jährlich ausrichten, wird auf rund 150 Millionen 
Franken geschätzt.9 Dabei dürfte es sich mehrheitlich um punktuelle, einmalige Unter-
stützungen handeln. Sie dienen beispielsweise dazu, Notlagen wegen Zahlungsrück-
ständen abzuwenden (z. B. Mietzinsausstände), Erwachsenen und Kindern die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen (z. B. Mitwirkung in Sportvereinen, Besuch 
von Schullagern) oder wichtige Anschaffungen zu tätigen (z. B. Betten, Schulmittel). Mit-
unter werden einzelne Personen auch über längere Zeiträume unterstützt, etwa mit Bil-
dungsstipendien für sozial Benachteiligte, die von Stiftungen bereitgestellt werden. 

Aktuelle Informationen zum Volumen der materiellen Sachleistungen sind 
nicht verfügbar. Angaben aus dem Jahr 2010 zeigen, dass sie damals höher ausfielen 
als die personenbezogenen Zahlungen (Rudin et al. 2013, S. 20–21). Es handelt sich 
dabei beispielsweise um Lebensmittel, Mahlzeiten oder Kleider, die gratis oder zu 
vergünstigten Preisen abgegeben werden. Dazu kommen Kostenbeteiligungen oder 
-rückerstattungen, beispielsweise für Zahnbehandlungen oder Selbstbehalte und Fran-
chisen in der Krankenversicherung. Der eher punktuelle Charakter der finanziellen und 
materiellen Unterstützungen sowie der private Status der Organisationen erlauben es, 
flexibel und rasch zu reagieren und den Kontrollaufwand relativ gering zu halten. Weil 
sie sich in einem Wettbewerb um private und öffentliche Gelder befinden, haben ge-
meinnützige Organisationen ein starkes Eigeninteresse daran, ihre finanziellen Mittel 
zielgerichtet und nach transparenten Kriterien einzusetzen. Anders als staatliche Stel-
len sind sie jedoch nicht zum Gleichbehandlungsprinzip verpflichtet und es besteht 
kein Rechtsanspruch auf ihre Leistungen.

Insgesamt betrachtet, machen finanzielle und materielle Unterstützungen ei-
nen verhältnismässig kleinen Teil der Aktivitäten von gemeinnützigen Organisationen aus 
(Rudin et al. 2013, S. 20–21). Der Beratung und der persönlichen Hilfe kommt eine ungleich 
grössere Bedeutung zu. Zudem unterhalten gemeinnützige Organisationen im lokalen 
Rahmen soziale Infrastrukturen wie Notschlafstellen, Gassenküchen oder Treffpunkte für 
Menschen mit wenig Geld. Für viele dieser Strukturen ist kennzeichnend, dass sie nicht 
nur zur materiellen Existenzsicherung beitragen, sondern gleichzeitig soziale Kontakt-
möglichkeiten und persönliche Hilfe bieten. Die grosse Bedeutung solcher Dienstleis-
tungen prägt nicht zuletzt die finanzielle und materielle Unterstützung gemeinnütziger 
Organisationen: Sie findet in der Regel nicht isoliert und anonym statt, sondern ist in ein 
umfassendes Setting eingebettet, das Wertschätzung vermittelt und mit individueller 
Beratung verbunden ist. 
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•	 Die bisherigen Ausführungen haben das System der so-
zialen Sicherheit, seine Akteure und deren Kompetenzen be-
schrieben. Im Folgenden wird der Fokus auf den tatsächlichen 
Beitrag dieser Sozialleistungen zur Bekämpfung von Armut 
gerichtet. Dies geschieht in drei Schritten: Zunächst wird aus 
der Perspektive des Gesamtsystems beschrieben, in welchem 
Ausmass die verschiedenen Typen von Sozialleistungen die 
Armut in der Schweiz reduzieren (Abschnitt B.1). Anschlies-
send werden die beiden Bedarfsleistungen in den Blick ge-
nommen, die für die materielle Existenzsicherung das gröss-
te Gewicht haben – die Sozialhilfe (Abschnitt B.2) und die 
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (Abschnitt B.3). Dabei liegt 
der Fokus auf der Entwicklung des Leistungsbezugs und den 
Risikofaktoren. 
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B.1	 VOR- UND NACHTRANSFERARMUT

•	 Obwohl Sozialversicherungsleistungen nicht explizit der Armutsbekämp-
fung dienen, leisten sie faktisch einen erheblichen Beitrag. Vor dem Rentenalter 
zeigt sich folgendes Bild (Referenzjahr 2023): Ohne jegliche Sozialleistungen 
wären 16 % der ständigen Wohnbevölkerung von Armut betroffen. Die Leistun-
gen der Sozialversicherungen reduzieren diese Quote um 6 Prozentpunkte, die 
Bedarfsleistungen um weitere 4 Prozentpunkte.

•	 Für das Erwerbsalter gilt: Haushalte, die dank Sozialversicherungen von 
Armut bewahrt werden, beziehen am häufigsten Leistungen für Familien (z. B. 
Familienzulagen, Mutterschaftsentschädigung), Arbeitslosenentschädigung 
und Renten der Invalidenversicherung. Wenn Bedarfsleistungen die Armut ab-
wenden, so ist mehrheitlich die Sozialhilfe ausschlaggebend. Danach folgen die 
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV und die Verbilligungen der Krankenkassen-
prämien. 

•	 Nach der Pensionierung bilden die Altersrenten der ersten und der zwei-
ten Säule in der Regel die Einkommensbasis. Sie sind als finanzielle Grundlage 
im Ruhestand gedacht. Im Unterschied zu anderen Sozialversicherungen de-
cken sie nicht Unwägbarkeiten von Lebensereignissen ab, die mit einer be-
grenzten Wahrscheinlichkeit eintreten. Um die armutsreduzierende Wirkung 
von Sozialversicherungen differenziert zu beurteilen, sollten die Altersrenten 
deshalb separat betrachtet werden. 

•	 Für die Gesamtbevölkerung ergibt sich folgendes Bild (Referenzjahr 
2023): Ohne jegliche Sozialleistungen wären rund 32 % der ständigen Wohnbe-
völkerung von Armut betroffen. Die Altersrenten der ersten und der zweiten Säu-
le reduzieren diese Quote um 13 Prozentpunkte, die übrigen Sozialversiche-
rungsleistungen um weitere 6 Prozentpunkte und die Bedarfsleistungen um 
weitere 5 Prozentpunkte.

•	 Die Auswirkungen von Steuern und Sachtransfers sind in diesen Aus-
wertungen nicht abgebildet. Sie sind teilweise in Einzeluntersuchungen berück-
sichtigt, welche die Auswirkungen der föderalen Leistungs- und Regelungsviel-
falt auf das verfügbare Einkommen von Tieflohnbeziehenden in den 26 
Kantonshauptorten vergleichen. 
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Um zu ermessen, in welchem Ausmass das System der sozialen Sicherheit die Armut 
reduziert, wird zwischen der Vortransferarmut und der Nachtransferarmut unterschieden. 
Die Vortransferarmut gibt Auskunft darüber, wie verbreitet Armut wäre, wenn keine So-
zialleistungen ausgerichtet würden. Sie misst also die Armut in einer Situation, in der die 
finanziellen Ressourcen von Haushalten einzig aus Erwerbsarbeit, Vermögensanlagen 
und privaten Transfers (z. B. Unterhaltszahlungen) stammen. Die Nachtransferarmut zeigt 
auf, in welchem Ausmass es einem Staat gelingt, mittels Sozialleistungen die finanzielle 
Armut zu reduzieren. 

Die Armutsquoten der öffentlichen Statistik stellen in der Regel die Nachtrans-
ferarmut dar. Dies gilt auch für die Quoten, die im Grundlagenheft «Armut in der Schweiz 
im Überblick» ausgewiesen sind. Im Folgenden werden ihnen zwei weitere Armutsquoten 
gegenübergestellt: die Armutsquote vor Bezug aller Sozialleistungen (Vortransferarmut) 
und die Armutsquote nach dem Bezug von Sozialversicherungsleistungen (ohne Bedarfs-
leistungen). Auf diese Weise wird der grundlegenden Unterscheidung von Leistungsarten 
im System der sozialen Sicherheit Rechnung getragen (Abbildung 4):

•	Sozialversicherungen sichern existenzielle Risiken verbindlich für nahezu die 
ganze Bevölkerung oder die Erwerbsbevölkerung ab und werden – bei Eintre-
ten dieses Risikos – unabhängig von der finanziellen Bedürftigkeit ausgerich-
tet. In welchem Ausmass diese «universellen» Leistungen faktisch auch vor 
Armut schützen, zeigt der Vergleich zwischen Vortransferarmut und Armut nach 
Bezug von Sozialversicherungsleistungen.

•	Bedarfsabhängige Sozialleistungen kommen dann zum Tragen, wenn allfällige 
Ansprüche auf Sozialversicherungsleistungen ausgeschöpft sind oder diese 
nicht ausreichen, um eine finanzielle Bedürftigkeit abzuwenden. In welchem 
Ausmass diese Leistungen die Armut zu reduzieren vermögen, zeigt der Ver-
gleich zwischen der Armut nach Bezug von Sozialversicherungsleistungen und 
der Armut nach Bezug aller Sozialtransfers.

Sozialversicherungsleistungen haben vor und nach der Pensionierung eine grundsätz-
liche andere Funktion. Während sie im Erwerbsalter spezifische finanzielle Risiken ab-
decken, sind sie im Rentenalter als Basis des Haushaltseinkommens gedacht. Deshalb 
müssen die armutsreduzierenden Effekte von Sozialleistungen in diesen Lebensphasen 
separat betrachtet werden. Zu diesem Zweck werden die Haushalte im Folgenden in zwei 
Gruppen geteilt – solche, in denen alle Haushaltsmitglieder eine Altersrente beziehen, 
und solche, in denen niemand eine Altersrente bezieht («gemischte» Haushalte, in denen 
nur ein Teil der Personen eine Altersrente hat, sind ausgeklammert).

Bei der Interpretation der Ergebnisse sind zwei wichtige Punkte zu beachten: 
Erstens beziehen sich die Auswertungen jeweils auf das Haushaltseinkommen eines 
gesamten Jahres. Wenn Sozialleistungen Armut für eine kurze Zeitdauer abwenden, ist 
nicht garantiert, dass sich dies auch in einer Analyse des Jahreseinkommens widerspie-
gelt. Zweitens können die armutsreduzierenden Effekte von Sozialleistungen nur so weit 
berücksichtigt werden, als es sich um direkte Zahlungen an die betroffenen Personen 
und Haushalte handelt. Weil die hier gewählte Definition von Armut auf die Einkommen 
abstellt, fallen Sachleistungen oder Kostenvergütungen nicht in Betracht. Dies betrifft 
unter den Sozialversicherungen beispielsweise die obligatorische Krankenpflegeversi-
cherung, unter den Bedarfsleistungen vor allem gewisse Elemente der Ergänzungsleis-
tungen zur AHV/IV sowie von kantonalen Alters- und Invaliditätsbeihilfen (z. B. Vergütung 
von Krankheits- und Behinderungskosten).

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick»
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B.1.1	 PERSONEN IN HAUSHALTEN OHNE ALTERSRENTEN

In der Schweiz lebten 2023 rund 6,5 Millionen Menschen in einem Haushalt, der keine 
Altersrente bezieht. Ohne Sozialleistungen wären 16,1 % dieser Menschen von Einkom-
mensarmut betroffen (Abbildung 5). Nach dem Bezug von Sozialversicherungsleistungen 
sinkt dieser Anteil auf 9,8 %, nach dem Bezug von Bedarfsleistungen auf 6,3 %. Obwohl 
Sozialversicherungsleistungen in der Regel nicht ausdrücklich auf die materielle Existenz-
sicherung zielen, ist ihr Beitrag zu Armutsbekämpfung somit beachtlich. Er übertrifft auch 
vor der Pensionierung tendenziell den Effekt der bedarfsabhängigen Sozialleistungen. 

Zum Effekt der Bedarfsleistungen gibt es verschiedene kantonale Steuerdaten-
analysen, die alle zu ähnlichen Ergebnissen kommen: In den Kantonen Bern (2015) und 
Basel-Landschaft (2019) wird die Einkommensarmut dank Bedarfsleistungen um rund ei-
nen Drittel gesenkt (Fluder et al. 2020, S. 66–67; Hümbelin et al. 2022, S. 44); im Kanton 
Luzern (2020) reduziert sich die finanzielle Armut (berechnet unter Berücksichtigung von 
Einkommen und Vermögen) um gut die Hälfte (Lustat 2024, S. 21).10 Tendenziell grösser 
erscheint der Effekt im Kanton Basel-Stadt (2019), der mit den Familienmietzinsbeiträgen 
über eine kantonsspezifische Bedarfsleistung verfügt (Fluder und Lehmann 2024, S. 23–24).

Welche Sozialwerke sind nun konkret für die Reduktion der Einkommensarmut 
verantwortlich? Dies wird im Folgenden separat für die Sozialversicherungen und die 
bedarfsabhängigen Sozialleistungen gezeigt. 

Abb. 4
Schematische Darstellung der Vor- und Nachtransferarmut
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Sozialversicherungen
In absoluten Zahlen ausgedrückt, wurden 2023 rund 410 000 Personen, die in Haushalten 
ohne Altersrentenbezug leben, dank Sozialversicherungsleistungen vor Einkommens-
armut verschont. Dabei dominieren drei Sozialversicherungen (Abbildung 6): 

•	Gut zwei Drittel der Personen kommen aus Haushalten, die Familienzulagen, 
Mutterschaftsentschädigungen oder andere Sozialleistungen für Familien be-
ziehen. Die Abgrenzung zu den Bedarfsleistungen ist in diesem Fall aus erhe-
bungstechnischen Gründen nicht möglich, die Kategorie enthält auch Leistun-
gen, die ausschliesslich für Familien in bescheidenen wirtschaftlichen 
Verhältnissen geschaffen wurden (z. B. Ergänzungsleistungen für Familien, 
bedarfsabhängige Mutterschafts- oder Elternbeiträge). Insofern wird der Effekt 
der Sozialversicherungen in diesem Punkt überschätzt. Im Durchschnitt tragen 
die Sozialleistungen für Familien bei diesen Personen etwas weniger als einen 
Zehntel an das Haushaltseinkommen bei. Das mag angesichts der Wirkung als 
nicht besonders viel erscheinen, doch können relativ kleine Beträge ausrei-
chen, um Working-Poor-Familien über die Armutsgrenze zu heben. Zudem 
können die Sozialleistungen für Familien ihren armutsreduzierenden Effekt in 
Kombination mit anderen Sozialversicherungsleistungen (z. B. Arbeitslosen-
taggelder, IV-Rente) entfalten.

•	Rund ein Drittel der Personen lebt in Haushalten, die von Arbeitslosigkeit be-
troffen sind und deshalb im Verlauf eines Jahres Taggelder der Arbeitslosen-
versicherung erhalten haben. Die Leistungen machen im Durchschnitt 24 % 
des Haushaltseinkommens aus. Weil Erwerbseinkommen vor der Pensionie-
rung in der Regel die wichtigste Einkommensquelle bilden, erscheint auch 
dieser Anteil am Haushaltseinkommen eher gering. Er ist zum einen darauf 
zurückzuführen, dass sich der Anteil auf das gesamte Jahreseinkommen be-
zieht und Arbeitslosentaggelder oftmals nicht über das ganze Jahr bezogen 
werden. Zum anderen tragen in Paar- und Familienhaushalten oftmals mehre-
re Personen zum Erwerbseinkommen bei.

Vor- und Nachtransferarmut von Personen in Haushalten ohne Altersrenten, 2023
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Bemerkung: Einkommensarmut ohne Berücksichtigung allfälliger Vermögensbestände; Armutsgrenze gemäss
SKOS-Richtlinien (soziales Existenzminimum)
Quelle: BFS – SILC 2023 ,© BSV 2025

Abbildung 5
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•	Ebenfalls ein Drittel lebt in Haushalten, die Leistungen aus der ersten Säule 
beziehen. Mehrheitlich handelt es sich um eine Rente der Invalidenversiche-
rung, seltener um eine solche der Hinterlassenenversicherung. Teilweise 
kommen dazu auch Leistungen aus der beruflichen Vorsorge. Im Durchschnitt 
machen die Leistungen der ersten Säule ungefähr einen Drittel des Haushalts-
einkommens aus, für diejenigen der zweiten Säule sind keine zuverlässigen 
Aussagen möglich.

Detaillierten Analysen zum armutsreduzierenden Effekt einzelner Sozialversicherungen 
sind wegen der relativ kleinen Fallzahlen in SILC Grenzen gesetzt. Auch ist es aus grund-
sätzlichen Überlegungen nicht möglich, den armutsreduzierenden Effekt einer einzelnen 
Sozialversicherung zuzuschreiben. In gewissen Konstellationen reichen die einzelnen 
Sozialversicherungsleistungen für sich alleine nicht aus, um einen Haushalt über die 
Armutsgrenze zu heben, sondern entfalten diese Wirkung einzig in gegenseitiger Kom-
bination (z. B. Renten der 1. und der 2. Säule). Weil die Sozialversicherungen in keiner 
Hierarchie zueinander stehen, lässt sich in diesen Fällen keine Leistung bestimmen, die 
für die Armutsreduktion bestimmend wäre.

Bedarfsabhängige Sozialleistungen
Insgesamt leben rund 230 000 Personen in Haushalten, die dank bedarfsabhängigen 
Sozialleistungen eine Situation der Einkommensarmut abwenden konnten.11 Alle diese 
Haushalte werden mit Prämienverbilligungen unterstützt – entweder direkt oder im Rah-
men der Sozialhilfe oder der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV. Bei knapp der Hälfte der 
Personen enthält das Haushaltseinkommen zudem Leistungen der Sozialhilfe, bei einem 
Fünftel Ergänzungsleistungen zur IV (Abbildung 7). Bemerkenswert ist, dass ungefähr ein 
Zehntel der betroffenen Haushalte angibt, Wohnbeihilfen (z. B. öffentliche Mietzuschüsse) 
zu erhalten. Da nur zwei Kantone – Genf und Basel-Stadt – Wohnbeihilfen kennen (siehe 
Abschnitt A.3, Tabelle 3), handelt es sich offensichtlich in vielen Fällen um kommunale 
Leistungen. Auch ist nicht vollständig auszuschliessen, dass einige Befragte vorüber-
gehende Wohnkostenzuschüsse von gemeinnützigen Organisationen entsprechend ein-
stuften, allenfalls auch die Finanzierung von Wohnkosten durch die Sozialhilfe oder die 
Ergänzungsleistungen. 

Personen, die wegen Sozialversicherungsleistungen nicht von Armut betroffen sind:
bezogene Leistungen (im Haushalt), 2023
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0 % 20 % 40 % 60 %

26,2 %

6,2 %6,2 %

10,3 %

4,0 %4,0 %

32,1 %

70,2 %

3,3 %3,3 %

12,6 %

II.A0060.25.V1.23.d

Bemerkung: Andere Sozialversicherungsleistungen: Krankentaggelder, Leistungen der Unfallversicherung und der
Militärversicherung, Renten aus dem Ausland. Einkommensarmut ohne Berücksichtigung allfälliger
Vermögensbestände; Armutsgrenze gemäss SKOS-Richtlinien (soziales Existenzminimum)
Lesebeispiel: 32,1 % der Personen, die wegen Sozialversicherungsleistungen nicht von Armut betroffen sind, leben in
Haushalten, in denen im Verlauf des Jahres mindestens eine Person Taggelder der Arbeitslosenversicherung erhalten
hat.
Quelle: BFS – SILC 2023,© BSV 2025

Abbildung 6
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Anders als die Sozialversicherungen haben die Bedarfsleistungen einen subsidiären Cha-
rakter: Ein Anspruch besteht dann, wenn vorgelagerte Sozialleistungen die finanzielle 
Bedürftigkeit nicht abzuwenden vermögen. Auch unter den Bedarfsleistungen gibt es 
Abstufungen: Während sich die Prämienverbilligungen an verhältnismässig breite Be-
völkerungsschichten wenden, sind die Sozialhilfe und – für eine spezifische Zielgruppe 
– die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV spezifisch darauf ausgerichtet, das soziale Exis-
tenzminimum zu garantieren, wenn die vorgelagerten Sozialleistungen dies nicht zu er-
reichen vermögen. 

Rund ein Drittel der 230 000 Personen kann eine Armutssituation dank Bedarfs-
leistungen abwenden, die der Sozialhilfe oder den Ergänzungsleistungen vorgelagert sind 
(Abbildung 8: hell- und dunkelorange Flächen). In der Mehrheit dieser Fälle genügen aus-
schliesslich die Prämienverbilligungen, um Einkommensarmut zu verhindern. In einer 
nationalen Perspektive reichen andere vorgelagerte Bedarfsleistungen selten aus, um 
dies zu leisten: Bei weniger als einem Zehntel der 230 000 Personen lässt sich dies be-
obachten. Dies deckt sich mit der Feststellung, dass das Ausgabenvolumen dieser Be-
darfsleistungen vergleichsweise gering ausfällt (siehe Abschnitt A.3, Abbildung 3). Gleich-
zeitig ist zu betonen, dass sich die Erkenntnis auf die Gesamtschweiz bezieht. Die Vielfalt 
der kantonalen Leistungssysteme ist sehr gross und einige Kantone wenden erhebliche 
Mittel für andere Bedarfsleistungen auf. Um deren armutsabwendende Wirkung zu 
messen, sind spezifische kantonale Analysen notwendig, welche im Rahmen der SILC-
Analysen aufgrund der kleinen Fallzahlen nicht durchgeführt werden.

Personen, die wegen bedarfsabhängigen Sozialleistungen nicht von Armut betroffen
sind: bezogene Leistungen (im Haushalt), 2023
Personen in Haushalten ohne Altersrenten

95%-Konfidenzintervall

Ergänzungsleistungen zur IV

Ergänzungsleistungen zur HV

Ausbildungsbeiträge

Alimentenbevorschussung

Wohnbeihilfen

Prämienverbilligung

andere Bedarfsleistungen

Sozialhilfe

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

20,8 %

1,4 %1,4 %

10,2 %

1,0 %1,0 %

11,7 %

99,7 %

4,0 %4,0 %

45,8 %

II.A0070.25.V1.23.d

Bemerkung: IV: Invalidenversicherung; HV: Hinterlassenenversicherung. Einkommensarmut ohne Berücksichtigung
allfälliger Vermögensbestände; Armutsgrenze gemäss SKOS-Richtlinien (soziales Existenzminimum)
Lesebeispiel: 45,8 % der Personen, die wegen Bedarfsleistungen nicht von Armut betroffen sind, leben in Haushalten,
in denen im Verlauf des Jahres mindestens eine Person Sozialhilfe erhalten hat.
Quelle: BFS – SILC 2023,© BSV 2025

Abbildung 7
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B.1.2	 PERSONEN IN HAUSHALTEN MIT ALTERSRENTEN

Situation vor dem Bezug von Bedarfsleistungen
Bei Personen im Rentenalter bilden Sozialversicherungsleistungen – die Renten der AHV 
und der beruflichen Vorsorge – die Basis des Haushaltseinkommens. Abbildung 9 zeigt 
für Haushalte, in denen alle Mitglieder eine Altersrente beziehen, wie sich das Einkommen 
vor dem allfälligen Bezug bedarfsabhängiger Sozialleistungen zusammensetzt. Die Haus-
halte sind in zehn gleich grosse Einkommensgruppen unterteilt – links der Zehntel mit 
den geringsten Einkommen, rechts der Zehntel mit den grössten Einkommen. (In den 
Einkommen nicht berücksichtigt ist der Vermögensverzehr, wenn Leistungen der Alters-
vorsorge in Kapitalform bezogen wurden.)

Aus der Abbildung wird deutlich: Fast bei allen Einkommensgruppen dominie-
ren die Renten als Einkommensquelle. Dabei verändert sich jedoch das Verhältnis von 
erster und zweiter Säule: Bei den geringsten Einkommen ist der Anteil der zweiten Säule 
noch sehr bescheiden, bis zur oberen Mitte steigt er kontinuierlich an und macht fast die 
Hälfte des Haushaltseinkommens aus. Einzig bei der einkommensstärksten Gruppe ergibt 
sich ein anderes Bild: Dort dominieren die Vermögenserträge und die Erwerbseinkom-
men; der Anteil von Renten der zweiten Säule ist deshalb vergleichsweise gering.

Personen, die wegen bedarfsabhängigen Sozialleistungen nicht von Armut betroffen
sind: ausschlaggebende Leistung (im Haushalt), 2023
Personen in Haushalten ohne Altersrenten

Prämienverbilligung

andere Bedarfsleistung

Ergänzungsleistungen zur IV/HV

Sozialhilfe
26,3 %

7,2 %

20,8 %

45,8 %

II.A0080.25.V1.23.d

Bemerkung: IV: Invalidenversicherung; HV: Hinterlassenenversicherung. Die Summe der Prozentwerte kann aufgrund
von Rundungen von 100 % abweichen. «Prämienverbilligung»: Haushalt bezieht nur Prämienverbilligungen, keine
anderen Bedarfsleistungen; «Andere Bedarfsleistung»: Haushalt bezieht neben Prämienverbilligung noch weitere
Bedarfsleistungen, aber keine Ergänzungsleistungen zur IV/HV und keine Sozialhilfe; «Ergänzungsleistungen zur
IV/HV»: Haushalt bezieht Ergänzungsleistungen zur IV/HV (plus allfällige weitere Bedarfsleistungen); «Sozialhilfe»:
Haushalt bezieht Sozialhilfe (plus allfällige weitere Bedarfsleistungen). Einkommensarmut ohne Berücksichtigung
allfälliger Vermögensbestände; Armutsgrenze gemäss SKOS-Richtlinien (soziales Existenzminimum)
Quelle: BFS – SILC 2023,© BSV 2025

Abbildung 8
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Angesichts der grossen Bedeutung der Altersrenten ist es nicht sehr aussagekräftig, für 
Pensionierte eine Quote der Vortransferarmut zu berechnen. Sie liegt für die Einkom-
mensarmut – also ohne Berücksichtigung der Vermögen – bei rund 90 %. Interessant ist 
vielmehr die Frage, wie gut die Renten vor Armut schützen. Die AHV-Rente allein reicht 
für die Existenzsicherung nicht aus, ihr Maximalbetrag liegt hierfür zu tief. Erst wenn ein 
Haushalt mindestens zwei Fünftel des Einkommens aus anderen Quellen als Renten der 
ersten Säule bezieht, reduziert sich das Armutsrisiko massgeblich (Abbildung 10). Dieses 
zusätzliche Einkommen stammt meistens aus der zweiten Säule. Ihre Leistungen spielen 
im bestehenden System der Altersvorsorge also eine entscheidende Rolle, wenn es um 
die Frage geht, ob die Renten insgesamt existenzsichernd ausfallen.

Personen in Haushalten mit Altersrenten: Zusammensetzung der
Haushaltseinkommen nach Einkommensgruppen (Dezile), 2023
Haushaltseinkommen vor Bezug von Bedarfsleistungen

50 %

100 %

20 %
27 %

34 %
42 %

45 %

8 %
7 %

11 %

9 %
23 %

1. Dezil 2. Dezil 3. Dezil 4. Dezil 5. Dezil 6. Dezil 7. Dezil 8. Dezil 9. Dezil 10. Dezil

Erwerbseinkommen Vermögenseinkommen 3. Säule Transfers zwischen Haushalten
andere Sozialversicherungsleistungen 2. Säule 1. Säule (AHV/IV ohne EL)

II.A0090.25.V1.23.d

Bemerkung: Personen in Haushalten, in denen alle Mitglieder eine Altersrente beziehen. Die Summe der Prozentwerte
kann aufgrund von Rundungen von 100 % abweichen. Andere Sozialversicherungsleistungen: Krankentaggelder,
Leistungen der Unfallversicherung und der Militärversicherung, Renten aus dem Ausland.
Lesebeispiel: Bei Personen, deren Haushalt zu den 10 % mit dem tiefsten Haushaltseinkommen gehört (1. Dezil),
machen Renten aus der 1. Säule 91 % des Haushaltseinkommens aus.
Quelle: BFS – SILC 2023,© BSV 2025
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73 % 69 %
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53 % 49 %

41 %

45 %
37 % 32 %

19 %

31 %

42 %

22 %

Abbildung 9
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Situation nach dem Bezug von Bedarfsleistungen
Genügen die Renten und die privaten Einkommen nicht, so kommen die bedarfsabhän-
gigen Sozialleistungen zum Tragen. Dies sind bei Pensionierten fast ausschliesslich die 
Ergänzungsleistungen zur AHV (inkl. Prämienverbilligungen). Nach Bezug von Altersren-
ten – und allfälligen weiteren Sozialversicherungsleistungen – beträgt die Quote der Ein-
kommensarmut bei Personen in Haushalten mit Altersrente 22 % (Abbildung 11). Die Er-
gänzungsleistungen zur AHV und weitere Bedarfsleistungen reduzieren diese Quote um 
rund einen Viertel auf 16 %. Wie im Grundlagenheft «Armut in der Schweiz im Überblick» 
(Abschnitt B.2.2) dargelegt, ist das Niveau der Einkommensarmut im Rentenalter vor-
sichtig zu interpretieren: Nicht wenige Haushalte besitzen Vermögen, mit denen sie Ein-
kommenslücken kompensieren können. Für das Jahr 2023 fehlen in SILC Vermögens-
daten. Für 2022 konnte gezeigt werden, dass sich die Armutsquote im Rentenalter unter 
Berücksichtigung der finanziellen Reserven um ungefähr die Hälfte reduziert. Dabei wur-
de der jährliche Vermögensverzehr anhand der verbleibenden Lebenserwartung be-
stimmt (Verbrauch des Nettovermögens bis zum Lebensende). 

Anteil von Renten der ersten Säule (AHV/IV) am Haushaltseinkommen und Quote der
Einkommensarmut (vor Bedarfsleistungen), 2023
Personen in Haushalten mit Altersrenten

95%-Kon
denzintervall

20 %

40 %

60 %

80 %

5,8 % 3,5 % 4,0 % 4,3 %
8,7 %

22,5 %

36,1 %

51,1 %

86,4 %

> 0 % und
≤ 20 %

> 20 %
und ≤
30 %

> 30 %
und ≤
40 %

> 40 %
und ≤
50 %

> 50 %
und ≤
60 %

> 60 %
und ≤ 70 %

> 70 % und
≤ 80 %

> 80 %
und ≤
90 %

> 90 %
und ≤
100 %

Anteil von Renten der 1. Säule (AHV/IV) am Haushaltseinkommen 
(inkl. 
ktive Miete) II.A0100.25.V1.23.d

Bemerkung: Personen in Haushalten, in denen alle Mitglieder eine Altersrente beziehen. Einkommensarmut ohne
Berücksichtigung allfälliger Vermögensbestände; Armutsgrenze gemäss SKOS-Richtlinien (soziales
Existenzminimum)
Lesebeispiel: Unter den Personen, die in Haushalten leben, in denen ohne Bedarfsleistungen zwischen 50 % und
60 % des Haushaltseinkommens aus Renten der ersten Säule stammen (fünfte Säule von links), sind 8,7 % von
Einkommensarmut betro�en (vor dem Bezug von Bedarfsleistungen).
Quelle: BFS – SILC 2023,© BSV 2025
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vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitt B.2.2). 
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B.1.3	 GESAMTE BEVÖLKERUNG

Setzt man die Analysen für beide Bevölkerungsgruppen – Personen in Haushalten mit 
und ohne Altersrentenbezug – zusammen, so ergibt sich folgendes Bild: Ohne Sozial-
leistungen wäre nahezu ein Drittel der Bevölkerung von Einkommensarmut betroffen 
(Abbildung 12). Dieser hohe Wert kann allerdings zu Missverständnissen führen, weil die 
Sozialversicherungen vor und nach der Pensionierung eine andere Funktion ausüben. 
Seniorinnen und Senioren werden nicht mit Sozialleistungen unterstützt, weil sie ein exis-
tenzielles Risiko unerwartet getroffen hätte. Die Altersvorsorge beruht vielmehr auf einem 
gesellschaftlichen Konsens, das Erwerbsleben zu begrenzen und anschliessend den 
Lebensunterhalt durch Leistungen der ersten und der zweiten Säule zu gewährleisten. 

Stellt man die Altersrenten der ersten und der zweiten Säule in Rechnung, so 
sind noch 19 % der Bevölkerung von Einkommensarmut betroffen. Zugespitzt formuliert, 
geschieht dies hauptsächlich aus zwei Gründen: Entweder weil ihr Haushalt keine aus-
reichenden Einkünfte aus Erwerbsarbeit erzielt oder weil die Altersrenten zu gering sind, 
um das Existenzminimum zu sichern. Die weiteren Sozialversicherungsleistungen redu-
zieren die Quote auf 12,8 %, die bedarfsabhängigen Sozialleistungen auf 8,1 %. 

Wie eingangs festgehalten, beziehen sich die Analysen auf die Jahreseinkom-
men der Haushalte. Auf dieser Basis berechnet ist die Zahl der Einkommensarmen grös-
ser als die Zahl der Menschen, die das soziale Existenzminimum dank bedarfsabhängiger 
Sozialleistungen erreichen (8,1 % vs. 4,7 % der ständigen Wohnbevölkerung).12 Dies zeigen 
auch Steuerdatenanalysen für die Kantone Bern (2015) und Basel-Landschaft (2019) 
(Fluder et al. 2020, S. 66–67; Hümbelin et al. 2022, S. 44). Bei der Würdigung dieses Sach
verhalts ist zu berücksichtigen, dass die für die statistischen Analysen verwendete  
Armutsgrenze keine direkte Auskunft darüber gibt, ob eine Person Anspruch auf Bedarfs-
leistungen hat. Insbesondere sind die Vermögen nicht eingeschlossen. Auch unter Ein-
schluss dieser Punkte deuten die Ergebnisse aber darauf hin, dass die materielle Exis-
tenzsicherung in der Schweiz ein Potenzial für Verbesserungen hat. Die Fragen, wie 
verbreitet der Nichtbezug von Sozialleistungen ist und welche Handlungsmöglichkeiten 
sich in diesem Zusammenhang eröffnen, werden in Abschnitt C.1 vertieft diskutiert.

Vor- und Nachtransferarmut von Personen in Haushalten mit Altersrenten, 2023

95%-

20 %

40 %

60 %

80 %

Einkommensarmut vor allen
Sozialtransfers

(Vortransferarmut)

Einkommensarmut nach Bezug
von

Sozialversicherungsleistungen

Einkommensarmut nach Bezug
aller Sozialtransfers
(Nachtransferarmut)

II.A0110.25.V1.23.d

Bemerkung: Personen in Haushalten, in denen alle Mitglieder eine Altersrente beziehen. Einkommensarmut ohne
Berücksichtigung allfälliger Vermögensbestände; Armutsgrenze gemäss SKOS-Richtlinien (soziales
Existenzminimum)
Quelle: BFS – SILC 2023 ,© BSV 2025
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Abbildung 11
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B.1.4	 BEDEUTUNG VON STEUERN UND SOZIALEN 
SACHTRANSFERS

Sozialleistungen sind nicht die einzige Möglichkeit des Staates, finanzschwache Haus-
halte zu unterstützen. Alternative Instrumente bilden das Steuersystem und soziale Sach-
transfers. Unter Letzteren werden Güter und Dienstleistungen verstanden, die zu ver-
günstigten Preisen oder kostenlos zur Verfügung gestellt werden (United Nations 
Economic Commission for Europe 2017, S. 56–60; Tonkin et al. 2014). Beispiele hierfür sind 
etwa das öffentliche Bildungswesen, vergünstigter Wohnraum oder einkommensabhän-
gige Kita-Tarife.

Weil sich das Steuersystem und soziale Sachtransfers von Gemeinde zu Ge-
meinde unterscheiden können, fällt es schwer, sich einen Überblick zu verschaffen und 
ihre jeweilige Bedeutung für die Armutsbekämpfung zu bestimmen. In den Nullerjahren 
wurden Studien durchgeführt, die für alle Kantonshauptorte prüften, wie viel Geld einem 
Haushalt im Tieflohnbereich übrig bleibt, wenn Steuern und der Sozialhilfe vorgelagerte 
Sozialleistungen in Rechnung gestellt werden (Wyss und Knupfer 2004; Knupfer und 
Bieri 2007; vgl. auch Knupfer und Knöpfel 2005). Als soziale Sachtransfers wurden die 
Ausgaben für die familienergänzende Kinderbetreuung berücksichtigt. Mit Wohnungs-
mieten und Krankenkassenprämien wurden die wichtigsten Faktoren der kantonal unter-
schiedlichen Lebenshaltungskosten veranschlagt. Weil die Effekte je nach Lebenssitua-
tion erheblich variieren können, wurden die Modellberechnungen für unterschiedliche 
Falltypen durchgeführt. 

Bei einem alleinlebenden Niedriglohnbezüger mit Alimentverpflichtungen be-
wegte sich das verfügbare Einkommen, das nach Steuern und Transfers verbleibt, in den 
meisten Kantonshauptorten auf einem ähnlichen Niveau. Grössere Unterschiede zeigten 
sich in Familienhaushalten, sowohl für Alleinerziehende wie auch für Paarhaushalte mit 
Kindern. Während sich ungefähr die Hälfte der Kantonshauptorte nahe am Durchschnitt 
bewegte (+/– 5 %), wichen die übrigen Hauptorte stärker davon ab – teilweise mehrere 
Hundert Franken pro Monat. Das höchste verfügbare Einkommen übertraf das geringste 
um mehr als die Hälfte. 

Vor- und Nachtransferarmut in der gesamten Bevölkerung, 2023

95%-

10 %

20 %

30 %

Einkommensarmut vor
allen Sozialtransfers

(Vortransferarmut)

Einkommensarmut nach
Bezug von Altersrenten
der 1. und der 2. Säule

Einkommensarmut nach
Bezug aller

Sozialversicherungs-
leistungen

Einkommensarmut nach
Bezug aller

Sozialtransfers
(Nachtransferarmut)

II.A0120.25.V1.23.d

Bemerkung: Einkommensarmut ohne Berücksichtigung allfälliger Vermögensbestände; Armutsgrenze gemäss
SKOS-Richtlinien (soziales Existenzminimum)
Quelle: BFS – SILC 2023 ,© BSV 2025

31,7 % 19,0 % 12,8 % 8,1 %

Abbildung 12
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Mit Bezug auf Armut ist festzuhalten: Fällt das Einkommen unter das Existenz-
minimum, besteht Anspruch auf Sozialhilfe (oder allenfalls auf Ergänzungsleistungen zur 
AHV/IV). Die vergleichenden Modellberechnungen erlauben deshalb keine direkten 
Schlüsse auf das Armutsrisiko. Sie zeigen jedoch, in welchem Ausmass Geringverdie-
nende mit Instrumenten der materiellen Existenzsicherung unterstützt werden, die einen 
Sozialhilfebezug verhindern können. 

Für die Bevölkerung im Erwerbsalter sind vergleichbare Studien seither nicht 
wiederholt worden.13 Regelmässig verfügbar sind Angaben zur Besteuerung kleiner Ein-
kommen, welche die Eidgenössische Steuerverwaltung veröffentlicht. Sie zeigen für 
unterschiedliche Familienkonstellationen, bei welchem Bruttoerwerbseinkommen die 
Steuerpflicht einsetzt.14 Seit 2010 wurde das steuerbefreite Einkommen in mehreren Kan-
tonshauptorten erhöht, in Einzelfällen markant. Diese Veränderungen können sich je nach 
Familienkonstellation unterscheiden. Nach wie vor bestehen zwischen den Kantons-
hauptorten aber erhebliche Unterschiede: Bei ledigen Personen bewegte sich die Band-
breite des steuerbefreiten Bruttoerwerbseinkommens 2024 zwischen 8470 und 29 950 
Franken pro Jahr; bei erwerbstätigen Ehepaaren mit zwei Kindern und zwei Einkommen 
(Aufteilung 70/30) zwischen 31 505 Franken und 107 810 Franken pro Jahr.15 

Nach Einsetzen der Steuerpflicht fällt die konkrete Belastung je nach Gemein-
de unterschiedlich stark aus, auch kennen mehrere Kantone besondere Abzüge für nied-
rige Einkommen. Zudem können finanzschwache Haushalte um individuellen Steuer
erlass ersuchen. In welchem Ausmass das Steuersystem dazu führt, dass das 
verfügbare Haushaltseinkommen unter das soziale Existenzminimum sinkt oder sich eine 
bereits bestehende Armutslücke weiter vergrössert, ist für die Schweiz bisher nur sehr 
punktuell untersucht. Berechnungen für vier Kantone (AG, SG, VS, ZH) zeigen, dass un-
gefähr jede 15. einkommensarme Person wegen Steuerverpflichtungen unter die Armuts-
grenze gerutscht ist (Hümbelin et al. 2025, S. 17).16
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B.2	 SOZIALHILFE

•	 2023 wurden in der Schweiz 366 400 Menschen von der Sozialhilfe unter-
stützt. Ungefähr zwei Drittel dieser Personen werden in der Statistik der wirt-
schaftlichen Sozialhilfe geführt, ein Drittel in den Sozialhilfestatistiken des Asyl- 
und Flüchtlingsbereichs. In rechtlicher Hinsicht sind mindestens 112  600 
Personen dem Regime der Asylsozialhilfe zuzurechnen (Asylsuchende, vorläu-
fig Aufgenommene ohne Flüchtlingsstatus, Personen mit Schutzstatus S). Dies 
bedeutet, dass sie Sozialhilfe zu reduzierten Ansätzen beziehen.

•	 Unmittelbar nach ihrer Ankunft in der Schweiz sind die meisten Asylsu-
chenden auf die Sozialhilfe angewiesen. Ihre Zahl schwankt stark, sie hängt von 
internationalen Konflikten und Migrationsbewegungen ab. Deshalb ist es sinn-
voll, die Statistiken der wirtschaftlichen Sozialhilfe sowie des Asyl- und Flücht-
lingsbereichs separat zu betrachten. Eine Durchlässigkeit besteht insofern, als 
Personen des Asyl- und Flüchtlingsbereichs nach fünf Jahren (anerkannte 
Flüchtlinge) bzw. sieben Jahren (vorläufig Aufgenommene) in die Statistik der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe wechseln. Die Kennzahlen und Analysen zur Schwei-
zer Sozialhilfe beziehen sich in der Regel auf die Statistik der wirtschaftlichen 
Sozialhilfe.

•	 Die Sozialhilfequote gibt an, welcher Anteil der ständigen Wohnbevölke-
rung in einem bestimmten Jahr mindestens einmal von der Sozialhilfe unter-
stützt worden ist. Von Anfang der 1970er-Jahre bis Mitte der 2000er-Jahre ist die 
Sozialhilfequote stark gestiegen. Seither ist sie durch eine relativ grosse Stabi-
lität gekennzeichnet und bewegt sich um 3 %. In der jüngeren Vergangenheit 
ist die Tendenz sinkend, unter anderem dank einer günstigen Arbeitsmarktlage. 
2023 betrug die Sozialhilfequote 2,8 %. 

•	 Bei der Sozialhilfe handelt es sich um «bekämpfte Armut». Vielen Klien-
tinnen und Klienten würden ohne die Sozialhilfe selbst die notwendigsten Le-
bensgrundlagen fehlen. Im Vergleich mit Personen, die gemäss Statistik ein-
kommensarm sind, sind Sozialhilfebeziehende seltener erwerbstätig und 
häufiger ohne nachobligatorischen Bildungsabschluss. Auch haben sie über-
durchschnittlich oft mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.
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•	 Das persönliche Risiko, für längere Zeit Sozialhilfe zu beziehen, hat sich 
in der Vergangenheit kaum verändert. Seit 2021 hat es tendenziell abgenommen. 
Auf den Sozialdiensten gibt es trotzdem immer mehr Dossiers mit sehr langen 
Bezugsdauern (sechs Jahre und mehr). Weil ihnen die Ablösung nur selten ge-
lingt, erhalten sie im Fallbestand von Jahr zu Jahr etwas mehr Gewicht. Unter 
den laufenden Sozialhilfedossiers des Jahres 2023 hatten 25 % eine Bezugs-
dauer von mindestens sechs Jahren.
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Die Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen (SILC), auf der die Armutsstatistik 
beruht, vermittelt aufgrund ihrer Fallzahlen nur einen begrenzten Einblick in die einzelnen 
Leistungszweige der sozialen Sicherheit. Die Daten, die in der Verwaltung der Sozialleis-
tungen entstehen, erlauben diesbezüglich präzisere Analysen: Sie stammen nicht aus 
einer Stichprobe, sondern bilden eine Vollerhebung der Bezügerinnen und Bezüger. 

Im Folgenden werden solche Administrativdaten genutzt, um die beiden exis-
tenzsichernden Bedarfsleistungen zu beschreiben, welche die grösste Breitenwirkung 
haben: die Sozialhilfe einerseits (vorliegender Abschnitt B.2), die Ergänzungsleistungen 
zur AHV/IV andererseits (folgender Abschnitt B.3). Anders als die Armutsstatistik vermit-
teln sie ein Bild der «bekämpften Armut». Sie geben Auskunft über Personen, die mangels 
finanzieller Ressourcen auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, um ihre Existenz 
zu sichern. Die Vollerhebungen ermöglichen es, die Entwicklung des Leistungsbezugs, 
das Profil der unterstützten Personen und ihre Verläufe im System der sozialen Sicherheit 
detailliert nachzuzeichnen. 

B.2.1	 WIRTSCHAFTLICHE SOZIALHILFE UND SOZIALHILFE IM 
ASYL- UND FLÜCHTLINGSBEREICH

Im Jahr 2023 wurden rund 366 400 Menschen in der Schweiz mindestens einmal von der 
Sozialhilfe unterstützt. Diese Informationen stammen aus unterschiedlichen Teilstatisti-
ken: Rund zwei Drittel dieser Menschen sind der wirtschaftlichen Sozialhilfe zuzuordnen 
(WSH), ein Drittel den Statistiken des Asyl- und Flüchtlingsbereichs (SH-AsylStat, SH-Flü
Stat; Abbildung 13). Unter Letzteren sind viele aus der Ukraine geflüchtet und haben in 
der Schweiz den Schutzstatus S. Die Untergliederung in Teilstatistiken hat administrative 
Gründe: Der Bund zahlt Globalpauschalen für Sozialhilfekosten von Asylsuchenden und 
von anerkannten Flüchtlingen in den ersten fünf Jahren und von vorläufig Aufgenomme-
nen in den ersten sieben Jahren nach ihrer Einreise in die Schweiz. Nach Ablauf dieser 
Fristen sind die Kantone und die Gemeinden für die Finanzierung zuständig, die Betrof-
fenen werden dann in der Statistik der wirtschaftlichen Sozialhilfe geführt. 

Von der statistischen Zuordnung zu unterscheiden sind die rechtlichen Be-
stimmungen über die Ausgestaltung der Sozialhilfe. Das Bundesrecht schreibt vor, dass 
Asylsuchende (Ausweis N), vorläufig Aufgenommene (Ausweis F) ohne Flüchtlingsstatus 
und Personen mit Schutzstatus S Sozialhilfe zu reduzierten Ansätzen beziehen («Asyl-
sozialhilfe»). Anerkannte Flüchtlinge sind dagegen gemäss der Genfer Flüchtlingskon-
vention gleich zu behandeln wie die einheimische Bevölkerung. Aufgrund ihres Aufent-
haltsstatus waren 2023 mindestens 112 600 Personen dem Regime der Asylsozialhilfe 
zuzurechnen, darunter rund 69 700 Personen mit Schutzstatus S (Abbildung 13).17

Für eine Differenzierung der Sozialhilfestatistiken gibt es nicht nur administra-
tive, sondern auch inhaltliche Motive: Die Zahl der Sozialhilfebeziehenden im Asyl- und 
Flüchtlingsbereich schwankt relativ stark, weil sie von internationalen Migrationsbewe-
gungen abhängig ist. Unmittelbar nach ihrer Einreise ist die überwiegende Mehrheit der 
Asylsuchenden auf die Sozialhilfe angewiesen. Dies hat verschiedene Gründe: traumati-
sche Erfahrungen im Herkunftsland und auf der Flucht, fehlende Kenntnisse der Landes-
sprachen, geringe formale Bildung, Nichtanerkennung von Bildungsabschlüssen, ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen – und das Verbot, während des Aufenthalts in den 
Bundesasylzentren einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Mit zunehmender Aufenthalts-
dauer reduziert sich das Sozialhilferisiko, bleibt aber nach wie vor auf einem vergleichs-
weise hohen Niveau (BFS 16.12.2024). Bund, Kantone und Gemeinden haben ihre Bemü-
hungen, die Erwerbsintegration von Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich zu 
unterstützen, in den vergangenen Jahren stark intensiviert. Zentrale Instrumente sind 
hierbei die kantonalen Integrationsprogramme und die Integrationsagenda. Die Wirkun-
gen werden in einem statistischen Monitoring beobachtet.18 
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Abb. 13  
Sozialhilfebeziehende nach rechtlichem Regime, Aufenthaltsstatus und Teilstatistik, 2023

Statistiken der Sozialhilfe 
im Asyl- und Flüchtlingsbereich

Statistik der wirtschaftlichen
Sozialhilfe
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

Personen mit Status S 

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

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II.A0130.25.V1.23.d

Bemerkungen:

 1000 Personen; Angaben pro Aufenthaltsstatus und Teilstatistik auf Tausend gerundet. Das Total entspricht 362 000 Personen (ohne Doppel-
zählungen). Nicht aufgeführt sind Personen mit anderen Bewilligungen, ohne Bewilligung oder fehlenden Angaben (insgesamt 1,2 % aller 
 Sozialhilfebeziehenden).

*  Vorläufi g aufgenommene Personen und vorläufi g aufgenommene Flüchtlinge werden in den ersten sieben Jahren ihres Aufenthalts in den 
 Sozialhilfestatistiken des Asyl- und Flüchtlingsbereichs geführt, danach in der Statistik der wirtschaftlichen Sozialhilfe.

**  Anerkannte Flüchtlinge werden in den ersten fünf Jahren ihres Aufenthalts in den Sozialhilfestatistiken des Asyl- und Flüchtlingsbereichs 
 geführt, danach in der Statistik der wirtschaftlichen Sozialhilfe.

Lesebeispiel: Rund 28 000 Sozialhilfebeziehende sind vorläufi g aufgenommene Personen (ohne Doppelzählungen). Sie werden mit Ansätzen der 
Asylsozialhilfe unterstützt. Rund 17 000 von ihnen halten sich weniger lang als sieben Jahre in der Schweiz auf und werden deshalb in den 
Sozialhilfestatistiken des Asyl- und Flüchtlingsbereichs geführt. Rund 11 000 unter ihnen halten sich seit mindestens sieben Jahren in der Schweiz 
auf und werden deshalb in der Statistik zur wirtschaftlichen Sozialhilfe erfasst.
Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik, © BSV 2025

Abbildung 13



60Rolle einzelner Leistungen in der Armutsbekämpfung

Statistische Analysen zur Sozialhilfe in der Schweiz konzentrieren sich in der Regel auf 
die wirtschaftliche Sozialhilfe (d. h. ohne Asyl- und Flüchtlingsbereich). Dies wird auch im 
Folgenden so gehalten. Es ist jedoch zu beachten, dass die beiden Bereiche faktisch 
nicht vollständig getrennt werden können: Nach fünf bzw. sieben Jahren Aufenthalt wech-
selt ein Teil der anerkannten Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen in die wirtschaft-
liche Sozialhilfe. Insofern ist auch diese mit einer Verzögerung von mehreren Jahren von 
Migrationsbewegungen beeinflusst – und davon, wie erfolgreich die berufliche und so-
ziale Integration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen gelingt (vgl. Abschnitt 
B.2.3).

B.2.2	 RISIKOMERKMALE VON SOZIALHILFEBEZIEHENDEN

Sozialhilfebeziehende und Armutsbetroffene im Vergleich
Wer Anspruch auf wirtschaftliche Sozialhilfe hat, leidet unter einem starken Mangel an 
finanziellen Ressourcen. Sozialhilfe darf einzig dann bezogen werden, wenn nahezu kein 
Vermögen (mehr) vorhanden ist: Alleinlebende dürfen gemäss den SKOS-Richtlinien ma-
ximal 4000 Franken Vermögen besitzen, Haushalte mit drei oder mehr Personen maximal 
10 000 Franken (ab Anfang 2026: 6000 Franken bzw. 15 000 Franken). Die Einkommens-
situation der betroffenen Haushalte ist in der Regel sehr prekär, die sogenannte De-
ckungsquote der Sozialhilfe beträgt im Durchschnitt ungefähr 80 %. Das heisst: Die So-
zialhilfe kommt für 80 % der Ausgaben auf, die das soziale Existenzminimum ausmachen 
(BFS et al. 2023, S. 52; Lustat 2023, S. 2). 

In einer Armutsperspektive sind Sozialhilfebeziehende damit eine besondere 
Gruppe: Einerseits sind sie der «bekämpften Armut» zuzurechnen, ihre materielle Existenz 
wird durch staatliche Sozialleistungen gesichert. Andererseits sind sie in besonderem 
Masse auf solche Unterstützungsleistungen angewiesen: Andernfalls wären in vielen 
Situationen die notwendigsten Lebensgrundlagen nicht mehr gewährleistet. Vor diesem 
Hintergrund stellt sich die Frage, ob und wie sich das Risikoprofil von Sozialhilfebezie-
henden und einkommensarmen Menschen unterscheidet. Auskunft darüber erteilt Ab-
bildung 14. Sie zeigt die Zusammensetzung der beiden Gruppen nach unterschiedlichen 
soziodemografischen Merkmalen (pro Merkmalskategorie – z. B. Alter – ergibt das Total 
jeder Gruppe stets 100 %). 

Zwei markante Unterschiede treten hervor: 
•	Erwerbstätigkeit: Unter den Sozialhilfebeziehenden hat es deutlich weniger 

Working Poor als in der einkommensarmen Bevölkerung. Rund 60 % aller ein-
kommensarmen Erwachsenen im Alter von 25 bis 64 Jahren sind erwerbstätig, 
unter den gleichaltrigen Sozialhilfebeziehenden nur ein Drittel. Dies hängt mit 
der Bedarfs- bzw. Armutslücke zusammen: Je geringer der Betrag ist, der zur 
Deckung des sozialen Existenzminimums fehlt, desto eher verzichten die Be-
troffenen darauf, einen Anspruch auf Sozialhilfe geltend zu machen (siehe Ab-
schnitt C.1.2). 

•	Ausbildung: Unter den Sozialhilfebeziehenden im Alter von 25 bis 64 Jahren hat 
es mehr Personen ohne Abschluss nach der obligatorischen Schule (49 % vs. 
17 %), die Einkommensarmen gleichen Alters besitzen dagegen viel häufiger 
einen Tertiärabschluss (40 % vs. 8 %). Es liegt nahe, dass hier die Perspektiven, 
eine Armutssituation wieder abzuwenden, eine wichtige Rolle spielen: Sie dürf-
ten bei Personen, die dank ihrer formalen Bildung grundsätzlich gute Erwerbs- 
und Teilhabechancen besitzen, deutlich grösser sein als bei Personen ohne 
solche Voraussetzungen.
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Verteilung von Sozialhilfebeziehenden und einkommensarmen Personen nach

Personen unter 65 Jahren
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Bildungsstand (ab 25 Jahren)
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Erwerbsstatus (ab 25 Jahren)
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nicht erwerbstätig
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II.A0140.25.V1.23.d

Bemerkungen: Pro Merkmalskategorie ergibt das Total der Ausprägungen in beiden Gruppen jeweils 100 % (z. B.
Erwerbsstatus der Sozialhilfebeziehenden, erwerbstätig: 33 %, nicht erwerbstätig: 67 %, Total: 100 %).
Einkommensarmut ohne Berücksichtigung allfälliger Vermögensbestände; Armutsgrenze gemäss SKOS-Richtlinien
(soziales Existenzminimum)
Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik; BFS – SILC 2023,© BSV 2025
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Abbildung 14
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Keine bedeutenden Unterschiede zeigen sich in den Verteilungen nach Geschlecht und 
Alter. Beim Zivilstand sind Geschiedene und getrennte Personen in der Sozialhilfe stärker 
vertreten als unter den Einkommensarmen, umgekehrt verhält es sich bei den Verheira-
teten. Zusätzliche Belastungen einer Trennung oder Scheidung und die fehlende – res-
pektive bei Verheirateten die vorhandene – Unterstützung durch einen Partner oder eine 
Partnerin dürften diese Unterschiede zumindest teilweise erklären. Auch Ausländerinnen 
und Ausländer sind in der Sozialhilfe präsenter als unter den Einkommensarmen. Hier 
könnte eine Rolle spielen, dass sie in geringerem Umfang auf lokale Netzwerke und in-
formelle Unterstützung zurückgreifen können. 

Unterscheidungen nach Haushaltstyp sind nicht möglich, weil in der Sozial-
hilfestatistik einzig die sogenannte Unterstützungseinheit erhoben wird. Sie umfasst die 
Mitglieder des Haushalts, zwischen denen rechtliche Unterstützungspflichten bestehen, 
und ist teilweise kleiner als der gesamte Haushalt (z. B. Wohngemeinschaften, Konkubi-
nate, junge Erwachsene im Elternhaushalt).

Gesundheitszustand von Sozialhilfebeziehenden
Dass sich Sozialhilfebeziehende in besonders schwierigen Lebenssituationen befinden, 
spiegelt sich in ihrem Gesundheitszustand. Untersuchungen im städtischen Kontext zei-
gen, dass sie häufig über eine schlechte Gesundheit verfügen und in stärkerem Ausmass 
Gesundheitsleistungen beanspruchen als die übrige Bevölkerung (Lätsch et al. 2011; Salz-
geber et al. 2015; Reich et al. 2014; speziell zur psychischen Gesundheit: Beyeler und 
Schuwey 2024). Ein differenziertes Bild für die gesamte Schweiz zeichnet eine Studie, die 
vielfältige Administrativ- und Befragungsdaten der Jahre 2007 bis 2018 miteinander ver-
knüpft (Kessler et al. 2021). Sie erlaubt es insbesondere, den Gesundheitszustand von 
Sozialhilfebeziehenden mit anderen Personen aus einkommensschwachen Haushalten 
(unterste 20 %), Beziehenden von IV-Renten und der übrigen Bevölkerung zu vergleichen. 
Dabei tritt die fragile Situation von Sozialhilfebeziehenden prägnant hervor: Bereits ein-
kommensschwachen Personen geht es im Durchschnitt gesundheitlich schlechter als 
der übrigen Bevölkerung, Sozialhilfebeziehende haben jedoch nochmals deutlich häufi-
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ger mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen. Im Vergleich mit anderen einkommens-
schwachen Personen bekunden sie zwei- bis dreimal so oft, dass sie unter chronischen 
Krankheiten leiden, im Alltag aus gesundheitlichen Gründen eingeschränkt sind, starke 
körperliche Beschwerden haben oder psychisch stark belastet sind. Einzig die IV-Rent-
nerinnen und -Rentner weisen in der Regel schlechtere Ergebnisse auf (Kessler et al. 
2021, S. 33–41). 

Die gesundheitlichen Probleme setzen oftmals schon vor dem Sozialhilfebezug 
ein. Im Zeitverlauf betrachtet, sind die durchschnittlichen Belastungen beim Eintritt in die 
Sozialhilfe am grössten. Danach zeichnet sich eine Tendenz zur Stabilisierung ab. Die 
näheren Gründe dieser Verlaufsdynamiken sind nicht bekannt. Grundsätzlich kann eine 
schlechte Gesundheit sowohl eine Ursache des Sozialhilfebezugs wie auch eine Folge 
von kritischen Lebensereignissen und finanziellen Schwierigkeiten sein (Kessler et al. 
2021, S. 42–51).

Die gesundheitlichen Beeinträchtigungen werfen die Frage auf, wie viele So-
zialhilfebeziehende realistische Chancen haben, sich durch Erwerbsarbeit von der So-
zialhilfe abzulösen. Dies lässt sich nicht direkt aus Statistiken ableiten, sondern erfordert 
eine fachliche Beurteilung. Die Stadt Zürich machte 2021 publik, wie viele Sozialhilfe-
beziehende zu mindestens 50 % arbeitsfähig sind und zur Zielgruppe der Strategie der 
beruflichen und sozialen Integration gehören (Sozialdepartement der Stadt Zürich 2021, 
S. 15–17). Darunter fielen 16 % aller Sozialhilfebeziehenden im Erwerbsalter. Ein vergleich-
barer Anteil war bereits erwerbstätig (17 %). Die übrigen Erwachsenen (66 %) waren mehr-
heitlich aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend oder dauerhaft arbeitsunfähig. 
Dazu kam fehlende Verfügbarkeit wegen Betreuungsaufgaben, Aus- und Weiterbildung 
oder stationärer Aufenthalte. 

Eine Befragung des Kantons Aargau unter seinen Sozialdiensten führte 2021 
zutage, dass die Verantwortlichen eine Arbeitsintegration bei rund 40 % der Klientinnen 
und Klienten im Erwerbsalter als unrealistisch einstuften, in grossen Sozialdiensten wa-
ren es 50 %. Die Gründe (z. B. Gesundheit, Betreuungsaufgaben) wurden nicht näher 
differenziert (Departement Gesundheit und Soziales des Kantons Aargau 2021, S. 33–34). 
In der Stadt Biel zeigte sich im Rahmen eines Pilotprojekts zur beruflichen und sozialen 
Integration, dass ein Viertel der erwachsenen Sozialhilfebeziehenden nicht in der Lage 
war, an sehr niederschwelligen Gruppenworkshops teilzunehmen. Die Hauptgründe wa-
ren gesundheitliche Beeinträchtigungen, mangelnde Verfügbarkeit (Kinderbetreuung, 
Ausbildung, stationärer Aufenthalt) oder fehlende Sprachkenntnisse (Steger et al. 2024, 
S. 42–43; Stadt Biel 2024, S. 6).19

B.2.3	 ENTWICKLUNG DES SOZIALHILFEBEZUGS IM VERLAUF  
DER ZEIT

Veränderung der Sozialhilfequote
Wie hat sich der Sozialhilfebezug im Verlauf der Zeit verändert? Die entscheidende Kenn-
zahl hierzu ist die Sozialhilfequote. So bezeichnet man den Anteil der ständigen Wohn-
bevölkerung, der in einem bestimmten Jahr mindestens einmal von der Sozialhilfe unter-
stützt wurde. Die Entwicklung dieser Quote lässt sich über längere Zeit zurückverfolgen 
– für einzelne Städte über mehr als fünfzig Jahre (Beyeler et al. 2019, S. 4–6). Für die ge-
samte Schweiz liegen ab Anfang der 1990er-Jahre Schätzungen aufgrund kantonaler 
Werte vor, seit 2005 beruhen die Angaben auf einer flächendeckenden Datenerhebung. 
Im Vergleich zur Armutsquote (siehe Grundlagenheft «Armut in der Schweiz im Überblick», 
Abschnitt B.2.3) bildet die Sozialhilfequote damit einen erheblich grösseren Zeitraum ab. 

Von Anfang der 1970er-Jahre bis Mitte der 2000er-Jahre zeigt sich dabei ein 
recht deutliches Muster: Die Sozialhilfequote stieg während Rezessionen an, sank aber 
in wirtschaftlich besseren Zeiten nur relativ schwach – oder gar nicht. Über längere Dau-
er erhöhte sich das Niveau der Sozialhilfequote somit in einem stufenähnlichen Muster. 
Abbildung 15 veranschaulicht diese Entwicklung für die gesamte Schweiz seit Beginn der 
1990er-Jahre. Das Stufenmuster deutet darauf hin, dass sich dahinter strukturelle Um-
wälzungen verbergen und viele Sozialhilfebeziehende Probleme bekundeten, mit den 

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitt B.2.3). 
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veränderten Anforderungen des Arbeitsmarktes Schritt zu halten (BFS 2016, S. 21–22; 
Beyeler et al. 2019, S. 9). Auch kann längere Erwerbslosigkeit zu Negativspiralen führen 
(Gesundheit, Entwertung von beruflichen Qualifikationen und Fertigkeiten), welche die 
Chancen auf eine berufliche Wiedereingliederung schmälern. 

Mitte der 2000er-Jahre erreichte die Sozialhilfequote mit 3,3 % einen Höhe-
punkt, seither ist sie durch eine relativ grosse Stabilität gekennzeichnet. Dabei zeichnet 
sich ab, dass sie mit einer leichten Verzögerung auf mittel- bis längerfristige Entwicklun-
gen des Arbeitsmarktes reagiert (Erwerbslosenquote). Der Zusammenhang ist nicht stark 
ausgeprägt, aber erkennbar. Seit 2018 ist die Sozialhilfequote tendenziell am Sinken, die 
aktuellen Zahlen für 2023 weisen eine Quote von 2,8 % aus. Dies deckt sich grundsätzlich 
mit einer günstigen Lage auf dem Arbeitsmarkt (vgl. auch BFS 16.12.2024; zum Zusammen-
hang von Sozialhilfequote und wirtschaftlicher Entwicklung seit 2005 siehe Gehrig 2025). 

Wie sich der Rückgang in den vergangenen Jahren erklären lässt, ist nicht in allen Details 
klar. In einer ersten Phase traten vor allem weniger Menschen in die Sozialhilfe ein (BFS 
2022, 18.12.2023). Spätestens seit 2020 lösen sich Personen auch häufiger und beständi-
ger von der Sozialhilfe ab (Höglinger et al. 2025, S. 18–23, 38–39; siehe auch Abbildung 27 
in Abschnitt B.2.4). Dabei spielen verbesserte Erwerbssituationen eine Rolle. Über länge-
re Dauer betrachtet, hat sich der Anteil der Personen, die sich dank Erwerbsarbeit von der 
Sozialhilfe ablösen, allerdings nicht markant verändert. Das zeigen sowohl Angaben der 
Sozialdienste zu den unmittelbaren Ablösegründen20 wie auch Analysen zur Lebenssitu-
ation der Betroffenen: Sechs Monate nach dem Austritt aus der Sozialhilfe erwirtschaften 
knapp 60 % aller Erwachsenen ein Erwerbseinkommen (Abbildung 16). Dieser Anteil be-
wegt sich in den meisten Jahren auf einem vergleichbaren Niveau, für andere Übergänge 
(z. B. Bezug IV-Rente, Erreichen AHV-Alter) gilt dasselbe.

Es ist bemerkenswert, dass die beiden grössten Wirtschaftseinbrüche des 21. 
Jahrhunderts keinen grossen Einfluss auf die Sozialhilfequote hatten – die Grosse Re-
zession von 2008/2009 sowie die Corona-Pandemie. In beiden Fällen erholte sich der 
Arbeitsmarkt verhältnismässig rasch, zudem verhinderte die Kurzarbeitsentschädigung 

Sozialhilfequote, Erwerbslosenquote und Veränderung des BIP pro Kopf, 1992–2023
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Bemerkung: BIP: Bruttoinlandprodukt, ILO: International Labour Organization / Internationale Arbeitsorganisation. Vor
der Einführung der gesamtschweizerischen Sozialhilfestatistik gab der sogenannte Sozialhilfeindex Auskunft über die
Entwicklung der Bezügerzahlen. Dieser Index beruhte auf einer Hochrechnung von Angaben einzelner Kantone. Die
hier dargestellte Sozialhilfequote der Jahre 1992 bis 2004 wurde auf Basis der Entwicklung des früheren
Sozialhilfeindex zurückgerechnet (BFS 2009, S. 19).
Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik; BFS – ELS-ILO; BFS – VGR,© BSV 2025

Abbildung 15
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Entlassungen und den Abbau von Arbeitsplätzen (Kopp und Siegenthaler 2021). Zu Beginn 
der Corona-Krise stiegen zwar die Anmeldungen bei den Sozialdiensten stark an (BFS 
2022, S. 3), die Massnahmen zur wirtschaftlichen und sozialen Abfederung vermochten 
die befürchteten Konsequenzen jedoch weitgehend aufzufangen. 

Es gibt allerdings auch Hinweise darauf, dass während der Pandemie mehr 
Personen als zuvor keine Sozialhilfe bezogen, obwohl sie Anspruch darauf gehabt hätten: 
In der Stadt Basel stieg die Nichtbezugsquote von 2019 zu 2020 um rund einen Zehntel 
(von 29,9 % auf 33,2 %; Hümbelin et al. 2023, S. 44–46). Die näheren Ursachen sind nicht 
bekannt. Womöglich spielt eine Rolle, dass die Krise besonders die Selbstständigerwer-
benden betraf, die als sozioprofessionelle Gruppe stark auf Autonomie bedacht sind und 
sozialstaatlichen Interventionen überdurchschnittlich kritisch gegenüberstehen (vgl. Ab-
schnitt C.1.2, «Einstellungen zum Bezug von Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen in SILC 
2023»). Bis zu einem gewissen Grad dürfte der erhöhte Nichtbezug auch auf Verschär-
fungen im Ausländerrecht zurückzuführen sein, die von der Pandemie unabhängig sind: 
In der Stadt Basel stieg der Nichtbezug überdurchschnittlich stark unter Ausländerinnen 
und Ausländern mit einer Niederlassungsbewilligung, die seit 2019 grössere Risiken 
tragen, bei einem Sozialhilfebezug ihren C-Ausweis zu verlieren (Hümbelin et al. 2023, 
S. 49–53; vgl. auch Ausführungen im folgenden Abschnitt).

Situation von Personen sechs Monate nach dem Austritt aus der Sozialhilfe, 2011–2021
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Bemerkung: 
Sozialhilfe ausgetreten sind. Die Summe der Prozentwerte kann aufgrund von Rundungen von 100 % abweichen.
Quelle: BFS – SHIVALV,© BSV 2025

Abbildung 16
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Veränderungen in der Zusammensetzung der Sozialhilfebeziehenden
Die relativ stabile Sozialhilfequote seit 2005 vermittelt den Eindruck einer grossen Kon-
tinuität. Bei näherem Hinsehen zeigt sich allerdings, dass sich die Risiken, auf die Unter-
stützung der Sozialhilfe angewiesen zu sein, für einzelne Gruppen durchaus verändert 
haben. Im Zeitraum der letzten fünfzehn bis zwanzig Jahre sind insbesondere die folgen-
den Entwicklungen auffällig.

•	Personen in fortgeschrittenem Erwerbsalter: Bei keiner Altersgruppe ist das 
Sozialhilferisiko so stark gestiegen wie bei den Personen zwischen 56 und 64 
Jahren – im Zeitraum von 2005 bis 2023 um rund die Hälfte, von 1,9 % auf 2,7 % 
(Abbildung 17). Im Vergleich mit jüngeren Menschen ist dies zwar nach wie vor 
eine eher tiefe Quote, aber der Abstand hat sich stark reduziert. Die Arbeitslo-
senquote der 56- bis 64-Jährigen hat sich im Vergleich dazu nicht auffällig ent-
wickelt. Einmal arbeitslos, haben Ältere aber häufiger mehr Mühe, wieder eine 
passende Anstellung zu finden (SECO 2021).  

•	Junge Erwachsene: Personen im Alter von 18 bis 25 Jahren hatten in den Nul-
lerjahren eine deutlich höhere Sozialhilfequote als andere Erwachsene. Seither 
haben sich einerseits zahlreiche Programme etabliert, die Jugendliche und 
junge Erwachsene bei den Übergängen in die Ausbildung und in den Beruf 
unterstützen (Schmidlin et al. 2018). Andererseits wurden die finanziellen Leis-
tungen für diese Gruppe reduziert. Die Sozialhilfequote der 18- bis 25-Jährigen 
ist in der Folge vor allem in wirtschaftlichen Boomphasen gesunken und hat 
sich den übrigen Erwachsenen angeglichen (Abbildung 17). Im Unterschied zum 
allgemeinen Trend ist sie jedoch seit 2020 nicht weiter gesunken, 2023 war sie 
deshalb etwas höher als die Quoten der übrigen Erwachsenen im Erwerbsalter.

•	Personen ohne nachobligatorische Ausbildung: Die Arbeitsmarktchancen von 
gering qualifizierten Menschen haben sich über mehrere Jahrzehnte hinweg 
kontinuierlich verschlechtert (Can und Sheldon 2017). Für die Sozialhilfe lässt 
sich dieser Sachverhalt für den Zeitraum von 2010 bis 2023 dokumentieren. In 
dieser Phase stieg der Anteil der Personen ohne Berufsabschluss unter den 
Sozialhilfebeziehenden im Alter von 26 bis 64 Jahren ein wenig an (von 46 % 
auf 49 %), während er sich in der gleichaltrigen Gesamtbevölkerung um rund 
einen Viertel reduzierte (von 19 % auf 14 %).

Sozialhilfequote nach Altersgruppen, 2005–2023
Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren
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Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik,© BSV 2025

Abbildung 17
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Verhältnismässig komplex sind die Entwicklungen unter den Ausländerinnen und Aus-
ländern. An der Oberfläche betrachtet, hat sich ihr Sozialhilferisiko nicht wesentlich an-
ders entwickelt als dasjenige der Schweizerinnen und Schweizer. Verändert hat sich je-
doch die Zusammensetzung der Ausländerinnen und Ausländer, die von der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe unterstützt werden: Personen aus dem Asyl- und Flüchtlings-
bereich machten 2016 noch 6 % aller Sozialhilfebeziehenden aus, gemäss den aktuellen 
Zahlen sind es 18 %. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass in den Jahren 
2014 bis 2016 viele Asylsuchende in die Schweiz kamen. Sind diese auf die Unterstützung 
der Sozialhilfe angewiesen, so wechseln sie administrativ nach fünf bis sieben Jahren 
Aufenthalt in die wirtschaftliche Sozialhilfe (vgl. oben Abschnitt B.2.1). 

Der Anteil der übrigen Ausländerinnen und Ausländer – ausserhalb des Asyl- 
und Flüchtlingsbereichs – ist im selben Zeitraum von 40 % (2016) auf 34 % gesunken 
(2023). Teilweise lässt sich dieser Rückgang auf eine verbesserte Erwerbsintegration 
zurückführen (Guggisberg und Gerber 2022, S. 26). Daneben ist vermutet worden, dass 
auch das Risiko, wegen Sozialhilfebezug die Aufenthaltsbewilligung (Ausweis B) oder die 
Niederlassungsbewilligung (Ausweis C) zu verlieren, eine Rolle spiele und zu einem ver-
mehrten Nichtbezug geführt habe. Diese ausländerrechtlichen Bestimmungen sind al-
lerdings schon seit längerer Zeit in Kraft. Für Personen mit einer Niederlassungsbewilli-
gung wurden sie 2019 insofern verschärft, als diese Gruppe zuvor keine 
ausländerrechtlichen Folgen eines Sozialhilfebezugs zu gewärtigen hatte, wenn sie län-
ger als 15 Jahre in der Schweiz lebte. Für eine Zunahme des Nichtbezugs im Zeitraum 
zuvor müsste deshalb eine Verschärfung der Vollzugspraxis oder erhöhte Sensibilität der 
potenziell betroffenen Ausländergruppen geltend gemacht werden.

Quantitative Studien stützen solche Vermutungen. Wie bereits weiter oben er-
wähnt, ist 2020 in der Stadt Basel der Nichtbezug unter Drittstaatenangehörigen mit einer 
Niederlassungsbewilligung überdurchschnittlich stark gestiegen (Hümbelin et al. 2023, 
S. 49–53). Modellberechnungen für die gesamte Schweiz, welche sich auf die Jahre 2016 
bis 2019 konzentrieren, legen den Fokus auf eine andere Gruppe von Ausländerinnen und 
Ausländern: Sie zeigen, dass der sinkende Sozialhilfebezug vor allem bei Personen aus 
dem EU-/EFTA-Raum nur unzureichend mit verstärkter Erwerbsintegration oder einer 
veränderten soziodemografischen Zusammensetzung dieser Ausländergruppe erklärt 
werden kann. Die Beobachtung ist kein direkter Beleg für die Zunahme des Nichtbezugs, 
bildet aber ein Indiz für eine solche Entwicklung. Sie gilt in erster Linie für Bürgerinnen 
und Bürger aus EU-/EFTA-Staaten mit einem B-Ausweis, weniger ausgeprägt auch für 
solche mit einem C-Ausweis (Guggisberg und Gerber 2022, S. 22–24).21

Räumliche Unterschiede
Die Sozialhilfequote von 2,8 % im Jahr 2023 bezieht sich auf die gesamte Schweiz. Sie 
kann regional erheblich variieren. Eine wichtige Rolle spielt die Grösse einer Gemeinde: 
Tendenziell gilt, dass die Sozialhilfequote umso höher ausfällt, je grösser eine Gemeinde 
ist (Abbildung 18). In Städten mit mindestens 100 000 Einwohnenden war sie in den ver-
gangenen Jahren jeweils vier- bis fünfmal höher als in Kleingemeinden mit weniger als 
1000 Einwohnenden (2023: 5,0 % vs. 1,1 %). Grosse Städte haben für Menschen in prekä-
ren Lebenssituationen unter anderem den Vorteil, dass sie über einen vielfältigen lokalen 
Arbeitsmarkt und eine ausdifferenzierte soziale Infrastruktur (z. B. Kinderbetreuung, Bil-
dungs- und Integrationsangebote) verfügen, mehr Kontaktmöglichkeiten bieten und grös-
sere Freiheiten in der persönlichen Lebensführung eröffnen. Die geringere Anonymität in 
kleinen Gemeinden kann umgekehrt dazu beitragen, dass Personen auf den Bezug von 
Sozialhilfe verzichten (siehe Abschnitt C.1).
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Sozialhilfequote nach Kantonen, 2023
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Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik,© BSV 2025

Abbildung 19

Sozialhilfequote nach Gemeindegrösse, 2023
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Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik,© BSV 2025

Abbildung 18
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Auch innerhalb dieser Gemeindetypen können die Quoten aber erheblich variieren. Meh-
rere Städte vergleichen ihre Sozialhilfestatistiken im Rahmen des Kennzahlenberichts 
der Städteinitiative Sozialpolitik, der jährlich publiziert wird. Zur Erläuterung der unter-
schiedlichen Quoten werden vier Typen von Kontextfaktoren herangezogen: der räumliche 
Charakter einer Stadt (Zentrums- vs. Agglomerationsfunktion), die Bevölkerungsstruktur 
(Haushaltsformen, Bildung, Herkunft), die wirtschaftliche Ausgangslage (Arbeitslosigkeit, 
Branchenstruktur) sowie bedarfsabhängige Sozialleistungen, die der Sozialhilfe vorge-
lagert sind (von Gunten et al. 2024, S. 15–16). Eine vertiefende Analyse legt zudem nahe, 
dass die meisten Mobilitätsentscheidungen getroffen werden, bevor eine Unterstützung 
durch die Sozialhilfe notwendig wird: In den beteiligten Städten ist nur eine kleine Minder-
heit der neuen Sozialhilfebeziehenden in kontinuierlichem Leistungsbezug aus einer 
anderen Gemeinde zugewandert (8 % im Jahr 2015: Salzgeber et al. 2016a, S. 44–61).

Zwischen den Kantonen unterscheiden sich die Sozialhilfequoten ebenfalls 
beträchtlich. 2023 bewegten sie sich in einer Bandbreite von 0,8 % bis 6,3 % (Abbildung 19). 
Die Kontextfaktoren, die für die kommunalen Unterschiede verantwortlich gemacht wer-
den, lassen sich auch hier anführen (BFS 2016, S. 35–36). Eine Analyse mit Sozialhilfe-
daten der Jahre 2005 bis 2008 kam zum Schluss, dass die Bevölkerungs- und Wirtschafts-
struktur den grössten Teil der Varianz in den kantonalen Sozialhilfequoten erklärt (Dubach 
et al. 2011, S. 12–53).

Verlagerungen im System der sozialen Sicherheit
Wie viele Menschen Sozialhilfe beziehen, hängt auch davon ab, wie das System der vor-
gelagerten Sozialleistungen ausgestaltet ist. Bei den bedarfsabhängigen Sozialleistun-
gen haben die Kantone einen grossen Spielraum (vgl. Abschnitt A.3). Anders verhält es 
sich bei den Sozialversicherungen, die auf Bundesebene geregelt sind. Für zwei bedeu-
tende Reformen liegen Schätzungen zu den Auswirkungen auf die Sozialhilfe vor:

•	Mit mehreren Gesetzesrevisionen verfolgt die Invalidenversicherung seit 2004 
das Ziel, die berufliche Eingliederung von Menschen mit gesundheitlichen Be-
einträchtigungen zu stärken. Der Ausbau der Eingliederungsmassnahmen zeigt 
Wirkung: Wie eine Verlaufsanalyse belegt, hat der Anteil der Personen, die vier 
Jahre nach einer IV-Anmeldung ein Erwerbseinkommen über 3000 Franken 
erzielen, deutlich zugenommen (von 31 % der IV-Neuanmeldungen 2006 auf 
38 % der Neuanmeldungen 2017; Guggisberg und Kaderli 2023, S. 58). Gleich-
zeitig führte eine restriktivere Zusprache von IV-Renten aber auch zu einer 
stärkeren Belastung der Sozialhilfe. Für alle Sozialhilfedossiers des Jahres 2017 
wurde geschätzt, dass rund 4,2 % (ca. 7400 von 175 000 Fällen) auf entspre-
chende Verlagerungen zurückzuführen sind (Guggisberg und Bischof 2020, 
S. 71–73).

•	In der 4. Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (2011) wurden die 
Bezugsdauern von Arbeitslosentaggeldern für mehrere Personengruppen ge-
kürzt, insbesondere für Versicherte mit einer Beitragszeit von 12 bis 17 Monaten. 
Auf der einen Seite reduzierte dies die Ausgaben der Arbeitslosenversicherung 
und hatte zur Folge, dass die Betroffenen im Durchschnitt rascher eine neue 
Stelle fanden und geringere Erwerbseinbussen erlitten (Cottier et al. 2020). Auf 
der anderen Seite wurden mehr Personen, denen der berufliche Wiedereinstieg 
in der gesetzten Frist nicht gelang, im Anschluss von der Sozialhilfe unterstützt. 
Einer statistischen Wirkungsanalyse zufolge verursachte dies in der Sozialhilfe 
jährliche Mehrkosten von rund 19 Millionen Franken, was ungefähr 0,7 % bis 
0,9 % der gesamten Nettoausgaben der Sozialhilfe entspricht (Kessler und Salz-
geber 2019).

Reformen im System der sozialen Sicherheit können auch zu Verlagerungen in die um-
gekehrte Richtung führen und der Sozialhilfe zugutekommen. Die 2008 in Kraft getretene 
Totalrevision des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV hat zur 
Folge, dass die Sozialhilfe weniger Kosten für Personen in Alters- und Pflegeheimen über-
nehmen muss. Die Sozialhilfe entlasten dürfte zudem die angepasste Bemessung des 
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Invaliditätsgrades von Versicherten, bei welchen kein Vergleich des effektiven Einkom-
mens vor und nach der Invalidität möglich ist. Diese Anpassung ist seit 2024 in Kraft, 
voraussichtlich wird sie mehr Personen den Zugang zu einer IV-Rente erlauben und die 
IV-Renten tendenziell erhöhen (Eidgenössisches Departement des Innern 2023, S. 20).

B.2.4	 DYNAMIK DES SOZIALHILFEBEZUGS

Bezugsdauern und Wiedereintritte
Zeitliche Verläufe lassen sich mit Sozialhilfedaten präziser rekonstruieren als mit der 
Armutsstatistik. Die Sozialhilfedaten können auf monatliche Bezugsinformationen her-
untergebrochen werden und es handelt sich um eine administrative Vollerhebung. Auf-
grund der Vorgaben zur Verwaltung von Sozialhilfedossiers gilt eine Person als abgelöst 
(bzw. ein Dossier als geschlossen), wenn sie während sechs Monaten keine Sozialhilfe 
bezog. Kürzere Unterbrüche werden nicht erfasst. 

Abbildung 20 zeigt, wie lange Personen, die neu in die Sozialhilfe eintreten, in 
dieser verleiben.22 Die Auswertung beruht auf Angaben aller Sozialhilfebeziehenden der 
Jahre 2012 bis 2022. Einmalige Zahlungen23 und Bevorschussungen von Arbeitslosen-
taggeldern sind nicht berücksichtigt.

Aus der Abbildung lässt sich schliessen, dass es die «typische» Dauer des So-
zialhilfebezugs nicht gibt. Knapp ein Fünftel der Betroffenen (18 %) verlässt die Sozial-
hilfe bereits nach maximal drei Monaten wieder, bei 43 % dauert der Bezug maximal ein 
Jahr. Das erinnert tendenziell an die Dynamik von Armut, in der kurze Episoden ebenfalls 
dominieren (siehe Grundlagenheft «Armut in der Schweiz im Überblick», Abschnitt B.4.1). 
Für eine beachtliche Minderheit ist der Bezug von Sozialhilfe aber eine langwierige An-
gelegenheit: 32 % verbleiben mindestens drei Jahre, 17 % mindestens sechs Jahre. Ein 
erhöhtes Risiko für einen längeren Bezug haben insbesondere Alleinlebende, Alleinerzie-
hende, Paare mit drei oder mehr Kindern, Personen in Haushalten ohne Erwerbseinkom-
men, Personen ohne nachobligatorische Ausbildung sowie Ausländerinnen und Auslän-
der mit Asyl- oder Flüchtlingshintergrund (Höglinger et al. 2025, S. 6–15).

Wiedereintritte kommen vor, sind aber nicht die Regel. In den ersten drei Jahren 
nach der Ablösung sind insgesamt 25 % wieder in die Sozialhilfe zurückgekehrt, im Zeit-
raum von sechs Jahren sind es 34 % (Abbildung 21). Wiedereintritte scheinen damit sel-
tener, als dies bei der Dynamik der Einkommensarmut zutrifft (siehe Grundlagenheft 
«Armut in der Schweiz im Überblick», Abschnitt B.4.1). Dies dürfte unter anderem damit 
zusammenhängen, dass der Wiedereintritt in die Sozialhilfe ein administrativer Akt ist, 
der für die Betroffenen eine Hürde darstellt, und aktives Handeln voraussetzt. Er ergibt 
sich nicht «automatisch» aus Veränderungen des verfügbaren Haushaltseinkommens. 
Die Risikomerkmale eines Wiedereintritts gleichen stark denjenigen eines längeren So-
zialhilfebezugs (Höglinger et al. 2025, S. 27–36). 

Abbildung 22 berücksichtigt die wiederholten Bezugsphasen, indem sie über 
einen Zeitraum von sechs Jahren alle in der Sozialhilfe verbrachten Monate zusammen-
zählt – unabhängig davon, wie häufig eine Person in die Sozialhilfe eingetreten ist und 
sie wieder verlassen hat. Das Bild der Bezugsdauern ändert sich damit nicht wesentlich: 
31 % haben kumuliert weniger als ein Jahr Sozialhilfe bezogen, 40 % länger als drei Jah-
re. Bei 20 % kam es in dieser Phase zu einer Ablösung und einem Wiedereintritt, zu häu-
figeren Wiedereintritten lediglich bei zusätzlichen 4 % (Abbildung 23). Das weist darauf 
hin, das sogenannte Drehtüreffekte – kurze Unterstützungsdauern und rasche Wieder-
eintritte – in der Sozialhilfe wenig verbreitet sind.24

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitt B.4.1). 

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitt B.4.1). 
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Verbleib in der Sozialhilfe 
(Datengrundlage: 2012–2022)
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Bemerkung: Kaplan-Meier-Kurve der Verbleibensrate
Lesebeispiel: Bei 32 % der Personen, die neu von der Sozialhilfe unterstützt
werden, dauert der Bezug mindestens drei Jahre. Dies bedeutet umgekehrt,
dass sich 68 % der Neueintritte im selben Zeitraum (vorübergehend oder
dauerhaft) von der Sozialhilfe ablösen.
Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik; BFS – STATPOP; Berechnungen:
BASS,© BSV 2025

Abbildung 20
Kumulierte Wiedereintritte in die Sozialhilfe
(Datengrundlage: 2012–2022)
Anteil Wiedereintritte
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Bemerkung: Kaplan-Meier-Kurve der kumulierten Wiedereintrittsrate
Lesebeispiel: Unter den Personen, die sich von der Sozialhilfe ablösten, sind
in den folgenden zwei Jahren insgesamt 19 % erneut von der Sozialhilfe
unterstützt worden (für kürzere oder längere Zeit).
Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik; BFS – STATPOP; Berechnungen:
BASS,© BSV 2025

Abbildung 21

Kumulierte Bezugsmonate in den ersten sechs Jahren
nach Eintritt in die Sozialhilfe, Kohorten 2012–2016
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Bemerkung: Die Summe der Prozentwerte kann aufgrund von Rundungen
100 % abweichen.
Lesebeispiel: Unter den Personen, die 2012 bis 2016 in die Sozialhilfe
eingetreten sind, haben 28 % in den folgenden sechs Jahren alles in allem
zwischen 13 und 36 Monaten in der Sozialhilfe verbracht.
Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik; BFS – STATPOP; Berechnungen:
BASS ,© BSV 2025

Abbildung 22

Jahren nach Eintritt in die Sozialhilfe, Kohorten 2012–
2016
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Bemerkung: Die Summe der Prozentwerte kann aufgrund von Rundungen
von 100 % abweichen.
Lesebeispiel: Unter den Personen, die 2012 bis 2016 in die Sozialhilfe
eingetreten sind, haben sich 20 % in den folgenden sechs Jahren von der
Sozialhilfe abgelöst und sind wieder in die Sozialhilfe eingetreten. Bei 4 %
gab es in diesem Zeitraum mehrere Wiedereintritte.
Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik; BFS – STATPOP; Berechnungen:
BASS ,© BSV 2025

Abbildung 23
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Entwicklung des Langzeitbezugs
Sozialhilfe ist im Grundsatz als eine vorübergehende Unterstützung konzipiert. Neben 
der unmittelbaren Abwendung von Notlagen verfolgt sie das Ziel, die finanzielle und so-
ziale Selbstständigkeit ihrer Klientinnen und Klienten zu stärken. Damit verbunden ist die 
Erwartung, dass die Betroffenen ihren Lebensunterhalt nach einer gewissen Weile wieder 
vollständig aus anderen Einkommensquellen decken (z. B. Erwerbseinkommen, vorge-
lagerte Sozialleistungen). 

In welchem Ausmass die Sozialhilfe tatsächlich eine solche Überbrückungs-
funktion ausübt, ist umstritten. Fachpersonen weisen darauf hin, dass die Sozialhilfe im-
mer stärker die Aufgabe übernehmen müsse, die materielle Existenz auf lange Dauer zu 
sichern. Sie gerate damit zunehmend in eine Rolle, die ihr ursprünglich gar nicht zuge-
dacht gewesen sei (SKOS 2021a, S. 9). Auch in der politischen und öffentlichen Diskus-
sion spielt der Langzeitbezug von Sozialhilfe eine Rolle, mit unterschiedlichen Akzenten. 
Einerseits wird der Sorge Ausdruck verliehen, dass es immer weniger Betroffenen ge-
linge, Perspektiven zu entwickeln und sich dauerhaft von der Sozialhilfe abzulösen. An-
dererseits wird aber auch der Vorwurf laut, dass die Sozialhilfe mit diesen Personen nicht 
angemessen umgehe.

Stimmt die Behauptung, dass der Langzeitbezug in der Sozialhilfe zugenom-
men hat? Darauf gibt es mehrere Antworten: Betrachtet man den Gesamtbestand an 
Sozialhilfedossiers, so trifft sie zu. Aber das persönliche Risiko, nach einem Eintritt in die 
Sozialhilfe auf lange Dauer unterstützt zu werden, ist nicht gestiegen – in den letzten 
Jahren war das Gegenteil der Fall. Es gibt zudem Anzeichen dafür, dass die Ablösung von 
Langzeitbeziehenden häufiger geworden ist. Diese Aussagen werden im Folgenden mit 
statistischen Indikatoren belegt. Auch wird dargelegt, weshalb sie trotz scheinbarer Wi-
dersprüchlichkeit alle zutreffen können.

Abbildung 24 zeigt die Entwicklung der Bezugsdauer von Sozialhilfedossiers 
seit 2013. Es wird deutlich, dass sich die wesentlichen Entwicklungen in den beiden «Ex-
tremkategorien» abspielen: Ein beachtlicher Teil der Dossiers hat eine Laufzeit von we-
niger als einem Jahr. Der Anteil dieser Gruppe ist allerdings am Sinken: 2013 umfasste sie 
32 % aller Fälle, 2023 nur noch 27 %. Umgekehrt hat der Anteil der Dossiers, die ununter-
brochen sechs Jahre oder länger unterstützt wurden, von 16 % auf 25 % zugenommen.

Die Interpretation dieses Sachverhalts ist allerdings komplizierter, als es auf 
den ersten Blick den Anschein haben mag. Denn die Bezugsdauern hängen von der Ent-
wicklung des gesamten Fallbestandes ab. Werden beispielsweise viele neue Dossiers 
eröffnet, so reduziert sich zunächst einmal die durchschnittliche Bezugsdauer – schlicht 
deshalb, weil die neuen Fälle noch gar keine Langzeitbezüge aufweisen können. Treten 
umgekehrt weniger Leute in die Sozialhilfe ein, so kann sich der Anteil an Langzeitbezie-
henden erhöhen. Aus dem Anteil Langzeitbeziehender im Bestand lässt sich deshalb 
nicht zuverlässig schliessen, ob die Herausforderungen rund um die Sozialhilfe zuge-
nommen haben. 

Abbildung 25 wechselt nun die Perspektive. Sie zeigt die Verbleibensdauern 
für Personen, die von 2012 bis 2022 in die Sozialhilfe eingetreten sind. Für jedes Eintritts-
jahr sind sie zu Kohorten zusammengefasst. Der Übersichtlichkeit halber werden einzig 
Verbleibensdauern von sieben Eintrittskohorten abgebildet. Die Kurven liefern keine Hin-
weise darauf, dass die Langzeitbezüge zugenommen haben. Eher trifft das Gegenteil zu, 
vor allem bei den jüngsten Kohorten: In der Eintrittskohorte 2012 beispielsweise bezogen 
33 % während mindestens 3 Jahren Sozialhilfe, in der Eintrittskohorte 2020 war dies noch 
bei 26 % der Fall. Diese Ablösungen waren zunehmend nachhaltig, die Wahrscheinlichkeit 
eines Wiedereintritts sank im selben Zeitraum (Abbildung 26). Auch hier ein Beispiel: 
Unter den Personen, die sich 2012 von der Sozialhilfe abgelöst hatten, traten in den fol-
genden 2 Jahren 21 % erneut in die Sozialhilfe ein. In der «Austrittskohorte» von 2021 
betrug dieser Anteil noch 15 %.
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Laufende Fälle in der Sozialhilfe nach Bezugsdauer, 2013–2023
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Bemerkung: Die Summe der Prozentwerte kann aufgrund von Rundungen von 100 % abweichen.
Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik,© BSV 2025

Abbildung 24

Verbleib in der Sozialhilfe, Eintrittskohorten 2012–2022
Anteil weiterunterstützte Personen
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Bemerkung: Kaplan-Meier-Kurve der Verbleibensrate
Lesebeispiel: Unter den Personen, die 2012 in die Sozialhilfe eintraten, dauerte der Bezug bei 42 % mindestens 2
Jahre. Unter den Personen, die 2020 in die Sozialhilfe eintraten, war dies bei 37 % der Fall.
Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik; BFS – STATPOP; Berechnungen: BASS,© BSV 2025

Abbildung 25
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Kumulierte Wiedereintritte in die Sozialhilfe, Austrittskohorten 2012–2022
Anteil Wiedereintritte
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Bemerkung: Kaplan-Meier-Kurve der kumulierten Wiedereintrittsrate
Lesebeispiel: Unter Personen, die sich 2012 von der Sozialhilfe ablösten, sind in den folgenden fünf Jahren insgesamt
35 % erneut von der Sozialhilfe unterstützt worden. Unter Personen, die sich 2018 von der Sozialhilfe ablösten, war
dies bei 28 % der Fall.
Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik; BFS – STATPOP; Berechnungen: BASS,© BSV 2025

Abbildung 26

In welchem Ausmass der Arbeitsmarkt, die Massnahmen der Sozialdienste oder die ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen für diese Entwicklung verantwortlich sind, lässt 
sich aus den Indikatoren nicht ablesen. Fest steht aber: Die häufigeren Ablösungen und 
selteneren Wiedereintritte haben nicht damit zu tun, dass die Sozialhilfebeziehenden 
generell günstigere Risikoprofile haben (z. B. mehr Personen mit Erwerbseinkommen, 
mehr Paare ohne Kinder). Vertiefende statistische Analysen belegen das Gegenteil: Wäre 
ihre Zusammensetzung über die Jahre hinweg gleich geblieben, so wären die beobach-
teten Entwicklungen noch markanter ausgefallen (Höglinger et al. 2025, S. 22–23, 38–39). 

Die Analysen der Eintrittskohorten zeigen nur indirekt, was zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt in den Sozialdiensten geschieht. Anschaulichere Informationen dazu liefern 
die monatlichen Ablösequoten. Diese zeigt Abbildung 27, aufgeschlüsselt nach der bis-
herigen Bezugsdauer der Sozialhilfebeziehenden im Bestand. Erwartungsgemäss redu-
ziert sich die Wahrscheinlichkeit eines Austritts, je länger eine Person Sozialhilfe bezogen 
hat. Bemerkenswert ist aber, dass die Ablösequote von Anfang 2021 bis Ende 2022 in 
allen Kategorien gestiegen ist. Es handelt sich um einen allgemeinen Trend, der auch 
Personen betrifft, die schon sechs Jahre oder länger in der Sozialhilfe sind. 
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Trotz alledem gilt: Im Bestand nehmen die ausgeprägten Langzeitbezüge zu (Abbildung 24). 
Die beschriebenen Entwicklungen vermögen diesen Trend nicht umzukehren. Eine Ana-
lyse für ausgewählte Schweizer Städte ist vor wenigen Jahren zu sehr ähnlichen Schlüs-
sen gekommen (Beyeler et al. 2020, S. 42–55). Ihre Erklärung: Unter den Personen, die 
neu in die Sozialhilfe eintreten, gibt es jeweils eine kleine Minderheit, die sehr lange unter-
stützt wird. Im Fallbestand erhalten sie deshalb von Jahr zu Jahr etwas mehr Gewicht; in 
der Statistik sammeln sie sich in der Kategorie mit der längsten Bezugsdauer. In der jün-
geren Vergangenheit gibt es zwar auch unter Langzeitbeziehenden häufigere Ablösungen. 
Aber dies reicht nicht aus, um ihren Anteil im Bestand massgeblich zu reduzieren.

Die Angaben zum Bestand sind sozialpolitisch durchaus von Bedeutung: Sie 
zeigen auf, vor welchen Herausforderungen die Sozialdienste in der Arbeit mit ihren Klien-
tinnen und Klienten stehen. Aber sie geben keine verlässliche Auskunft darüber, wie sich 
die Risiken eines Langzeitbezugs unter den Sozialhilfebeziehenden entwickelt haben. 
Hierzu muss man die Verläufe von Eintrittskohorten oder die monatlichen Ablösequoten 
untersuchen.

Sozialhilfebezug im Lebensverlauf und Bedeutung der Herkunftsfamilie
Zwischen der Dauer und der Verbreitung des Sozialhilfebezugs besteht ein Zusammen-
hang. Je mehr Menschen für eine kurze Zeit unterstützt werden, desto verbreiteter ist 
der Sozialhilfebezug in der gesamten Bevölkerung. Gemäss Modellrechnungen liegt 
die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person im Verlauf ihres Lebens mindestens einmal 
von der Sozialhilfe unterstützt wird, bei knapp einem Fünftel (Guggisberg et al. 2020a, 
S. 41–64). Diese Schätzung beruht auf der Annahme, dass das gesamte Leben unter den 
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen geführt wird, die in den 
2010er-Jahren in der Schweiz massgebend waren. Entscheidende Lebensphasen sind 
die Kindheit und die Jugend: Bis zum Alter von 18 Jahren werden gemäss dem Modell 
insgesamt 12 % der Bevölkerung mindestens einmal von der Sozialhilfe unterstützt. Im 

Monatliche Ablösungsrate von Sozialhilfebeziehenden nach Bezugsdauer, 2013–2022
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Lesebeispiel: Unter allen Personen, die bis zu einem Jahr Sozialhilfe bezogen hatten, lösten sich im Januar 2019 4,7 %
ab, im Juni 2022 5,3 %. Unter allen Personen, die mehr als sechs Jahre Sozialhilfe bezogen hatten, waren es im Januar
2019 1,5 % und im Juni 2022 1,8 %.
Quelle: BFS – Sozialhilfeempfängerstatistik; BFS – STATPOP; Berechnungen: BASS,© BSV 2025

Abbildung 27
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späteren, deutlich längeren Erwachsenenalter kommen 7 % Neubezügerinnen und Neu-
bezüger hinzu. 

Dieses Ergebnis lenkt den Blick auf die Bedeutung der Herkunftsfamilie. Eine 
Analyse von Verwandtschaftsbeziehungen kommt zum Schluss, dass der Einfluss der 
Familie von der ersten zur zweiten Generation relativ gross ist, aber danach rasch ab-
nimmt (Erhardt et al. 2025). Jugendliche, deren Mutter von der Sozialhilfe unterstützt wird, 
beziehen später mit siebzehnmal grösserer Wahrscheinlichkeit Sozialhilfe als andere 
Jugendliche. Die Stärke dieses Zusammenhangs ist vergleichbar mit weiteren mittel- und 
nordeuropäischen Ländern (Deutschland, Schweden, Norwegen). Betrachtet man die 
horizontalen Verwandtschaftsbeziehungen, so zeigt sich im Verhältnis zu anderen Di-
mensionen sozialer Mobilität: Beim Sozialhilfebezug ist der Zusammenhang zwischen 
zwei Generationen deutlich stärker ausgeprägt als beim Erwerbseinkommen, tendenziell 
auch stärker als beim Bildungsstand. Die Bedeutung der familiären Herkunft für den So-
zialhilfebezug verliert sich jedoch schneller als bei der Bildung und etwa gleich schnell 
wie beim Einkommen: So zeigt sich in der dritten Generation nur noch ein sehr schwacher 
Einfluss.
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B.3	 ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN ZUR AHV/IV

•	 Die Ergänzungsleistungen zur IV und zur AHV helfen dort, wo Renten und 
das übrige Einkommen nicht ausreichen, um die minimalen Lebenskosten zu 
decken. Ende 2023 wurden insgesamt 350 000 Personen mit Ergänzungsleis-
tungen unterstützt, davon 122 900 mit Ergänzungsleistungen zur IV und 227 100 
mit Ergänzungsleistungen zur AHV. 

•	 Aktuell benötigt jede zweite Person, die eine IV-Rente erhält, zusätzlich 
Ergänzungsleistungen. Seit den 2000er-Jahren hat sich dieser Anteil verdoppelt. 

•	 Die Eingliederungsstrategie der Invalidenversicherung führte dazu, dass 
seltener IV-Renten gesprochen werden als früher. Bis Mitte der 2010er-Jahre 
reduzierte sich die Quote der Neuberentungen um mehr als die Hälfte und ver-
blieb mehrere Jahre auf diesem Niveau. Aktuell ist die Tendenz wieder steigend. 

•	 Mit den selteneren Rentenzusprachen veränderte sich auch das Profil 
der Leistungsbeziehenden. Es ist davon auszugehen, dass heutige Neurent
nerinnen und Neurentner im Durchschnitt auf schwierigere Erwerbsbiografien 
zurückblicken und ihre Pensionskassenguthaben dadurch geringer sind, als 
dies in den 2000er-Jahren der Fall war. Deshalb sind sie öfter auf Ergänzungs-
leistungen angewiesen. Zudem gibt es immer mehr ledige IV-Rentenbeziehende, 
sie haben überdurchschnittlich hohe EL-Quoten.

•	 Die Bezugsquote der EL zur Altersversicherung bewegt sich bei rund  
11 % bis 13 %. Der Anteil der Betagten, die wegen Aufenthalten in Alters- und 
Pflegeheimen unterstützt werden, hat abgenommen. Die Quote der Personen, 
die bereits im frühen Rentenalter auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind, 
ist dagegen steigend. Dies ist teilweise ein Effekt des häufigeren EL-Bezugs in 
der Invalidenversicherung (Wechsel von der Invaliden- in die Altersversicherung 
nach Erreichen des Rentenalters). Zudem spielt auch hier der Wandel der Le-
bensformen eine Rolle: Mehr Personen sind bei Erreichen des Rentenalters ge-
schieden oder ledig. Sie benötigen häufiger Ergänzungsleistungen als andere.
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Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben Personen, die finanzielle Grundleistungen 
der AHV oder der Invalidenversicherung beziehen und gleichwohl das soziale Existenz-
minimum nicht erreichen. Die Ergänzungsleistungen erfüllen damit das in der Verfassung 
verankerte Versprechen, wonach die Renten dieser Versicherungen «den Existenzbedarf 
angemessen zu decken» haben (Art. 112 Abs. 2 Bst. b BV). Das Niveau der Ergänzungs-
leistungen ist im Kern höher angesetzt als dasjenige der Sozialhilfe, ihre Leistungen sind 
in geringerem Ausmass individualisiert und von Beurteilungen der Vollzugsbehörden 
abhängig (vgl. Grundlagenheft «Armut in der Schweiz im Überblick», Abschnitt B.2.1, Box 
«Unterschiedliche Existenzminima im Schweizer Sozialstaat»). 

Ein zentraler Unterschied zur Sozialhilfe besteht auch darin, dass in geringerem 
Ausmass erwartet werden kann, die Leistungsbeziehenden würden ihre finanzielle Situ-
ation durch die Aufnahme oder Erweiterung einer Erwerbstätigkeit verbessern. Entweder 
sind sie schon pensioniert oder sie erhalten die Versicherungsleistung, weil sie aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht oder nur teilweise arbeitsfähig sind. Ergänzungsleistungen 
zur AHV/IV werden deshalb typischerweise über längere Zeiträume bezogen. Anders als 
die Sozialhilfe sind sie nicht an Massnahmen zur beruflichen oder sozialen Integration 
gekoppelt, von den Bezügerinnen und Bezügern werden keine Gegenleistungen einge-
fordert. Persönliche Kontakte zwischen EL-Vollzugsbehörden und Klientinnen und Klien-
ten finden allenfalls bei der Antragstellung statt, später in der Regel nicht mehr. Der Bezug 
von Ergänzungsleistungen gilt deshalb weitherum als weniger stigmatisierend als der 
Sozialhilfebezug.

Die Bezügerzahlen von Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen bewegen sich in 
vergleichbaren Dimensionen: 2023 wurden rund 366 400 Personen von der Sozialhilfe 
unterstützt (inkl. Asylsozialhilfe, siehe Abschnitt B.2.1), Ende 2023 erhielten 122 900 Per-
sonen Ergänzungsleistungen zur IV und 227 100 Ergänzungsleistungen zur AHV.

Die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV decken nicht allein den Lebensbedarf zu 
Hause. Sie können auch beansprucht werden, wenn die Versicherten pflegebedürftig sind 
und deshalb in einem Heim betreut werden. Haben sie hierfür nicht genügend Mittel und 
Ersparnisse, so übernehmen die Ergänzungsleistungen die ungedeckten Kosten. Dies 
trifft auf rund die Hälfte aller Heimbewohnerinnen und Heimbewohner zu (Koch 2020, 
S. 145). Bei der Finanzierung von Heimkosten konzentrieren sich die Ergänzungsleistun-
gen somit nicht nur auf finanzschwache Menschen, sondern reichen bis in den Mittel-
stand. In gewisser Weise bilden sie im Heimkontext einen Ersatz dafür, dass in der Schweiz 
eine obligatorische Pflegeversicherung fehlt. Weil die Gesundheitspolitik die Pflege und 
Betreuung zu Hause stärkt, ist die Zahl der EL-Beziehenden, die in einem Heim leben, seit 
Mitte der 2010er-Jahre nicht mehr gewachsen.25 Ihr Anteil an allen EL-Beziehenden hat 
sich seit dem Jahr 2000 um rund einen Drittel reduziert, von 27 % auf 19 % (2023).

Die Ergänzungsleistungen setzen sich aus zwei Komponenten zusammen: den 
periodischen Ergänzungsleistungen, die monatlich ausbezahlt werden, und der Vergü-
tung von Krankheits- und Behinderungskosten. Letztere bilden das zentrale Element, in 
denen die Ergänzungsleistungen auf den individuellen Bedarf der Klientinnen und Klien-
ten eingehen. Die Krankheits- und Behinderungskosten werden übernommen, sofern sie 
nicht durch andere Versicherungen gedeckt sind. Dazu gehören beispielsweise Kosten-
beteiligungen in der obligatorischen Krankenversicherung (Selbstbehalt und Franchise), 
zahnärztliche Behandlungen, Hilfsmittel, Transporte zu Behandlungsstellen oder Betreu-
ung und Pflege zu Hause oder in Tagesstätten. Gesamthaft machten sie in den vergan-
genen Jahren rund einen Zehntel der Ausgaben für die EL zur AHV/IV aus.26 Zukünftig 
sollen über die Krankheits- und Behinderungskosten verstärkt Leistungen entgolten 
werden, die das selbstständige Wohnen zu Hause fördern und Heimeintritte verzögern. 
Aufgrund der überwiesenen Motion «Ergänzungsleistungen für betreutes Wohnen»27 hat 
der Bundesrat dem Parlament im Herbst 2024 einen Vorschlag für eine entsprechende 
Gesetzesänderung unterbreitet (Bundesrat 2024).

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitt B.2.1). 
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B.3.1	 ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN ZUR INVALIDENVERSICHERUNG

Wegen eines starken Ausgabenwachstums ist die Invalidenversicherung seit Anfang der 
Nullerjahre umfassend reformiert worden. Dabei wurden Massnahmen zur Früherfassung 
und beruflichen Eingliederung markant verstärkt, parallel dazu gingen auch die Renten-
zusprachen zurück. Die Quote der Neuberentungen reduzierte sich um mehr als die Hälf-
te; der Anteil der IV-Rentenbeziehenden an der Gesamtbevölkerung sank von 5,3 % im 
Jahr 2005 auf 4,1 % im Jahr 2017. Nachdem sie sich mehrere Jahre auf diesem Niveau 
bewegte, zeichnet sich aktuell wieder ein Wachstum ab (BSV 2024, S. 7–9). 

Die finanzielle Lage der IV-Rentnerinnen und IV-Rentner hat sich im Zuge die-
ser Reformen nicht markant verändert. Ein Vergleich für die Jahre 2006 und 2015 zeigt, 
dass der mittlere Einkommensabstand zur übrigen Bevölkerung im Erwerbsalter einiger-
massen stabil blieb. Der Anteil der IV-Rentenbeziehenden, die mit knappen finanziellen 
Mitteln auskommen müssen, ging sogar zurück (Guggisberg et al. 2020b, S. 20–21, 30, 
40–41). Verändert hat sich jedoch die Zusammensetzung ihrer Einkommen: Immer häu-
figer werden sie mit Ergänzungsleistungen unterstützt. Während Anfang der Nullerjahre 
rund 25 % der IV-Rentnerinnen und IV-Rentner Ergänzungsleistungen bezogen, hat sich 
die Quote bis 2023 auf rund 50 % verdoppelt (Abbildung 28). 

Das Niveau der IV-Renten vermag die Zunahme des EL-Bezugs nicht hinrei-
chend zu erklären. Zwar sank der durchschnittliche Betrag einer IV-Rente, als 2008 die 
laufenden Zusatzrenten für Ehepartner und -partnerinnen aufgehoben wurden. Dies spie-
gelt sich im selben Jahr in einem grösseren Sprung der EL-Quote. In den vorherigen Jah-
ren war der durchschnittliche Rentenbetrag aber tendenziell gestiegen, danach blieb er 
weitgehend stabil. Die EL-Quote dagegen ist über einen längeren Zeitraum kontinuierlich 
gewachsen. 

Was hat sich sonst verändert? Ein Vergleich von Haushaltseinkommen von 2006 und 2015 
zeigt, dass IV-Rentnerinnen und -Rentner seltener auf Leistungen der zweiten oder der 
dritten Säule sowie auf Erwerbseinkommen zurückgreifen können als früher (Guggisberg 
et al. 2020b, S. 41). Sie sind offenbar schlechter in den Arbeitsmarkt integriert. Ein indirek-
ter Zusammenhang mit der Eingliederungsstrategie der Invalidenversicherung liegt nahe. 
Auf der einen Seite gelingt es der Invalidenversicherung immer besser, Klientinnen und 
Klienten, die bei der Anmeldung nicht erwerbstätig waren, wieder ins Berufsleben zu 
integrieren (Guggisberg und Kaderli 2023, S. 54–60). Auf der anderen Seite kann dies 
heissen, dass Personen mit einem positiven Rentenentscheid zunehmend schlechter-

EL-Quote zur Invalidenversicherung (IV), 2000–2023
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Quelle: BSV – Statistik der Ergänzungsleistungen zur AHV und IV,© BSV 2025

Abbildung 28
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gestellt sind. Sie blicken auf schwierigere Erwerbsbiografien zurück und sind deshalb 
häufiger auf Ergänzungsleistungen angewiesen. 

Zu dieser Entwicklung kommt hinzu, dass sich die Lebensverhältnisse wandeln: 
Wie die übrige Bevölkerung sind auch IV-Rentnerinnen und IV-Rentner immer häufiger 
ledig (2008: 35 %, 2023: 50 %), immer seltener verheiratet (2008: 45 %, 2023: 29 %; Ab-
bildung 29). Daraus lässt sich zwar nicht direkt auf die Haushaltsform schliessen. Aber es 
ist auffällig, dass ledige und geschiedene IV-Rentnerinnen und -Rentner eine stark er-
höhte EL-Quote aufweisen (Abbildung 30). Dieser Wandel der Lebensverhältnisse zeigt 
sich in allen Altersgruppen. Er lässt sich nur begrenzt darauf zurückführen, dass es unter 
den IV-Rentnerinnen und -Rentnern immer mehr jüngere Menschen gibt.28

IV-Rentner/innen nach Zivilstand, 2008 und 2023

ledig verheiratet geschieden oder getrennt verwitwet
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Bemerkung: Die Summe der Prozentwerte kann aufgrund von Rundungen von 100 % abweichen.
Quelle: BSV – IV-Statistik,© BSV 2025

Abbildung 29
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B.3.2	 ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN ZUR ALTERSVERSICHERUNG

Anders als bei der Invalidenversicherung ist die EL-Quote in der Altersvorsorge durch 
Stabilität gekennzeichnet. In den letzten 25 Jahren bezogen jeweils rund 11 % bis 13 % 
aller Altersrentnerinnen und Altersrentner Ergänzungsleistungen (Abbildung 31). Die ist 
freilich bloss das Bild an der Oberfläche. Darunter kam es durchaus zu Verlagerungen. 

Seniorinnen und Senioren leben heute länger in guter Gesundheit als früher 
(Höpflinger 2024, S. 26–27). Der Anteil derjenigen, die in Alters- und Pflegeheimen wohnen 
und auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind, hat deutlich abgenommen.29 Deshalb 
steigt die EL-Quote mit zunehmendem Alter weniger steil als in der Vergangenheit (Ab-
bildung 32). Umgekehrt fällt auf, dass ein grösserer Anteil bereits im frühen Rentenalter 
mit Ergänzungsleistungen unterstützt wird. Im Vergleich zu 2008 hat sich die EL-Quote 
der 65- bis 69-Jährigen um mehr als einen Drittel erhöht (von 7,5 % auf 10,3 %). 

EL-Quote zur Altersversicherung (AV), 2000–2023
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Abbildung 31
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Rund die Hälfte der Neurentnerinnen und Neurentner, die in der Altersvorsorge Ergän-
zungsleistungen benötigen, hatten zuvor Ergänzungsleistungen zur IV beansprucht. Der 
starke Anstieg des EL-Bezugs in der IV überträgt sich somit beim Übertritt vom einen 
Rentensystem ins andere (von Gunten et al. 2015, S. 44–45). Betrachtet man die sozio-
demografischen Merkmale der jüngeren Rentnerinnen und Rentner (65 bis 69 Jahre), so 
fallen zusätzlich zwei Entwicklungen auf:

•	Ähnlich wie in der Invalidenversicherung tragen Ledige und Geschiedene in der 
Altersversicherung ein stark erhöhtes EL-Risiko, in etwas geringerem Ausmass 
auch Verwitwete (Abbildung 34). Dabei spielt unter anderem eine Rolle, dass 
Geschiedene und Verwitwete – mehrheitlich Frauen – die weggefallene Alters-
vorsorge des Partners nicht immer ausreichend ersetzen können. Immer mehr 
Menschen gehören zu diesen Gruppen mit erhöhten EL-Risiken: 2008 mach-
ten sie zusammen 31  % der 65- bis 69-Jährigen aus, 2023 waren es 38  % 
(Abbildung 33; zu den geschlechtsspezifischen EL-Risiken weiter unten). 

•	Anders als in der Invalidenversicherung gilt für die Altersversicherung: Aus-
länderinnen und Ausländer beziehen häufiger Ergänzungsleistungen als 
Schweizerinnen und Schweizer. Darin spiegeln sich teilweise Erwerbsbiogra-
fien im Niedriglohnbereich oder in prekären Arbeitsverhältnissen. Zudem sind 
viele von ihnen im Erwachsenenalter zugewandert und haben deshalb in der 
Schweiz nur eine unvollständige Altersvorsorge aufgebaut (von Gunten et al. 
2015, S. 40, 42, 65). Weil Ergänzungsleistungen einzig in der Schweiz bean-
sprucht werden können, spielen auch Entscheidungen über Rückwanderungen 
ins Herkunftsland eine Rolle. Der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer 
unter den 65- bis 69-Jährigen hat sich seit 2008 nicht stark verändert, ihre EL-
Bezugsquote ist jedoch überdurchschnittlich stark gestiegen (von 16 % auf 
28 %, bei Schweizerinnen und Schweizern von 6 % auf 8 %). Darin bilden sich 
teilweise vergangene Migrationsbewegungen ab: Unter den jüngeren Alters-
rentnerinnen und -rentnern haben die Nachbarländer an Gewicht verloren, 
während mehr Personen aus dem Westbalkan und der Türkei stammen.30 Sie 
sind oftmals mit geringen Qualifikationen in die Schweiz gekommen und be-
kunden nicht selten Mühe, bedeutendere Haushaltseinkommen zu erwirtschaf-
ten (Stutz und Hermann 2010, S. 28). Daneben können aber auch Einbürgerun-
gen einen Einfluss darauf haben, wer zum Zeitpunkt der Pensionierung als 
Ausländerin oder Ausländer gilt und wie sich diese Gruppe zusammensetzt.

65- bis 69-jährige AV-Rentner/innen nach Zivilstand, 2008 und 2023
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Bemerkung: Die Summe der Prozentwerte kann aufgrund von Rundungen von 100 % abweichen.
Quelle: BSV – AHV-Statistik,© BSV 2025

Abbildung 33
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In der Altersvorsorge spiegeln sich die Erwerbsbiografie, wichtige Lebensereignisse (z. B. 
Scheidung, Zuwanderung, gesundheitliche Beeinträchtigungen, aktuelle Lebensform) 
sowie Erbschaften oder andere Vermögensanfälle. Es erstaunt deshalb nicht, dass Alters-
rentnerinnen und Altersrentner, die überdurchschnittlich häufig Ergänzungsleistungen 
beziehen, ähnliche Risikomerkmale aufweisen wie andere Menschen, die von Armut be-
troffen sind oder mit wenig Geld auskommen müssen. Auch zeigen qualitative Untersu-
chungen als typisches Muster, dass EL-Beziehende bereits vor der Pensionierung mit 
prekären Einkommenssituationen konfrontiert waren, Arbeitslosentaggelder bezogen 
oder von der Sozialhilfe unterstützt wurden (von Gunten et al. 2015, S. 19–26, 47–68).

Prägnanter als im Erwerbsalter treten Geschlechterunterschiede hervor: Frau-
en sind häufiger auf Ergänzungsleistungen angewiesen als Männer. Dieser Abstand 
wächst mit zunehmendem Alter (Abbildung 35). In den ersten 10 bis 15 Jahren nach der 
Pensionierung ist die EL-Quote der Frauen um ungefähr einen Fünftel bis einen Drittel 
grösser als diejenige der Männer. Dies dürfte hauptsächlich darauf zurückzuführen sein, 
dass Frauen höhere finanzielle Risiken tragen, wenn sie geschieden oder verwitwet sind 
(Abbildung 36). Weil sie in Familienkontexten meistens einen grösseren Teil der Betreu-
ungs- und Hausarbeiten übernehmen, fallen die Leistungen der beruflichen Vorsorge 
geringer aus. Die bestehenden Ausgleichsinstrumente (Vorsorgeunterhalt, Witwenrente) 
vermögen dies nicht in jedem Fall ausreichend zu kompensieren (vgl. Grundlagenheft 
«Armut in der Schweiz im Überblick», Abschnitt B.2.4.2).

In späteren Lebensphasen gewinnen Betreuungs- und Pflegebedarf an Be-
deutung. Hier spielen Gesundheit und Lebenssituation eine wichtige Rolle. Frauen haben 
eine längere Lebenserwartung als Männer und sind in Paarbeziehungen häufiger etwas 
jünger als ihre Partner. Im höheren Alter sind Frauen deshalb stärker auf externe Pflege-
leistungen angewiesen und können seltener auf die Unterstützung eines Partners zählen, 
der ihnen das Leben zu Hause ermöglicht (von Gunten et al. 2015, S. 28–29; BFS 2019, 
S. 2). Rund zwei Drittel der 80- bis 84-jährigen Heimbewohnerinnen und -bewohner sind 
Frauen, unter den Personen ab 90 Jahren sind es drei Viertel.31 Entsprechend müssen sie 
häufiger und länger Ergänzungsleistungen beanspruchen, um die Pflege- und Heimkos-
ten zu decken. 

EL-Quote der 65- bis 69-jährigen AV-Rentner/innen nach Zivilstand, 2008 und 2023
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Quelle: BSV – Statistik der Ergänzungsleistungen zur AHV und IV,© BSV 2025

Abbildung 34

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitt B.2.4.2). 
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EL-Quote zur AV nach Alter und Geschlecht, 2023
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Abbildung 35

EL-Quote zur AV von 65- bis 74-Jährigen nach Zivilstand und Geschlecht, 2023
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Abbildung 36
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•	 Die materielle Existenzsicherung verfolgt mehrere Ziele. 
Im Kern soll sie bedürftigen Menschen einen bescheidenen 
Lebensunterhalt gewährleisten, der die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Zusammenleben einschliesst. Mehrere Massnah-
men und Akteure sind darüber hinaus bestrebt, die Chancen der 
Betroffenen auf eine Wiedererlangung ihrer finanziellen Selbst-
ständigkeit zu verbessern und ihre soziale Integration zu stärken. 

•	 Die bisherige Beschreibung der materiellen Existenzsiche-
rung und der Leistungsbeziehenden hat einzelne Hinweise auf 
die Umsetzung dieser Ziele gegeben. Im Folgenden wird vertieft 
diskutiert, in welchem Ausmass die erwähnten Ziele erreicht 
werden und welche Herausforderungen sich dabei stellen.
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Im Zentrum der Analyse der Ziele stehen der Zugang zum Leistungssystem, die Wirksam-
keit von klientenbezogenen Handlungsstrategien sowie Fragen der Gleichheit und Ge-
rechtigkeit in der Leistungserbringung:

•	Nichtbezug von Sozialleistungen: Damit armutspolitische Massnahmen die 
angestrebte Wirkung entfalten können, müssen sie ihre Zielgruppen erreichen. 
Diese Voraussetzung ist nicht immer gegeben. Abschnitt C.1 diskutiert das Aus-
mass des Nichtbezugs von Sozialleistungen, seine Gründe und mögliche Mass-
nahmen zu seiner Reduktion. 

•	Finanzielle Anreize und Sanktionen: In der politischen Diskussion um die ma-
terielle Existenzsicherung spielen finanzielle Anreize und Sanktionsmöglich-
keiten eine zentrale Rolle. Sie sollen das Verhalten von tatsächlichen und poten-
ziellen Leistungsbeziehenden beeinflussen und auf diese Weise ihre 
Ressourcen und Perspektiven stärken. Abschnitt C.2 zeigt auf, was über die 
Wirkungen solcher Strategien bekannt ist. 

•	Massnahmen zur sozialen Integration: Um die soziale Integration von bedürfti-
gen Menschen kümmert sich im System der sozialen Sicherheit hauptsächlich 
die Sozialhilfe. Abschnitt C.3 geht näher darauf ein, was unter «sozialer Inte
gration» verstanden wird und wie sich das Massnahmenangebot in diesem 
Bereich entwickelt. (Massnahmen zur Bildung und zur beruflichen Integration 
werden in den beiden anderen Schwerpunktheften behandelt.)

•	Gleichheit und Gerechtigkeit in der Leistungserbringung: Die Sicherung des 
sozialen Existenzminimums steht in grosser Nähe zu den Grund- und Men-
schenrechten. Es wird deshalb in besonderem Masse erwartet, dass der So-
zialstaat seine entsprechenden Leistungen bedarfsgerecht und rechtsgleich 
ausrichtet. Die stark kantonale und kommunale Prägung der materiellen Exis-
tenzsicherung kann in einem Spannungsverhältnis dazu stehen. Abschnitt C.4 
diskutiert, in welchen Punkten sensible Unterschiede bestehen und welche 
Massnahmen gegebenenfalls geeignet wären, diese zu reduzieren.

•	Weiterentwicklung des Leistungssystems: Mit wie vielen und mit welchen So-
zialleistungen die materielle Existenzsicherung gewährleistet wird, ist Gegen-
stand politischer Debatten. Abschnitt C.5 vermittelt einen Überblick über Re-
formideen, die in der jüngeren Vergangenheit lanciert und teilweise auch 
umgesetzt worden sind. 

Die Diskussion der Herausforderungen geschieht zunächst systemimmanent: Die Stra-
tegien und Handlungsansätze werden danach beurteilt, ob sie ihre selbst gesetzten Zie-
le erreichen. Das kann bedeuten, dass je nach Strategie oder Thema unterschiedliche 
sozialpolitische Perspektiven eingenommen werden. Eine einheitlichere Bewertung bie-
tet das abschliessende Fazit (Abschnitt D). Neben einer Zusammenfassung der Ergeb-
nisse wird dort gefragt, wie sich die Situation aus Sicht des Capability-Ansatzes präsen-
tiert. Die Auffassung des Capability-Ansatzes, dass Armut einen gravierenden Mangel an 
Handlungs- und Verwirklichungschancen bedeutet, bildet einen zentralen Orientierungs-
punkt und Interpretationsrahmen des vorliegenden Monitoringberichts (siehe Grundla-
genheft «Armut in der Schweiz im Überblick», Abschnitt A.2).

vgl. Schwerpunktheft  
«Bildung und Armut in der 
Schweiz» 

vgl. Schwerpunktheft  
«Erwerbsarbeit und Armut in der 
Schweiz»

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitt A.2). 
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C.1	 NICHTBEZUG VON SOZIALLEISTUNGEN

•	 Rund 20 % bis 40 % der Personen, die Anspruch auf bedarfsabhängige 
Sozialleistungen haben, beziehen diese Unterstützung nicht. Dieser Sachverhalt 
ist erklärungsbedürftig. Es besteht das Risiko, dass die angestrebte Wirkung 
verfehlt wird oder sich Ungleichheiten unter benachteiligten Menschen verstär-
ken.

•	 Nichtbezug ist vom sozialen Umfeld abhängig: Er ist in Gemeinden mit 
geringer Bevölkerungsdichte grösser als anderswo. Auch steigt er, je stärker 
politisch konservative Kräfte auf kommunaler Ebene sind. Qualitative Untersu-
chungen zeigen, dass Schamgefühle sowie Orientierungs- und Verständnis-
schwierigkeiten eine häufige Ursache des Nichtbezugs sind. Daneben gibt es 
Personen, die bewusst auf Leistungen verzichten, weil sie diese kritisch beurtei-
len oder grundsätzlich auf staatliche Unterstützung verzichten wollen. 

•	 In SILC 2023 wurde ermittelt, welche Personen im Bedarfsfall zögern wür-
den, Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen zur AHV zu beanspruchen. Solche 
Vorbehalte sind unter vulnerablen Personengruppen überdurchschnittlich ver-
breitet (z. B. Personen ohne Bildungsabschluss, Ausländerinnen und Ausländer 
aus Drittstaaten). Nichtbezug droht damit, soziale Ungleichheiten unter Men-
schen zu verschärfen, die ohnehin mit wenig Ressourcen auskommen müssen.

•	 Massnahmen zur Reduktion des Nichtbezugs können auf unterschied-
lichen Ebenen ansetzen. Dazu gehören die Ausgestaltung einer Leistung (z. B. 
Leistungsniveau, Anspruchskriterien), der konkrete Vollzug (z. B. Informations-
strategie, Antragsverfahren), die sozialen und kulturellen Normen einer Gesell-
schaft (z. B. Sensibilisierungskampagnen) und die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen (z.  B. Datenschutz, Bestimmungen zum Sozialleistungsbezug im 
Ausländerrecht). In der Schweiz ist der Nichtbezug von Sozialleistungen in der 
jüngeren Vergangenheit verstärkt thematisiert worden. Massnahmen konzent-
rieren sich vorwiegend auf den Leistungsvollzug und die Information der Ziel-
gruppen, umfassende Programme sind eher selten. 
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Die finanziellen Mittel der öffentlichen Hand sind begrenzt. Die Frage, ob eine Sozialleis-
tung tatsächlich alle Menschen oder Haushalte erreicht, für die sie gedacht ist, kann des-
halb in der Politik oder in der Verwaltung in den Hintergrund geraten. Auch wird bisweilen 
argumentiert, dass Aufgaben und Pflichten des Sozialstaats beschränkt seien. Letzten 
Endes liege es an den Bürgerinnen und Bürgern, sich um die ihnen zustehenden Leis-
tungen zu bemühen.

Mit dieser Sichtweise werden allerdings wichtige Aspekte in der Gestaltung von 
Sozialpolitik ausgeblendet. Erreichen Sozialleistungen ihre Zielgruppe nur begrenzt, so 
reduziert dies die angestrebte Wirkung. Ohne Wissen über das Ausmass und die Gründe 
des Nichtbezugs drohen Leistungsreformen ihre Ziele zu verfehlen und nicht intendierte 
Folgen zu haben. Zudem wirft verbreiteter Nichtbezug Fragen der Gerechtigkeit auf: Nicht-
bezug kann bedeuten, dass gewisse soziale Gruppen benachteiligt werden und sich 
Ungleichheiten innerhalb der vulnerablen Menschen einer Gesellschaft verstärken (Euro-
found 2015, S. 7–11; Fuchs et al. 2020b, S. 828; Janssens und van Mechelen 2022, S. 95–96; 
Marc et al. 2022).

Grundsätzlich ist Nichtbezug bei allen sozialstaatlichen Leistungen möglich 
(Warin 2016b). Dazu gehören auch Sozialversicherungsleistungen (z. B. Taggelder der 
Arbeitslosenversicherung) oder persönliche Beratungs- und Unterstützungsangebote.32 
Aus Sicht der Armutsbekämpfung ist der Zugang zu existenzsichernden Bedarfsleistun-
gen besonders relevant. Auch viele internationale Untersuchungen zum Nichtbezug kon-
zentrieren sich auf Sozialleistungen, die spezifisch für bedürftige Menschen konzipiert 
sind und einen engen Bezug zur Armutsbekämpfung haben (Marc et al. 2022, S. 26–27).

C.1.1	 AUSMASS DES NICHTBEZUGS VON SOZIALLEISTUNGEN

Das Ausmass des Nichtbezugs einer bestimmten Sozialleistung zu schätzen, kann sehr 
komplex und aufwendig sein (Marc et al. 2022). Die zentrale Herausforderung besteht 
darin, die Zahl der Anspruchsberechtigten zu bestimmen. Bei bedarfsabhängigen So-
zialleistungen setzt dies präzise Informationen über die finanziellen Verhältnisse eines 
Haushalts voraus. Auch können Sachverhalte relevant sein, die sich nur über persönliche 
Befragungen ermitteln lassen oder deren Beurteilung im Ermessensspielraum der zu-
ständigen Behörden steht. Letzteres ist bei der Sozialhilfe ausgeprägt der Fall, weil 
diese stark auf den Einzelfall zugeschnitten ist. Schätzungen von Nichtbezugsquoten 
in der Sozialhilfe können deshalb stets nur Annäherungen an die tatsächlichen Verhält-
nisse sein.

Die Forschung zum Nichtbezug hat international seit den späten 1990er-Jahren 
einen starken Aufschwung erlebt. Wegen der geschilderten Herausforderungen gibt es 
bis heute aber kaum einen Staat, der den Nichtbezug von Sozialleistungen dauerhaft be-
obachtet und regelmässig öffentliche Kennzahlen publiziert. Eine Ausnahme bildet das 
Vereinigte Königreich, zudem gibt es in etlichen Ländern Bestrebungen, mit innovativen 
Datenstrategien entsprechendes Wissen aufzubauen (OECD 2024, S. 41–62; Marc et al. 
2022, S. 14). In der Schweiz hat die sozialwissenschaftliche Nutzung von Administrativ- und 
Steuerdaten der Quantifizierung des Nichtbezugs von bedarfsabhängigen Sozialleistun-
gen neue Wege geöffnet. Aktuell liegen für fünf Kantone Quoten vor, welche Anspruchs-
berechtigung und Leistungsbezug mit Individualdaten rekonstruieren (Abbildung 37). 

Die meisten Schätzungen liegen für die Sozialhilfe vor, sie decken einen Zeit-
raum von 2015 bis 2020 ab. In der Regel bewegen sich die Nichtbezugsquoten der So-
zialhilfe in einer Bandbreite von knapp 30 % und 40 %.33 Eine Ausnahme bildet der Kanton 
Wallis, dessen Quote 2020 ungefähr einen Viertel betrug. 

Für andere Bedarfsleistungen sind einzig für den Kanton Waadt und den Kanton 
Basel-Stadt Schätzungen verfügbar. Sie ergeben ein vielschichtiges Bild. Grundsätzlich 
liegt die Vermutung nahe, dass die Hürden für einen Leistungsbezug in der Sozialhilfe 
höher sind als bei anderen Bedarfsleistungen. Die stark individualisierte Ausrichtung der 
Sozialhilfe erfordert besonders detaillierte Abklärungen der finanziellen und persönlichen 
Verhältnisse; auch werden die Bezügerinnen und Bezüger verhältnismässig eng beglei-
tet (vgl. Abschnitt C.2.3). Diese Vermutung trifft zu, wenn man die Sozialhilfe mit Bedarfs-
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leistungen für Familien vergleicht (VD: Ergänzungsleistungen für Familien, BS: Familien-
mietzinsbeiträge).34 Deren Nichtbezugsquoten sind im Kanton Waadt deutlich, im Kanton 
Basel-Stadt tendenziell geringer als bei der Sozialhilfe.

Weniger klar sind die Ergebnisse bei den Ergänzungsleistungen zur AHV und 
den Verbilligungen der Krankenkassenprämien. Die Ergänzungsleistungen zur AHV haben 
zwar im Kanton Waadt eine tiefere Nichtbezugsquote als die Sozialhilfe (2020: 23 % vs. 
30 %), nicht aber im Kanton Basel-Stadt (2015/2016: 33 % vs. 29 %). Bei den Prämienver-
billigungen sollten die Schwellen eigentlich besonders niedrig sein: Fast alle Kantone 
weisen ihre Einwohnerinnen und Einwohner aktiv auf die Leistung hin, teilweise ermitteln 
sie die Anspruchsberechtigung «automatisch» anhand von Steuerdaten (Ecoplan 2022b, 
S. 65–67). Dies ist deshalb möglich, weil zu diesem Zweck – anders als bei den Ergän-
zungsleistungen oder der Sozialhilfe – keine Informationen zu den Haushaltsausgaben 
(z. B. Wohnen, Gesundheit) notwendig sind. Zudem dürfte die empfundene Stigmatisie-
rung vergleichsweise gering sein, weil auch die untere Mittelschicht zur Zielgruppe der 
Prämienverbilligung gehört (vgl. oben Abschnitt A.3). 

Während die Nichtbezugsquote von Prämienverbilligungen im Kanton Basel-
Stadt tatsächlich tiefer ist als diejenige der Sozialhilfe (2015/2016: 25 % vs. 29 %), trifft dies 
auf den Kanton Waadt nicht zu (2020: 31 % vs. 30 %). Hierfür gibt es jedoch eine Erklärung: 
Der Kanton Waadt hat sein System der Prämienverbilligungen 2018 und 2019 erweitert. Neu 
wird gewährleistet, dass die Prämienbelastung maximal 10 % des massgeblichen Haus-
haltseinkommens beträgt. Damit vergrösserte sich der Kreis der Anspruchsberechtigten 
erheblich. Etliche der Neuberechtigten machten ihren Anspruch jedoch nicht unmittelbar 
geltend, die Zahl der Leistungsbeziehenden wuchs mit zeitlicher Verzögerung. Die ver-
gleichsweise hohe Nichtbezugsquote von 2020 ist ein Ausdruck dieser Übergangsphase. 

Nichtbezugsquoten von bedarfsabhängigen Sozialleistungen

Kanton VD

Individuelle Prämienverbilligung 2020

Ergänzungsleistungen zur AHV 2020
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Quelle: Fluder et al. 2020, S. 94; Hümbelin et al. 2022, S. 34; Hümbelin et al. 2023, S. 45; Rosset et al. 2024, S. 94;
Hümbelin et al. 2021, S. 40–51; Département de la santé et de l’action sociale du Canton de Vaud. Hinweis: Im Bericht
zum Nichtbezug von bedarfsabhängigen Sozialleistungen im Kanton Basel-Stadt (Hümbelin et al. 2021) werden die
Nichtbezugsquoten nach unterschiedlichen Methoden berechnet. Aus Vergleichsgründen beziehen sich die hier
wiedergegebenen Quoten auf die Steuerdaten des Jahres 2015 und den Sozialleistungsbezug im selben Jahr. Die im
Bericht gewählte Standardvariante berücksichtigt dagegen den Sozialleistungsbezug in den beiden Jahren 2015 und
2016; auf diese Weise ergeben sich etwas geringere Nichtbezugsquoten (Individuelle Prämienverbilligung: 19 %,
Ergänzungsleistungen zur AHV: 29 %, Familienmietzinsbeiträge 23 %),© BSV 2025

Abbildung 37
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Bei der Beurteilung des Nichtbezugs stellt sich die Frage nach zeitlichen Dynamiken: Wie 
lange verbleiben Personen in einer Situation des Nichtbezugs? Analysen zur Sozialhilfe 
im Kanton Basel-Stadt zeigen, dass der dauerhafte Nichtbezug relativ verbreitet ist (Hüm-
belin et al. 2023, S. 54–56): Unter den Anspruchsberechtigten, die 2018 keine Sozialhilfe 
bezogen, befanden sich nahezu 40 % in dauerhaftem Nichtbezug – das heisst, sie waren 
in mindestens drei von fünf Jahren (2016–2020) anspruchsberechtigt und bezogen nie 
Sozialhilfe. Die restlichen Personen verteilen sich auf drei ungefähr gleich grosse Grup-
pen: situativer Nichtbezug (anspruchsberechtigt während eines oder zweier Jahre, kein 
Sozialhilfebezug), Sozialhilfebezug (in mindestens einem der fünf Jahre, allfällige Jahre 
ohne Sozialhilfebezug beeinflussen die Zuteilung nicht) und unvollständige Aufenthalts-
dauer wegen Zu- oder Wegzug.

Es ist kein Zufall, dass Kennzahlen zum Nichtbezug hauptsächlich auf kanto-
naler Ebene vorliegen. Die Anspruchskriterien für bedarfsabhängige Sozialleistungen 
können sich zwischen den Kantonen erheblich unterscheiden, zudem gibt es etliche 
kantons- oder gemeindespezifische Bedarfsleistungen (vgl. Abschnitt A.3). Nichtbezugs-
quoten für die ganze Schweiz zu berechnen, wäre deshalb für die meisten Bedarfsleis-
tungen mit einem sehr hohen Aufwand verbunden. Eine Ausnahme bilden die Ergän-
zungsleistungen zur AHV/IV und die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose, die 
hauptsächlich auf Bundesebene geregelt sind.35 Für die Ergänzungsleistungen liegen 
Schätzungen vor, die sich allerdings auf den Anfang der 1990er-Jahre beziehen oder mit 
einem abweichenden Konzept des Nichtbezugs arbeiten.36 In den 1990er- und den 
2000er-Jahren waren zudem einige Schätzungen zum Nichtbezug von Sozialhilfe in der 
Schweiz getroffen worden.37

Ländervergleiche von Nichtbezugsquoten sind mit Vorsicht zu geniessen: Die 
methodischen Herausforderungen sind gross und werden unterschiedlich gelöst, die 
Regelungen und Funktionen der untersuchten Sozialleistungen können beträchtlich va-
riieren. Überblicksdarstellungen zeigen Nichtbezugsquoten in Bandbreite von ungefähr 
10 % bis 80 %, für existenzsichernde Bedarfsleistungen liegen sie oftmals zwischen 30 % 
und 60 % (Eurofound 2015, S. 12–13; Finn und Goodship 2014, S. 27; OECD 2024, S. 31–32; 
Marc et al. 2022, S. 12–14; Matsaganis et al. 2008, S. 2–7). Die Nichtbezugsquoten von 
Sozialhilfe in der Schweiz bewegen sich auf einem ähnlichen Niveau, wie dies für ver-
gleichbare Leistungen in Frankreich, Deutschland oder Finnland festgestellt worden ist 
(Bruckmeier et al. 2019; Hannafi et al. 2022; Tervola et al. 2023). In der Forschung und 
unter Fachleuten herrscht weitgehend Konsens, dass solche Quoten auf Handlungsbedarf 
verweisen (OECD 2024, S. 29–30; Marc et al. 2022, S. 12; Finn und Goodship 2014, S. 65; 
Matsaganis et al. 2008, S. 14). Dies setzt Kenntnisse über die Gründe des Nichtbezugs 
voraus.

C.1.2	 FORMEN UND URSACHEN DES NICHTBEZUGS

Der Nichtbezug von Sozialleistungen ergibt sich aus dem Zusammenwirken von Faktoren, 
die auf vier Ebenen angesiedelt sind (Abbildung 38):

•	Konzeption des Leistungssystems (Policy-Design)
•	Vollzug dieses Systems durch die öffentliche Verwaltung und weitere Leis-

tungserbringer 
•	Lebenssituation und Verhalten der Zielgruppe
•	Gesellschaftlicher Kontext und soziale Normen

Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf die Klientinnen und Klienten sowie 
das gesellschaftliche Umfeld. Das Leistungssystem und dessen Umsetzung werden bei 
der Diskussion von Massnahmen zur Reduktion des Nichtbezugs näher betrachtet.

Mit gewissen Zuspitzungen lassen sich verschiedene Typen des Nichtbezugs 
unterscheiden (vgl. Warin 2016a): Erstens ist es möglich, dass die Anspruchsberechtigten 
nicht von der Existenz einer Sozialleistung wissen (Typ 1 in Abbildung 38). Zweitens kön-
nen sie eine Leistung kennen, aber willentlich darauf verzichten. Dieser Verzicht kann 
darin begründet sein, dass es sich aus Sicht der Betroffenen nicht lohnt, den Aufwand für 
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nähere Informationsbeschaffung und das Antragsverfahren auf sich zu nehmen (Typ 2a). 
Es ist auch möglich, dass sie befürchten, wegen des Leistungsbezugs stigmatisiert oder 
herabsetzend behandelt zu werden (Typ 2b). Weiter kann der Verzicht in der Überzeugung 
gründen, dass ihnen die Leistung nichts bringt oder sie diese nicht benötigen (Typ 2c). 
Diese Ablehnung kann sich spezifisch auf die Leistung beziehen oder auch in einer prin-
zipiellen Haltung gegenüber dem Staat gründen. Drittens kommt es vor, dass anspruchs-
berechtigte Personen eine Leistung beantragen, aber diese nicht – oder nicht termin-
gerecht – erhalten, weil den Behörden ein Fehler unterläuft oder der Ermessensspielraum 
bei der Leistungsvergabe unterschiedlich wahrgenommen wird (Typ 3). Viertens schliess-
lich wird teilweise die Ansicht vertreten, es sei auch als Nichtbezug zu werten, wenn die 
Anspruchskriterien einer Leistung derart restriktiv gehalten sind, dass sie Personen aus-
schliessen, die eigentlich auf die Leistung angewiesen wären (Typ 4; siehe van Mechelen 
und Janssens 2017, S. 4–5; Goedemé und Janssens 2020, S. 7; Warin 2016b, S. 2).38

Die genaue Abgrenzung dieser Kategorien ist schwierig, die genannten Motive sind im 
Einzelfall oftmals ineinander verschränkt. Dazu kommt, dass es sich beim Antragsver-
fahren um einen dynamischen und mehrstufigen Prozess handelt. Das Wissen der Be-
troffenen ist zu Beginn meistens unvollständig, und die Erfahrungen oder Ereignisse 
während des Antragsverfahrens können ihr Verhalten stark beeinflussen (Kerr 1982; van 

Abb. 38
Nichtbezug von Sozialleistungen – Einfl ussfaktoren und Typen des Nichtbezugs
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Oorschot 1991; Debonneville et al. 2025). Ganz allgemein urteilen Menschen nicht immer 
ausgewogen und rational, und Armutserfahrungen können diese Neigung verstärken 
(Haushofer und Salicath 2023; Mani et al. 2013): Nicht selten sehen sie ihre Zukunftsper-
spektiven zu optimistisch, gewichten unmittelbare Kosten oder Unannehmlichkeiten zu 
stark, sind angesichts der komplexen Informationen und Wahlmöglichkeiten überfordert 
oder ziehen sich wegen des ungewissen Ausgangs des Abklärungsprozesses zurück 
(Janssens und van Mechelen 2022, S. 101–103; Baicker et al. 2012; Bertrand et al. 2006; 
Beshears et al. 2006; Madrian und Shea 2001). Dem sozialen Umfeld und der professio-
nellen Unterstützung, auf welche die Betroffenen unter Umständen zählen können, kommt 
deshalb eine grosse Bedeutung zu (Bertrand et al. 2000; Rege et al. 2012; Debonneville 
et al. 2025, S. 30).

Erkenntnisse zu den Gründen des Nichtbezugs in der Schweiz
Was ist spezifisch über die Gründe des Nichtbezugs von Sozialleistungen in der Schweiz 
bekannt? Sehr gut belegt ist, dass die Häufigkeit des Nichtbezugs und das Ausmass der 
Bedürftigkeit eng zusammenhängen: Je mehr Geld einem Haushalt zur Deckung des 
Existenzminimums fehlt («Bedarfslücke»), desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
er Sozialleistungen in Anspruch nimmt. Der Zusammenhang ist für mehrere Bedarfsleis-
tungen nachgewiesen, wobei er im Detail etwas unterschiedlich verläuft (Hümbelin et al. 
2021, S. 62–63; Fluder et al. 2020, S. 100–101). Daraus lässt sich allerdings nicht ableiten, 
dass die Anspruchsberechtigten den individuellen Aufwand und Ertrag sorgsam abwägen 
und der Nichtbezug weitgehend unproblematisch ist, weil ihm offenbar ein zu geringer 
finanzieller Nutzen gegenübersteht. Dem widersprechen Untersuchungen, die bei vielen 
Nichtbeziehenden Anzeichen von Überforderung und Ängste vor Stigmatisierung regis-
trieren (vgl. dazu weiter unten). Zutreffender dürfte die Feststellung sein, dass mit zuneh-
mender Bedürftigkeit die Ausweglosigkeit zunimmt und der Druck steigt, innere und 
äussere Widerstände zu überwinden. 

In dieselbe Richtung weist der Sachverhalt, dass das gesellschaftliche Umfeld 
und soziale Normen einen nachweisbaren Einfluss auf das Ausmass das Nichtbezugs 
haben. Entscheidungen über den Bezug von Sozialleistungen sind kontextabhängig, sie 
beruhen nicht allein auf einem Vergleich von Leistungsangebot und individueller finan-
zieller Situation. Sozialräumliche Analysen für die Sozialhilfe zeigen, dass die Nichtbezugs-
quote steigt, je stärker die politisch konservativen Kräfte auf kommunaler Ebene sind 
(Hümbelin 2019). Vor allem in kleineren und mittleren Gemeinden spielt die Bevölkerungs-
dichte eine Rolle – je geringer sie ausfällt und je weniger anonym das Zusammenleben 
erscheint, desto verbreiteter ist der Nichtbezug. In Kombination mit der Wirtschaftsstruk-
tur (z. B. viele Selbstständigerwerbende und Möglichkeiten zur Selbstversorgung in der 
Landwirtschaft) hat dies zur Folge, dass der Nichtbezug in ländlichen Gebieten höher 
ausfällt als in Städten und Agglomerationsgemeinden (Hümbelin 2019; vgl. für Ergänzungs-
leistungen zur AHV auch Gabriel et al. 2023, S. 19–20). Schliesslich sind für die Stadt Basel 
auch Unterschiede nach Wohnquartieren nachgewiesen worden: Demnach ist die Sozial-
hilfe-Nichtbezugsquote in wohlhabenden Quartieren höher als in ärmeren Vierteln (Hüm-
belin et al. 2023, S. 40–43, 62–63). Als Ursachen können vor Ort verfügbare Informationen, 
lokale Netzwerke oder vom Umfeld abhängige Stigmatisierungsängste vermutet werden.

Eingehende Interviews mit Betroffenen führen zutage, dass Orientierungs- und 
Verständnisschwierigkeiten eine häufige Ursache des Nichtbezugs sind. Die Fragmen-
tierung des Leistungssystems sowie die Komplexität von Begrifflichkeiten und Regelun-
gen können dazu beitragen (Lucas et al. 2019, S. 61–139; Hümbelin et al. 2021, S. 74–115; 
Debonneville et al. 2025, S. 28–32, 42–46). Die Unterscheidung zwischen einem Nicht-
bezug wegen der fehlenden Leistungskenntnis und dem bewussten Verzicht wird damit 
unscharf. Generell fehlt es den Betroffenen an Informationen, Möglichkeiten (z. B. Zeit, 
Ruhe, Sprachkenntnisse) und Unterstützung, um wohlüberlegte Entscheidungen zu tref-
fen. Aufwendige und schwer nachvollziehbare administrative Verfahren führen teilweise 
dazu, dass Gesuche nicht eingereicht werden. Auch der Erstkontakt mit den Behörden 
und das Verhalten der zuständigen Fachpersonen sind von erheblicher Bedeutung (De-
bonneville et al. 2025, S. 38–39, 48–55). Nach einem ersten Leistungsbezug können wie-
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derkehrende administrative Aufwände, Autonomieverlust oder Unsicherheiten betreffend 
Leistungsumfang dazu führen, dass die betroffenen Personen auf eine weitere Unter-
stützung verzichten (Debonneville et al. 2025, S. 62–84).  

Die Analysen veranschaulichen schliesslich, dass die überzeugte Ablehnung 
von Sozialleistungen verschieden akzentuiert sein kann. Auf der einen Seite stehen Per-
sonen, die sich in der Tat nicht als bedürftig einstufen oder grossen Wert darauf legen, ihr 
Leben notfalls auch unter Entbehrungen unabhängig und nach eigenem Gutdünken zu 
führen («Lebenskünstler», «Autarke»; Hümbelin et al. 2021, S. 108). Auf der anderen Seite 
gibt es aber auch überzeugte Nichtbeziehende, bei denen weniger der eigene Lebens-
entwurf als vielmehr ihre Beurteilung der infrage stehenden Sozialleistung und ihrer Be-
zugsbedingungen ausschlaggebend ist (Lucas et al. 2019, S. 185). 

Angaben darüber, wie verbreitet die verschiedenen Formen und Gründe des 
Nichtbezugs sind, fehlen weitgehend. Dies gilt nicht nur für die Schweiz, sondern auch 
für andere Länder. Nicht einfach nachzuweisen sind zudem Zusammenhänge zwischen 
dem Design des Leistungssystems und der Häufigkeit des Nichtbezugs. Relativ grosse 
Aufmerksamkeit erfuhren in der jüngeren Vergangenheit die Möglichkeiten im Ausländer-
recht, Personen mit längerem Sozialhilfebezug die Aufenthalts- oder Niederlassungs-
bewilligung zu entziehen (Meier et al. 2021; Debonneville et al. 2025, S. 55, 72–74). Es gibt 
Hinweise darauf, dass 2019 eingeführte Restriktionen für Personen mit einem C-Ausweis 
die Nichtbezugsquote unter dieser Personengruppe erhöhten (Hümbelin et al. 2023, 
S. 49–53; dazu ausführlicher Abschnitt B.2.3). 

Die kantonalen Sozialhilfegesetze setzen wichtige Rahmenbedingungen, wel-
che den Nichtbezug von Sozialhilfe beeinflussen können. So stellt sich beispielsweise 
die Frage, in welchen Situationen und in welchem Umfang einmal bezogene Sozialhilfe-
gelder wieder rückerstattet werden müssen. Auch können die Gesetze Vorgaben ent-
halten zur Grösse von Sozialdiensten, zur fachlichen Qualifikation der Mitarbeitenden 
oder zum Lastenausgleich unter den Gemeinden (vgl. auch Abschnitt C.4.2). Ein aktuell 
(2025) laufendes Forschungsprojekt hat die kantonalen Sozialhilfegesetze danach be-
urteilt, in welchem Ausmass sie den Zugang zur Sozialhilfe erleichtern («Mobilisierungs-
freundlichkeit») oder erschweren (Coullery et al. 2025). Dabei wird unterschieden zwi-
schen Faktoren auf der individuellen Ebene (z.  B. Anspruchsvoraussetzungen, 
Leistungsniveau, Sanktionsmöglichkeiten) und solchen auf der organisatorisch-struk-
turellen Ebene (z. B. Vollzugs- und Verfahrensstrukturen). In 5 Kantonen (AR, BE, GE, GL, 
JU) werden die Rechtsnormen auf beiden Ebenen als mobilitätsfördernd eingestuft, in 10 
Kantonen als mobilitätshindernd (FR, GR, NW, OW, SH, SZ, SG, TG, UR, VS). In den übrigen 
Kantonen werden die beiden Ebenen unterschiedlich beurteilt. Grundsätzlich sind die 
kantonalen Unterschiede auf der Strukturebene grösser und die Hindernisse häufiger. 
Dies dürfte unter anderem damit zusammenhängen, dass die SKOS-Richtlinien diesbe-
züglich keine nennenswerten Vorgaben machen. Auch auf der individuellen Ebene wird 
eine beträchtliche Streuung festgestellt. Im Anschluss an die Normenanalyse wird das 
Forschungsprojekt empirische Untersuchungen durchführen, welche die tatsächlichen 
Zusammenhänge zwischen den gesetzlichen Regelungen und dem Nichtbezug von So-
zialhilfe genauer beleuchten. 

Einstellungen zum Bezug von Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen in SILC 2023
Mit Blick auf das Nationale Armutsmonitoring wurde schliesslich auch die SILC-Erhebung 
2023 genutzt, um Einstellungen zum Nichtbezug von Sozialleistungen zu ermitteln. Teil-
nehmende, die Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen zur AHV/IV erhalten, wurden ge-
fragt, ob sie gezögert hatten, diese Leistung zu beantragen (Hümbelin und Vogel 2025, 
S. 9–10). Ein solches Verhalten ist bei der Sozialhilfe etwas häufiger zu beobachten als 
bei den Ergänzungsleistungen (37 % vs. 28 %). Gründe für das Zögern sind hauptsächlich 
der Wunsch, unabhängig zu bleiben, sowie Befürchtungen wegen negativer Reaktionen 
aus dem Umfeld. Eine von sieben zögernden Personen nennt zudem mangelndes Wissen, 
wie die Leistung konkret zu beantragen sei. 

Personen ohne Leistungsbezug wurden in SILC 2023 mit einem fiktiven Sze-
nario konfrontiert: Würden sie bei finanziellen Schwierigkeiten einen Anspruch auf So-
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zialhilfe geltend machen? Oder, wenn es sich um Personen im Rentenalter handelt, auf 
Ergänzungsleistungen zur AHV? 

Nur ein kleiner Anteil schliesst dies kategorisch aus (Abbildung 39). Erneut zeigt 
sich jedoch, dass die beiden existenzsichernden Leistungen unterschiedlich wahrge-
nommen werden: Während mehr als die Hälfte «bestimmt» Ergänzungsleistungen be-
antragen würde, ist es bei der Sozialhilfe lediglich ein Drittel. Die häufigsten Vorbehalte 
gegenüber einem Sozialhilfebezug äussern Ausländerinnen und Ausländer, vor allem 
solche aus Drittstaaten.39 Ebenfalls zurückhaltend sind Personen ohne Bildungsab-
schluss, Selbstständigerwerbende, Menschen mit einem sehr geringen Vertrauen in das 
Politik- und Rechtssystem sowie Personen, die in einem ländlichen Umfeld wohnen (Hüm-
belin und Vogel 2025, S. 11–16).40

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass ausgerechnet vulnerable Personen die 
stärksten Bedenken haben, im Bedarfsfall die Unterstützung der Sozialhilfe zu beanspru-
chen. Vor allem in der Bildung und in der Staatsangehörigkeit zeigt sich dies. Vorbehalte 
und Ängste gegenüber der Sozialhilfe können dazu führen, dass sich soziale Ungleich-
heiten in finanziellen Notlagen weiter verschärfen: Menschen, die auch anderweitig ge-
ringe Ressourcen haben, drohen die Unterstützung seltener in Anspruch zu nehmen. 

C.1.3	 MASSNAHMEN

In der Schweiz ist der Nichtbezug von Sozialleistungen unter Fachleuten und Vollzugs-
verantwortlichen in der jüngeren Vergangenheit verstärkt thematisiert worden. In Einzel-
fällen mündet dies in umfassende Programme: So formulierte die Regierung des Kantons 
Jura im Sozialbericht 2021 das Ziel, den Nichtbezug so weit als möglich zu reduzieren, 
und schnürte dafür ein Massnahmenpaket (République et canton du Jura 2021, S. 37–38). 
Der Kanton Waadt hat mit dem Programm «Vaud pour vous» die Entwicklung regionaler 
Pilotprojekte angestossen und diese begleitet. Auch im Kanton Wallis wird ein Massnah-
menplan vorgeschlagen (Moulin 2024, S. 6–10).

Häufiger als umfassende Programme sind Einzelmassnahmen. Sie legen den 
Fokus vielfach auf den Leistungsvollzug und auf Informationsstrategien. Dazu gehören 
beispielsweise visuelle Animationen auf den Websites von Vollzugsstellen, Dokumenta-
tionen in leichter Sprache und Übersetzungen, die über die Landessprachen hinausrei-
chen. Einige Kantone und Gemeinden haben Leistungsrechner online gestellt, die es 
erlauben, den Anspruch auf Sozialhilfe oder weitere Bedarfsleistungen zu prüfen. Der 
Versuch, ein solches Instrument kantonsübergreifend für die ganze Romandie zu etab-
lieren, erwies sich als äusserst anforderungsreich und scheiterte an fehlenden finanziel-
len Mitteln für einen dauerhaften Betrieb (Leyvraz et al. 2022). 

Bereitschaft, in einer finanziellen Notlage Bedarfsleistungen zu beantragen, 2023

Nein, sicher nicht Nein, wahrscheinlich nicht Ja, wahrscheinlich Ja, bestimmt

Sozialhilfe (Personen im Erwerbsalter)

Ergänzungsleistungen zur AHV (Personen im 
Rentenalter)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

17,5 % 41,8 % 33,0 %

30,3 % 54,3 %

II.A0390.25.V1.23.d

Bemerkung: Die Summe der Prozentwerte kann aufgrund von Rundungen von 100 % abweichen. Frage für Personen
im Erwerbsalter, die keine Rente der IV oder AHV beziehen und nicht von der Sozialhilfe unterstützt werden:
«Angenommen, Sie hätten wegen finanziellen Schwierigkeiten Anspruch auf Sozialhilfe, würden Sie die Hilfe
beantragen?» Frage für Personen, die das ordentliche Rentenalter erreicht haben und keine Ergänzungsleistungen
beziehen: «Angenommen, Sie hätten wegen finanziellen Schwierigkeiten Anspruch auf Ergänzungsleistungen,
würden Sie die Hilfe beantragen?»
Quelle: BFS – SILC 2023; Berechnungen: BFH,© BSV 2025

Abbildung 39
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Niederschwellige Beratungs- und Anlaufstellen, die allen offenstehen, können 
ebenfalls als Instrumente zur Bekämpfung des Nichtbezugs betrachtet werden. Sie kon-
zentrieren sich in der Regel nicht auf die materielle Existenzsicherung. Vielmehr sind sie 
in einem umfassenderen Sinn darauf ausgerichtet, Menschen in schwierigen Lebens
lagen eine angemessene Unterstützung zu bieten und sie an die geeigneten Fachstel-
lungen und Angebote zu vermitteln. Vereinzelt leisten sie auch rechtliche Beratungen. 
Beispiele hierfür sind etwa die Anlaufstelle «Fribourg pour tous» des Kantons Freiburg, 
das «Bureau d’information sociale» des Kantons Genf oder die Anlaufstelle «Sozial Info 
REX» der Stadt Luzern (für systematische Überblicke siehe Beyeler et al. 2016; Bachmann 
et al. 2005). Die Zugänglichkeit solcher Stellen kann selber wieder eine Herausforderung 
bilden. Jüngere Initiativen setzen deshalb verstärkt auf flexible Dispositive, die bei Bedarf 
beispielsweise auch Hausbesuche durchführen oder alle Mitglieder einer spezifischen 
Zielgruppe (z. B. betagte Einwohnerinnen und Einwohner) proaktiv zu kontaktieren ver-
suchen. Evaluationen ziehen positive Bilanzen solcher Beratungs- und Anlaufstellen, 
wobei Beurteilungen des Leistungsangebots und Empfehlungen zur Weiterentwicklung 
typischerweise im Vordergrund stehen (z. B. Lovey und Bonvin 2023, 2021; Colombo und 
Knüsel 2014). 

Massnahmen gegen den Nichtbezug, welche die Regelungen des Leistungs-
systems betreffen, scheinen seltener. Eine Ausnahme bildet die im Ausländerrecht ver-
ankerte Möglichkeit, die Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung wegen Sozialhilfe-
bezug zu widerrufen. Hier hat das Bundesparlament einer parlamentarischen Initiative 
zugestimmt, welche diesen Spielraum einengt (parlamentarische Initiative 20.451 Samira 
Marti, «Armut ist kein Verbrechen»). Auch andere Aspekte des «Leistungsdesigns» stehen 
zur Debatte, werden aber nicht hauptsächlich im Kontext des Nichtbezugs erörtert. Dies 
gilt beispielsweise für Revisionen kantonaler Sozialhilfegesetze, welche die Organisation 
von Sozialdiensten, Sanktionsmöglichkeiten oder die Rückerstattungspflicht von Sozial-
hilfe betreffen.

Erhöhte Aufmerksamkeit erfuhr der Nichtbezug während der Corona-Pan-
demie: In den Warteschlangen, die sich während des Shutdowns vor gemeinnützigen 
Lebensmittelabgaben formierten, befanden sich viele Ausländerinnen und Ausländer, 
die wegen fehlender Aufenthaltsbewilligungen keinen Anspruch auf Sozialhilfe hatten 
oder aus anderen Gründen darauf verzichteten. Einige Städte reagierten darauf, indem 
sie für diese Gruppen punktuelle Unterstützungsleistungen einführten, die teilweise 
auch nach der Pandemie weitergeführt wurden.41 In der Typologie des Nichtbezugs be-
trachtet, wurden damit Dispositive für bedürftige Menschen aufgezogen, die keinen 
oder nur einen begrenzten Zugang zu den ordentlichen existenzsichernden Bedarfs-
leistungen hatten (Typ 4 in Abbildung 38). Aus diesem Grund waren die Hilfen allerdings 
auch umstritten und wurden zum Teil juristisch angefochten. Während ihrer Betriebszeit 
nutzten jeweils einige Hundert Personen pro Jahr diese Dispositive. Evaluationen at-
testieren den Hilfen, dass sie drängende Notlagen wirksam abfederten und mitunter in 
der Lage waren, weiterführende Unterstützung aufzugleisen. Bei komplexen Problem-
lagen konnten sie wegen ihres punktuellen Charakters aber wenig zu einer nachhaltigen 
Stabilisierung oder Verbesserung der Lebenssituation beitragen (Götzö et al. 2022; Mey 
und Brüesch 2023b, 2023a).

Neben den Evaluationen von regionalen Beratungs- und Unterstützungsdis-
positiven gibt es in der Schweiz kaum Untersuchungen, die sich mit Instrumenten zur 
Bekämpfung des Nichtbezugs auseinandersetzen. In der internationalen Forschungs
literatur lassen sich mehrere Strategien und Massnahmen identifizieren, deren Wirkung 
empirisch belegt ist. Inwieweit sie sich auf die Schweiz übertragen lassen, müsste im 
konkreten Einzelfall geprüft werden. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Wirkung 
einer Massnahme stark von der betreffenden Leistung und ihrem Vollzugskontext ab-
hängen kann. 

Policy-Design
Um die Effizienz von Sozialleistungen zu steigern, liegt es nahe, sie möglichst präzise auf 
die jeweiligen Zielgruppen zuzuschneiden. Oftmals bedeutet dies, dass sie nur an Per-
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sonen mit knappen finanziellen Mitteln ausgerichtet werden. Untersuchungen zeigen nun 
allerdings, dass ein solches «Targeting» den Nichtbezug erhöhen kann. Dahinter stehen 
verschiedene Prozesse: Die Ausrichtung auf Bedürftigkeit trägt zur Stigmatisierung bei, 
die Anspruchskriterien sind weniger transparent, die detaillierten Abklärungen können 
abschreckend wirken, das Risiko von Verwaltungsfehlern steigt. Wird die Leistung auf 
eine relativ kleine Zielgruppe ausgerichtet, so kann sich zusätzlich die Herausforderung 
mangelnder Bekanntheit stellen (van Oorschot 2002, S. 181–186; Janssens und van 
Mechelen 2022, S. 104–105; Holford 2015; Baumberg 2016).

Unerwünschte Effekte kann auch die Kombination von Aktivierungsmassnah-
men und finanziellen Leistungen haben (Lucas et al. 2021, S. 71–72). Für die Zielgruppen 
ist nicht immer transparent und nachvollziehbar, welche Auflagen sie erfüllen müssen, 
um Zugang zu einer Leistung zu erhalten. Am Beispiel der Schweizer Invalidenversiche-
rung ist gezeigt worden, wie Aktivierungsstrategien die Klientinnen und Klienten irritieren 
können: Sie sind verunsichert, welche Leistungen ihnen von Rechts wegen zustehen, und 
verlieren zunehmend ihren «sense of entitlement» (Rosenstein 2021).

Vollzug: Informationsmassnahmen
Eine gezielte, proaktive Ansprache der Zielgruppen kann den Nichtbezug reduzieren. 
Dabei sind unterschiedliche Grade der Spezifizierung möglich: Die Kommunikation kann 
sich an alle potenziell Anspruchsberechtigten richten, besondere Risikogruppen in den 
Blick nehmen oder die Betroffenen persönlich adressieren. Werden verfügbare Personen-
daten für eine direkte Kontaktnahme genutzt, so lassen sich die Informationen stärker 
auf die spezifische Situation der Betroffenen zuschneiden (van Gestel et al. 2023). Auch 
kann eine persönliche Ansprache für mehr Verbindlichkeit sorgen (Dechausay et al. 2015). 

Zurzeit noch relativ selten sind Verfahren, in denen Anspruchsberechtigte auf-
grund von verfügbaren Verwaltungsdaten (z. B. Steuerdaten) möglichst präzise bestimmt 
und als solche angesprochen werden (OECD 2024, S. 8). In der Schweiz ist dies bei der 
individuellen Prämienverbilligung in vielen Kantonen der Fall. 

Nicht in jedem Fall sind Informationsmassnahmen aber erfolgreich (van 
Mechelen und Janssens 2017, S. 10; Booij et al. 2012; Bettinger et al. 2012). Eine wichtige 
Rolle spielt die Art und Weise der Vermittlung. Dabei geht es einerseits um Verständlich-
keit, Knappheit und den Einsatz visueller Darstellungsmittel (Bhargava und Manoli 2015). 
Andererseits ist das «Framing» von Bedeutung: Weil viele Menschen zur Risikominimie-
rung neigen, wird empfohlen, nicht den Nutzen einer Leistung, sondern die Nachteile bei 
einem Nichtbezug hervorzuheben (Farrell et al. 2016; Bertrand et al. 2006, S. 18). An ihre 
Grenzen können Informationsmassnahmen dann gelangen, wenn sie an bedürftige Per-
sonen und Haushalte gerichtet sind, die kaum in das System der sozialen Sicherheit in-
tegriert sind und den Behördenkontakt nicht gewohnt sind (Linos et al. 2022). 

Vollzug: Antragstellung
Hürden und Unannehmlichkeiten bei der Antragstellung mögen gemessen am Nutzen 
einer Leistung vernachlässigbar erscheinen – beispielsweise umständliche Formulare 
oder lange Wartezeiten bei Behörden. Faktisch können sie aber den Nichtbezug erheblich 
beeinflussen. Administrative Erleichterungen bei der Antragstellung oder Aufwandver-
schiebungen von den Klientinnen und Klienten zu den Behörden tragen dazu bei, die 
Bezugsquote zu erhöhen. Konkret geht es beispielsweise darum, die Antragsformulare 
zu vereinfachen, weniger Dokumente einzufordern oder Formulare so weit als möglich 
mit bereits verfügbaren Verwaltungsdaten auszufüllen (Moynihan et al. 2016; Bertrand et 
al. 2006, S. 18–19; Hanratty 2006; Fox et al. 2020; Herd et al. 2013). 

Belegt ist auch, dass persönliche Unterstützung bei der Antragstellung dem 
Nichtbezug entgegenwirkt. Die Bandbreite an untersuchten Massnahmen ist dabei gross, 
sie reicht von Hilfe beim Ausfüllen von Formularen bis zur umfassenden Analyse der je-
weiligen Lebenssituation (Castell et al. 2022; Finkelstein und Notowidigdo 2019; Bettinger 
et al. 2012; Radford 2012; Schanzenbach 2009; Warin 2013). Für das Einrichten von 
Online-Antragsverfahren sind ebenfalls positive Effekte nachgewiesen (Kopczuk und Pop-
Eleches 2007; GAO 2007; Schwabish 2012), doch wird auch davor gewarnt, dass sie nicht 
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für alle Gruppen und Problemlagen gleichermassen geeignet sind (Revil und Warin 2019; 
kritisch zur Wirksamkeit auch Ebenstein und Stange 2010). Bei bestimmten Leistungen 
ist denkbar, Klientendaten anderer Sozialwerke zu nutzen, um bedürftigen Menschen 
einen direkten Zugang – ohne formelle Antragstellung – zu gewähren (Gleason 2008). 

Ambivalent sind die Forschungsergebnisse zu Strategien, bei der Ansprache 
von Betroffenen den Leistungsbezug zu entstigmatisieren. Experimentelle Studien schrei-
ben ihnen meistens eine geringere Wirkung zu als Massnahmen, die den Aufwand für die 
Informationsbeschaffung und die Antragstellung reduzieren. Allerdings kann dies auch 
damit zusammenhängen, dass Prozesse der Stigmatisierung in experimentellen For-
schungssettings schwierig zu identifizieren sind (Bhargava und Manoli 2015; Castell et al. 
2022; Remler und Glied 2003; OECD 2024, S. 36). In den USA ist gezeigt worden, dass der 
Bezug von Lebensmittelhilfen steigt, wenn die Begleitinformationen stigmatisierende 
Begriffe wie «food stamps» vermeiden und betonen, die Vergünstigung könne unauffällig 
mit einer elektronischen Karte eingelöst werden (Schanzenbach 2009). 
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C.2	 FINANZIELLE ANREIZE UND SANKTIONEN

•	 Die Sozialpolitik erlebte in den 1990er-Jahren einen Paradigmenwechsel 
zur «Aktivierung» von Leistungsbeziehenden. Er hatte unter anderem zur Folge, 
dass finanziellen Anreizen und Sanktionen eine besondere Beachtung ge-
schenkt wurde. Dieser Diskurs prägt die materielle Existenzsicherung nach wie 
vor in mehreren Bereichen.

•	 Soziales Existenzminimum und Lohnniveau: Teilweise wird gefordert, das 
Leistungsniveau der Sozialhilfe zu senken, um stärkere Erwerbsanreize zu set-
zen. Aus armutspolitischer Sicht ist dieses Argumentationsmuster heikel: Das 
soziale Existenzminimum hat eine grosse Nähe zu den Grund- und Menschen-
rechten. Es ist deshalb eigenständig zu begründen und kann nicht an das Niveau 
von Tieflöhnen gebunden werden. Empirische Untersuchungen legen nahe, 
dass markante Leistungsreduktionen notwendig wären, um die Erwerbsbetei-
ligung zu steigern. 

•	 Fehlanreize in der materiellen Existenzsicherung: Konstruktionsfehler im 
System der materiellen Existenzsicherung können dazu führen, dass Menschen, 
die ihr Erwerbseinkommen erhöhen, letzten Endes weniger Geld im Portemon-
naie haben als zuvor. Etliche Kantone haben deshalb seit den 2000er-Jahren 
ihre Bedarfsleistungssysteme untersucht und Reformen von unterschiedlicher 
Tragweite eingeleitet. In der jüngeren Vergangenheit sind allerdings kaum mehr 
Massnahmen ergriffen worden. Nach wie vor unbekannt ist, welche Auswirkun-
gen die systembedingten Fehlanreize auf das tatsächliche Verhalten von ar-
mutsbetroffenen Menschen haben.

•	 Gegenleistungsmodelle und Sanktionen: Im Zuge der Aktivierung wurden 
finanzielle Leistungen verstärkt an Verhaltensauflagen gebunden, die der beruf-
lichen und sozialen Integration dienen sollen. Sowohl in der Forschung wie in 
der Praxis verdichten sich die Zweifel, dass sanktionslastige Vollzugsmodelle 
in der materiellen Existenzsicherung zielführend sind. Sie können zwar kurz-
fristige Erfolge bewirken, sind aber selten nachhaltig. Die Ergebnisse sprechen 
für eine Unterstützungspraxis, die nach individuellen Lösungen sucht und stär-
ker konsensual ausgerichtet ist. Dies erfordert ausreichendes und fachlich qua-
lifiziertes Personal. Für die Schweiz ist empirisch nachgewiesen, dass ange-
messene Personalressourcen die Ablöserate aus der Sozialhilfe erhöhen und 
die durchschnittlichen Kosten pro Dossier reduzieren können. 
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•	 Schulden als Anreizproblem: Personen, die hoch verschuldet sind, haben 
wenig Anreize, ihre Erwerbstätigkeit zu erweitern. Denn allfälliges Einkommen, 
das über das betreibungsrechtliche Existenzminimum hinausreicht, muss zur 
Schuldentilgung genutzt werden. Im Unterschied zu vielen anderen Ländern 
verfügt die Schweiz über kein Entschuldungsverfahren, das den betroffenen 
Personen neue Perspektiven eröffnen würde. Auf Bundesebene befindet sich 
aber zurzeit ein entsprechender Gesetzesvorschlag in der politischen Beratung. 
Aktivitäten zur Schuldenprävention finden hauptsächlich in den Kantonen und 
Gemeinden statt. Vereinzelt beruhen sie auf umfassenden Programmen oder 
gar Gesetzen.
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Um die berufliche und soziale Integration zu fördern, setzt das System der sozialen Si-
cherheit nicht allein auf persönliche Beratung und Unterstützungsangebote. Parallel dazu 
sollen finanzielle Anreize und Sanktionen dazu beitragen, das Verhalten der betroffenen 
Menschen in die gewünschte Richtung zu lenken. Die Anreizthematik prägt die Diskus-
sion um die Ausgestaltung der materiellen Existenzsicherung seit längerer Zeit. Ein wich-
tiger Auslöser war der Anstieg der Fallzahlen und Kosten der Sozialhilfe in den 1990er- und 
den 2000er-Jahren (siehe Abschnitt B.2.3). Er führte zu Reformen, in deren Rahmen die 
Sozialhilfe mit mehr Möglichkeiten für Sanktionen und Belohnungen ausgestattet wurde. 
Auch stieg die Sensibilität gegenüber unerwünschten Anreizen, die sich aus dem Zu-
sammenspiel verschiedener Bedarfsleistungen ergaben. 

Die umfassende Revision der SKOS-Richtlinien im Jahr 2005 reagierte auf die-
se Veränderungen, indem sie erstmals finanzielle Anreizelemente in den Richtlinien ver-
ankerte. Gleichzeitig erweiterte sie die Sanktionsmöglichkeiten und reduzierte den 
Grundbedarf (Bochsler und Knöpfel 2024, S. 38–40; Hänzi 2011, S. 257–264). Die Debatte 
ist bis heute lebendig geblieben: Wiederholt ist in Kantonen gefordert worden, die finan-
ziellen Anreize stärker auszubauen und beispielsweise das soziale Existenzminimum zu 
senken oder intensiver mit Bonus-Malus-Systemen zu arbeiten (Keller 2023, S. 96–134). 
Kritikerinnen und Kritiker halten dem entgegen, dass ein solches Vorgehen die struktu-
rellen Ursachen des Sozialhilfebezugs verkenne und die Betroffenen ungerechtfertigter-
weise bestraft würden. Oftmals sei es ihnen aufgrund ihrer Lebenssituation und der An-
forderungen des Arbeitsmarkts gar nicht möglich, auf solche Anreize zu reagieren. 

Im Folgenden wird näher darauf eingegangen, welche konkreten Anreizprob-
lematiken sich in der materiellen Existenzsicherung stellen, welche Massnahmen dafür 
infrage kommen und was über ihre Wirkungen bekannt ist. Dabei werden vier Bereiche 
unterschieden: 

•	Höhe des sozialen Existenzminimums und Lohnniveau («Lohnabstand»)
•	Fehlanreize innerhalb der materiellen Existenzsicherung («Schwelleneffekte», 

«negative Erwerbsanreize»)
•	Gezielte Sanktionen und Belohnungen als Instrumente zur Verhaltenssteue-

rung («Welfare Conditionality»)
•	Überschuldung als Anreizproblem bei der Erwerbsintegration und der Ablösung 

von der Sozialhilfe

C.2.1	 HÖHE DES SOZIALEN EXISTENZMINIMUMS UND LOHNNIVEAU

Wie das soziale Existenzminimum definiert wird, ist Gegenstand gesellschaftlicher und 
politischer Aushandlungsprozesse (vgl. Grundlagenheft «Armut in der Schweiz im Über-
blick», Abschnitt B.2.1, Box «Unterschiedliche Existenzminima im Schweizer Sozialstaat»). 
Dabei wird nicht allein darüber debattiert, welche Bedürfnisse und Freiheiten zu garan-
tieren sind, damit eine Person ihre Menschenwürde bewahrt. Bisweilen wird auch geltend 
gemacht, es müsse in jedem Fall finanziell attraktiver sein, einer Erwerbsarbeit nachzu-
gehen, als existenzsichernde Bedarfsleistungen zu beziehen («Arbeit muss sich lohnen»). 
Diese Haltung wird hauptsächlich mit zwei Motiven begründet: Zum einen wird angeführt, 
dass ansonsten die Anreize fehlen würden, auf die Bedarfsleistung zu verzichten und 
einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Zum anderen wird geltend gemacht, es sei ungerecht, 
wenn Bedarfsleistungsbeziehende letzten Endes finanziell bessergestellt seien als er-
werbstätige Personen. 

In der Schweiz konzentrieren sich diese Diskussionen hauptsächlich auf die 
Sozialhilfe. Insbesondere Bestrebungen, das Leistungsniveau in der Sozialhilfe zu redu-
zieren, werden mit diesen Argumenten begründet. Potenzielle Konflikte zwischen der 
Höhe des sozialen Existenzminimums und dem Lohnniveau bestehen vor allem bei Mehr-
personenhaushalten. Unter den Rahmenbedingungen des Schweizer Arbeitsmarktes 
sollte für Einzelpersonen eine Vollzeitstelle im Tieflohnbereich ausreichen, um das so-
ziale Existenzminimum der Sozialhilfe zu übertreffen. 

Das Lohnniveau ergibt sich zu grossen Teilen aus dem Zusammenspiel von 
Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage, Verhandlungsmacht, Qualifikation der Arbeitneh-

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitt B.2.1). 
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menden und rechtlichen Rahmenbedingungen. Die persönlichen Lebensumstände der 
Arbeitnehmenden spielen keine massgebliche Rolle. Für Mehrpersonenhaushalte ist 
deshalb nicht garantiert, dass das Lohneinkommen existenzsichernd ausfällt. Aus diesem 
Grund ist es höchst problematisch, die Höhe des sozialen Existenzminimums vom Lohn-
niveau abhängig zu machen. Die materielle Existenzsicherung beschäftigt sich mit dem 
Notwendigen und mit Minimalstandards, sie befindet sich in grosser Nähe zu den Grund- 
und Menschenrechten. Das Lohnniveau ist in diesem Zusammenhang ein sachfremdes 
Kriterium. Sonst wäre es beispielsweise nicht mehr möglich, festzustellen, ob ein be-
stimmtes Erwerbseinkommen ausreicht, um den Mitgliedern eines Haushalts ein Leben 
in Menschwürde zu erlauben. In Deutschland ist das sogenannte Lohnabstandsgebot 
deshalb 2011 nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus den Gesetzesgrund-
lagen entfernt worden. Das Abstandsgebot hatte in seiner damaligen Version vorgesehen, 
dass die Unterstützungsansätze für Ehepaare mit drei Kindern unterhalb des Einkom-
mens eines vergleichbaren Haushalts liegen, in dem eine alleinverdienende Person in 
einer unteren Lohngruppe vollzeitbeschäftigt ist (Wissenschaftliche Dienste des Deut-
schen Bundestags 2023). 

Von diesen grundsätzlichen Überlegungen zu unterscheiden ist die empirische 
Frage, welche Auswirkungen unterschiedliche Ansätze von Existenzminima haben. Aus 
armutspolitischer Sicht müssen dabei neben der Erwerbsintegration weitere Aspekte 
eingeschlossen werden, die für ein Leben in Menschenwürde zentral sind. Derart um-
fassende Untersuchungen liegen allerdings nicht oder nur ansatzweise vor. Auch kon-
zentrieren sich die verfügbaren Analysen auf kleinere Teilpopulationen.

In der internationalen Forschung haben sich mehrere Studien den Umstand 
zunutze gemacht, dass die Unterstützungsansätze für junge Erwachsene oftmals tiefer 
sind als für die übrige Bevölkerung. Sie vergleichen deshalb das Erwerbsverhalten und 
den Sozialhilfebezug von Personengruppen, die knapp unterhalb und knapp über der 
Alterslimite liegen. Für Frankreich, Dänemark und die kanadische Provinz Québec ist 
nachgewiesen, dass die höheren Unterstützungsansätze die Erwerbsbeteiligung redu-
zieren bzw. die Quote der Sozialhilfebeziehenden erhöhen. Der Anstieg der Unterstüt-
zungsansätze ist dabei markant, er beträgt zwischen 55 % (Dänemark) und 175 % (Qué-
bec). In Frankreich und Québec reduziert sich die Beschäftigungsquote der untersuchten 
Gruppen um maximal einen Zehntel, in Dänemark deutlich schwächer (Lemieux und 
Milligan 2008; Bargain und Doorley 2011; Bargain und Jonassen 2024). Angesichts der 
massiven Veränderungen des sozialen Existenzminimums ist das Ausmass dieser Effek-
te nicht einfach zu bewerten, zwei der drei Studien stufen sie als relativ bescheiden ein 
(Lemieux und Milligan 2008, S. 826; Bargain und Jonassen 2024, S. 661–662). Auswirkun-
gen auf andere Lebensbereiche wurden nicht oder nur am Rande untersucht.

Für die Schweiz liegt eine Studie zu vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen 
und Ausländern vor (Auer et al. 2024). Deren Sozialhilfeansätze müssen gemäss Bundes-
gesetz tiefer sein als für Einheimische. Das Leistungsniveau variiert dabei zwischen den 
Kantonen und kann sich auch im Verlauf der Zeit verändern. In zwei Kantonen kam es zu 
markanten Brüchen: In Zürich wurden die Ansätze 2015 deutlich angehoben (für einen 
Einpersonenhaushalt: +297 CHF bzw. +44 %), im Kanton Luzern 2012 stark reduziert (Ein-
personenhaushalt: –559 CHF bzw. –57 %). In beiden Fällen lassen sich aber im Längs-
schnitt keine signifikanten Effekte auf die Erwerbstätigkeit und das Erwerbseinkommen 
nachweisen. Auch im Quervergleich unter allen Kantonen zeigt sich nur ein schwacher 
Zusammenhang. Hingegen tritt deutlich hervor, dass die Reduktion der Sozialhilfeleis-
tungen zu einer Zunahme der Kleinkriminalität führt. 

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist in Rechnung zu stellen, dass vorläufig 
Aufgenommene auf dem Arbeitsmarkt vermutlich mit besonders grossen Herausforde-
rungen konfrontiert sind (z. B. Sprache, formelle Qualifikationen, teilweise rechtliche Auf-
lagen). Die Resultate lassen sich deshalb nicht unbesehen auf sämtliche Sozialhilfebe-
ziehenden übertragen. Die grundsätzliche Herausforderung bleibt aber dieselbe: Im 
Vergleich mit der übrigen Bevölkerung im Erwerbsalter verfügen Sozialhilfebeziehende 
auf dem Arbeitsmarkt über deutlich schlechtere Voraussetzungen und Chancen (siehe 
Abschnitt B.2.2). Es stellt sich deshalb die Frage, in welchem Ausmass sie im gewünsch-
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ten Sinn auf finanziellen Druck reagieren können, wenn das Leistungsniveau der Sozial-
hilfe generell gesenkt wird. Die verfügbaren empirischen Studien belegen gewisse Effek-
te auf die Erwerbsintegration, wenn das Niveau der materiellen Existenzsicherung 
massiv verändert wird. Dem steht das Risiko gegenüber, dass sich die allgemeine Lebens-
situation der Betroffenen bei einer Leistungsreduktion massgeblich verschlechtert und 
dies negative Folgen für die ganze Gesellschaft haben kann (z. B. Beeinträchtigung der 
öffentlichen Sicherheit).

C.2.2	 FEHLANREIZE INNERHALB DER MATERIELLEN EXISTENZ
SICHERUNG

Vom Leistungsniveau der materiellen Existenzsicherung zu unterscheiden sind Effekte, 
die erst dann entstehen, wenn eine Person bereits Sozialleistungen bezieht. Das System 
der sozialen Sicherheit entfaltet teilweise Wirkungen, welche die Aufnahme oder Er-
weiterung einer Erwerbstätigkeit nicht belohnen, sondern im Gegenteil finanziell be-
strafen. Obwohl die betroffenen Personen ein höheres Erwerbseinkommen erzielen, 
haben sie letzten Endes weniger Geld im Portemonnaie: Ihr frei verfügbares Einkommen 
ist geringer als zuvor. 

Diese Fehlanreize sind in der Regel ungewollt. Sie ergeben sich aus dem Zu-
sammenspiel zwischen dem Erwerbseinkommen und den Instrumenten der materiellen 
Existenzsicherung (Bedarfsleistungen, Sachleistungen, Steuersystem). So ist es bei-
spielsweise möglich, dass ein geringfügiger Anstieg des Erwerbseinkommens dazu führt, 
dass der Anspruch auf eine Bedarfsleistung wegfällt oder einkommensabhängige Ver-
günstigungen (z. B. von Kita-Tarifen) deutlich geringer ausfallen. 

Wenn eine kleine Zunahme des Erwerbseinkommens zu einem abrupten Rück-
gang des frei verfügbaren Einkommens führt, bezeichnet man den Fehlanreiz als Schwel-
leneffekt. Ein solcher ist in Abbildung 40 exemplarisch dargestellt. Innerhalb des Leis-
tungssystems gilt: Mit steigendem Bruttolohn erhöht sich das frei verfügbare Einkommen 
stufenweise, weil der Haushalt einen gewissen Lohnanteil als Freibetrag behalten darf 
(hellblaue Linie). Erreicht der Bruttolohn eine gewisse Grenze, so bricht das verfügbare 
Einkommen aber mit einem Mal ein, weil der Leistungsanspruch erlischt (Beginn der 
dunkelblauen Linie). Neben solchen Schwelleneffekten gibt es auch Fehlanreize, die we-
niger auffällig sind, weil sie bruchlos über ein grösseres Einkommenssegment verlaufen: 
Sie bewirken, dass die Schere zwischen dem steigenden Bruttolohn und dem sinkenden 
frei verfügbaren Einkommen kontinuierlich grösser wird.

Reduzierte Erwerbsanreize sind grundsätzlich unvermeidbar, wenn bedarfs-
abhängige Sozialleistungen zum Einsatz kommen. Weil diese einzig an Haushalte mit 
knappen Mitteln ausgerichtet werden, reduziert sich der ausbezahlte Betrag mit zuneh-
mendem Erwerbseinkommen oder fällt ganz weg. Das zusätzlich erwirtschaftete Er-
werbseinkommen steht dem Haushalt also nicht in vollem Umfang zur Verfügung. So 
betrachtet, wirken Bedarfsprüfungen ähnlich wie Steuern (Bütler 2009b, S. 10–12). Die 
folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf Anreizprobleme, die besonders stark 
ausgeprägt sind und an sich vermeidbar wären: In diesen Fällen wird die Aufnahme oder 
Erweiterung einer Erwerbstätigkeit finanziell bestraft, weil dem Haushalt am Schluss we-
niger Geld zur Verfügung steht als zuvor. Es geht also nicht um reduzierte – oder «ge-
dämpfte» – Anreize, sondern um negative Erwerbsanreize im strengen Sinn. 

Mit dem Paradigmenwechsel zum aktivierenden Sozialstaat (vgl. Grundlagen-
heft «Armut in der Schweiz im Überblick», Abschnitt A.3.2) wuchs auch in der Schweiz die 
Sensibilität gegenüber Fehlanreizen in der materiellen Existenzsicherung. Die SKOS ent-
wickelte in den Nullerjahren ein Instrument, das die Auswirkungen von Bedarfsleistungen, 
Steuern und Kinderbetreuungskosten auf das verfügbare Einkommen misst und ent-
sprechende Fehlanreize identifizierte. Darauf beruhende Studien stellten Vergleiche zwi-
schen den Kantonen bzw. Kantonshauptorten her (Knupfer et al. 2007; Knupfer und Bieri 
2007; Knupfer und Knöpfel 2005; Ehrler et al. 2012). Andere Untersuchungen beschäftig-
ten sich mit der Situation in einzelnen Kantonen (Gesundheits- und Sozialdepartement 
des Kantons Luzern 2010; Bade und Capillo 2021; Ott et al. 2010; Neukomm und Bock 

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitt A.3.2). 
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2016; Grosjean et al. 2021) oder mit spezifischen Leistungen wie den Ergänzungsleistun-
gen zur AHV/IV oder den kombinierten Effekten von Kita-Tarifen und Steuersystem (Bütler 
2009a, 2009b, 2006; Bieri und Gysin 2010; Neukomm et al. 2014). Das Staatssekretariat 
für Wirtschaft veröffentlichte eine breite Auslegeordnung über Arbeitsanreize im System 
der sozialen Sicherheit (Leisibach et al. 2018).

Negative Anreize im Zusammenspiel von Instrumenten der materiellen Existenzsicherung 
festzustellen, erfordert aufwendige Simulationen. Die meisten Studien konzentrieren sich 
deshalb darauf, die Systemfehler zu identifizieren und aufzuzeigen, wie sie sich beheben 
lassen. Vereinzelt können sie auch angeben, wie viele Haushalte oder Personen davon 
betroffen sind (Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern 2010; Bade und 
Capillo 2021; Ott et al. 2010; Neukomm und Bock 2016). Dagegen fehlt bis heute für die 
Schweiz eine Untersuchung, die aufzeigt, wie sich solche Fehlanreize auf das tatsächliche 
Verhalten der betroffenen Menschen auswirken. Es ist davon auszugehen, dass dieser 
Zusammenhang keineswegs «automatisch» erfolgt, sondern durchaus komplex ist.

Die ersten Studien der Nullerjahre wiesen für fast alle kantonalen Bedarfsleis-
tungssysteme erhebliche Schwelleneffekte und negative Erwerbsanreize nach. Am häu-
figsten standen diese in Zusammenhang mit der Sozialhilfe, der Alimentenbevorschus-

Abb. 40
Beispielhafte Darstellung eines Schwelleneff ekts
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sung und der Besteuerung des Existenzminimums (Ehrler et al. 2012, S. 23–25). In vielen 
Kantonen setzte sich die Regierung für Reformen ein oder wurden entsprechende par-
lamentarische Vorstösse eingereicht. Eine Untersuchung, welche die Verhältnisse in den 
Jahren 2006 und 2011 verglich, konnte Fortschritte feststellen: Eine Mehrheit der Kantone 
eliminierte in dieser Phase Fehlanreize oder reduzierte sie zumindest, am häufigsten 
durch Anpassungen im Steuersystem (Ehrler et al. 2012, S. 60–62). Dieselbe Untersuchung 
formuliert auch Best Practices zur Vermeidung von Fehlanreizen. Dazu gehört beispiels-
weise, Einkommensfreibeträge gleitend in Prozentanteilen festzulegen, eine eindeutige 
Hierarchie der Bedarfsleistungen zu bestimmen oder das massgebliche Einkommen in 
allen Leistungszweigen einheitlich zu definieren. 

Bis heute haben fünf Kantone eine umfassende Harmonisierung ihres Bedarfs-
leistungssystems unternommen und ein entsprechendes Gesetz erlassen (BS, GE, NE, 
TI, VD). Einige weitere Kantone haben breit angelegte Systemanalysen vorgenommen 
und daraus Massnahmen abgeleitet (z. B. BL, FR, GR, LU, UR, SZ, ZH). Andere Kantone 
haben sich auf punktuelle Korrekturen bei einzelnen Leistungen beschränkt. Eine aktu-
elle Übersicht über die Situation in den einzelnen Kantonen fehlt. Einzig für die Sozial-
hilfe wird regelmässig erhoben, ob Schwelleneffekte beim Eintritt oder beim Austritt vor-
liegen. Um solche zu verhindern, müssen möglichst alle Budgetposten bei der Bestimmung 
der Eintritts- und Austrittsgrenze mitberücksichtigt werden. 2024 war dies bei rund einem 
Drittel der Kantone der Fall. Am häufigsten werden finanzielle Belohnungen für Bemü-
hungen um die soziale oder berufliche Integration ausgeklammert, vereinzelt auch situ-
ationsbedingte Leistungen und Gesundheitskosten.42 

Dem Einfluss der Kantone weitgehend entzogen sind die Ergänzungsleistungen 
zur AHV/IV. In der Reform der Ergänzungsleistungen, die 2021 in Kraft getreten ist, wurden 
in zwei Bereichen Schwelleneffekte korrigiert: Zum einen bei der Anrechnung des Er-
werbseinkommens der Partnerin oder des Partners (ca. 8500 betroffene Haushalte), zum 
anderen bei der Vergütung von Krankenkassenprämien und der Mindesthöhe von Ergän-
zungsleistungen, die sich daran orientiert. Bewusst keine Anpassungen wurden bei der 
Anrechnung des Erwerbseinkommens von teilinvaliden Personen vorgenommen. Dabei 
war die Überlegung ausschlaggebend, dass das Erwerbspotenzial dieser Personen (ca. 
1900 Betroffene) heute schon weitgehend ausgeschöpft ist (Bundesrat 2016, S. 7502–
7514). 

C.2.3	 ZWANG ZUR GEGENLEISTUNG – ODER FREIWILLIGKEIT?

Der wohlfahrtsstaatliche Paradigmenwechsel, der Mitte der 1990er-Jahre einsetzte, ist 
vom Grundgedanken getragen, dass sich der Sozialstaat nicht darauf beschränken dürfe, 
finanzielle Leistungen zu erbringen. Vielmehr müsse er sich aktiv darum bemühen, die 
Fähigkeiten und Kompetenzen von sozial benachteiligten Menschen zu stärken. In der 
Folge ist die Ausrichtung finanzieller Leistungen vermehrt an Verhaltensauflagen gebun-
den worden – beispielsweise den Nachweis aktiver Stellensuche oder die Teilnahme an 
Massnahmen zur beruflichen oder sozialen Integration. In der sozialwissenschaftlichen 
Forschung hat sich dafür der Ausdruck «Welfare Conditionality» eingebürgert, im Deut-
schen ist auch von «Gegenleistungsmodellen» die Rede. 

Den Bezug von Sozialleistungen an Verhaltensauflagen zu knüpfen, ist grund-
sätzlich nichts Neues. Wer Sozialleistungen bezieht, hat eine Pflicht zur Mitwirkung und 
Schadensminderung. Auflagen im Sinne der «Welfare Conditionality» gehen jedoch wei-
ter: Sie enthalten präzise Verhaltensvorschriften (z. B. Mindestanzahl an Bewerbungen, 
Wahrnehmung von Terminen) und verlangen aussergewöhnliche Bemühungen, die man 
von anderen Menschen, die sich in einer vergleichbaren Lage befinden, nicht ohne Wei-
teres erwarten dürfte (z. B. angeordnete Teilnahme an Qualifikationsmassnahmen). «Wel-
fare Conditionality» steht damit in grosser Nähe zu Schlagworten und Konzepten wie 
«Aktivierung», «Fördern und Fordern» oder «Soziale Investitionen». Für die Strategien und 
Massnahmen, die auf diese Weise bezeichnet werden, ist oftmals eine Ambivalenz kenn-
zeichnend. Obwohl sie an der Oberfläche ähnlich erscheinen und teilweise mit vergleich-
baren Worten umschrieben werden, können sie in der praktischen Umsetzung sehr unter-
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schiedliche Ausprägungen annehmen. Diese Umsetzung ist nicht nur von oben gesteuert, 
sondern hängt auch davon ab, wie die Mitarbeitenden von Vollzugsbehörden die Vorgaben 
interpretieren und anwenden (vgl. Schallberger und Wyer 2010). Zugespitzt formuliert, 
lassen sich zwei Pole unterscheiden (Walther 2003; Hiilamo 2022, S. 38–45): 

•	Auf der einen Seite steht eine schematische und repressive Umsetzung, in der 
für den Bezug jeder finanziellen Sozialleistung grundsätzlich eine arbeitsähn-
liche Gegenleistung verlangt wird. Dieses Modell wird auch als «Workfare» be-
zeichnet, weil es die wohlfahrtsstaatliche Unterstützung («Welfare») zwingend 
an die Verpflichtung zur Arbeitsaufnahme bindet («Work»). Ob die Gegenleistung 
dazu beiträgt, die Lebenssituation der betroffenen Person zu verbessern, ist 
letzten Endes zweitrangig: Massgeblich ist stattdessen die Überzeugung, dass 
der Leistungsbezug «verdient» und «erarbeitet» werden muss.

•	Auf der anderen Seite steht eine unterstützende und befähigende Umsetzung, 
die ausschliesslich darauf abzielt, die Kompetenzen und Fähigkeiten der be-
troffenen Personen zu erweitern. Eine Gegenleistung einzufordern, ist somit 
nur dann gerechtfertigt, wenn eine grosse Wahrscheinlichkeit besteht, dass die 
Betroffenen davon profitieren und sich ihre Perspektiven damit verbessern. 
Dies setzt eine stark individualisierte Beratung und Unterstützung voraus. 

Den Leistungsbezug an Verhaltensauflagen zu binden, erfordert eine relativ enge Be-
gleitung der betroffenen Personen. Auch muss der Staat teilweise Angebote bereitstellen, 
damit die Auflagen erfüllt werden können. Im Schweizer System der sozialen Sicherheit 
gibt es vor allem drei Leistungszweige, die solche Voraussetzungen erfüllen: die Arbeits-
losenversicherung, die Invalidenversicherung und die Sozialhilfe. Alle drei haben in der 
jüngeren Vergangenheit Reformen erlebt, die dem Aktivierungsparadigma verpflichtet 
sind und Elemente einer «Konditionalisierung» umfassen. Die folgenden Ausführungen 
konzentrieren sich auf die Sozialhilfe. Sie ist als einzige der drei Institutionen auf die be-
darfsorientierte Armutsbekämpfung ausgerichtet (vgl. Abschnitt A). Erkenntnisse aus 
anderen Leistungszweigen lassen sich nicht ohne Weiteres auf die Sozialhilfe übertragen. 
Dazu unterscheiden sich die Zielgruppen und ihre Lebenssituationen zu stark, ebenso 
die Zielsetzungen der verschiedenen Sozialwerke.43 Die Ausführungen zu den Massnah-
men und ihren Wirkungen gliedern sich in drei Teile: Zuerst werden positive Anreize im 
Sinne finanzieller Belohnungen diskutiert, anschliessend negative Anreize wie Sanktio-
nen und Leistungskürzungen. Der dritte Teil beschäftigt sich mit Strategien, die sich von 
der «Welfare Conditionality» lösen und alternative Wege suchen, um Anreize für eine ge-
lingende berufliche und soziale Integration zu setzen. 

Positive Anreize
In der Sozialhilfe bestehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten, positive finanzielle Anreize 
zu setzen, die Bemühungen um die berufliche und soziale Integration belohnen: erstens 
Freibeträge auf erzielten Erwerbseinkommen, zweitens Zulagen für anderweitige Tätig-
keiten (z. B. Teilnahme an Programm zur Arbeitsintegration). Beide Instrumente wurden 
2005 in die SKOS-Richtlinien aufgenommen, zuvor hatten einzelne Städte sie in Pilot-
projekten erprobt. Als Maximalbetrag für die Integrationszulage empfiehlt die SKOS 300 
Franken, für den Einkommensfreibetrag 700 Franken (bei einem Vollzeitpensum).44

Obwohl die Anreizinstrumente evaluiert wurden, liegen über ihre Wirkungen 
nur sehr begrenzte Erkenntnisse vor. Es kann nicht ohne Weiteres vorausgesetzt werden, 
dass sie die gewünschten Effekte erzielen. Betreffend die Einkommensfreibeträge ist 
davon auszugehen, dass sich Sozialhilfebeziehende auch aus anderen Gründen von der 
Sozialhilfe abzulösen versuchen (z. B. Stigmatisierung, Streben nach Autonomie). Ausser-
dem ist möglich, dass Sozialhilfebeziehende trotz Bemühungen keine geeigneten Er-
werbsmöglichkeiten finden oder dass die finanziellen Anreize zu gering sind, um eine 
Verhaltensänderung zu bewirken. 

In methodischer Hinsicht besteht eine zentrale Herausforderung darin, dass 
die Instrumente in der Schweiz flächendeckend eingesetzt werden. Es fehlen somit 
Vergleichsgruppen, bei welchen die Instrumente nicht zur Anwendung kommen. Lang-
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zeitvergleiche für zwei städtische Sozialdienste legen bei einem Dienst nahe, dass die 
Einführung des Einkommensfreibetrags insgesamt zu einer leicht erhöhten Erwerbs-
tätigkeit von Sozialhilfebeziehenden führt (Dubach et al. 2015, S. 101–105). Evaluationen 
von städtischen Pilotversuchen in den frühen Nullerjahren zogen zwar eine grundsätz-
lich positive Bilanz, konnten die angestrebte Wirkung aber statistisch nicht eindeutig 
belegen (Gerfin et al. 2004; Peters und Aeppli 2003). Relativ schwach scheint der Zu-
sammenhang zwischen finanziellen Anreizen und der Höhe des Erwerbspensums (Du-
bach et al. 2015, S. 106–110). Die angeführten Analysen konzentrieren sich alle auf den 
Einkommensfreibetrag aus einer Erwerbstätigkeit. Für Integrationszulagen, die Anreize 
für anderweitige Bemühungen um die soziale oder berufliche Integration setzen sollen, 
liegen keine Studien vor.

In der internationalen Forschung wird Einkommensfreibeträgen mehrheitlich 
ein positiver Effekt auf die Erwerbstätigkeit von Sozialhilfebeziehenden zugeschrieben. 
Schwieriger ist es dagegen, nachzuweisen, dass sich die Betroffenen deswegen häufiger 
von der Sozialhilfe ablösen oder sich ihre finanzielle Situation auf längere Frist nachhaltig 
verbessert (Verlaat et al. 2023; van Berkel 2023; Knoef und van Ours 2016; Leisibach et al. 
2018, S. 140–141; Hiilamo und Kautto 2009; nur schwache oder keine Effekte auf Erwerbs-
tätigkeit: Palviainen 2023). Zudem ist zu beachten, dass sich die Erkenntnisse nicht ohne 
Weiteres von einem System auf das andere übertragen lassen, weil die Wirkung von Ein-
kommensfreibeträgen vom Niveau der materiellen Existenzsicherung abhängt: Um 
Schwelleneffekte beim Austritt aus der Sozialhilfe zu vermeiden, müssen mögliche Ein-
kommensfreibeträge bereits berücksichtigt werden, wenn der Anspruch auf Sozialhilfe 
geprüft wird (vgl. oben Abschnitt C.2.2). Systemen der sozialen Sicherheit, welche die 
Grundsicherung ohne Lohneinkommen sehr tief ansetzen, fällt es deshalb einfacher, 
markante Erwerbsanreize zu setzen. Sie riskieren umgekehrt, dass die Grundsicherung 
nicht ausreicht, um ein Leben in Menschenwürde zu führen (vgl. Abschnitt C.5.2).

Negative Anreize
Strategien der Aktivierung oder des «Förderns und Forderns» arbeiten nicht nur mit Be-
lohnungen, sondern ebenso mit Sanktionen in Form von Leistungskürzungen. Die Sozial-
hilfe hat grundsätzlich die Möglichkeit, den Bezug von Leistungen an Auflagen zu knüpfen. 
Bei Verstössen gegen diese Auflagen können Leistungen reduziert werden, sofern diese 
Sanktion verhältnismässig und sachbezogen ist. Politische Forderungen, die Pflichten 
von Sozialhilfebeziehenden zu verschärfen und die Sanktionspraxis zu intensivieren, ha-
ben seit den Nullerjahren eine zentrale Rolle gespielt und viele Revisionen von kantona-
len Sozialhilfegesetzen geprägt (Coullery 2021, S. 80–81). 

Diese Entwicklung spiegelt sich in den SKOS-Richtlinien: Die Revision von 2005 
verschärfte die Sanktionsmöglichkeiten und legte die maximale Kürzung auf 15 % des 
Grundbedarfs während höchstens zwölf Monaten fest (Hänzi 2011, S. 262–263); zehn 
Jahre später wurde das maximale Ausmass dieser Kürzung auf 30 % erhöht.45 Nahezu 
alle Kantone haben die Obergrenze von 30 % übernommen, einige haben sie auf 35 % 
oder 40 % festgesetzt (SKOS 2025, S. 29–30). Wenn sich Sozialhilfebeziehende grund-
sätzlich weigern, an Arbeitsintegrationsmassnahmen teilzunehmen, deren Lohn das Exis-
tenzminimum (Nothilfe) decken würde, ist gemäss der Rechtsprechung des Bundesge-
richts eine vollständige Einstellung der Leistung möglich – und zwar auch dann, wenn 
die Tätigkeit ausserhalb des ersten Arbeitsmarktes stattfindet und mit Mitteln der öffent-
lichen Hand entlohnt wird (Hobi 2016, Rz. 27–31; Studer 2020, Rz. 292–294; Studer und 
Pärli 2016).

In der Ausgestaltung der Sozialhilfe ist kaum strittig, dass es Sanktionsmöglich-
keiten braucht. Umstritten ist, wie streng sie ausfallen sollen und welche Bedeutung ihnen 
in der Arbeit mit den Klientinnen und Klienten beizumessen ist. Die Bestrebungen, die 
bereits bestehenden Sanktionsmöglichkeiten zu erweitern und zu verschärfen, stehen in 
einem Spannungsverhältnis zum Selbstverständnis der sozialen Arbeit. Ähnliches gilt für 
Erkenntnisse aus der Verhaltenspsychologie und der Verhaltensökonomie. Letztere zei-
gen, dass ökonomischer Stress das Risiko kognitiver Fehlleistungen erhöht und Bestra-
fungen oftmals nicht das wirksamste Mittel sind, um Menschen zur Zusammenarbeit und 
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zur Einhaltung von Vorschriften zu bewegen (Edzes et al. 2021, S. 330–331; Haushofer und 
Salicath 2023; Fehr und Schmidt 2003). Der Schweizer Berufskodex der Sozialen Arbeit 
sieht zwar grundsätzlich vor, dass Sozialarbeitende Gegenleistungen im Sinne des «För-
derns und Forderns» verlangen. Doch sollen diese Gegenleistungen nicht mit Sanktionen 
erzwungen, sondern mit anderen Methoden wie Motivationsarbeit, Ressourcenerschlies-
sung oder Beratung erreicht werden. Zentrale Grundsätze, auf die sich der Berufskodex 
bezieht, sind dabei die Selbstbestimmung, die Partizipation und die Ermächtigung der 
Betroffenen (AvenirSocial 2010, 2014; Domeniconi Pfister 2018). 

Es gibt keine genauen Angaben dazu, wie häufig in der Schweiz Sanktionen im 
Sozialhilfevollzug verfügt werden. Finanzdaten der Sozialhilfestatistik lassen vermuten, 
dass dies verhältnismässig selten der Fall ist (Auer et al. 2024, S. 8). Auch zu den Folgen 
der Sanktionspraxis ist wenig bekannt. Studien aus anderen Ländern vergleichen die 
Erwerbsintegration von Sozialhilfebeziehenden mit und ohne Sanktionen. Mehrheitlich 
wird dabei festgestellt, dass die Sanktionen dazu beitragen, dass die Betroffenen eine 
Beschäftigung aufnehmen oder ihr Erwerbspensum erhöhen (Pattaro et al. 2022, S. 635–
639; Bruckmeier et al. 2018, S. 7–11). Allerdings sind die Beschäftigungseffekte selten 
nachhaltig: Studien, die längere Zeiträume in den Blick nehmen, stellen fest, dass Sank-
tionen oftmals keine oder negative Auswirkungen auf die Stabilität und Qualität der Er-
werbstätigkeit haben. Entsprechende Befunde liegen nicht nur für die USA mit teilweise 
drastischen Sanktionen vor (Moore et al. 2012; Wu 2008; Lee et al. 2004; Pingle 2005; 
Griggs und Evans 2010, S. 22–28), sondern ebenso für die bedarfsabhängige Grundsiche-
rung von Arbeitslosen in Deutschland (Arbeitslosengeld II: Wolf 2024b; Hohenleitner und 
Hillmann 2019b, 2019a).46 Für Deutschland liegt zudem eine Untersuchung zu den Ex-
ante-Effekten von Sanktionen vor – also zu Wirkungen, die sich bereits durch die Wahr-
scheinlichkeit einer Sanktionierung einstellen: Während eine moderate Sanktionspraxis 
vor allem zu einer Zunahme der qualifizierten Beschäftigung führt, kommt es bei stren-
geren Regimes vermehrt zu Übergängen in Helfer- und Anlerntätigkeiten mit geringer 
Entlöhnung (Wolf 2024a). 

Untersuchungen, die sich in einem umfassenden Sinn mit den Auswirkungen 
von Sanktionen auf das Leben von Sozialhilfebeziehenden und ihren Angehörigen be-
schäftigen, sind in der Zahl seltener und methodisch häufiger qualitativ ausgerichtet. 
Gemeinsam ist ihnen, dass sie fast ausschliesslich von negativen Folgen berichten. Dies 
gilt für die Zunahme von finanziellem Stress, Verschuldung, Ernährungsunsicherheit und 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen (Pattaro et al. 2022, S. 612–613; Bruckmeier et al. 
2018, S. 11–12; Griggs und Evans 2010, S. 27, 33–34). Im Vereinigten Königreich wurden die 
Wirkungen der «Welfare Conditionality» einer umfassenden Analyse unterzogen, die zahl-
reiche Leistungszweige und Anspruchsgruppen im System der sozialen Sicherheit ab-
deckte. Der Schlussbericht zieht das Fazit, dass die angestrebten Ziele der Erwerbsinte-
gration weitgehend verfehlt werden und bei einer bedeutenden Minderheit dazu führt, 
dass sich ihre Lebenssituation verschlechtert (Dwyer 2018a, S. 4; ausführlich zu Sanktio-
nen: Dwyer 2018b). Befragungen von Betroffenen zeigen, dass eine grosse Mehrheit dem 
Grundgedanken zustimmt, den Bezug von Sozialleistungen mit individuellen Pflichten zu 
verknüpfen. Die konkrete Umsetzung der «Welfare Conditionality» empfinden sie aber in 
vielen Fällen als unangemessen und ungerecht (Dwyer 2018a, S. 26–27). 

Für die Schweiz veranschaulicht ein Bericht, der gemeinsam von armutserfah-
renen Menschen sowie Personen aus der Berufspraxis und der Wissenschaft verfasst 
wurde, wie Betroffene den Kontakt mit Verwaltungsinstitutionen erleben (ATD Vierte Welt 
2023). Er legt dar, wie sich Arme in die Rolle von Bittstellenden gedrängt fühlen, die gegen-
über dem Staat in Schuld stehen. Die sozialstaatliche Aufforderung, Eigenverantwortung 
zu übernehmen, wird angesichts von Verhaltensauflagen und Sanktionsandrohungen als 
besonders widersprüchlich wahrgenommen. Die Kombination von Hilfe und Kontrolle 
erfahren die Betroffenen in erster Linie als Strategie, die von ihnen einfordert, sich an 
einseitig vorgegebene Normen und Werte anzupassen. Daraus resultieren Gefühle, 
machtlos zu sein und nicht als Individuum mit eigenen Bedürfnissen, Fähigkeiten und 
Entwicklungsperspektiven anerkannt zu werden.  
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Im internationalen Vergleich unterscheiden sich Ausmass und Häufigkeit von 
Bestrafungen und Leistungskürzungen teilweise stark. Deshalb lassen sich Einzelergeb-
nisse zu Sanktionswirkungen, die in anderen Ländern oder Regionen gewonnen wurden, 
nicht ohne Weiteres auf die Schweiz übertragen. Auf einer allgemeineren Ebene kann 
jedoch festgehalten werden, dass die Effektivität von repressiven Strategien zweifelhaft 
ist. Untersuchungen, die sich mit den Erfolgsfaktoren von Gegenleistungsmodellen be-
schäftigen, liefern starke Indizien dafür, dass die Qualität der persönlichen Beratung und 
der verfügbaren Eingliederungsmassnahmen massgeblich ist (Knotz 2020; Schallberger 
und Wyer 2010, S. 167–179; Bruckmeier et al. 2018, S. 17–18; Wolf 2024b, S. 19; Muffels 2021, 
S. 163–164). Wo Sanktionen zum Einsatz kommen, dürfte eine wichtige Rolle spielen, ob 
sie den Betroffenen hinreichend bekannt sind und ob sie diese als angemessen und fair 
wahrnehmen (Griggs und Evans 2010, S. 29, 34–35). Strategien, die hauptsächlich auf 
Drohungen und Leistungskürzungen setzen, erscheinen im Vergleich dazu wenig Erfolg 
versprechend. 

Freiwilligkeit und Vertrauen anstelle von Auflagen und Kontrollen
Zweifel an den Wirkungen und der Verhältnismässigkeit von Zwangselementen in der 
Sozialhilfe haben teilweise zu einem Umdenken geführt. Dies zeigt sich unter anderem 
darin, dass vermehrt erwogen wird, die Teilnahme an Integrationsmassnahmen nicht mehr 
für verpflichtend zu erklären. In etlichen Fällen werden mit dem Verzicht auf Zwang auch 
die Unterstützungspraktiken geändert: Anstelle von vorgegebenen Angeboten wird zu-
nehmend individuelles Coaching eingesetzt und versucht, Massnahmen zu entwickeln, 
die spezifisch auf die Bedürfnisse der einzelnen Betroffenen zugeschnitten sind und 
ihnen neue Möglichkeiten eröffnen. 

Weil die Umsetzung von Gegenleistungsmodellen ohnehin Interpretations-
spielräume eröffnet, ist das Ausmass dieses Wandels in der Schweiz nicht einfach zu 
dokumentieren. Einige Sozialdienste arbeiten schon länger mit vergleichbaren Methoden. 
Auch vollziehen sich Änderungen teilweise durch eher «sanfte» Akzentverschiebungen 
in der Praxis von Sozialdiensten, während sie in anderen Fällen aktiv angestrebt und pu-
blik gemacht werden. Die Stadt Zürich beispielsweise führte 2018 eine neue Strategie der 
Erwerbsintegration ein, welche die Teilnahme an Programmen der beruflichen Integra-
tion für die meisten Sozialhilfebeziehenden für freiwillig erklärte. Ausschlaggebend war 
dabei die Erfahrung, dass meistens nicht fehlende Motivation das Problem ist, wenn ar-
beitsfähige Sozialhilfebeziehende keine Stelle finden, sondern dass vielmehr die Anfor-
derungen des Arbeitsmarktes zu hoch sind. Wie die Evaluation zeigt, führte der Richtungs-
wechsel zu keinem Einbruch der Teilnahmezahlen an Integrationsprogrammen 
(Sozialdepartement der Stadt Zürich 2021, S. 4–5, 42–44). Aus Sicht der Sozialarbeitenden 
wirkten sich die Neuerungen positiv auf die Zusammenarbeit mit den Klientinnen und 
Klienten aus, weil sie das gegenseitige Verhältnis entlasteten. Dies gilt insbesondere für 
den Verzicht von Auflagen und Sanktionen gegenüber Menschen mit geringen Ressourcen 
und Arbeitsmarktchancen (Sozialdepartement der Stadt Zürich 2021, S. 6, 31–32, 63–64).

Die Ablösungen von der Sozialhilfe in den ersten Arbeitsmarkt haben sich in 
Zürich mit der Einführung der neuen Strategie nicht massgeblich verändert. Welche Wir-
kungen die Strategie auf die Erwerbsintegration hat, lässt sich mangels Vergleichsgrup-
pen aber nicht eindeutig feststellen. Solche Experimente wurden dagegen in mehreren 
niederländischen Städten durchgeführt (Edzes et al. 2021; Muffels und Gielens 2019). 
Zweifel an der Wirksamkeit herkömmlicher Gegenleistungsmodelle bewogen die Landes-
regierung, den Gemeinden Raum für Experimente zu eröffnen. Um eine Wirkungsmes-
sung zu ermöglichen, wurden die Sozialhilfebeziehenden nach Zufallsprinzip in vier Grup-
pen mit unterschiedlichen Behandlungsprinzipen geteilt: (1) herkömmliche «Welfare 
Conditionality», (2) Verzicht auf Auflagen und Sanktionen, (3) intensiviertes Coaching und 
(4) Verstärkung von finanziellen Erwerbsanreizen. Bezüglich der Erwerbsintegration unter-
scheiden sich die Ergebnisse der «Freiwilligengruppe» nicht signifikant von der Gruppe 
mit der herkömmlichen Behandlung (Edzes et al. 2021, S. 338–340). Die Forschenden 
stellen deshalb infrage, ob sich sanktionsorientierte Praktiken lohnen. Dies nicht zuletzt 
deshalb, weil die Kontrollen Ressourcen binden, die anderweitig mit grösseren Erfolgs-
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aussichten eingesetzt werden könnten (Edzes et al. 2021, S. 346, 348; Betkó 2023, 
S. 44–45). Was das subjektive Wohlbefinden der Klientinnen und Klienten und ihr Selbst-
vertrauen betrifft, zieht die qualitative Begleitforschung eine positive Bilanz der alterna-
tiven Vorgehensweisen. In den statistischen Analysen, die auf drei Befragungen der Teil-
nehmenden beruhen, schlägt sich dies allerdings nur sehr begrenzt nieder (Edzes et al. 
2021, S. 346, 348–349). 

In der Schweiz wird derzeit die Fallbelastung in Sozialdiensten verstärkt er-
forscht. Dies betrifft die Ressourcen, die für die persönliche Beratung zur Verfügung stehen, 
nicht aber die konkreten Handlungsstrategien mit den Klientinnen und Klienten. Für die 
Stadt Winterthur ist nachgewiesen worden, dass es sich lohnen kann, das Fachpersonal 
eines Sozialdienstes aufzustocken (Höglinger et al. 2021; vgl. auch Eser Davolio et al. 2017; 
Eser Davolio et al. 2019). Nachdem die Langzeitberatung des Sozialdienstes in eine starke 
Überlastungssituation geraten war, wurden die personellen Ressourcen 2018 stark aus-
gebaut. Die durchschnittliche Fallbelastung pro Vollzeitstelle sank damit von ungefähr 120 
Dossiers auf 80 Dossiers, was Empfehlungen von Fachleuten entspricht. Die begleitende 
Evaluation zeigt, dass sich diese Investitionen nicht nur auf die Qualität der Arbeit auswir-
ken, sondern sich auch finanziell auszahlen: Dank intensiverer Betreuung und Abklärung 
stieg die Zahl der abgelösten Fälle um rund einen Viertel. Dabei zeigten sich vor allem zwei 
Effekte: Zum einen gelangen mehr Ablösungen wegen verbesserter Erwerbsintegration, 
zum anderen wurden häufiger vorgelagerte Sozialleistungen beansprucht (z. B. Stipendien, 
Invalidenversicherung). Auch unter den laufenden Fällen reduzierten sich die durchschnitt-
lichen Fallkosten. Insgesamt fielen die Einsparungen im Verlauf von knapp zwei Jahren 
grösser aus als die Kosten für das zusätzliche Personal, die Nettoausgaben in der Lang-
zeitberatung sanken um 3,5 %. Gestützt auf diese Ergebnisse haben auch andere Städte 
entsprechende Massnahmen zur Falllastreduktion ergriffen und begleiten sie teilweise mit 
Evaluationen (z. B. Stadt Basel, Stadt Luzern, Ostermundigen).

C.2.4	 SCHULDEN ALS ANREIZPROBLEM

Anreize zur Erwerbsintegration und zur Reduktion des Sozialleistungsbezugs werden 
nicht allein im System der sozialen Sicherheit gesetzt. Zusätzlich spielt eine Rolle, ob die 
betroffenen Personen verschuldet sind und welche Chancen sie haben, sich von ihren 
Schulden zu befreien. Die Sensibilität gegenüber solchen Situationen hat zugenommen. 
Der Bundesrat bekundete vor wenigen Jahren den Willen, gerade auch «hoffnungslos» 
verschuldeten Personen eine Perspektive zu eröffnen und Fehlanreize im bestehenden 
Schuld- und Betreibungsrecht zu beseitigen (Bundesrat 2018, S. 53). 

Obwohl sich Entschuldungsverfahren in vielen Ländern etabliert haben, sind 
Wirkungsanalysen selten. Für Dänemark ist gezeigt worden, dass Personen nach einem 
Schuldenerlass häufiger erwerbstätig sind und bessere Einkommenschancen haben als 
vergleichbare Personen, denen kein Erlass gewährt wurde. Diese Effekte sind von Be-
stand, sie lassen sich auch mehr als dreissig Jahre später nachweisen (Bruze et al. 2024). 
Höhere Erwerbseinkommen und eine geringere Sterblichkeit sind – mit einem kürzeren 
Beobachtungszeitraum – auch für die USA belegt (Dobbie und Song 2015).

Entschuldungsverfahren setzen voraus, dass die betroffenen Personen vor-
gängig betrieben worden sind. In der Regel führt dies zu einer (Lohn-)Pfändung, in selte-
nen Fällen zu einem Privatkonkurs (Bundesrat 2018, S. 9–20). Es handelt sich somit um 
besonders gravierende Situationen, die man auch als Formen existenzieller Überschul-
dung verstehen kann (Mattes et al. 2016, S. 9–10; vgl. auch Korczak 2003, S. 18–20): Bei 
einer Lohnpfändung verbleibt den Betroffenen lediglich ein Einkommen, welches das 
betreibungsrechtliche Existenzminimum garantiert. In sozialpolitischer Perspektive liegt 
es nahe, sich nicht auf diese Situationen zu beschränken, sondern bereits zu früheren 
Zeitpunkten und bei weniger ausgeprägten Formen der Überschuldung anzusetzen. Denn 
auch diese können zu gesundheitlichen Belastungen und in Abwärtsspiralen führen (sie-
he Grundlagenheft «Armut in der Schweiz im Überblick», Abschnitt B.3.3). 

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitt B.3.3). 
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Massnahmen gegen die Überschuldung von Privatpersonen lassen sich ent-
lang von zwei Dimensionen ordnen (Abbildung 41): 

•	Person vs. Struktur: Erstens unterscheiden sich die Massnahmen darin, ob sie 
auf das Verhalten und die Situation einzelner Personen zielen oder ob sie struk-
turelle Veränderungen anstreben. Diese strukturellen Änderungen sind meis-
tens rechtlicher Natur, sie können aber gesellschaftliche Normen oder die Wer-
te von Organisationen betreffen.

•	Prävention vs. Bewältigung: Zweitens können die Massnahmen präventiv darauf 
ausgerichtet sein, eine Überschuldung gar nicht auftreten zu lassen, oder sie 
können dazu dienen, ein bestehendes Schuldenproblem zu bewältigen.

Die folgende Darstellung orientiert sich primär an der ersten Dimension – der Unterschei-
dung von personenbezogenen Massnahmen und strukturellen Massnahmen.

Personenbezogene Massnahmen gegen Überschuldung
Personenbezogene Angebote werden hauptsächlich von Gemeinden, Kantonen und pri-
vaten Organisationen getragen. Im Präventionsbereich wenden sie sich häufig an Jugend-
liche und junge Erwachsene und versuchen, sie zu befähigen, selbstständig und verant-
wortungsvoll mit Geld umzugehen. Die Zahl dieser Angebote ist in den letzten Jahren 
stark gestiegen. Oftmals sind sie im schulischen Kontext angesiedelt, vereinzelte An-
gebote richten sich auch an andere Zielgruppen (z. B. junge Mütter, Menschen mit Mig-
rationshintergrund) oder setzen im beruflichen Umfeld an (Mattes et al. 2018, S. 19–22; 
Felix et al. 2025). Wirkungsevaluationen sind relativ selten und konzentrieren sich meis-
tens auf kurzfristige Ergebnisse. Sie zeigen, dass das vermittelte Finanzwissen vor allem 
dann seine Wirkung entfaltet, wenn auch die Einstellung zu Geld und Konsum positiv 
beeinflusst wird und die Teilnehmenden das Vertrauen gewinnen, selbst etwas bewirken 
und auch in schwierigen Situationen selbstständig handeln zu können (Selbstwirksam-
keit). Das spricht dafür, solche Angebote stark an der Lebenswelt der Betroffenen auszu-

Strukturelle  
Massnahmen
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richten und mit Personen zusammenzuarbeiten, die als Multiplikatoren dienen können 
(z. B. Eltern, Personen aus dem beruflichen Umfeld; Meier Magistretti et al. 2013; Mattes 
et al. 2018, S. 19–22; Felix et al. 2025).

Bei Umgang mit Schuldenproblemen spielen Schuldenberatungsstellen eine 
zentrale Rolle. Sie bestehen mittlerweile in nahezu allen Kantonen und werden teilweise 
von der öffentlichen Hand finanziert. Sie streben nicht allein den Abbau von Schulden an, 
sondern unterstützen ihre Klientinnen und Klienten auch darin, den Alltag mit hohen 
Schuldverpflichtungen zu bewältigen. Davon zu unterscheiden sind die Budgetberatungs-
stellen. Obwohl Verschuldung in vielen Budgetberatungen eher ein Randthema ist, er-
füllen die Angebote in der Schuldenprävention eine wichtige Funktion, weil sie nieder-
schwellig zugänglich sind und Verschuldungen frühzeitig verhindern können. Auch 
Anlaufstellen, die auf spezifische Bevölkerungsgruppen ausgerichtet sind, setzen sich 
teilweise intensiv mit Fragen zu Geld, Budget und Schulden auseinander (z. B. Jugend-, 
Ehe-, Familien- und Frauenberatungsstellen, Straffälligenhilfe; siehe Mattes et al. 2018, 
S. 23–25). Evaluationen von Schuldenberatungen aus mehreren Ländern schreiben ihr 
positive Effekte auf die Schuldenreduktion, die Erwerbssituation, den Umgang mit finan-
ziellem Stress und das Wiedererlangen von Handlungsautonomie zu (Gisler et al. 2020, 
S. 25–26). Für die Schweiz liegen Klientenbefragungen vor, welche dieses Bild bestätigen 
(Ramirez et al. 2022; Spiess und Durret 2022, S. 9–20; Wetz und Spiess 2018, S. 6–14). 

In einer komplexen Situation befinden sich die Sozialdienste. Auf der einen 
Seite sind viele ihrer Klientinnen und Klienten mit Schulden belastet (Grundlagenheft 
«Armut in der Schweiz im Überblick», Abschnitt B.3.3). Dies schlägt sich sowohl in ihrem 
Alltag wie in ihrer Gesundheit nieder und kann – mangels Perspektiven – ihre Koopera-
tionsbereitschaft mindern. Auf der anderen Seite ist der Spielraum der Sozialdienste be-
grenzt: Sozialhilfegelder dürfen nicht zum Schuldenabbau verwendet werden, und die 
Beratung in Schuldenfragen bildet für Sozialarbeitende eine grosse zeitliche und fach-
liche Herausforderung. Aus diesem Grund haben etliche Gemeinden Leistungsverein-
barungen mit örtlichen Schuldenfachstellen abgeschlossen. In einigen Fällen verfügen 
Sozialdienste über spezialisierte Fachpersonen oder Einheiten für Schuldenberatung und 
haben das Thema in ihre Fallbearbeitungsprozesse integriert. Als Standard kann dies 
jedoch nicht vorausgesetzt werden (Mattes et al. 2022, S. 40–53; SKOS 2021b; Clapasson 
et al. 2024).

Strukturelle Massnahmen gegen Überschuldung
Strukturelle Massnahmen gegen Überschuldung konzentrieren sich in der Schweiz haupt-
sächlich auf das Recht. Schuldbetreibung und Konkurs sowie die Vergabe von Konsum-
krediten sind auf Bundesebene geregelt. So schreibt das Bundesgesetz über den Kon-
sumkredit beispielsweise Kreditfähigkeitsprüfungen vor und verbietet aggressive 
Werbung. Anders als in den meisten europäischen Ländern kennt die Schweiz zurzeit 
keine rechtlichen Verfahren, um Privatpersonen von ihren Schulden zu befreien (Schul-
denschnitt, Restschuldbefreiung). Wie einleitend vermerkt, ist der diesbezügliche Hand-
lungsbedarf in breiten Kreisen anerkannt. Ein Gesetzesentwurf für die Einführung solcher 
Instrumente befindet sich zurzeit in der politischen Beratung. 

Schulden in Form von Zahlungsrückständen bestehen in der Schweiz häufig 
gegenüber dem Staat (Steuern) oder bei staatlich geregelten Zwangsabgaben (Kranken-
kassenprämien; vgl. Grundlagenheft «Armut in der Schweiz im Überblick», Abschnitt 
B.3.3). Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass diese Abgaben – im Gegensatz 
zu anderen Ländern – nicht direkt vom Lohn abgezogen werden. Mehrere Rechtsände-
rungen haben kürzlich die Stellung der Schuldner in diesen Bereichen verbessert. Seit 
2024 haften junge Erwachsene nicht mehr für ausstehende Krankenkassenprämien und 
Kostenbeteiligungen, welche die Eltern nicht zahlten, als die Betroffenen minderjährig 
waren.47 Auch wurden Möglichkeiten eröffnet, um Menschen, die von Krankenkassen 
betrieben werden, beim Schuldenabbau zu unterstützen (Übernahme von Verlustschei-
nen durch den Kanton48, Zahlung laufender Prämien und Kostenbeteiligungen durch das 
Betreibungsamt49). Damit soll verhindert werden, dass die Betroffenen in Schuldenspira-
len geraten. In dieselbe Richtung – die Vermeidung neuer Schulden – zielen Bestrebun-

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitt B.3.3). 

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitt B.3.3). 
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gen auf Bundesebene, die Steuern in das betreibungsrechtliche Existenzminimum ein-
zubeziehen (Bundesrat 2023). Das Parlament hat dem Bundesrat 2024 den Auftrag erteilt, 
eine entsprechende Gesetzesvorlage auszuarbeiten.

Kantonale Steuergesetze sehen teilweise die Möglichkeit vor, armutsbetroffe-
nen Menschen oder Personen mit Sozialhilfe- oder Ergänzungsleistungsbezug auf Antrag 
die Steuer zu erlassen. Im Rahmen der Veranlagung gibt es für geringe Einkommen Frei-
beträge im Steuertarif oder spezifische Abzüge. Diese führen allerdings nicht zwingend 
zu einer vollständigen Steuerbefreiung des Existenzminimums. Vielfältige Regelungen 
und Vollzugspraxen bestehen auch in der Rückerstattungspflicht von Sozialhilfe, die im 
Grundsatz in den meisten Kantonen besteht. Sie kann den Anreiz mindern, sich durch 
Erwerbsarbeit von der Sozialhilfe abzulösen, weil das zusätzliche Einkommen zur Tilgung 
der Schulden beim Sozialamt eingesetzt werden muss. Die SKOS empfiehlt, auf Rück-
erstattungen aus dem Erwerbseinkommen zu verzichten und diese auf Vermögensanfäl-
le (z. B. Erbschaft, Lottogewinn) zu beschränken (SKOS-Richtlinien E.2.1 Abs. 3). Zurzeit 
folgt nur eine Minderheit der Kantone diesem Prinzip.50 

Kantonale Gesetze gegen Überschuldung
Mehrere Kantone verfolgen Programme gegen die Überschuldung von Privatpersonen, 
zwei Kantone haben zu diesem Zweck eigenständige Gesetze erlassen (Neuenburg 2021, 
Genf 2024).51 Beide Gesetze legen neben der Präventionsarbeit und der Schuldenbewäl-
tigung ein grosses Gewicht auf die Früherkennung. In der konkreten Praxis bedeutet die 
Früherkennung insbesondere, dass zentrale Anlaufstellen wie die Steuerverwaltung oder 
das Betreibungsamt Gutscheine für eine Beratung bei einer Schuldenfachstelle aushän-
digen (République et canton de Neuchâtel 2024, S. 5–6). Gestützt auf die Gesetze haben 
beide Kantone eine Plattform zur Prävention und Bekämpfung von Überschuldung ge-
schaffen, die sich aus staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammensetzt. 
Die Plattformen unterbreiten der Regierung zu Beginn jeder Legislatur einen Aktionsplan, 
beobachten die Entwicklung der Überschuldung im Kanton, untersuchen die Wirksamkeit 
der gesetzlichen Massnahmen und dienen der Regierung als Konsultativorgan. Das Gen-
fer Gesetz sieht zusätzlich vor, dass Personen, die sich in einem Sanierungs- oder Ent-
schuldungsprozess befinden, die Steuern und andere staatliche Forderungen erlassen 
werden können.
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C.3	 MASSNAHMEN ZUR SOZIALEN INTEGRATION

•	 Neben finanziellen Leistungen verfolgt die materielle Existenzsicherung 
auch das Ziel, die soziale Integration und die gesellschaftliche Teilhabe von 
Menschen in prekären Lebenslagen zu stärken. Diese Aufgabe wird hauptsäch-
lich von der Sozialhilfe wahrgenommen.

•	 Massnahmen zur sozialen Integration waren ursprünglich stark auf die 
Arbeitswelt ausgerichtet. Sie dienten oftmals der Beschäftigung in erwerbsähn-
lichen Kontexten oder der Ausbildung von arbeitsmarktrelevanten Kompetenzen 
und Fähigkeiten.

•	 Dieser Fokus wird zunehmend als einseitig empfunden. Als Alternative 
werden Angebote entwickelt, die den Betroffenen eine grössere Bandbreite an 
potenziell sinnstiftenden Massnahmen eröffnen (z. B. gemeinschaftsbezogene 
Tätigkeiten, die den sozialen Zusammenhalt oder den ökologischen Wandel 
stärken). Die Wirkungen solcher Massnahmen zuverlässig und differenziert zu 
ermitteln, erweist sich als anspruchsvoll.
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Die Aufgabe, die soziale Integration und die gesellschaftliche Teilhabe zu fördern, kommt 
im System der sozialen Sicherheit hauptsächlich der Sozialhilfe zu. Sie verfügt dabei über 
zwei grundsätzlich verschiedene Instrumente: die persönliche Hilfe einerseits, spezifi-
sche Massnahmen und Programme andererseits.

Soziale Integration setzt voraus, dass sich die betroffenen Personen in einer 
einigermassen stabilen Lebenssituation befinden und sie über ausreichende persönliche 
Ressourcen für eine gesellschaftliche Teilhabe verfügen. Zu denken ist beispielsweise 
an die körperliche und psychische Gesundheit, an Belastungen im Umfeld oder an Grund-
kompetenzen und Sprachkenntnisse. Soziale Integration ist deshalb eng verbunden mit 
der persönlichen Hilfe von Sozialdiensten (SKOS 2023b, S. 7; Hutmacher-Perret 2020). 
Persönliche Hilfe bezeichnet Beratung und Begleitung, die auf die spezifische Lebens-
situation der Betroffenen zugeschnitten ist und neben den materiellen Leistungen der 
Sozialhilfe erbracht wird. Sie ist grundsätzlich in Artikel 12 der Bundesverfassung veran-
kert und verfolgt gemäss SKOS-Richtlinien das Ziel, «Menschen in belastenden Lebens-
lagen durch individualisierte Massnahmen zu stabilisieren und zu stärken» (SKOS-Richt-
linien B.1 Abs. 1; vgl. auch Abschnitt A.4). Ein Anspruch auf persönliche Hilfe besteht auch 
dann, wenn die Voraussetzungen für den Bezug von wirtschaftlicher Sozialhilfe nicht 
gegeben sind. Welches Gewicht die persönliche Hilfe in den einzelnen Sozialdiensten 
einnimmt und wie sie konkret interpretiert wird, dürfte gemäss der Einschätzung von 
Fachpersonen beträchtlich variieren (Hänzi 2021).

Von der persönlichen Hilfe zu unterscheiden sind die stärker formalisierten 
Massnahmen und Programme zur sozialen Integration. Ihre Entwicklung steht in engem 
Zusammenhang mit der Einführung von Anreizelementen in den 2000er-Jahren. Damit 
Sozialhilfebeziehende ihren Integrationswillen unter Beweis stellen konnten, mussten 
entsprechende Einsatzmöglichkeiten bereitgestellt werden. Auch im Bereich der sozialen 
Integration blieben diese Programme zunächst stark auf die Arbeitswelt orientiert (SKOS 
2023b, S. 4; Strohmeier und Knöpfel 2005, S. 87–93; Bochsler 2020, S. 20): Einerseits 
wurden Massnahmen zur sozialen Integration ergriffen, um die Chancen für eine arbeits-
marktliche Integration zu verbessern (z. B. Sprachkurse). Andererseits ruhten viele Pro-
gramme auf der Überzeugung, dass sich gesellschaftliche Teilhabe als eine Folge ge-
lungener Erwerbsintegration einstellt. Deshalb wurden und werden für Personen mit 
geringen Arbeitsmarktchancen alternative Beschäftigungsmöglichkeiten bereitgestellt. 
Sie sollen ihnen eine Tagesstruktur, soziale Kontakte und Lebenssinn vermitteln. In unter-
schiedlichem Mass werden ergänzende Elemente wie Gruppentreffen und gemeinsame 
Freizeitaktivitäten hinzugefügt oder können die Teilnehmenden eigene Projekte verfolgen. 
Dauer und Intensität der Beschäftigung variieren je nach Angebot: teilweise handelt es 
sich um spontan wählbare Kurzeinsätze, teilweise um mehrmonatige Programme, teil-
weise um unbefristete Anstellungen. Das Fernziel, den Anschluss an den ersten Arbeits-
markt zu schaffen, bleibt in etlichen dieser Beschäftigungen erhalten und wird mitunter 
mit spezifischen Programmelementen (z. B. Förderung von Grund- und Schlüsselkom-
petenzen) unterstützt. 

Diese Ansätze und Angebote sozialer Integration spielen heute nach wie vor 
eine grosse Rolle. Gleichzeitig ist das Bewusstsein gewachsen, dass die Ursachen von 
Prekarität und sozialer Desintegration zu komplex sind, um ausschliesslich auf Beschäf-
tigungsmassnahmen zu setzen. Aus fachlicher Sicht wird die Forderung erhoben, den 
Integrationsauftrag der Sozialhilfe neu auszurichten und die soziale Integration als eigen-
ständigen Auftrag zu stärken (Hutmacher-Perret 2020). Aus diesen Überlegungen sind 
Integrationsangebote entstanden, welche die Betroffenen stärker miteinbeziehen und 
ihnen mehr Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen. Sie nehmen damit die Forderung von 
armutserfahrenen Menschen auf, ihre Lebensrealitäten anzuerkennen und ihre Hand-
lungsmacht zu stärken (ATD Vierte Welt 2023, S. 37–39). Oftmals schaffen die Angebote 
einen organisierten Rahmen, in dem einzelne Sozialhilfebeziehende anderen Menschen 
begegnen und sich austauschen und wechselseitig unterstützen können. Konkrete Bei-
spiele hierfür sind beispielsweise Theaterprojekte oder Kreativateliers (Vuille et al. 2016; 
Sonnati 2024). Auch werden Gruppenstrukturen genutzt, um eigene Potenziale zu reflek-
tieren und neue Perspektiven zu entwickeln (Seebeck 2023; Dubach et al. 2016). Pointiert 
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formuliert, steht hinter diesen Ansätzen auch ein anderes Verständnis von sozialer Inte-
gration: Im Unterschied zu herkömmlichen Beschäftigungsmassnahmen geht es nicht in 
erster Linie darum, dass sich Sozialhilfebeziehende an gegebene Voraussetzungen und 
Anforderungen anpassen. Vielmehr soll in einem gemeinsamen Prozess versucht werden, 
sie als Akteure ihres eigenen Lebens zu stärken, ihre Handlungsspielräume zu erweitern 
und ihnen die Gelegenheit zu geben, Teil einer Gruppe zu werden (Knöpfel 2023; Hutma-
cher-Perret 2023). 

Bei Gruppenprojekten sprechen mehrere Überlegungen dafür, den Kreis der 
Beteiligten direkt oder allmählich über Sozialhilfebeziehende zu erweitern (Knöpfel 2023; 
Hutmacher-Perret 2023). Zum einen können damit Ressourcen im sozialen Umfeld akti-
viert werden. Zum anderen verspricht die Eingliederung in lokale Gemeinschaften, die 
Nachhaltigkeit der sozialen Integration zu stärken. Damit der Charakter von Austausch-
beziehungen gefestigt wird, sollten den Sozialhilfebeziehenden Möglichkeiten eröffnet 
werden, sich für die Gemeinschaft nützlich zu machen und dafür honoriert zu werden. 
Dabei rücken Tätigkeitsfelder in den Mittelpunkt, welche die Rahmenbedingungen für 
eine funktionierende Arbeitsgesellschaft unterhalten, aber vielfach nicht über den regu-
lären Arbeitsmarkt entlöhnt werden (z. B. Freiwilligenarbeit, Erziehung, Begleitung von 
Kindern, älteren oder gesundheitlich beeinträchtigten Menschen; vgl. Knöpfel 2023). In 
konzeptioneller Hinsicht bildet die Idee eines «Partizipationseinkommens» einen mög-
lichen Anknüpfungspunkt. Es sieht finanzielle Leistungen für Aktivitäten vor, die den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt, den ökologischen Wandel oder die demokratische Kul-
tur stärken (Laruffa et al. 2022; McGann und Murphy 2023; Hiilamo 2022). In seiner 
ursprünglichen Form war es nicht als Bedarfsleistung, sondern als universale Leistung 
gedacht, die grundsätzlich allen Personen zugänglich ist (Atkinson 1996). In der Schweiz 
werden erste Pilotversuche mit einem ökologisch motivierten Partizipationseinkommen 
derzeit im Kanton Waadt und in Genf geprüft.

Die Wirkungen von Massnahmen zur sozialen Integration zuverlässig festzu-
stellen, bildet eine grosse Herausforderung. Nicht nur in der Schweiz, auch in der inter-
nationalen Forschung gibt es bisher nur wenig gesicherte Erkenntnisse. Programmbetei-
ligte äussern sich in der Regel positiv über die erzielten Ergebnisse und vermögen diese 
plausibel zu veranschaulichen. Es ist jedoch methodisch sehr anspruchsvoll, diese Wir-
kungen objektiv den eingesetzten Massnahmen zuzuschreiben und die Ergebnisse unter-
schiedlicher Programme oder Handlungsstrategien miteinander zu vergleichen. Dabei 
spielt eine wichtige Rolle, dass die Interventionen typischerweise komplex sind, die po-
tenziellen Einflussfaktoren ein sehr breites Spektrum abdecken, die Rahmenbedingungen 
sich rasch wandeln können und die Analysen häufig mit relativ geringen Fallzahlen aus-
kommen müssen. Bei zeitlich begrenzten Interventionen stellt sich zudem die Frage, wie 
nachhaltig die festgestellten Effekte sind (Betkó 2023, S. 38–44).

In der Schweiz liegen Ergebnisse zu Beschäftigungsprogrammen vor, die sechs 
Monate dauerten und im Kanton Bern durchgeführt wurden. Standardisierte Interviews 
der Teilnehmenden deuten darauf hin, dass nach dem Programmende positive Wirkungen 
auftreten. Sie schlagen sich insbesondere in der erfahrenen sozialen Unterstützung, As-
pekten des Gesundheitsverhaltens, der Arbeitsmotivation und den subjektiven Zukunfts-
perspektiven nieder (Neuenschwander et al. 2018, S. 18–23). 

Für zwei neuartige und kürzere Interventionen konnten Wirkungsanalysen mit 
Kontrollgruppen durchgeführt werden. Im ersten Programm unterstützten sich Sozial-
hilfebeziehende der Stadt Biel gegenseitig darin, persönliche Perspektiven zur berufli-
chen und sozialen Integration zu entwickeln. Die Gruppenworkshops waren nieder-
schwellig angelegt und richteten sich an die Mehrheit der erwachsenen 
Sozialhilfebeziehenden (Stadt Biel 2024). Die Ergebnisevaluation zeigte, dass sich die 
Teilnehmenden vitaler fühlten sowie einen Zuwachs an beruflichen Entwicklungsmöglich-
keiten und sozialer Unterstützung erfuhren. Bei Personen, die erst seit relativ kurzer Zeit 
Sozialhilfe bezogen (weniger als ein Jahr), fielen die Effekte bezüglich Arbeitsintegration 
am stärksten aus (Steger et al. 2024, S. 48–93). 

Das zweite Programm förderte Langezeitbeziehende (mindestens drei Jahre) 
im Bestreben, die eigene Zukunft aktiv zu gestalten (Kessler et al. 2025). Dabei zeigte 
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sich, dass der neue Beratungsansatz vor allem die mentalen Ressourcen der Teilneh-
menden verbesserte. Auch sie fühlten sich in erheblichem Masse vitaler und gewannen 
zudem an Überzeugung, die Herausforderungen in ihrem Leben bewältigen zu können. 
Dagegen reichte die Intervention allein nicht aus, um strukturelle Lebensveränderungen 
zu erwirken (persönliche Gesundheitskosten, Erwerbseinkommen, allgemeine Lebens-
zufriedenheit).
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C.4	 GLEICHHEIT UND GERECHTIGKEIT IN DER LEISTUNGS
ERBRINGUNG

•	 Kantone und Gemeinden besitzen in der materiellen Existenzsicherung 
grosse Handlungsspielräume. Das soll ihnen erlauben, situationsgerechte Lö-
sungen zu treffen und innovative Massnahmen zu entwickeln.

•	 Die daraus entstehende Vielfalt kann das Gerechtigkeitsempfinden stö-
ren, wenn inhaltlich gleich gelagerte Fälle unterschiedlich behandelt werden. 
Bei der Sozialhilfe kommt hinzu, dass sie in vielfältiger Weise die Grund- und 
Menschenrechte berührt. Um eine Harmonisierung zu gewährleisten, formuliert 
die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) Richtlinien. In mehreren 
Bereichen sind gleichwohl sensible Unterschiede dokumentiert. Dies betrifft 
beispielsweise den Umgang mit Wohnkosten, den Grundbedarf für junge Er-
wachsene oder die Rückerstattungspflicht von erhaltenen Sozialhilfeleistungen. 

•	 Politische Bestrebungen, auf Bundesebene ein Rahmengesetz für die 
Sozialhilfe zu erlassen, sind bisher gescheitert. Es gibt alternative Handlungs-
ansätze, um eine stärkere Vereinheitlichung anzustreben. Dazu gehören die 
Förderung von Rechtsschutz und Rechtsberatung in der Sozialhilfe, eine stär-
kere grundrechtliche Verankerung der Sozialhilfe, eine systematische Regiona-
lisierung und Professionalisierung von Sozialdiensten oder ein angemessener 
Soziallastenausgleich unter Kantonsgemeinden. 
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Weil für die materielle Existenzsicherung hauptsächlich die Kantone und Gemeinden 
zuständig sind, können sich die Unterstützungsangebote von Ort zu Ort unterscheiden. 
Dies ist so gewollt: Die Leistungen sollen den lokalen Verhältnissen Rechnung tragen und 
es soll genügend Spielraum für innovative Lösungen bestehen. Allerdings kann die Viel-
falt auch das Gerechtigkeitsempfinden stören: Es ist nicht immer einfach nachzuvoll-
ziehen, weshalb Menschen mit geringen Einkommen je nach Wohnort auf verschiedene 
Weise unterstützt werden und ihnen am Ende – nach Abzug der Steuern – unterschiedlich 
viel Geld verbleibt, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten (Wyss und Knupfer 2004; 
Knupfer und Bieri 2007; Knupfer und Knöpfel 2005; Meuli und Knöpfel 2021).  

Die Sozialhilfe ist in diesem Zusammenhang ein besonders sensibles Gebiet. 
Sie sichert die materielle Existenz in letzter Instanz und bewegt sich damit in grosser 
Nähe zu den Grund- und Menschenrechten. Es erscheint deshalb besonders wichtig, 
dass ihre Leistungen bedarfsgerecht und gleich ausgerichtet werden. Um eine Harmo-
nisierung zu gewährleisten, formuliert die SKOS Richtlinien, die in regelmässigen Ab-
ständen überarbeitet und aktualisiert werden. Da es sich bei der SKOS um einen privat-
rechtlich organisierten Fachverband handelt, haben die Richtlinien den Status von 
Empfehlungen. Um ihre demokratische Legitimität zu stärken, werden sie seit 2015 von 
der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) verab-
schiedet und den Kantonen zur Anwendung empfohlen. Rechtliche Verbindlichkeit er-
reichen die Richtlinien dadurch, dass Kantone und Gemeinden in ihren Gesetzen, Ver-
ordnungen oder Handbüchern unmittelbar darauf verweisen, ebenso Gerichte in ihrer 
Rechtsprechung.52

Es ist unbestritten, dass die SKOS-Richtlinien einen grossen Beitrag zur Ver-
einheitlichung des Sozialhilferechts leisten. Kontrovers diskutiert wird hingegen die Fra-
ge, ob dies ausreicht oder ob zusätzliche Massnahmen notwendig wären. Im Folgenden 
wird zunächst exemplarisch dargelegt, in welchen Bereichen zurzeit wichtige Unterschie-
de in der Ausgestaltung und im Vollzug des Sozialhilferechts dokumentiert sind. An-
schliessend wird auf Massnahmen eingegangen, die vorgeschlagen werden, um diese 
Unterschiede zu reduzieren. 

C.4.1	 UNTERSCHIEDE IN DER LEISTUNGSERBRINGUNG

Um die Umsetzung ihrer Richtlinien zu verfolgen, betreibt die SKOS ein Monitoring. Alle 
zwei bis drei Jahre befragt sie die Kantone und ausgewählte Gemeinden, wie sie zentra-
le Empfehlungen handhaben (SKOS 2018, 2022, 2025). Stärker auf die örtliche Vollzugs-
praxis gerichtet ist ein Forschungsprojekt, an dem sich 2022/2023 rund 30 Sozialdiens-
te aus fünf Kantonen beteiligten. Sie erhielten identische Beschreibungen von 
Routinefällen unterbreitet (sogenannte Vignetten) und schilderten, wie sie mit diesen 
umgehen (Roulin und Hassler 2023). 

Bilanziert man die Ergebnisse dieser Untersuchungen, so lässt sich festhalten: 
Bei den pauschalisierten Leistungen, die für den Grundbedarf zum Lebensunterhalt aus-
gerichtet werden, sind die kantonalen Unterschiede relativ gering.53 Auch Leistungen zur 
Existenzsicherung, die situationsbedingt anfallen, übernehmen die Kantone gemäss 
eigenem Bekunden in den meisten Fällen (z. B. krankheits- und behinderungsbedingte 
Ausgaben, Erwerbsunkosten, Kinderbetreuung). In folgenden Bereichen zeigen sich da-
gegen massgebliche Unterschiede:

•	Wohnkosten: Von Personen, die Sozialhilfe beziehen, wird erwartet, dass sie in 
günstigem Wohnraum leben. Den Sozialbehörden wird empfohlen, hierzu re-
gionale oder kommunale Mietzinslimiten festzulegen. Der Anteil der Dossiers, 
welche über dieser Limite liegen, variiert zwischen den Sozialdiensten stark 
– die Bandbreite reicht von wenigen Ausnahmen bis zu mehr als der Hälfte der 
Fälle. In diesen Situationen muss der Sozialdienst beurteilen, ob ein Wohnungs-
wechsel zumutbar ist. Eine solche Einzelfallprüfung findet aber nicht immer 
statt, und sie kann je nach Sozialdienst zu verschiedenen Ergebnissen führen. 
Auch übernehmen die Sozialdienste den zu hohen Mietbetrag für unterschied-
liche Dauer, wenn die Betroffenen keine neue Wohnung finden.
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•	Grundbedarf für junge Erwachsene: Damit sich junge Erwachsene um ihre be-
rufliche Integration bemühen und mit Sozialhilfeleistungen nicht bessergestellt 
sind als ihre Peers, empfiehlt die SKOS in spezifischen Lebenssituationen re-
duzierte Leistungen. Diese Ansätze fallen in den Kantonen sehr unterschiedlich 
aus. In einigen Kantonen erhalten alle jungen Erwachsenen denselben redu-
zierten Grundbedarf ausgerichtet, ungeachtet ihrer persönlichen Verhältnisse.

•	Anreizelemente: Die Sozialhilfe honoriert mit finanziellen Anreizen, wenn ihre 
Klientinnen und Klienten einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder sich auf an-
dere Weise für ihre berufliche oder soziale Integration einsetzen (Einkommens-
freibetrag, Integrationszulage; siehe Abschnitt C.2.3). Die Höhe dieser Zulagen 
variiert zwischen den Kantonen deutlich stärker als beim Grundbedarf. Beim 
Einkommensfreibetrag bewegt sich die maximale Höhe zwischen 400 und 600 
Franken (für ein Vollzeitpensum), bei der Integrationszulage zwischen 100 und 
400 Franken. 

•	Fördernde situationsbedingte Leistungen: Die Sozialhilfe kann Massnahmen 
finanzieren, welche die berufliche und soziale Integration fördern und geeignet 
sind, die Perspektiven ihrer Klientinnen und Klienten zu verbessern. Dabei be-
steht ein grosser Ermessensspielraum. Anders als Privatpersonen dürfen die 
Sozialdienste diesen Freiraum aber nicht nach Belieben wahrnehmen. Vielmehr 
müssen sie ihn nutzen, um Einzelfallgerechtigkeit herzustellen und übergeord-
nete Rechtsprinzipien zu verwirklichen (z. B. Sozialziele der Bundesverfassung, 
Grund- und Menschenrechte: Schindler 2016; Kaufmann 2016). Das SKOS-Mo-
nitoring zeigt auf, dass die Vorgehensweisen beträchtlich variieren und eine 
erhebliche Gefahr «nicht nachvollziehbarer und unsystematisch unterschied-
licher Entscheidungen» besteht (SKOS 2025, S. 17). Die Vignettenstudie belegt 
Unterschiede, in einem Routinefall die berufliche Weiterbildung einer erwerbs-
tätigen Mutter zu finanzieren.

•	Rückerstattung der Sozialhilfe: In den meisten Kantonen müssen bezogene 
Sozialhilfegelder wieder rückerstattet werden, wenn sich die finanziellen Ver-
hältnisse der betroffenen Personen deutlich verbessern. Die konkrete Umset-
zung wird sehr verschieden gehandhabt. Unterschiede zeigen sich unter an-
derem darin, ob nur grössere Vermögensanfälle oder auch Erwerbseinkommen 
berücksichtigt werden, welche Leistungen von der Rückerstattungspflicht be-
freit sind (z. B. gesundheits- und behinderungsbedingte Ausgaben, Massnah-
men zur beruflichen und sozialen Integration, Zulagen mit Belohnungscharak-
ter), ob Eltern die Sozialhilfe ihrer Kinder zurückzahlen müssen und wann eine 
allfällige Rückerstattungspflicht auf Erwerbseinkommen verjährt. 

•	Verwertung von Freizügigkeitsguthaben: Ältere Arbeitslose verfügen in der Re-
gel über angesparte Pensionskassengelder auf einem Freizügigkeitskonto. Es 
stellt sich die Frage, ob sie diese Guthaben verwerten müssen, bevor sie An-
spruch auf Sozialhilfe haben. Die SKOS empfiehlt, einen Bezug erst dann vor-
zuschreiben, wenn auch ein Vorbezug der AHV-Rente möglich ist (in der Regel 
ab 63 Jahren)54 und die Personen vollständig ins System der Altersvorsorge mit 
den existenzsichernden Ergänzungsleistungen zur AHV wechseln. Einige Kan-
tone gehen restriktiver vor, auch zeigen sich Unterschiede zwischen den So-
zialdiensten. Zudem gibt es Kantone und Sozialdienste, die sich – entgegen 
den SKOS-Richtlinien – vorbehalten, Freizügigkeitsguthaben zur Rückerstat-
tung von rechtmässig bezogener Sozialhilfe einzufordern.

•	Asylsozialhilfe: Die Asylsozialhilfe bildet nicht Gegenstand der SKOS-Richtlini-
en. Die Leistungen für den Lebensunterhalt unterscheiden sich deshalb von 
Kanton zu Kanton ungleich stärker als beim Grundbedarf der Regelsozialhilfe. 
Die Tagespauschalen, die zu diesem Zweck ausgerichtet werden, bewegen 
sich für Einzelpersonen zwischen 10 und 27 Franken (Stand September 2022; 
SKOS 2023a, S. 8). Auf einen Monat hochgerechnet, sind dies rund 20 % bis 
70 % weniger als beim regulären Grundbedarf. Nicht bekannt ist, ob zusätzlich 
erstattete Sachleistungen diese Unterschiede abzuschwächen vermögen. 
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Grundsätzlich sind die Kantone und Gemeinden angehalten, die Asylsozial-
hilfe so weit als möglich in Sachleistungen auszurichten (Asylgesetz Art. 82 
Abs. 3). Inwieweit die reduzierten Ansätze der Asylsozialhilfe grund- und men-
schenrechtskonform sind, ist in der juristischen Lehre umstritten, insbesonde-
re mit Blick auf Kinder und vorläufig Aufgenommene, die oftmals längere Zeit 
in der Schweiz leben (Hänggeli 2024; Wizent 2016; Gordzielik 2020, S. 383–419, 
591–594).

Die geschilderten Unterschiede ergeben sich sowohl aus den Rechtsnormen wie aus 
deren Vollzug. Den Betroffenen steht die Möglichkeit offen, gegen Entscheidungen von 
Sozialdiensten Einspruch zu erheben und bei Bedarf den Rechtsweg zu beschreiten. In 
der Praxis ist der Zugang zum Recht aber mit Hürden versehen: Gesuche um unentgelt-
liche Rechtspflege werden in Sozialhilfefällen nicht selten mit dem Argument abgewie-
sen, dass das Rechtsbegehren aussichtslos sei. Auch Anträge auf unentgeltliche anwalt-
liche Vertretung haben einen schweren Stand, weil häufig nicht Rechtsfragen, sondern 
Sachverhalte strittig sind. Die Betroffenen führen die kantonalen Verfahren deshalb oft 
selbst (Hobi 2018; Heusser 2009; Belser 2016, S. 246–247; Fuchs et al. 2020a, S. 21–24, 
51–55, 99; ATD Vierte Welt 2023, S. 21). 

C.4.2	 MASSNAHMEN

In der juristischen Lehre und in den Fachkreisen sozialer Arbeit besteht ein relativ breiter 
Konsens, dass die Unterschiede in der Ausgestaltung und im Vollzug der Sozialhilfe sen-
sible Punkte berühren. Dies wirft die Frage auf, ob in Ergänzung oder anstelle der SKOS-
Richtlinien Massnahmen zu ergreifen sind. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, 
werden unterschiedliche Massnahmen diskutiert.

Bundesweite Normen
Eine häufig diskutierte Lösung besteht darin, auf Bundesebene verbindliche sozialhilfe-
rechtliche Normen zu etablieren. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten: ein Rahmengesetz 
des Bundes, ein interkantonales Konkordat oder Zielvereinbarungen zwischen Bund und 
Kantonen (Art. 46 Abs. 2 BV). Alle Möglichkeiten setzen eine Verfassungsänderung voraus 
(Bundesrat 2015, S. 51–54). Der Bundesrat hielt 2015 in einem Postulatsbericht fest, dass 
er «die fehlende Verbindlichkeit bei der Sozialhilfe als nicht mehr zeitgemäss» erachte 
(Bundesrat 2015, S. 59). Die Kantone sprachen sich jedoch dezidiert gegen stärkere Bun-
deskompetenzen aus, wenn sich der Bund nicht auch finanziell an der Sozialhilfe betei-
lige. Eine Konkordatslösung beurteilten sie als grundsätzlich gangbaren Weg, aber prak-
tisch langwierigen Prozess. Der Bundesrat respektierte diese Haltung und formulierte die 
Erwartung, dass die Kantone mit einer Stärkung der SKOS-Richtlinien selbstständig 
«einen verbindlichen Rahmen für die Sozialhilfe definieren» (Bundesrat 2015, S. 59–60). 
Parlamentarische Vorstösse auf Bundesebene, die seither eine Harmonisierung des So-
zialhilferechts oder der materiellen Existenzsicherung verlangten, blieben erfolglos.

Stärkung Grundrechte
Als Alternative ist vorgeschlagen worden, die grundrechtlichen Ansprüche im Bereich der 
Sozialhilfe stärker zu schützen (Belser 2016, S. 245). Dies lässt sich allerdings nur sehr 
begrenzt über politische Prozesse erreichen und würde einen Wandel in der Rechtspre-
chung bedingen. Im Zentrum steht dabei das Bundesgericht. Dieses hat sich bisher zu-
rückgehalten, den Gehalt des sozialhilferechtlichen Existenzminimums auszufüllen und 
dessen Verhältnis zum übergeordneten Völkerrecht sowie zu den Grund- und Menschen-
rechten zu präzisieren (Belser 2016, S. 247–250; Coullery 2019, Rz. 14–21). 

In der juristischen Lehre sind zwei unterschiedliche Wege vorgeschlagen wor-
den, um die grundrechtliche Verankerung der Sozialhilfe zu stärken: zum einen die Aus-
weitung des Schutzbereichs der Nothilfe gemäss Artikel 12 der Bundesverfassung (Müller 
2018, S. 182–187; Coullery und Studer 2024, S. 308–310), zum anderen die Anerkennung 
eines ungeschriebenen Grundrechts auf Sozialhilfe (Belser und Bächler 2020). Mit diesen 
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Lösungen würde die föderale Aufgabenteilung in der Existenzsicherung unangetastet 
bleiben. Als Vorzug wird zudem hervorgehoben, dass das Sozialhilferecht weiterhin um-
fassend auf seine Übereinstimmung mit dem übergeordneten Recht kontrolliert werden 
könnte. Bei einem Bundesrahmengesetz wäre dies wegen der beschränkten Verfas-
sungsgerichtsbarkeit nur sehr begrenzt möglich (Art. 190 BV; Belser und Bächler 2020, 
S. 487; Egbuna Joss und Belser 2015). 

Förderung Rechtsschutz
Der Zugang zum Recht und die Stellung der Betroffenen im Verfahren lassen sich auch 
durch gesetzliche und administrative Verfahren stärken. Eine einschlägige Studie der 
Nationalen Plattform gegen Armut empfiehlt insbesondere, den Anspruch auf Rechts-
beratung in Sozialhilfegesetzen zu konkretisieren sowie Angebote unabhängiger Rechts-
beratung zu erweitern und mit öffentlichen Mitteln zu unterstützen. Auch die Einrichtung 
von öffentlichen Ombudsstellen, die sich bisher vor allem auf grosse Städte konzentrieren, 
wird vorgeschlagen (Fuchs et al. 2020a, S. 121–128).  

Organisationsform der Sozialhilfe
Für die Sozialhilfe ist im Vergleich mit anderen Sozialleistungen kennzeichnend, dass sie 
nach dem Individualisierungsprinzip ausgerichtet wird. Um das Existenzminimum zu ga-
rantieren, muss sie die konkreten Lebensumstände und Bedürfnisse der betroffenen 
Personen beachten. Den Rechtsnormen wohnt deshalb häufig eine Offenheit inne, ihre 
Umsetzung eröffnet beträchtliche Ermessensspielräume (Schaller Schenk 2016; Wizent 
2023, Rz. 431–452). Diese Spielräume derart wahrzunehmen, dass ein rechtsgleicher und 
grundrechtskonformer Vollzug gewährleistet ist, stellt hohe fachliche Anforderungen und 
erfordert ausreichende zeitliche Ressourcen (Kaufmann 2016). 

Die institutionellen Rahmenbedingungen hierfür variieren je nach Kanton und 
Sozialdienst erheblich. Während die Sozialhilfe in einigen Kantonen durchgängig regional 
organisiert ist, bestehen in anderen Kantonen sowohl kommunale wie regionale Struktu-
ren oder ist der Sozialhilfevollzug hauptsächlich kommunal geprägt. In kleineren Ge-
meinden ist dabei nicht ohne Weiteres gewährleistet, dass eine Person die Fallführung 
wahrnimmt, die ein Diplom in sozialer Arbeit besitzt – bisweilen wird diese Aufgabe von 
Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreibern wahrgenommen (SKOS 2022, S. 17; 
Departement Gesundheit und Soziales des Kantons Aargau 2021, S. 26–28). Auch die 
Unabhängigkeit der Fachverantwortlichen ist nicht in jedem Fall gegeben. Nicht wenige 
kantonale Gesetze halten fest, dass die Kompetenz, Sozialhilfeleistungen zu gewähren, 
grundsätzlich bei den politischen Gemeindebehörden liegt (vgl. Coullery und Grob 2024, 
S. 7–9). Gemäss Aussagen von Fachverantwortlichen kann sich dies im konkreten Sozial-
hilfevollzug niederschlagen, für den letzten Endes der Gemeinderat oder die von politi-
schen Instanzen eingesetzte Sozialbehörde zuständig ist. Dabei kommt es vor, dass die 
Sozialbehörden Praktiken verfügen, die von der kantonalen Gesetzgebung abweichen 
(Roulin und Hassler 2023, S. 33).

Aktuell fehlt eine Typologie, welche die Vielfalt an Organisationsformen in der 
Sozialhilfe prägnant verdichtet und quantifiziert. Auch gibt es kaum Untersuchungen, 
welche die Zusammenhänge zwischen den institutionellen Rahmenbedingungen und 
der Qualität des Sozialhilfevollzugs vertiefen. Es erscheint jedoch sehr plausibel, dass 
eine angemessene Grösse, ausreichende personelle Ressourcen sowie die Unabhängig-
keit in Einzelfallentscheidungen dazu beitragen, dass die Sozialhilfe rechtsgleich und 
grundrechtskonform ausgerichtet wird. Auch in anderen Bereichen sind positive Aus-
wirkungen zu erwarten und teilweise empirisch belegt (für Gemeindegrösse und Nicht-
bezug siehe Abschnitt C.1.2, für Fallbelastung und Ablösequote siehe Abschnitt C.2.3).  

Eine Anpassung von institutionellen Rahmenbedingungen erfordert nicht zwin-
gend eine Reorganisation «von oben». Mehrere Kantone (z. B. BE, FR, NE, SO) formulieren 
stattdessen Mindeststandards, welche die Gemeinden einhalten müssen, wenn sie den 
Vollzug der Sozialhilfe organisieren (z. B. personelle Dotierung oder Einzugsgebiet der 
Sozialdienste, Fallbelastung oder fachliche Qualifikation der Mitarbeitenden; vgl. Coullery 
und Grob 2024, S. 4–6).
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Ausgleich von Soziallasten
In den meisten Kantonen tragen die Gemeinden einen Teil der Sozialhilfeausgaben oder 
übernehmen sie vollständig. Vor allem in kleineren Gemeinden ist es möglich, dass we-
nige kostenintensive Dossiers das Budget erheblich belasten. Die Gemeinden können 
deshalb versucht sein, in einen negativen Wettbewerb zu treten, um für Sozialhilfebezie-
hende möglichst unattraktiv zu werden. Einzelfälle veranschaulichen, dass darunter der 
rechtmässige Sozialhilfevollzug zu leiden droht (vgl. die Beispiele bei Egbuna Joss und 
Belser 2015; Belser 2016, S. 233–234). 

Um dem entgegenzusteuern, werden innerkantonale Systeme zum Ausgleich 
von Soziallasten empfohlen (Belser und Bächler 2020, S. 486; Knill et al. 2023, S. 63–65, 
68). Etliche Kantone verfügen bereits über solche Ausgleichssysteme, die allerdings sehr 
verschieden ausgestaltet sind. Wesentliche Unterschiede bestehen darin, ob der Aus-
gleich horizontal (unter den Gemeinden), vertikal (Kostenbeteiligung des Kantons) oder 
in einer Kombination von beidem ausgestaltet ist. Auch die darin erfassten Leistungen 
variieren (neben Sozialhilfe z. B. auch Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Bildungskosten 
oder geografisch-topografische Sonderlasten). Schliesslich gleichen die einen Systeme 
nur auffällige Ungleichheiten aus (z. B. zwischen stark über- und unterbelasteten Ge-
meinden), während andere fixe Kostenbeteiligungen festlegen, die in jedem Fall zum 
Tragen kommen (Tschudi 2015; Bächler 2016; SKOS 2018, S. 13–14). Zugunsten eines sub
stanziellen Lastenausgleichs wird insbesondere angeführt, dass das kantonale Recht 
zentrale Eckpfeiler der wirtschaftlichen Sozialhilfe vorgibt und die Handlungsspielräume 
der Gemeinden damit eingrenzt (Bächler 2016, S. 7–8; Ecoplan et al. 2010, S. 58–63).
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C.5	 WEITERENTWICKLUNG DES LEISTUNGSSYSTEMS

•	 Das System der materiellen Existenzsicherung ist nicht in Stein gemeis-
selt. Aktuell lassen sich zwei Ansätze unterscheiden, das Leistungsangebot zu 
reformieren: erstens eine Ausdifferenzierung der existenzsichernden Bedarfs-
leistungen, zweitens Forderungen nach einem grundsätzlichen Systemwechsel.

•	 Neue existenzsichernde Bedarfsleistungen bilden die Ergänzungsleis-
tungen für Familien (mehrere Kantone) und die Überbrückungsleistungen für 
ältere Arbeitslose (Bund, Kanton Waadt). Sie gestalten die finanzielle Grundsi-
cherung für spezifische Personengruppen vorteilhafter aus, als dies in der So-
zialhilfe der Fall wäre, und erweitern damit deren Spielräume. Gleichzeitig er-
höhen sie die Komplexität des Systems. 

•	 In den 2000er-Jahren sind mehrere Studien erstellt worden, die sich mit 
Möglichkeiten eines teilweisen oder vollständigen Systemwechsels beschäfti-
gen (z. B. erwerbsabhängige Steuergutschriften). Im Anschluss daran wurden 
jedoch keine konkreten Projekte in Angriff genommen. Die Einführung eines 
bedingungslosen Grundeinkommens ist 2016 in einer eidgenössischen Volks-
abstimmung deutlich abgelehnt worden. 
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Das System der sozialen Sicherheit wurde von der Nachkriegszeit bis in die 1990er-Jahre 
stark ausgebaut. Die Schweiz hatte dabei Nachholbedarf, wichtige Leistungen wurden 
vergleichsweise spät eingeführt. Seither lassen sich keine klaren Trends mehr festhalten. 
Einerseits umfassten mehrere Reformen von Sozialversicherungen einen Abbau finanziel-
ler Leistungen (vgl. Abschnitt B.2.3). Andererseits wurde das System der sozialen Sicherheit 
aber auch punktuell erweitert (z. B. Einführung Mutterschaftsversicherung 2005, Urlaub 
des anderen Elternteils 2021, Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 2021). 

Wichtige Reformen im Bereich der materiellen Existenzsicherung sind weiter 
oben bereits ausführlich dargestellt worden (siehe Abschnitte C.2.2, C.2.3 und C.3). Dabei 
konzentrierte sich die Perspektive allerdings auf Leistungen, die bereits seit längerer Zeit 
bestehen. Ausgeklammert blieb die Frage, ob man auch das Leistungsangebot selber 
verändern müsste. Solche Anpassungen sind in der jüngeren Vergangenheit durchaus 
angestrebt und teilweise umgesetzt worden. Dabei lassen sich zwei grundsätzlich ver-
schiedene Handlungsansätze unterscheiden: 

•	Ausdifferenzierung der existenzsichernden Bedarfsleistungen: Der erste Hand-
lungsansatz besteht darin, neue existenzsichernde Bedarfsleistungen einzu-
führen, um ausgewählte Personengruppen möglichst adäquat zu unterstützen. 
Ein solches Vorgehen lässt die grundsätzliche Unterscheidung zwischen So-
zialversicherungsleistungen und Bedarfsleistungen unberührt. Es zielt vielmehr 
darauf, das System der Bedarfsleistungen stärker auszudifferenzieren. In den 
letzten Jahren sind mehrere solche Leistungen eingeführt worden, insbeson-
dere kantonale Ergänzungsleistungen für Familien. Abschnitt C.5.1 bilanziert, 
was man über ihre Wirkungen weiss.

•	Teilweiser oder vollständiger Systemwechsel: Der zweite Handlungsansatz um-
fasst Ideen und Forderungen, die in stärkerem Ausmass einen Systemwechsel 
anstreben. Sie sind sehr vielfältig, haben aber einen gemeinsamen Nenner: Sie 
wollen die materielle Existenzsicherung mit Leistungen erreichen, die keine – 
oder eine administrativ sehr unkomplizierte – Bedarfsprüfung voraussetzen. 
Das bekannteste Beispiel hierfür ist das bedingungslose Grundeinkommen. 
Abschnitt C.5.2 gibt einen Überblick über Reformvorschläge, die für die mate-
rielle Existenzsicherung in der Schweiz formuliert und konkretisiert worden sind. 

C.5.1	 AUSDIFFERENZIERUNG DER EXISTENZSICHERNDEN 
BEDARFSLEISTUNGEN

Die Zahl der Bedarfsleistungen, die in der Schweiz ausgerichtet werden, hat sich in den 
letzten zwanzig Jahren nicht markant verändert. Jedoch lässt sich die Tendenz beobach-
ten, für spezifische Personengruppen Leistungen zu schaffen, die existenzsichernd sind 
und damit einen Sozialhilfebezug abwenden. Im Zentrum stehen dabei drei Personen-
gruppen: Familien, ältere Arbeitslose und Personen in Ausbildung.

Bei der Einführung solcher Leistungen übernahmen einzelne Kantone die Vor-
reiterrolle (Familien: Kanton Tessin, ältere Arbeitslose und Personen in Ausbildung: Kan-
ton Waadt). Die Rolle des Bundes ist – anders als in der allgemeinen Sozialhilfe – nicht 
zwingend passiv. Je nachdem, um welche Risiken oder Personengruppen es geht, besitzt 
er Handlungskompetenzen. Gestützt auf die Bundeskompetenz, in der Arbeitslosenfür-
sorge aktiv zu werden, ist 2021 für die gesamte Schweiz eine Überbrückungsleistung für 
ältere Arbeitslose eingeführt worden. Auch wäre der Bund grundsätzlich berechtigt, ge-
setzliche Grundlagen für Familienergänzungsleistungen zu schaffen (Bundesamt für 
Justiz 2001; Coullery und Studer 2024, S. 292). Entsprechende Vorstösse, die erstmals 
Anfang der Nullerjahre lanciert wurden, blieben jedoch bisher erfolglos (Friedmann 2020, 
S. 143–144). Relativ eng begrenzt sind die Bundeskompetenzen im Stipendienwesen, sie 
beschränken sich auf den Tertiärbereich.

Die Ziele, die mit den Leistungen verfolgt werden, können je nach Personen-
gruppe verschieden akzentuiert sein. Sie werden deshalb zunächst separat diskutiert, 
abschliessend wird eine übergreifende Bilanz gezogen. Aufgrund der verfügbaren For-
schungsergebnisse liegt der Fokus auf den Ergänzungsleistungen für Familien.
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Ergänzungsleistungen für Familien
Aktuell verfügen fünf Kantone über Ergänzungsleistungen für Familien («Familien-EL»; TI, 
VD, SO, GE, FR ab Anfang 2026). In den meisten übrigen Kantonen gab es in der Vergan-
genheit Bestrebungen, Familien-EL einzuführen, oder wird dies aktuell geprüft. Gemäss 
einer Kantonsbefragung standen sie 2022 in sieben weiteren Kantonen auf der politischen 
Agenda, in zwei davon mit grundsätzlich unterstützender Haltung der Kantonsregierung 
(Heusser et al. 2023, S. IV–V, 23–26). 

Sowohl die SODK wie auch die SKOS haben Empfehlungen für die Ausgestal-
tung von Familien-EL veröffentlicht (SODK 2010; SKOS 2011). Gleichwohl unterscheiden 
sich die Modelle, die aktuell in Kraft sind, zum Teil erheblich (Ecoplan 2022a, S. 8–14). Mit 
gewissen Vereinfachungen lässt sich festhalten, dass mit der Einführung von Familien-EL 
drei übergeordnete Ziele verfolgt werden.

1.	 Entlastung der Sozialhilfe: Die Familien-EL sollen helfen, die Ausgaben und 
Dossiers der Sozialhilfe zu reduzieren.

2.	 Stärkung der finanziellen Autonomie: Die Familien-EL sollen dazu beitragen, 
dass die Familienarmut sinkt und sich die finanzielle Eigenständigkeit der Be-
troffenen vergrössert.

3.	 Förderung der Erwerbsintegration: Die Familien-EL sollen die Erwerbsintegra-
tion der Eltern verbessern oder zumindest erhalten.

Teilweise ist mit den Familien-EL auch die Hoffnung verbunden, dass sie weniger stig-
matisierend wirken als die Sozialhilfe und deshalb die Zielgruppe breiter abdecken. Dies 
würde hauptsächlich zum zweiten und zum dritten Ziel beitragen. 

Um die genannten Ziele zu erreichen, orientiert sich das Leistungsniveau an 
demjenigen der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV. Hierfür wird auch angeführt, dass Fa-
milien wichtige gesellschaftliche Leistungen erbringen und die Perspektiven der Kinder 
nicht beeinträchtigt werden dürfen. Damit die Erwerbsanreize erhalten bleiben, setzen 
die Familien-EL ein gewisses Erwerbspensum voraus oder rechnen den Haushalten ein 
hypothetisches, minimales Erwerbseinkommen an (Heusser et al. 2023, S. 17–18). Faktisch 
richten sich die Familien-EL damit hauptsächlich – oder gar ausschliesslich – an Familien, 
bei denen zumindest ein Elternteil einer bezahlten Arbeit nachgeht. Sie sind ein Instru-
ment zur Vermeidung von Erwerbsarmut (Friedmann 2020, S. 142). 

Die Evaluationen von Familien-EL zeigen, dass die ersten beiden Ziele in der 
Regel erreicht werden. Dies ist nicht ganz selbstverständlich. Die Familien-EL führen nicht 
in jedem Fall zu einer Entlastung der Sozialhilfe, weil auch andere Familien anspruchs-
berechtigt sind. Was die finanzielle Situation betrifft, kann die Anrechnung des hypothe-
tischen Einkommens im Einzelfall dazu führen, dass das verfügbare Haushaltseinkom-
men mit Familien-EL geringer ist als mit Sozialhilfe. Schliesslich sind Reichweite und 
Zielgruppen der Familien-EL sehr stark davon abhängig, wie ihre einzelnen Elemente 
ausgestaltet werden (z. B. maximales Alter der Kinder, Anforderung an Erwerbspensum). 

Relativ wenig weiss man darüber, in welchem Ausmass das Potenzial, Sozial-
hilfebezug und Armut zu reduzieren, ausgeschöpft wird – wie häufig also bestehende 
Ansprüche auf Familien-EL auch tatsächlich eingelöst werden. Es gibt Hinweise darauf, 
dass dies nicht ohne Weiteres der Fall ist. Insbesondere in der Anfangsphase sind die 
Familien-EL teilweise noch wenig bekannt, und es bildet eine Herausforderung, Familien 
zu erreichen, die keinen regelmässigen Kontakt mit Sozialbehörden haben. Die Komple-
xität der Leistung kann ebenfalls eine Hürde bilden: Die Antragstellung ist vergleichs-
weise aufwendig, und für etliche Interessentinnen und Interessenten ist es schwierig 
abzuschätzen, ob sie tatsächlich Anspruch auf die Leistung haben (Lucas et al. 2019, 
S. 146, 149–150; Baumgartner et al. 2014, S. 52–54, 122). Genauere Informationen liegen 
für den Kanton Waadt vor: Dort hat sich die Nichtbezugsquote in den ersten Jahren nach 
Einführung der Familien-EL schrittweise von nahezu 50 % auf 25 % reduziert. Hierzu wa-
ren gezielte Massnahmen zur Information der Anspruchsgruppen und zur Koordination 
zwischen den involvierten Verwaltungsabteilungen notwendig (Direction générale de la 
cohésion sociale du canton de Vaud 2021).
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Für das dritte Ziel – die Erwerbsintegration – sind die Evaluationsergebnisse 
nicht sehr deutlich. Während des Bezugs von Familien-EL scheint die Erwerbssituation 
mehrheitlich stabil zu bleiben, in einem Kanton zeichnete sich ein leichter Rückgang der 
Beschäftigung ab. Eine Herausforderung bildet dabei der Sachverhalt, dass die Einfüh-
rung der Familien-EL zu Schwelleneffekten führen kann. Gleichzeitig zeigen Interviews 
mit Leistungsbeziehenden und Fachpersonen aber auch, dass die Funktionsweise der 
Anreizelemente (z. B. hypothetisches Einkommen, Freibeträge) mitunter schwierig zu 
verstehen ist. Bei der Einführung von Familien-EL war teilweise vermutet worden, dass 
die betroffenen Haushalte keine begleitende Unterstützung durch die Sozialhilfe nötig 
hätten, weil sie bereits ausreichend in den Arbeitsmarkt integriert seien. Dies hat sich 
nicht bestätigt, die Erwerbspensen der unterstützten Haushalte sind im Durchschnitt 
geringer als in der Gesamtbevölkerung. Zwei Kantone haben in den letzten Jahren des-
halb vermehrt auf individuelle Beratung und Coaching gesetzt, um die Arbeitsmarktinte-
gration der unterstützten Familien zu fördern (Heusser et al. 2023, S. IV).

Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose
Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose wurden 2011 im Kanton Waadt und 2021 
auf Bundesebene eingeführt. Sie wollen vermeiden, dass Menschen, die in fortgeschrit-
tenem Erwerbsalter arbeitslos werden und für längere Zeit keine neue Stelle finden, auf 
die Sozialhilfe angewiesen sind. Auch soll verhindert werden, dass die Betroffenen ge-
zwungen sind, ihr Vermögen fast vollständig zu verzehren und ihre Altersvorsorge zu 
schmälern (Vorbezug von Pensionskassenguthaben oder Altersrenten). Dahinter steht 
die Annahme, dass es ungerecht wäre, wenn Menschen, die gegen Ende ihres Erwerbs-
lebens den Anschluss an den Arbeitsmarkt verlieren, deswegen um ihre Ersparnisse ge-
bracht werden und bis zum Erreichen des Rentenalters auf dem Existenzminimum der 
Sozialhilfe (oder knapp darüber) leben müssen. 

Wie die Familien-EL orientieren sich die Überbrückungsleistungen an den Er-
gänzungsleistungen zur AHV/IV. Im Unterschied zur Sozialhilfe können sie beansprucht 
werden, wenn ein Haushalt über ein bescheidenes Vermögen verfügt. Die Überbrückungs-
leistung des Kantons Waadt ist für die meisten Erwerbslosen zugänglich, die kurz vor dem 
Rentenalter stehen, die Taggelder der Arbeitslosenversicherung ausgeschöpft haben und 
die Kriterien der Bedarfsprüfung erfüllen. Die Anspruchskriterien der Bundesleistung sind 
restriktiver. Sie setzen unter anderem voraus, dass die betroffenen Personen während min-
destens zwanzig Jahren erwerbstätig waren und entsprechende Beiträge in die AHV zahlten. 

Für die Überbrückungsleistung des Kantons Waadt ist nachgewiesen, dass sie 
ihre Ziele – Abwendung des Sozialhilfebezugs und Schutz der Altersvorsorge – weitge-
hend erreicht (Abrassart et al. 2015, S. 49–53, 75–76) . Eine umfassende Evaluation der 
Bundesleistung ist für 2026 geplant. Aktuelle Zahlen der Bundesleistung zeigen, dass sie 
seltener beansprucht wird als erwartet (2023: 940 Personen). Es wird vermutet, dass dies 
mit ihrer Einführung während der Corona-Pandemie zusammenhängt. Damals gab es 
phasenweise keine Aussteuerungen aus der Arbeitslosenversicherung, weil die maxima-
le Bezugsdauer der Taggelder erhöht worden war. Zudem ist der Anteil der Ausgesteuerten, 
welche die Leistung beziehen, geringer als ursprünglich geschätzt. Fehlende Bekanntheit 
erscheint als Ursache wenig plausibel, weil die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren 
verpflichtet sind, ausgesteuerte Personen ab 60 Jahren entsprechend zu informieren. In 
der geplanten Evaluation sollen die Gründe für die vorderhand geringen Bezugszahlen 
vertieft untersucht werden (BSV 2023). 

Existenzsichernde Ausbildungsbeiträge
Anders als bei den Familien-EL und den Überbrückungsleistungen geht es bei den Aus-
bildungsbeiträgen nicht darum, das Niveau der Grundsicherung zu erhöhen und sie den 
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV anzupassen. Vielmehr soll verhindert werden, dass 
finanziell bedürftige Menschen, die eine Ausbildung absolvieren wollen, neben den 
Stipendien auch auf eine Unterstützung der Sozialhilfe angewiesen sind. Damit sollen 
administrative Hürden abgebaut, Schwelleneffekte vermieden und mögliche Stigmati-
sierungseffekte reduziert werden. 
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Eine Vorreiterrolle übernahm auch hier der Kanton Waadt mit seinen Program-
men FORJAD (für junge Erwachsene) und FORMAD (für Personen von 25 bis 40 Jahren), 
die 2006 und 2014 eingeführt worden sind. Soweit ersichtlich, wird eine solche Trennung 
andernorts nicht mit gleicher Konsequenz angestrebt. Massnahmen und Programme, 
welche die berufliche Grundbildung finanziell bedürftiger Menschen fördern, gibt es in 
mehreren Kantonen. Sie beruhen in der Regel aber auf einer Zusammenarbeit von So-
zialhilfe, Stipendienwesen und Bildungssystem. Ob die Stipendien allein existenzsichernd 
ausfallen, hängt unter diesen Voraussetzungen stark von der konkreten Lebenssituation 
der betroffenen Personen ab (z. B. Alter, Haushaltssituation, Arbeits- und Berufserfahrung, 
Nationalität und Migrationsgeschichte; für Personen ab 25 Jahren vgl. die Übersicht bei 
Rudin et al. 2023, S. 23–31). 

Bilanz
Ein zentrales Motiv bei der Ausdifferenzierung existenzsichernder Bedarfsleistungen be-
steht darin, die Grundsicherung für spezifische Personengruppen vorteilhafter auszu-
gestalten, als dies bei einem Sozialhilfebezug der Fall wäre. Bei den Familien-EL wird dies 
mit der gesellschaftlichen Funktion von Familien und dem Kindeswohl begründet, bei 
den Überbrückungsleistungen mit der besonderen Situation von Personen, die kurz vor 
Erreichen des Rentenalters den Anschluss an den ersten Arbeitsmarkt nicht mehr schaf-
fen. Es ist grundsätzlich denkbar, solche Ausdifferenzierungen auch für weitere Personen-
gruppen vorzunehmen. Damit würde die materielle Existenzsicherung verstärkt von Über-
legungen zur «Wohlfahrtswürdigkeit» der Betroffenen abhängig (vgl. van Oorschot und 
Roosma 2017).

Die Ziele, den Sozialhilfebezug abzuwenden und die finanzielle Eigenständig-
keit der Zielgruppen zu stärken, erreichen die Leistungen zuverlässig. Gleichzeitig er-
höhen sie die Komplexität des Systems und können zu Fehlanreizen führen. Es gibt Hin-
weise, dass fehlende Bekanntheit und komplizierte Anspruchsregelungen zumindest in 
der Anfangsphase die Reichweite beeinträchtigen. 

In welchem Ausmass eine Ausdifferenzierung von existenzsichernden Bedarfs-
leistungen dazu beiträgt, die berufliche und soziale Integration zu stärken, lässt sich nicht 
in pauschaler Form beantworten. Entscheidend ist, ob zu diesem Zweck neue Strukturen 
der persönlichen Unterstützung entwickelt werden und wie sich diese zu bereits beste-
henden Angeboten verhalten. Die Voraussetzungen hierzu können sich zwischen den 
einzelnen Kantonen und Gemeinden stark unterscheiden. 

C.5.2	 TEILWEISER ODER VOLLSTÄNDIGER SYSTEMWECHSEL

Parallel zur Ausdifferenzierung des Bedarfsleistungssystems werden auch Diskussionen 
geführt, die grundsätzlichere Veränderungen in der materiellen Existenzsicherung be-
treffen. Die Modelle, die dabei erörtert werden, streben – mit unterschiedlicher Gewich-
tung – die folgenden Ziele an: 1) eine stärkere Reduktion der Armut, 2) die Behebung von 
Schwelleneffekten und Fehlanreizen sowie 3) eine Vereinfachung des Leistungssystems 
und damit eine Steigerung der Effizienz. 

Einen Höhepunkt erlebten diese Debatten in den späten 1990er- und den 
2000er-Jahren, als neue Formen der Armut und stark steigende Sozialhilfezahlen auf gros-
sen Handlungsbedarf verwiesen (siehe oben Abschnitt B.2.3 und Grundlagenheft «Armut 
in der Schweiz im Überblick», Abschnitt A.3.2). Im Auftrag des Parlaments erstellte das 
Eidgenössische Departement des Innern damals eine Typologie von Modellen zur mate-
riellen Existenzsicherung, die auf einer Auswertung internationaler Forschungsliteratur 
beruhte (Stutz und Bauer 2003). Drei dieser Typen implizieren einen Systemwechsel, weil 
sie bestehende Bedarfsleistungen vollständig oder zumindest teilweise ersetzen würden.

•	Negative Einkommenssteuer: In diesem Modell wird ein Grundeinkommen 
automatisch über das Steuersystem gewährleistet. Einwohnerinnen und Ein-
wohner, deren Einkommen geringer ist als das Grundeinkommen, werden ne-
gativ besteuert und ihnen wird dementsprechend ein Betrag ausbezahlt. Der 
negative Steuersatz ist derart konzipiert, dass keine Schwelleneffekte entste-

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitt A.3.2). 
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hen und sich das verfügbare Einkommen erhöht, wenn das Erwerbseinkommen 
steigt.

•	Steuergutschriften: In diesem Modell wird ein Grundeinkommen vom geschul-
deten Steuerbetrag abgezogen. Übertrifft die Gutschrift die Steuerschuld, so 
wird die verbleibende Differenz rückvergütet. Vor allem angloamerikanische 
Staaten kennen solche Steuergutschriften. In der Praxis setzen sie meistens 
eine gewisse Erwerbstätigkeit voraus und konzentrieren sich damit auf die Be-
kämpfung von Erwerbsarmut. Auch weitere Eingrenzungen der Zielgruppe fin-
den statt, insbesondere auf Familien. Teilweise erfolgt die Auszahlung nicht 
automatisch, sondern muss beantragt werden. 

•	Bedingungsloses Grundeinkommen: In diesem Modell wird allen Einwohnerin-
nen und Einwohnern ein regelmässiges Grundeinkommen in gleicher Höhe 
ausbezahlt. «Bedingungslos» unterstreicht, dass keine Verpflichtung zu einer 
Gegenleistung besteht und kein Bedarf nachgewiesen werden muss. Insbe-
sondere ist den Bezügerinnen und Bezügern auch freigestellt, ob sie einer Er-
werbstätigkeit nachgehen. Das Grundeinkommen wird an das steuerbare Ein-
kommen angerechnet, wobei die Steuerpflicht erst einsetzt, wenn das 
Grundeinkommen übertroffen wird. 

Was die konkrete Umsetzung der Modelle betrifft, verweist der einschlägige Bericht auf 
Zielkonflikte, die in der internationalen Forschung breit anerkannt sind (Stutz und Bauer 
2003, S. 60–61, 64; Schaltegger 2004, S. 2; Leu et al. 2008, S. 13, 76–79, 110–116): Will man 
ein ausreichendes Grundeinkommen garantieren und im Steuersystem gleichzeitig star-
ke Erwerbsanreize setzen, so wird die Finanzierung solcher Modelle sehr teuer. Grenzt 
man den finanziellen Aufwand stärker ein, so fällt entweder das Grundeinkommen gering 
aus oder die Erwerbsanreize sind schwach, weil ein grosser Anteil des zusätzlich erwirt-
schafteten Einkommens wieder als Steuer abgegeben werden muss. 

Statistische Simulationen, die in den 2000er-Jahren spezifisch für die Schweiz 
durchgeführt wurden, bestätigten diesen Sachverhalt (Abul Naga et al. 2008; Müller 2004). 
Sie berechneten, welche Auswirkungen solche Modelle auf die Verbreitung von Armut, 
die Erwerbstätigkeit und die fiskalische Belastung hätten. Am besten schnitten Varianten 
ab, welche die Leistungen auf spezifische Personengruppen beschränken und das Unter-
stützungsniveau deutlich unterhalb des Existenzminimums ansetzen. Damit verändert 
sich der Charakter solcher Modelle: Sie führen nicht zu einem grundsätzlichen System-
wechsel, sondern ergänzen das bestehende System um neue Leistungen. Auch in dieser 
Form können sie allerdings erheblich zur Armutsbekämpfung beitragen, weil die (quasi)
automatische Auszahlung dem Nichtbezug vorbeugt.

Auf Ebene des Bundes wurden in der Folge zwei Modelle vertieft betrachtet.
•	Erwerbsabhängige Steuergutschriften: Im Auftrag des Bundesrates prüfte eine 

Expertengruppe die Einführung erwerbsabhängiger Steuergutschriften (Leu et 
al. 2008). Im Zentrum stand dabei nicht die Armutsbekämpfung, sondern die 
Vermeidung von negativen Erwerbsanreizen. Die Gruppe kam zum Schluss, 
dass sich die Beschäftigungssituation einkommensschwacher Haushalte mit 
diesem Instrument nicht massgeblich verbessern würde. Um systembedingte 
Ungerechtigkeiten zu vermeiden, empfahl sie, die Fehlanreize in der Sozial-
hilfe und in weiteren Bedarfsleistungen zu eliminieren (siehe Abschnitt C.2.2).

•	Allgemeine Erwerbsversicherung: Im Auftrag des Parlaments prüfte der Bun-
desrat die Einführung einer Allgemeinen Erwerbsversicherung (Bundesrat 
2012). Der entsprechende Vorschlag sah vor, sämtliche Sozialwerke zusam-
menzuführen, die finanzielle Beiträge bei Erwerbsausfällen gewähren (Invali-
denversicherungen, Unfallversicherung, Arbeitslosenversicherung, Erwerbs-
ersatzordnung, Krankentaggeldversicherung, Sozialhilfe; Gurny und Ringger 
2009; Knöpfel 2006). Ihre Leistungen hätten je nach Haushaltssituation 70 % 
oder 80 % des versicherten Verdienstes betragen und wären unbefristet aus-
gerichtet worden. Die Sozialhilfe wäre damit weitgehend auf Menschen be-
grenzt gewesen, die arbeitsfähig sind, aber keine Erwerbstätigkeit ausüben 
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wollen – auch wenn diese unter fairen Bedingungen stattfinden würde («decent 
work» im Sinne der Internationalen Arbeitsorganisation ILO, vgl. Schwerpunkt-
heft «Erwerbsarbeit und Armut in der Schweiz», Abschnitte D und F). Der Bun-
desrat lehnte den Vorschlag mit dem Argument ab, dass das bestehende Sys-
tem seine Ziele für den allergrössten Teil der Bevölkerung im Erwerbsalter 
erfülle und ein radikaler Systemwechsel deshalb nicht angezeigt sei. Im Zuge 
der Corona-Krise wurde ein aktualisiertes Modell für eine Allgemeine Erwerbs-
ausfallversicherung zur Diskussion gestellt (Gurny und Ringger 2022, S. 11–38).

Das bedingungslose Grundeinkommen kam durch eine Volksinitiative auf die politische 
Agenda. Die Initiative verlangte, dass der Bund ein bedingungsloses Grundeinkommen 
einführt, das der ganzen Bevölkerung ein menschenwürdiges Dasein und die Teilnahme 
am öffentlichen Leben ermöglicht. In der Abstimmung vom Juni 2016 wurde sie mit 77 % 
Nein zu 23 % Ja abgelehnt. Der Vorschlag hatte offengelassen, wie hoch das Grundein-
kommen sein soll und wie es zu finanzieren wäre. Als Diskussionsgrundlage nannten 
die Initiantinnen und Initianten einen monatlichen Betrag von 2500 Franken für Erwach-
sene und 625 Franken für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre (BSV 2016, S. 2). Offen 
blieb auch, in welchem Umfang weiterhin Unterstützung zur beruflichen und sozialen 
Integration geleistet worden wäre. Diese Frage stellt sich grundsätzlich bei Modellen, 
welche die Ausrichtung der materiellen Existenzsicherung «automatisieren» (z. B. durch 
Integration in das Steuersystem) und damit von Unterstützungsinstanzen wie der So-
zialhilfe entkoppeln.

Bei einer Annahme der Initiative wäre die Schweiz der erste Industriestaat ge-
wesen, der ein existenzsicherndes bedingungsloses Grundeinkommen flächendeckend 
und dauerhaft eingeführt hätte. Auch eine negative Einkommenssteuer ist bisher nirgends 
in vollem Umfang umgesetzt worden. In etlichen Ländern gibt es jedoch Pilotprojekte auf 
kommunaler oder regionaler Ebene, die mit Varianten eines bedingungslosen Grundein-
kommens experimentieren. In der Regel deckt das Grundeinkommen dabei aber nicht 
den gesamten Existenzbedarf, auch ist es häufig auf spezifische Personengruppen (z. B. 
Erwerbslose, einkommensschwache Personen) begrenzt. Zudem können sich die wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen und sozialpolitischen Rahmenbedingungen von Fall zu 
Fall sehr stark unterscheiden (Hasdell 2020; Somers et al. 2021) . 

Dies vorausgesetzt, zeigen die Experimente in Industrieländern, dass die Mo-
delle mehrheitlich geeignet sind, um Armut und Einkommensungleichheit zu reduzieren 
(Somers et al. 2021, S. 55–56). Die Folgen für die Erwerbstätigkeit scheinen nicht beson-
ders gravierend: Es wird mehrheitlich eine Reduktion der Erwerbstätigkeit festgestellt, 
die jedoch relativ moderat ausfällt (Somers et al. 2021, S. 51–55; Hiilamo 2022, S. 81; 
Marinescu 2018; keine Veränderung: Bohmann et al. 2025, S. 226–227). Allerdings ist zu 
bedenken, dass die Experimente in der Regel zeitlich begrenzt sind, was es schwierig 
macht, die langfristigen Folgen auf den Anreiz zur Erwerbsarbeit zu testen. Eine starke 
Reduktion der Erwerbstätigkeit könnte für die Teilnehmenden deshalb längerfristig un-
erwünschte Folgen haben (Hiilamo 2022, S. 79). Für andere Lebensbereiche (z. B. Gesund-
heit, soziale Partizipation) variieren die Ergebnisse je nach Experiment recht stark (So-
mers et al. 2021, S. 56–58). Negative Effekte sind zwar die Ausnahme, doch können 
positive Resultate nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden.

Im bisher grössten Experiment zum bedingungslosen Grundeinkommen in den 
USA erhielten 1000 einkommensschwache Personen während dreier Jahre monatlich je 
1000 Dollar ausbezahlt (Vivalt et al. 2024; Miller et al. 2024). Ein detaillierter Kontrollgrup-
penvergleich belegt, dass die Teilnehmenden ihre Arbeitszeit insgesamt um 4 % redu-
zierten, ihre Arbeitsmarktpartizipation sank um 2 Prozentpunkte. Die Partnerinnen bzw. 
Partner der Teilnehmenden reduzierten in einem ähnlichen Ausmass. Die gewonnene 
Zeit wurde hauptsächlich für Freizeitaktivitäten genutzt. Positive Auswirkungen auf die 
Qualität der Beschäftigung blieben aus. Kurzfristig zeigten sich erhebliche Verbesserun-
gen der psychischen Gesundheit und der Ernährungssicherheit, die aber nicht von Be-
stand waren. Für eine vorteilhafte Entwicklung der körperlichen Gesundheit gibt es keine 
Belege. Ein Pilotprojekt in Deutschland mit etwas mehr als hundert Teilnehmenden stell-

vgl. Schwerpunktheft  
«Erwerbsarbeit und Armut in der 
Schweiz», (Abschnitte D und F).
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te dagegen – im Vergleich zur Kontrollgruppe – stabile Verbesserungen der mentalen 
Gesundheit und des Wohlbefindens fest (Bohmann et al. 2025, S. 227–228).

In Feldexperimenten nicht zu überprüfen sind die makroökonomischen Folgen, 
wenn ein bedingungsloses Grundeinkommen in einem ganzen Staat dauerhaft umgesetzt 
und mit öffentlichen Mitteln finanziert würde. In der ökonomischen Forschung besteht 
ein breiter Konsens, dass die Einführung eines existenzsichernden Grundeinkommens 
mit einem hohen Finanzierungsaufwand verbunden wäre und erhebliche Steuererhöhun-
gen bedingen würde (Bach und Hamburg 2023; Wissenschaftlicher Beirat beim Bundes-
ministerium der Finanzen 2021). Dies birgt Risiken für die gesamtwirtschaftliche Entwick-
lung (z. B. Erwerbsbeteiligung, Investitionen), die im Detail schwierig abzuschätzen sind 
und stark von der konkreten Umsetzung und den geplanten Steuerquellen (z. B. Einkom-
men, Vermögen, Konsum, Finanztransaktionen) abhängen.
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•	 Viele Herausforderungen in der materiellen Existenzsi-
cherung stellen sich nicht allein in der Schweiz, sondern sind 
typisch für Wohlfahrtsstaaten des frühen 21. Jahrhunderts. 
Dies gilt für den Nichtbezug von Sozialleistungen, den Einsatz 
von finanziellen Anreizen und Sanktionen sowie die soziale 
Integration der Leistungsbeziehenden. In stärkerem Masse 
ein Schweizer Phänomen sind die föderal begründeten Unter-
schiede in der Ausgestaltung und im Vollzug der materiellen 
Existenzsicherung.

•	 Die genannten Herausforderungen sind systemimma-
nent identifiziert worden, ausgehend von den zentralen Zielen 
der materiellen Existenzsicherung. Ein alternatives Vorgehen 
besteht darin, die Situation aus der Perspektive des Capabi
lity-Ansatzes zu beurteilen. Dieser theoriegeleitete «Blick von 
aussen» führt im Kern zu ähnlichen Einschätzungen, lenkt aber 
gleichzeitig auch die Aufmerksamkeit auf zusätzliche Heraus-
forderungen: 

•	die Bedeutung der persönlichen Hilfe als Instrument der 
materiellen Existenzsicherung

•	eine ausgewogene Mischung von individuellen und 
strukturbezogenen Massnahmen 

•	die Unterstützung von armutsbetroffenen Menschen, die 
in besonderem Masse belastet und benachteiligt sind
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Die materielle Existenzsicherung ergibt sich aus dem Zusammenspiel von finanziellen 
Sozialleistungen, sozialen Sachtransfers und der Steuerbelastung von einkommens-
schwachen Haushalten. Weil für soziale Sachtransfers und Steuern zu wesentlichen Tei-
len die Gemeinden zuständig sind, fällt ein Überblick schwer. Deshalb hat sich das vor-
liegende Schwerpunktheft auf die finanziellen Sozialleistungen konzentriert.

Es lassen sich grundsätzlich zwei Kategorien von finanziellen Sozialleistungen 
unterscheiden: Sozialversicherungsleistungen einerseits, bedarfsabhängige Sozialleis-
tungen andererseits. Sozialversicherungen haben in der Regel nicht den gesetzlichen 
Auftrag, Armut zu bekämpfen, sondern fangen Erwerbsausfälle auf oder decken Risiken 
wie krankheits- oder unfallbedingte Ausgaben. Faktisch tragen sie auf diese Weise viel 
zur Armutsbekämpfung bei. Dies gilt auch dann, wenn man die Altersvorsorge ausklam-
mert: Bei mehr als der Hälfte der Menschen im Erwerbsalter, die dank Sozialleistungen 
nicht in Armut leben, sind Sozialversicherungen dafür verantwortlich (siehe Abschnitt 
B.1.1). Aus armutspolitischer Sicht ist es wichtig, diese empirischen Zusammenhänge 
anzuerkennen und sie in angemessener Form zu berücksichtigen, wenn Reformen im 
System der sozialen Sicherheit eingeleitet werden.

Die bedarfsabhängigen Sozialleistungen sind nur für Haushalte mit beschei-
denen wirtschaftlichen Mitteln zugänglich. Insofern ist ihr Bezug zur Armutsbekämpfung 
exklusiver. Besonders ausgeprägt ist er bei Leistungen, die eigenständig ein Existenz-
minimum garantieren (z. B. Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV). Die Sozialhilfe 
und einige kantonsspezifische Bedarfsleistungen (z. B. Arbeitslosenhilfe, Ergänzungs-
leistungen für Familien) leisten nicht nur materielle Unterstützung. Sie haben auch den 
Auftrag, die berufliche und soziale Integration ihrer Klientinnen und Klienten zu fördern. 
Bei der Verwirklichung dieser Ziele stellen sich zurzeit namentlich die folgenden Heraus-
forderungen. 

•	Nichtbezug von Sozialleistungen: Punktuelle Analysen deuten darauf hin, dass 
in der Schweiz rund 20 % bis 40 % der Personen keine bedarfsabhängige So-
zialleistung beziehen, obwohl sie Anspruch darauf hätten. Diese Anteile be-
wegen sich in einer ähnlichen Grössenordnung wie in anderen europäischen 
Ländern. Nichtbezug in diesen Dimensionen ist problematisch: Er weist darauf 
hin, dass die Sozialleistungen nicht die gewünschte Wirkung erzielen oder 
falsch konzipiert sind. Um den Nichtbezug wirksam zu bekämpfen, wäre es 
wichtig, mehr über seine Ursachen zu wissen. Die Vielfalt und Komplexität von 
Nichtbezugsgründen ist zwar verhältnismässig breit dokumentiert, doch fehlt 
es an Informationen zu ihrer Häufigkeit und ihrer Bedeutung für die Erklärung 
des Phänomens. In der jüngeren Vergangenheit sind in der Schweiz verstärkt 
Massnahmen gegen den Nichtbezug von Sozialleistungen diskutiert und er-
griffen worden. Systematische und umfassende Ansätze bleiben bisher jedoch 
selten.

•	Wirkung von Sanktionen: Die soziale Sicherheit ist bis heute vom wohlfahrts-
staatlichen Paradigmenwechsel der 1990er-Jahre geprägt: Im Sinne einer «Ak-
tivierung» wird der Bezug finanzieller Leistungen davon abhängig gemacht, 
dass sich die Betroffenen für ihre berufliche und soziale Eingliederung einset-
zen und ihre Bemühungen gegenüber den Behörden belegen. Dieses Para-
digma wird in der konkreten Umsetzung unterschiedlich interpretiert. Sowohl 
in der Forschung wie in der Praxis verdichten sich die Zweifel an der Wirksam-
keit von sanktionslastigen Vollzugsmodellen. Dies gilt besonders für die Sozial-
hilfe, bei der ein beträchtlicher Anteil der Klientinnen und Klienten mehrfach 
belastet ist. Die internationale Forschung zeigt hier, dass Zwang und schema-
tische Sanktionen zwar zu kurzfristigen Erfolgen führen können. Sie sind aber 
selten nachhaltig und können längerfristig kontraproduktive Folgen haben. Die 
Ergebnisse sprechen für eine Unterstützungspraxis, die fallspezifische Lösun-
gen sucht und konsensual ausgerichtet ist. Dies schliesst den Einsatz von 
Sanktionen nicht grundsätzlich aus. Doch ist es wichtig, dass sie in Handlungs-
strategien eingebettet sind, die der Situation der Betroffenen gerecht werden 
und geeignet sind, deren Perspektiven massgeblich zu verbessern. Dafür ist 
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ausreichendes und fachlich qualifiziertes Personal notwendig. Für die Schweiz 
ist gezeigt worden, dass sich entsprechende Investitionen finanziell lohnen 
können: Eine angemessene Personalausstattung erhöht die Häufigkeit von 
Ablösungen aus der Sozialhilfe und reduziert die durchschnittlichen Kosten pro 
Dossier.

•	Soziale Integration: Eine besondere Herausforderung bildet in diesem Zusam-
menhang die soziale Integration von armutsgefährdeten und armutsbetroffe-
nen Menschen. Für diesen Bereich ist im System der sozialen Sicherheit der 
Schweiz fast ausschliesslich die Sozialhilfe zuständig. Unter dem Einfluss des 
Aktivierungsparadigmas blieben ursprünglich viele ihrer Massnahmen zur so-
zialen Integration auf die Arbeitswelt ausgerichtet und sollten der «Beschäfti-
gung» in erwerbsähnlichen Kontexten dienen. Dieser Fokus wird aber zuneh-
mend als zu einseitig empfunden. Als Alternative werden Massnahmen 
entwickelt, welche den Betroffenen eine grössere Bandbreite an potenziell 
sinnstiftenden Tätigkeiten eröffnen. Dazu gehören auch gemeinschaftsbezo-
gene Tätigkeiten, die den sozialen Zusammenhalt, den ökologischen Wandel 
oder demokratische Strukturen stärken. Die Entwicklung und Ausgestaltung 
solcher Programme befindet sich noch in einer frühen Phase. Auch erweist es 
sich als sehr anspruchsvoll, die Wirkungen solcher Massnahmen zuverlässig 
und differenziert festzustellen.

•	Fehlanreize: Schulden und «Konstruktionsfehler» in der materiellen Existenz-
sicherung können dazu führen, dass Anstrengungen von Armutsbetroffenen 
um eine stärkere Erwerbsintegration nicht honoriert werden. Das verfügbare 
Einkommen ändert sich nicht oder geht gar zurück. Im Umgang mit Schulden 
werden derzeit mehrere Verbesserungen diskutiert. Andere Fehlanreize und 
Schwelleneffekte, die sich aus der Konzeption und dem Zusammenspiel von 
Leistungen der materiellen Existenzsicherung ergeben, haben vor zehn bis 
zwanzig Jahren für grösseres Aufsehen gesorgt und teilweise zu Reformen 
geführt. Seither ist es ruhiger geworden. Nach wie vor ist kaum bekannt, welche 
Auswirkungen die systembedingten Fehlanreize auf das tatsächliche Verhalten 
von armutsbetroffenen Menschen haben.

Diese Herausforderungen lassen sich nicht nur in der Schweiz, sondern in ähnlicher Form 
auch in vielen anderen Ländern beobachten. Insofern sind sie kennzeichnend für die 
wohlfahrtsstaatliche Entwicklung von Industrieländern im frühen 21. Jahrhundert. Spezi-
fischer auf die Schweiz bezogen sind Herausforderungen, die mit der politräumlichen 
Vielfalt zusammenhängen. Die föderale Prägung des Systems der sozialen Sicherheit 
kommt in der materiellen Existenzsicherung besonders stark zur Geltung. Dies bietet 
einerseits Raum für situationsgerechte Lösungen und innovative Experimente. Anderer-
seits kann es zu Konsequenzen führen, die als problematisch wahrgenommen werden. 
Weil sich die materielle Existenzsicherung in grosser Nähe zu den Grund- und Menschen-
rechten bewegt, können Unterschiede im Leistungsniveau oder in der Vollzugspraxis das 
Gerechtigkeitsempfinden strapazieren.

Die Richtlinien der SKOS sind derzeit das zentrale Instrument, um in diesem 
Bereich eine Harmonisierung zu gewährleisten. Forderungen nach verbindlichen Rechts-
grundlagen (z. B. Bundesrahmengesetz, Konkordat) waren bisher politisch nicht mehr-
heitsfähig. In der juristischen Lehre wird als Alternative vorgeschlagen, die grundrecht-
liche Verankerung der Sozialhilfe in der Rechtspraxis zu stärken. Auch eine Förderung der 
unabhängigen Rechtsberatung sowie innerkantonale Ausgleichssysteme von Sozial
lasten werden empfohlen. Schliesslich bildet eine Herausforderung, dass der Sozialhilfe-
vollzug teilweise in sehr kleinräumigen Strukturen stattfindet. Eine professionelle Fall-
führung ist unter diesen Voraussetzungen nicht immer gewährleistet und der fachlichen 
Ausdifferenzierung sind enge Grenzen gesetzt. Die Regionalisierung von Sozialdiensten 
kann dem entgegensteuern. Einige Kantone haben diese zwingend vorgeschrieben und 
«von oben» verfügt, andere formulieren stattdessen Mindeststandards, welche die Ge-
meinden einhalten müssen, wenn sie den Vollzug der Sozialhilfe organisieren. 



140Fazit

Die hier vorgenommene Identifikation von Herausforderungen orientiert sich 
an drei zentralen Zielen der materiellen Existenzsicherung: der Gewährleistung des so-
zialen Existenzminimums sowie der beruflichen und der sozialen Integration. Versteht 
man Armut im Sinne des Capability-Ansatzes, so kommen zusätzliche Aspekte in den 
Blick. Der Ansatz, der in der Forschung und in der professionellen Beschäftigung mit 
Armut und sozialer Ungleichheit ausgesprochen einflussreich ist, beurteilt die persönliche 
Lebenssituation an den Handlungsmöglichkeiten, die ein Mensch besitzt. Diesen Spiel-
raum statistisch präzise zu vermessen, ist schwierig. Der Ansatz kann aber als Orientie-
rungsrahmen genutzt werden, um Strategien und Massnahmen der Armutsprävention 
und -bekämpfung zu beurteilen (siehe Grundlagenheft «Armut in der Schweiz im Über-
blick», Abschnitt A.3.4).

In Bezug auf Zwangselemente, Sanktionen und Mitwirkungsmöglichkeiten er-
gibt sich dabei eine grosse Überschneidung mit den oben getroffenen Einschätzungen. 
Ein wichtiger Unterschied liegt jedoch in der Begründung: Richtet man den Blick aus-
schliesslich auf die drei genannten Ziele, so sind Mitwirkungs- und Wahlmöglichkeiten 
ein Mittel zum Zweck. Sie drängen sich auf, weil die empirische Forschung dafür spricht, 
dass sie wirksamer sind als strikte Sanktionsregimes. Für den Capability-Ansatz sind sie 
dagegen ein Zweck in sich selbst: In dieser Perspektive ist es auch unabhängig von den 
Folgen notwendig, dass Betroffene sich einbringen können und sie keinen schematischen 
Verhaltensanforderungen unterworfen werden. Dafür spricht, dass die Vorstellung von 
Menschenwürde ein Mindestmass an persönlicher Freiheit voraussetzt. Auch betonen 
armutserfahrene Menschen selber, wie wichtig es für ihr Selbstwertgefühl und ihre Iden-
tität ist, eigene Entscheidungen zu treffen und «sich mit sich selbst im Reinen zu fühlen» 
(ATD Vierte Welt 2023, S. 23).

Betrachtet man die aktuellen Strategien und Massnahmen der materiellen Exis-
tenzsicherung, so lassen sich aus Sicht des Capability-Ansatzes zusätzlich die folgenden 
Herausforderungen feststellen. 

•	Bedeutung der persönlichen Hilfe: Der Capability-Ansatz betont, dass sich 
Wohlstand nicht unmittelbar aus der materiellen Versorgung ergibt. Ebenso 
entscheidend ist, ob Menschen in der Lage sind, materielle Güter für ihre Zwe-
cke zu verwenden und auf diese Weise ihre Handlungs- und Verwirklichungs-
chancen zu erweitern. Insbesondere bei komplexen Fällen braucht es somit 
eine umfassende Analyse der jeweiligen Lebenssituation und des sozialen 
Umfelds. Dies kann in einem Spannungsverhältnis zu den standardisierten Ab-
läufen und Handlungslogiken einzelner Sozialwerke stehen. In der Sozialhilfe 
dient das Instrument der persönlichen Hilfe genau diesem Zweck. Damit es 
präventive Wirkung entfaltet, besteht ein Rechtsanspruch auf persönliche Hil-
fe auch für Personen, die sich in keiner materiellen Notlage befinden. Darüber, 
wie die persönliche Hilfe in den einzelnen Sozialdiensten umgesetzt wird, ist 
jedoch wenig bekannt. Es wird vermutet, dass diesbezüglich grosse Unter-
schiede bestehen.

•	Ausgewogene Mischung von individuellen und strukturellen Massnahmen: 
Gemäss dem Capability-Ansatz entscheiden Umwandlungsfaktoren darüber, 
in welchem Ausmass materielle Güter den persönlichen Handlungsspielraum 
vergrössern. Diese Umwandungsfaktoren sind nicht allein auf individueller Ebe-
ne zu finden (z. B. kognitive Fähigkeiten, Gesundheit), sondern ebenfalls in wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen oder rechtlichen Rahmenbedingungen. Daraus 
folgt, dass Strategien der Armutsprävention und -bekämpfung über eine aus-
gewogene Mischung von personenbezogenen und strukturellen Massnahmen 
verfügen sollten. Herkömmliche Aktivierungsstrategien tendieren dazu, den 
Fokus hauptsächlich auf die Ressourcen und das Verhalten von Einzelpersonen 
zu legen. Sie sind deshalb mit Interventionen zu kombinieren, die auf der Struk-
turebene ansetzen. Dabei kann es sich um Massnahmen handeln, die Zugänge 
verbessern (z. B. zum Rechts-, Bildungs- oder Gesundheitssystem), bedarfs-
gerechte Angebote schaffen oder eine Sensibilisierung breiter Bevölkerungs-
gruppen oder spezifischer Entscheidungstragender anstreben.

vgl. Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im 
Überblick», (Abschnitt A.3.4). 
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•	Handlungs- und Verwirklichungschancen von besonders vulnerablen Men-
schen: Die Sozialhilfe steht vor der besonderen Herausforderung, dass ein Teil 
ihrer Klientinnen und Klienten mit besonders starken Einschränkungen und 
Belastungen konfrontiert ist. Die Strategie, die Handlungs- und Verwirkli-
chungschancen dieser Personen durch eine stärkere Erwerbsintegration zu 
vergrössern, ist oftmals wenig realistisch. Aus Sicht des Capability-Ansatzes 
ist es geboten, den betroffenen Personen anderweitige Möglichkeiten zu er-
öffnen, um sinnstiftenden Tätigkeiten nachzugehen. Dies knüpft an die oben 
stehenden Ausführungen zur sozialen Integration an und ist mit einer doppelten 
Herausforderung verbunden: Zum einen sollten solche Möglichkeiten poten-
ziell über eine längere Dauer und grundsätzlich für alle Betroffenen verfügbar 
sein. Zum anderen müssen sie Wahl- und Gestaltungsfreiheiten einschliessen. 
Dies bedeutet unter anderem, die Betroffenen in die Entwicklung solcher Ge-
legenheiten einzubeziehen. Die Umsetzung dieser Aufgabe berührt grundsätz-
liche gesellschaftspolitische Fragen und Wertvorstellungen. Es wäre deshalb 
nicht angemessen, sie ausschliesslich an die Sozialhilfe zu delegieren. Not-
wendig erscheinen breiter geführte Diskussionen, welche die Erfahrungen und 
Anliegen von armutsbetroffenen Menschen in ihrer Vielfalt einschliessen. Zen-
tral ist dabei die Frage, in welcher Form eine Gesellschaft ihren besonders 
vulnerablen Mitgliedern Möglichkeiten einräumt, ein Leben zu führen, das man 
mit guten Gründen wertschätzen kann. 
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ENDNOTEN

1	 Neben den Versicherten leisten in den 
meisten Schweizer Sozialversicherungen 
auch die Arbeitgeber Beiträge (AHV, IV, 
Berufliche Vorsorge, Unfallversicherung, 
Arbeitslosenversicherung, Familienzula-
gen, Teile der Erwerbsersatzordnung). An 
der Finanzierung der AHV, der IV und der 
Militärversicherung beteiligt sich zudem 
die öffentliche Hand mit Steuereinnah-
men.

2	 Die hier getroffene Unterscheidung von 
Sozialversicherungsleistungen (Abschnitt 
A.2) und bedarfsabhängigen Sozialleis-
tungen (Abschnitt A.3) beruht auf funktio-
nalen Kriterien (z. B. Finanzierung, An-
spruchsberechtigung). Die rechtliche 
Einstufung kann sich davon unterschei-
den. Der Jahresbericht zu den Schweizer 
Sozialversicherungen, der auf Artikel 76 
des Bundesgesetzes über den Allgemei-
nen Teil des Sozialversicherungsrechts 
beruht, schliesst die Ergänzungsleistun-
gen zur AHV/IV und die Überbrückungs-
leistungen für ältere Arbeitslose mit ein. 
Weil beide funktional betrachtet bedarfs-
abhängige Sozialleistungen darstellen, 
werden sie im Folgenden in Abschnitt A.3 
behandelt.

3	 Unter den Sozialversicherungen sieht 
einzig die Militärversicherung eine solche 
Leistung vor. Für Arbeitnehmende be-
steht insofern ein Sozialschutz, als das 
Obligationenrecht die Arbeitgebenden 
zur Lohnfortzahlung bei Krankheit und 
Schwangerschaft verpflichtet. Die Dauer 
der Lohnfortzahlungspflicht beträgt im 
ersten Dienstjahr mindestens drei Wo-
chen und ist bei längerer Anstellungszeit 
angemessen zu erhöhen (Art. 324a OR). 
In der Praxis haben viele Arbeitgeber Tag-
geldversicherungen abgeschlossen, die 
ihre Angestellten gegen Erwerbsausfälle 
bei Krankheit schützen. Die statistischen 
Angaben zu den Krankentaggeldversi-
cherungen sind jedoch lückenhaft, insbe-
sondere fehlen Informationen zur Zahl 
der versicherten Personen.

4	 Leistungen zur beruflichen (Wieder-)Ein-
gliederung der Arbeitslosenversicherung 
und der Invalidenversicherung sind hier 
und in Tabelle 2 nicht aufgeführt. Sie wer-
den in Abschnitt A.4 als eigene, nicht 
materielle Unterstützungsleistungen der 
Sozialwerke diskutiert. Bei hier bezeich-
neten Kostenvergütungen wird das fach-
liche Urteil über die Notwendigkeit und 
die Angemessenheit einer Leistung aus-
serhalb des Systems der sozialen Sicher-
heit getroffen (z. B. durch medizinisches 
Fachpersonal). Massnahmen zur berufli-
chen Integration werden dagegen durch 
die Sozialversicherungen selber verfügt 
und teilweise auch durch eigenes Perso-
nal erbracht (insbesondere Beratung). 

5	 Nimmt die Abklärung dieser Ansprüche 
längere Zeit in Anspruch oder können die 
vorgelagerten Leistungen aus anderen 
Gründen nicht unmittelbar ausgerichtet 
werden, so können die bedarfsabhängi-
gen Sozialleistungen – insbesondere die 
Sozialhilfe – entsprechende Notlagen 
überbrücken und die vorgelagerten Leis-
tungen bevorschussen.

6	 Abrufbar auf der Website des BFS unter 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/
statistiken/soziale-sicherheit/sozialhilfe/
inventar-bedarfsabhaengige-sozialleis-
tungen.html  

7	 Den «bedarfsabhängigen Sozialleistun-
gen zur Sicherstellung der allgemeinen 
Grundversorgung» zugerechnet werden 
die Ausbildungsbeihilfen, die Rechtshilfe, 
die Opferhilfe, die Verbilligungen der 
Krankenkassenprämien sowie die Zu-
schüsse an die Sozialversicherungsbei-
träge. Als «armutsbekämpfende bedarfs-
abhängige Sozialleistungen» gelten im 
Gegenzug die Ergänzungsleistungen zur 
AHV/IV, die Alimentenbevorschussung, 
die Alters- und Invaliditätsbeihilfen, die 
Arbeitslosenhilfe, die Familienbeihilfen 
und die Wohnbeihilfen.

8	 Im Bereich der Sozialhilfe zeigen sich Un-
schärfen bei den sogenannt situations-
bedingten Leistungen (SIL). Diese gehö-
ren nicht zum Grundbedarf, sondern 
werden fallspezifisch gesprochen. Vor al-
lem bei «fördernden SIL», die der berufli-
chen und sozialen Integration dienen, 
verfolgen die Sozialdienste unterschiedli-
che Praktiken in Zusprache und Finanzie-
rung: Während die einen solche Leistun-
gen grundsätzlich aus eigenen Mitteln 
finanzieren, verweisen andere ihre Klien-
tinnen und Klienten an Hilfswerke und 
Stiftungen oder agieren generell zurück-
haltend (Knöpfel et al. 2016, S. 30–45; 
Höglinger et al. 2024, S. 52–59; siehe 
auch Abschnitt C.4.1). 

9	 BFS – Gesamtrechnung der Sozialen Si-
cherheit (GRSS) 2020.

10	 Für Sozialversicherungsleistungen liegen 
keine vergleichbaren Analysen vor, die 
alle Sozialversicherungszweige umfas-
sen. 

11	 Wenn man alle Personen unter 65 Jahren 
zusammenzählt, die im Jahr 2023 eine 
existenzsichernde Bedarfsleistung bezo-
gen haben (z. B. Sozialhilfe, Ergänzungs-
leistungen zur AHV/IV), erhält man eine 
höhere Zahl. Wie im Grundlagenheft  
«Armut in der Schweiz im Überblick» (Ab-
schnitt B.2.1, Box «Verhältnis von Armuts-
statistik und Sozialhilfestatistik») für die 
Sozialhilfe erläutert, lassen sich die Sta-
tistiken einzelner Bedarfsleistungen und 
die Befragungsdaten von SILC (Armuts-
statistik) nicht präzise miteinander ab-
gleichen. Dabei spielt eine zentrale Rolle, 
dass Erstere auf Administrativdaten beru-
hen, Zweitere auf einer repräsentativen 
Stichprobe.

12	 Die 4,7 % entsprechen dem Abstand in 
Prozentpunkten zwischen der Armuts-
quote nach allen Sozialversicherungs-
leistungen (12,8 %) und der Armutsquote 
nach allen Sozialtransfers (8,1 %). 

13	 Eine jüngere Studie vergleicht mit ähnli-
cher Methodik die finanzielle Situation äl-
terer Menschen in den 26 Kantonshaupt-
orten. Im Zentrum stehen dabei die 
Pflege- und Betreuungskosten, die von 
Ort zu Ort unterschiedlich hoch ausfallen 
und in unterschiedlichem Masse durch 
Sozialleistungen gedeckt werden (kanto-
nale Regelungen zur Übernahme von 
Krankheits- und Behinderungskosten in 
den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 
kommunale und kantonale Beihilfen). 
Dabei zeigt sich unter anderem, dass 
finanzschwache Menschen in einigen 
Kantonshauptorten trotz Bezug von 
Ergänzungsleistungen einen Teil der 
Spitexkosten selber tragen müssen. Sie 
stehen damit vor der Wahl, auf diese 
Betreuungsleistungen zu verzichten oder 

sie mit Mitteln der Ergänzungsleistungen 
zu finanzieren, die eigentlich für andere 
Zwecke gedacht wären (Meuli und Knöp-
fel 2021, S. 109–110; Knöpfel et al. 2020, 
S. 102–103).

14	 https://swisstaxcalculator.estv.admin.
ch/#/taxburden/income-wealth-tax (Dar-
stellungsart: Beginn der Steuerpflicht).

15	 Weil das soziale Existenzminimum von 
den lokalen Wohn- und Gesundheitskos-
ten abhängt, lässt sich nicht ohne Weite-
res feststellen, wie häufig dieses von der 
Steuer befreit wird. Als grobe Richtschnur 
kann der Wert verwendet werden, der 
sich als durchschnittliches soziales Exis-
tenzminimum für die ganze Schweiz er-
gibt (siehe Grundlagenheft «Armut in der 
Schweiz im Überblick», Abschnitt B.2.1). 
Bei ledigen Personen setzt die Steuer-
pflicht in allen Kantonshauptorten ein, 
bevor dieser Schwellenwert erreicht ist 
(durchschnittliches Existenzminimum ei-
nes Einpersonenhaushalts: rund 
33 000 CHF/Jahr), bei einem erwerbstäti-
gen Ehepaar mit zwei Kindern gilt dies für 
zwei Drittel der Kantonshauptorte (durch-
schnittliches Existenzminimum: rund 
62 000 CHF/Jahr).

16	 Die Berechnungen beziehen sich auf die 
Jahre 2019 bis 2021; die Definition der 
Einkommensarmut orientiert sich an den 
Richtlinien der Schweizerischen Konfe-
renz für Sozialhilfe (SKOS). 

17	 Es ist möglich, dass Personen im Verlauf 
des Jahres ihren Aufenthaltsstatus än-
dern und deshalb von der Asylsozialhilfe 
in die Regelsozialhilfe wechseln. Diese 
sind in der Zahl von 112 600 Personen mit 
Asylsozialhilfe nicht enthalten. 

18	 www.sem.admin.ch > Integration & Ein-
bürgerung > Integrationsförderung > Mo-
nitoring Integrationsförderung.

19	 Gemäss dem Schlussbericht des Pilotpro-
jekts erfüllten 40 % der erwachsenen Sozi-
alhilfebeziehenden die Zuweisungskriteri-
en nicht (Stadt Biel 2024, S. 6). Darunter 
befinden sich auch Personen, die wegen 
ihrer Erwerbstätigkeit unabkömmlich wa-
ren (Steger et al. 2024, S. 42). Ohne Er-
werbstätige beträgt der Anteil rund 25 %.

20	 www.bfs.admin.ch > Statistiken > Soziale 
Sicherheit > Sozialhilfe > Sozialhilfebe-
ziehende > Wirtschaftliche Sozialhilfe, 
Daten: WSH: Abgeschlossene Dossiers 
der wirtschaftlichen Sozialhilfe nach Kan-
ton, Struktur der Unterstützungseinheit, 
Bezugsdauer, Beendigungsgrund und Al-
tersklasse. 

21	 Es steht offen, ob diese Entwicklung mit 
Veränderungen im Ausländerrecht zu-
sammenhängt, die 2018 in Kraft traten. 
Damals wurde präzisiert, wann das Auf-
enthaltsrecht von EU-/EFTA-Bürgern er-
lischt, die ihre Aufenthaltsbewilligung zur 
Ausübung einer unselbstständigen Er-
werbstätigkeit erhalten haben und deren 
Arbeitsverhältnis anschliessend unfrei-
willig endet (Art. 61a AIG). Gemäss der 
Regelung ist dies sechs Monate nach 
Verlust der Arbeitsstelle der Fall (oder 
nach Bezug der Arbeitslosenentschädi-
gung, falls diese länger beansprucht wer-
den kann). Verliert eine Person ihre Arbeit 
im ersten Jahr ihres Aufenthalts, so hat 
sie während dieser Frist keinen Anspruch 
auf Sozialhilfe.  

22	 Die statistischen Analysen zu Bezugs-
dauern und Wiedereintritten wurden mit 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/soziale-sicherheit/sozialhilfe/inventar-bedarfsabhaengige-sozialleistungen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/soziale-sicherheit/sozialhilfe/inventar-bedarfsabhaengige-sozialleistungen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/soziale-sicherheit/sozialhilfe/inventar-bedarfsabhaengige-sozialleistungen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/soziale-sicherheit/sozialhilfe/inventar-bedarfsabhaengige-sozialleistungen.html
http://www.sem.admin.ch
http://www.bfs.admin.ch
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einer Ausnahme (Abbildung 24) spezi-
fisch für das Armutsmonitoring erstellt 
(Höglinger et al. 2025, S. 2–48). Im Unter-
schied zu den Standardtabellen der Sozi-
alhilfestatistik beziehen sie sich nicht auf 
Sozialhilfedossiers, sondern auf einzelne 
Personen. Dossiers werden teilweise ge-
schlossen und neu eröffnet, ohne dass 
sich am Sozialhilfebezug der darin er-
fassten Personen etwas ändert (z. B. 
Wohnortswechsel, Änderung des Haus-
halts). Bei der Rekonstruktion individuel-
ler Sozialhilfeverläufe bleiben solche ad-
ministrativen Aspekte ausgeklammert. 
Indikatoren zu individuellen Verläufen 
werden auch im Rahmen der Statistik So-
ziale Verlaufsmuster (SHIVALV) publiziert. 
Sie decken in der Regel einen Beobach-
tungszeitraum von zwei Jahren ab. Die 
Ergebnisse können von den hier publi-
zierten Werten leicht abweichen, weil die 
Eintrittskohorten etwas anders definiert 
sind und einmalige Zahlungen in der So-
zialhilfe unterschiedlich behandelt werden 
(siehe Endnote 23): www.bfs.admin.ch > 
Statistiken > Soziale Sicherheit > Analy-
sen und Verläufe im System der sozialen 
Sicherheit. Für die Jahre 2006 bis 2011 
bieten Salzgeber et al. 2016b eine umfas-
sende Analyse von zeitlichen Verläufen in 
der Sozialhilfe, die sich ebenfalls auf die 
Dossierebene bezieht. 

23	 Sozialdienste können zur Abwendung 
von Notlagen einmalige Zahlungen ge-
währen, auch wenn das soziale Existenz-
minimum grundsätzlich aus eigenen 
Mitteln gedeckt werden kann (SKOS-
Richtlinien C.2). Die Handhabung solcher 
Fälle variiert zwischen den Sozialdiens-
ten, auch was die Eröffnung von Sozialhil-
fedossiers betrifft (Höglinger et al. 2025, 
S. 3).

24	 Diese Wiedereintritte sind seltener als in 
Abbildung 21. Dies deshalb, weil hier die 
ersten sechs Jahre nach dem Eintritt in 
die Sozialhilfe gezählt werden. In Abbil-
dung 21 sind es die ersten sechs Jahre 
nach dem Austritt aus der Sozialhilfe. 

25	 2020 bis 2022 gab es einen Rückgang, 
der hauptsächlich auf die Corona-Pande-
mie zurückzuführen ist (erhöhte Sterb-
lichkeit in Heimen, Aufschieben von 
Heimeintritten: BSV 2022, S. 3–4). In den 
Jahren zuvor (2016 bis 2019) bewegte 
sich die Zahl um 71 000 Personen, 2022 
und 2023 waren es rund 65 500 Perso-
nen. Die aktuellen Zahlen von 2024 zei-
gen einen erneuten Rückgang auf rund 
64 300 Personen: BFS, STAT-TAB – inter-
aktive Tabellen: Bezüger von Ergänzungs-
leistungen nach Staatsangehörigkeit (Ka-
tegorie), Wohnsituation, Geschlecht und 
Altersklasse: https://www.pxweb.bfs.ad-
min.ch/pxweb/de/px-x-1305020000_102/.

26	 www.bsv.admin.ch > Sozialversicherun-
gen > Ergänzungsleistungen EL > Statis-
tik: Detaillierte Daten (Cubes und Excel-
Tabellen) > EL-Ausgaben: EL-Ausgaben 
nach Ausgabentyp und Versicherungs-
zweig

27	 Motion «Ergänzungsleistungen für be-
treutes Wohnen» (18.3716), eingereicht 
von der Kommission für soziale Sicher-
heit und Gesundheit des Nationalrats, an 
den Bundesrat überwiesen am 12. De-
zember 2019.

28	 Die Veränderung der Altersstruktur kann 
aber als Phänomen – unabhängig vom 
Zivilstand – zum Wachstum der EL-Quote 
beitragen. IV-Rentnerinnen und -Rentner 
im jungen Erwachsenenalter sind über-
durchschnittlich oft auf Ergänzungsleis-

tungen angewiesen, weil sie vorher nur 
wenige Jahre oder gar nie berufstätig wa-
ren. Der Anteil der jungen Erwachsenen 
(18 bis 25 Jahre) unter den IV-Rentnerin-
nen und -Rentnern in der Schweiz ist re-
lativ klein. Seine Zunahme (2008: 3,1 %, 
2023: 4,9 %) kann jedoch eine kumulie-
rende Wirkung auf den EL-Bezug entfal-
ten, wenn die betroffenen Personen im 
späteren Alter nach wie vor Ergänzungs-
leistungen beziehen. – Altersstruktur der 
IV-Rentnerinnen und -Rentner: BFS, 
STAT-TAB – interaktive Tabellen: Invalide 
Rentner/-innen in der Schweiz im De-
zember nach Geschlecht, Altersklasse 
und Invaliditätsursache: https://www.
pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-
1305010000_111/. EL-Quote nach Alters-
gruppen: BFS, STAT-TAB – interaktive 
Tabellen: EL-Quoten nach Staatsangehö-
rigkeit (Kategorie), Geschlecht und Alters-
klasse: https://www.pxweb.bfs.admin.ch/
pxweb/de/px-x-1305020000_105/. 

29	 BFS, STAT-TAB – interaktive Tabellen: Be-
züger von Ergänzungsleistungen nach 
Staatsangehörigkeit (Kategorie), Wohnsi-
tuation, Geschlecht und Altersklasse: 
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/
de/px-x-1305020000_102/. – Der geringere 
Anteil von Heimaufenthalten ist einerseits 
darauf zurückzuführen, dass der Eintritt in 
ein Alters- und Pflegeheim zunehmend 
zu einem späteren Zeitpunkt im Leben 
stattfindet. Zum anderen geht die durch-
schnittliche Aufenthaltsdauer allmählich 
zurück (Pellegrini 2024, S. 87–88.)

30	 BFS, STAT-TAB – interaktive Tabellen: 
Ständige und nicht ständige Wohnbevöl-
kerung nach Kanton, Anwesenheitsbewil-
ligung, Geschlecht, Altersklasse und 
Staatsangehörigkeit, 2010–2023: https://
www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-
x-0103010000_101/. 

31	 BFS, Tabelle «Sozialmedizinische Institu-
tionen: Anzahl Klienten nach Alter und 
Geschlecht»: https://www.bfs.admin.ch/
asset/de/28465892.

32	 Unterschiede kann es in der Interpretati-
on und Beurteilung des Nichtbezugs ge-
ben. Diesbezüglich spielt eine Rolle, ob 
ein individueller Rechtsanspruch auf eine 
spezifische Leistung besteht oder nicht. 
Bei persönlichen Beratungs- und Unter-
stützungsleistungen fehlt ein solcher 
Rechtsanspruch oftmals. Auch in diesem 
Fall ist es aber aus sozialpolitischer Sicht 
wichtig, zu erfahren, in welchem Ausmass 
eine Leistung ihre Zielgruppe erreicht.

33	 Eine frühere Schätzung für den Kanton 
Bern kam für das Referenzjahr 2012 auf 
eine Nichtbezugsquote von 26 % (Hüm-
belin 2019). Beim damaligen Vorgehen 
war es allerdings noch nicht möglich, die 
Daten zur finanziellen Lage der Haushalte 
und zum Bezug von Sozialhilfe auf indivi-
dueller Ebene zu verknüpfen.

34	 Die Familienmietzinsbeiträge des Kan-
tons Basel-Stadt sind eine kantonsspezi-
fische Bedarfsleistung für Familien, die 
zur Miete wohnen und in wirtschaftlich 
bescheidenen Verhältnissen leben. Zu Er-
gänzungsleistungen für Familien siehe 
ausführlicher Abschnitt C.5.1.

35	 Die Überbrückungsleistungen für ältere 
Arbeitslose bestehen auf Bundesebene 
seit 2021. Eine umfassende Evaluation, 
die auch den Nichtbezug vertiefen wird, 
wird 2026 durchgeführt. Aktuell liegen die 
Bezügerzahlen deutlich unter den ur-
sprünglich prognostizierten Werten (BSV 
2023; vgl. Abschnitt C.5.1).

36	 Im Rahmen der umfassenden nationalen 

Armutsstudie von 1997 wurden Nichtbe-
zugsquoten für die Ergänzungsleistungen 
zur AHV und IV geschätzt. Sie konzent-
rierten sich auf Menschen in Privathaus-
halten im Jahr 1992 und betrugen 36 % 
bei den Ergänzungsleistungen zur AHV 
sowie 48 % bei den Ergänzungsleistun-
gen zur IV (Leu et al. 1997, S. 174). Die 
Schätzungen beruhten auf einer Rekons-
truktion der individuellen Anspruchsbe-
rechtigung durch Befragungs- und Admi-
nistrativdaten für eine Zufallsstichprobe 
von rund 6800 Personen. Eine aktuelle 
Schätzung für die Ergänzungsleistungen 
zur AHV bietet eine Studie des Altersmo-
nitors von Pro Senectute (Gabriel et al. 
2023). Dieser zufolge befanden sich 2022 
15,7 % der zu Hause lebenden Schweizer 
Bevölkerung ab 65 Jahren in einer Situa-
tion des Nichtbezugs und hätten rein 
rechnerisch betrachtet Anspruch auf 
Ergänzungsleistungen gehabt. Diese An-
gaben beruhen auf dem Schweizer Al-
terssurvey, einer repräsentativen Längs-
schnittbefragung von rund 4500 
Personen (davon rund 3300 ab 65 Jah-
ren). Der Anteilswert ist allerdings nicht 
mit herkömmlichen Nichtbezugsquoten 
vergleichbar: Er setzt die Zahl der An-
spruchsberechtigten ohne Bezug nicht 
ins Verhältnis zur Zahl aller Anspruchsbe-
rechtigten (mit und ohne Bezug), sondern 
ins Verhältnis zur (gleichaltrigen) Ge-
samtbevölkerung.  

37	 Gemäss einer Publikation des Bundes-
amtes für Statistik gaben im Jahr 2005 
28 % aller einkommensarmen Personen 
im Alter von 20 bis 59 Jahren an, keine 
staatlichen Unterstützungsleistungen zu 
beziehen (BFS 2009, S. 16). Diese Quote 
wurde teilweise als Annäherung an den 
Nichtbezug von Sozialhilfe in der Schweiz 
interpretiert. Es ist allerdings zu beach-
ten, dass ein Nichtbezug von Sozialhilfe 
auch dann vorliegen kann, wenn ein 
Haushalt mit vorgelagerten Sozialleistun-
gen unterstützt wird, aber diese zur Exis-
tenzsicherung nicht ausreichen. Umge-
kehrt ist möglich, dass der Bezug einer 
vorgelagerten Leistung zur Existenzsi-
cherung ausreichen würde; in diesem Fall 
kann die Armutssituation nicht auf den 
fehlenden Sozialhilfebezug zurückge-
führt werden. Die nationale Armutsstudie 
von 1997 hatte sich ebenfalls mit dem 
Thema beschäftigt. Die Aussagen fielen 
jedoch sehr vorsichtig aus, weil der An-
spruch auf Sozialhilfe nicht präzise be-
stimmt werden konnte (Leu et al. 1997, 
S. 178–184, 191–192). 

38	 Die Typologie von Warin 2016a nennt als 
weitere Form des Nichtbezugs die «non 
proposition». Gemeint ist damit, dass die 
Vollzugsverantwortlichen eine Leistung 
nicht anbieten, obwohl die betreffende 
Klientin oder der betreffende Klient ei-
gentlich bezugsberechtigt wäre. Abbil-
dung 38 behandelt den Vollzug als Ein-
flussfaktor. Um Überschneidungen 
zwischen Einflussfaktoren und Erschei-
nungsformen zu vermeiden, wird darauf 
verzichtet, die «non proposition» als ei-
genständigen Nichtbezugs-Typ auszu-
weisen.

39	 Dies kann nicht allein auf Befürchtungen 
zurückgeführt werden, wegen des Sozial-
hilfebezugs das Aufenthaltsrecht in der 
Schweiz zu verlieren (siehe Abschnitt 
B.2.3). Die Motive, im Bedarfsfall keine 
Sozialhilfe zu beantragen, wurden 
separat ermittelt. Über alle Befragten be-
trachtet, wurden Bedenken wegen des 

http://www.bfs.admin.ch
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-1305020000_102/
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-1305020000_102/
http://www.bsv.admin.ch
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-1305010000_111/
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-1305010000_111/
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-1305010000_111/
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-1305020000_105/
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-1305020000_105/
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-1305020000_102/
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-1305020000_102/
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-0103010000_101/
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-0103010000_101/
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-0103010000_101/
https://www.bfs.admin.ch/asset/de/28465892
https://www.bfs.admin.ch/asset/de/28465892
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Aufenthaltsrechts selten genannt (7 %; 
Hümbelin und Vogel 2025, S. 10).  

40	 Diese Zusammenhänge bestehen unter 
Kontrolle des Haushaltseinkommens. Be-
züglich des Einkommens zeigt sich, dass 
Menschen aus einkommensstarken 
Haushalten eine geringere Verzichtsnei-
gung haben als solche aus einkommens-
schwachen Haushalten. Dies dürfte unter 
anderem darauf zurückzuführen sein, 
dass das fiktive Frageszenario für sie rea-
litätsferner ist und sie deshalb alltagsbe-
zogene Faktoren wie Schamgefühle oder 
Schwellenängste bei Behördenkontakten 
unterschätzen. 

41	 «Überbrückungshilfe» in Bern und Luzern, 
«Wirtschaftliche Basishilfe» in Zürich.

42	 SKOS-Monitoring 2024, Tabelle «Leis-
tungsbemessung a».

43	 Anreize und Sanktionen in der Arbeitslo-
senversicherung werden ausführlich im 
Schwerpunktheft «Erwerbsarbeit und Ar-
mut in der Schweiz» behandelt (Abschnitt 
E.6.1).

44	 Die Umsetzung dieser Empfehlungen un-
terscheidet sich zwischen den Kantonen 
(siehe dazu Abschnitt C.4.1).

45	 Kürzungen von 20 und mehr Prozent sind 
gemäss den aktuellen SKOS-Richtlinien 
auf maximal sechs Monate zu befristen 
(F.2 Abs. 3).

46	 In der Schweiz belegt eine Analyse von 
Sanktionen in der Arbeitslosenversiche-
rung ein ähnliches Phänomen (Arni et al. 
2013; Arni et al. 2025; siehe dazu ausführ-
lich das Schwerpunktheft «Erwerbsarbeit 
und Armut in der Schweiz», Abschnitt 
E.6.1).

47	 Bundesgesetz über die Krankenversiche-
rung (KVG), Art. 61a und Art. 64 Abs. 1bis.

48	 Bundesgesetz über die Krankenversiche-
rung (KVG), Art. 64a.

49	 Bundesgesetz über Schuldbetreibung 
und Konkurs (SchKG), Art. 93 Abs. 4.

50	 Die SKOS dokumentiert die Umsetzung 
ihrer Richtlinien in einem Monitoring, das 
sich auf eine Befragung der kantonalen 
Sozialämter und ausgewählter Sozial-
dienste stützt. Gemäss dem Monitoring 
2024 verzichtet rund ein Drittel der Kan-
tone auf eine Rückerstattung aus Ein-
kommen. Einige Kantone, die eine solche 
Rückerstattungspflicht kennen, be-
schränken sie auf sehr hohe Einkommen. 
Unterschiede bestehen auch darin, wie 
lange eine Rückerstattung auf Einkom-
men maximal dauert, ab welchem Betrag 
eine Rückerstattungspflicht auf Vermö-
gen einsetzt, welche Sozialhilfeleistun-
gen nicht rückerstattungspflichtig sind 
(z. B. Kosten von beruflichen Integrations-
massnahmen) und welche Personen-
gruppen von einer Rückerstattung befreit 
sind (z. B. Minderjährige; SKOS 2025, 
S. 26–29).

51	 Kanton Neuenburg: Loi sur la lutte et la 
prévention contre le surendettement 
(LLPS) du 24 juin 2020; Kanton Genf: Loi 
sur la prévention et la lutte contre le su-
rendettement (LPLS) du 2 mars 2023. 

52	 Die Verweise sind dabei unterschiedlich 
formuliert, sie reichen von blosser Orien-
tierung an den SKOS-Richtlinien bis zu 
vollständiger Übernahme (vgl. Wizent 
2023, Rz. 286–287). Gemäss Rechtspre-
chung des Bundesgerichts verpflichtet 
ein Verweis auf die SKOS-Richtlinien die 
zuständigen Vollzugsbehörden nicht 
zwangsläufig, diese Normen bis ins Detail 
anzuwenden. Beabsichtigt eine Behörde, 
von den SKOS-Richtlinien abzuweichen, 
so muss sie jedoch die Gründe für ihre 

Entscheidung darlegen (BGE 149 V 250 E. 
4.3.2; BGE 136 I 129 E. 8.1).

53	 Im Jahr 2024 hatten 21 Kantone den von 
der SKOS empfohlenen Betrag von 1031 
Franken für einen Einpersonenhaushalt 
angewendet, die Abweichungen nach 
unten betrugen maximal 25 Franken (4 
Kantone). Im Herbst 2024 hat die SODK 
entschieden, den Kantonen eine teue-
rungsbedingte Anpassung auf 1061 Fran-
ken zu empfehlen (entsprechend der An-
passung der Ergänzungsleistungen zur 
AHV/IV; SKOS-Richtlinien, C.3.1 Abs. 4). 
18 Kantone werden diese bis Anfang 
2026 vollzogen haben (Stand Frühling 
2025; aktualisierte Übersicht: www.skos.
ch > SKOS-Richtlinien > Grundbedarf für 
den Lebensunterhalt: Stand und Umset-
zung in den Kantonen – Übersichtskarte 
Schweiz).

54	 Ausnahme: Für Frauen mit Jahrgang 1961 
bis 1969 bestehen besondere Über-
gangsbestimmungen, sie können ihre Al-
tersrente mit 62 Jahren vorbeziehen.

http://www.skos.ch
http://www.skos.ch
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GLOSSAR

1. Säule
→ Erste Säule

2. Säule
→ Zweite Säule

3. Säule
→ Dritte Säule

Arbeitsmarktliche Massnahmen
Angebote der Arbeitslosenversicherung, 

die darauf abzielen, die Vermittlung von ar-
beitslosen oder von Arbeitslosigkeit bedroh-
ten Personen in den Arbeitsmarkt zu verbes-
sern und deren rasche und dauerhafte 
Wiedereingliederung zu fördern (z. B. Kurse, 
Praktika, Einarbeitungs- und Ausbildungszu-
schüsse).

Armut unter Berücksichtigung der finanziel-
len Reserven

Bezeichnet eine Situation, in der das Ein-
kommen und die finanziellen Reserven (Ver-
mögen) eines Haushalts nicht ausreichen, um 
ein Leben auf einem minimalen Standard zu 
führen (vgl. → Einkommensarmut).

Armutsbekämpfung
In einem weiteren Sinn steht «Armutsbe-

kämpfung» für alle Massnahmen der Armuts-
politik. In einem engeren Sinn bezeichnet 
«Armutsbekämpfung» den Bereich der → ku-
rativen Armutspolitik.

Armutsgrenze
Finanzieller Betrag, der erforderlich ist, 

damit die Mitglieder eines Haushalts ein Le-
ben auf einem minimalen Standard führen 
können. Armutsgrenzen können sich grund-
sätzlich sowohl auf das Einkommen wie auch 
das Vermögen beziehen.

Armutslücke
Die absolute Armutslücke bezeichnet 

den Geldbetrag, der einem Haushalt fehlt, um 
die → Armutsgrenze zu erreichen. Die relative 
Armutslücke gibt an, wie gross dieser Fehlbe-
trag im Verhältnis zur Armutsgrenze ist. In der 
Regel werden bei der Bestimmung der Ar-
mutslücke ausschliesslich die Einkommen 
betrachtet (Definition der Armutsgrenze, fi-
nanzielle Situation des Haushalts). 

Armutsprävention
→ Präventive Armutspolitik

Armutsquote
Anteil der von Armut betroffenen Perso-

nen an der Gesamtbevölkerung. 

Austrittskohorte (im Zusammenhang mit So-
zialleistungen)

Alle Personen, die sich in einem gegebe-
nen Jahr von einer bestimmten Sozialleistung 
abgelöst oder deren Leistungen ausge-
schöpft haben.

Bedarfsabhängige Sozialleistungen (kurz: 
Bedarfsleistungen)

Staatliche Sozialleistungen, die einzig an 
finanziell bedürftige Personen ausgerichtet 
werden (z. B. Sozialhilfe, Ergänzungsleistun-
gen zur AHV/IV, Verbilligung von Krankenkas-
senprämien). Sie setzen eine Bedarfsabklä-
rung voraus.

Bedarfslücke
Geldbetrag, der einem Haushalt fehlt, um 

das Einkommensniveau zu erreichen, das 
eine spezifische → bedarfsabhängige Sozial-
leistung garantiert (z. B. Sozialhilfe, Ergän-
zungsleistungen zur AHV/IV.)

Bekämpfte Armut
Bezeichnet Personen (z. B. Anzahl, Anteil 

an der Gesamtbevölkerung), die mit staatli-
chen Massnahmen zur Abwendung von Armut 
unterstützt werden (z. B. Sozialhilfe, Ergän-
zungsleistungen zur AHV/IV; → kurative Ar-
mutspolitik).

Berufliche Vorsorge
→ Zweite Säule

Capabilities
→ Handlungs- und Verwirklichungschan-

cen

Dezil
Dezile teilen nach Grösse geordnete Be-

obachtungswerte in zehn gleich grosse Grup-
pen. Das bedeutet, dass jede Gruppe 10 % der 
Daten enthält.

Dritte Säule
Freiwillige, private Vorsorge, die im Drei-

Säulen-System der Schweiz die staatliche 
Vorsorge (AHV und IV; → erste Säule) und be-
rufliche Vorsorge (→ zweite Säule) ergänzt. In-
nerhalb der dritten Säule wird unterschieden 
zwischen der gebundenen Vorsorge (Säule 
3a), die durch die Steuer- und Eigentumspoli-
tik gefördert wird, und dem persönlichen Spa-
ren (Säule 3b).

Drittstaaten
Staaten, die nicht Mitglied der Europäi-

schen Union (EU) und nicht Teil der Europäi-
schen Freihandelsassoziation (EFTA) sind.

Einkommensarmut, einkommensarm
Bezeichnet eine Situation, in der das Ein-

kommen eines Haushalts nicht ausreicht, um 
ein Leben auf einem minimalen Standard zu 
führen. Die finanziellen Reserven (Vermögen) 
werden dagegen nicht berücksichtigt (vgl. → 
Armut unter Berücksichtigung der finanziel-
len Reserven).

Einkommensfreibetrag
Teil des Erwerbseinkommens, den eine 

erwerbstätige Person behalten darf, wenn sie 
Sozialhilfe bezieht. Der Einkommensfreibe-
trag wird nicht berücksichtigt, wenn die Höhe 
der Sozialhilfeleistung bestimmt wird. Ein-
kommensfreibeträge können grundsätzlich 
auch bei anderen → bedarfsabhängigen Sozi-
alleistungen bestehen. 

Eintrittskohorte (im Zusammenhang mit So-
zialleistungen)

Alle Personen, die in einem gegebenen 
Jahr neu eine bestimmte Sozialleistung be-
ziehen.

Erste Säule
Staatliche Vorsorge, welche die Existenz-

grundlage im Alter, bei Invalidität und im To-
desfall (des Partners / der Partnerin, der El-
tern bei Kindern und Jugendlichen) sichert. 
Sie besteht aus der Alters- und Hinterlasse-
nenvesicherung (AHV) und der Invalidenversi-
cherung (IV). 

Existenzminimum
Das Existenzminimum bezeichnet das 

gesetzlich oder sozial definierte Mindestmass 
an Ressourcen, die ein Mensch zum Leben 
benötigt. Das physische Existenzminim be-
schränkt sich dabei auf das körperliche Über-
leben (z. B. Nahrung, Kleidung, Obdach, medi-
zinische Grundversorgung). Das soziale 
Existenzminimum schliesst zusätzlich ein 
Mindestmass an gesellschaftlicher Teilhabe 
mit ein.

Handlungs- und Verwirklichungschancen
Im Capability-Ansatz von Amartya Sen 

(*1933) bezeichnen Handlungs- und Verwirkli-
chungschancen (Capabilities), was eine Per-
son tun und erreichen kann, wenn sie dies 
möchte. Über die Capabilities einer Person 
entscheiden die verfügbaren Güter und die 
Umwandlungsfaktoren (persönliche Eigen-
schaften, soziale Faktoren, strukturelle Um-
weltfaktoren). Der Wohlstand einer Person 
bemisst sich an der Summe aller Handlungs- 
und Verwirklichungschancen (Capability Set), 
die sie hat.

Integrationszulage
Zusätzlicher Geldbetrag, den eine nicht 

erwerbstätige Person in der Sozialhilfe erhält, 
wenn sie sich für ihre soziale oder berufliche 
Integration einsetzt. Die Richtlinien der 
Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe 
(SKOS) empfehlen, dass die Integrationszula-
ge je nach erbrachter Leistung zwischen 100 
und 300 Franken pro Monat beträgt.

Kurative Armutspolitik
Strategien und Massnahmen, die sich mit 

Menschen beschäftigen, die sich in einer 
wirtschaftlichen Notlage befinden oder un-
mittelbar davon bedroht sind (im Gegensatz 
zur → präventiven Armutspolitik).



155Glossar

Materielle Existenzsicherung
Gesamtheit der Massnahmen, die dazu 

beitragen, dass Menschen über ausreichende 
finanzielle Mittel und Güter verfügen, um ihr 
Leben auf einem gesellschaftlich anerkann-
ten Mindeststandard zu führen.

Nachtransferarmut
Anteil der Bevölkerung, der unter der Ar-

mutsgrenze lebt, nachdem der Bezug staatli-
cher Sozialleistungen im Haushaltseinkom-
men berücksichtigt worden ist (im Gegensatz 
zur → Vortransferarmut).

Präventive Armutspolitik
Strategien und Massnahmen, die darauf 

zielen, möglichen Armutssituationen vorzu-
beugen. Armut wird auf diese Weise nicht 
nachträglich reduziert (→ kurative Armutspoli-
tik), sondern vorausschauend abgewendet.

Sachtransfers 
Güter und Dienstleistungen, die zu ver-

günstigten Preisen oder kostenlos zur Verfü-
gung gestellt werden.

Säule 3a
→ Dritte Säule

Schwelleneffekt
Situation im System der sozialen Sicher-

heit, bei der eine geringfügige Veränderung 
des Erwerbseinkommens zu einer markanten 
Veränderung des tatsächlich verfügbaren 
Einkommens führt (z. B. wenn eine → bedarfs-
abhängige Sozialleistung wegen eines leicht 
erhöhten Erwerbseinkommens stark redu-
ziert wird oder wegfällt). 

Ständige Wohnbevölkerung
Zur ständigen Wohnbevölkerung zählen 

alle schweizerischen Staatsangehörigen mit 
einem Hauptwohnsitz in der Schweiz, auslän-
dische Staatsangehörige mit einer Aufent-
halts- oder Niederlassungsbewilligung für 
mindestens zwölf Monate (Ausweis B oder C 
oder Legitimationskarte des EDA [internatio-
nale Funktionäre, Diplomaten und deren 
Familienangehörige]), ausländische Staats-
angehörige mit einer Kurzaufenthalts
bewilligung (Ausweis L) für eine kumulierte 
Aufenthaltsdauer von mindestens zwölf Mo-
naten sowie Personen im Asylprozess (Aus-
weis F, N oder S) mit einer Gesamtaufent-
haltsdauer von mindestens zwölf Monaten.

Verfügbares Einkommen
Das verfügbare Einkommen ist das Ein-

kommen, das einem Haushalt nach Abzug der 
obligatorischen Abgaben (Steuern, Beiträge 
an die Sozialversicherunge, Alimente) zur Ver-
fügung steht.

Vermögensfreibetrag
Teil des Vermögens, den eine Person be-

halten darf, ohne dass damit der Anspruch 
auf eine → bedarfsabhängige Sozialleistung 
erlischt oder sich die Höhe der betreffenden 
Sozialleistung reduziert.

Vorsorgeunterhalt
Unterhaltszahlungen nach einer Schei-

dung, die fehlende Sparbeiträge des kinder-
betreuenden Elternteils in die berufliche Vor-
sorge (2. Säule) kompensieren.

Vortransferarmut
Anteil der Bevölkerung, der unter der Ar-

mutsgrenze lebt, bevor der Bezug staatlicher 
Sozialleistungen im Haushaltseinkommen 
berücksichtigt worden ist (im Gegensatz zur 
→ Nachtransferarmut).

Working Poor
Personen, die eine Erwerbstätigkeit aus-

üben und trotzdem von Armut betroffen sind.

Zweite Säule
Berufliche Vorsorge, die ergänzend zur → 

ersten Säule (staatliche Vorsorge) gewährleis-
ten soll, dass die versicherten Personen im 
Alter, bei Invalidität und im Todesfall (des 
Partners / der Partnerin, der Eltern bei Kin-
dern und Jugendlichen) die bisherige Le-
benshaltung weiterführen können. 
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1  Finanzielle Verhältnisse als Thema des vorliegenden Heftes «Materielle Existenzsicherung in der 
Schweiz».

2  Erwerbsarbeit und Bildung als Thema der Hefte «Erwerbsarbeit und Armut in der Schweiz» und 
 «Bildung und Armut in der Schweiz».

3  Gesundheit, Wohnen, Soziale Beziehungen und politische Teilhabe werden in künftigen Ausgaben 
des Armutsmonitorings beleuchtet.

Finanzielle
Verhältnisse 1

Wohnen 3

Gesundheit 3

Politische 
Teilhabe 3

Soziale
Beziehungen 3

Erwerbsarbeit 2

Bildung 2

DIE FINANZIELLEN VERHÄLTNISSE ALS KERN DES MEHRDIMENSIONALEN 
ARMUTSKONZEPTS
Das Armutsmonitoring folgt einem mehrdimensionalen Verständnis von Armut. Neben 
den fi nanziellen Verhältnissen, die den Kern der Armutsdefi nition bilden, werden 
sechs weitere Bereiche berücksichtigt. In der Ausgabe 2025 des Armutsmonitoring 
werden die Bereiche Finanzielle Verhältnisse, Erwerbsarbeit und Bildung behandelt. 
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